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466 Beſchreibung Engeländifhe. —
168 8 . doch keines Wegs vinculiren koͤntez ſondern Se . andere abgeholet / und nach Coppenhagen cod.555

164

bleten der

Daͤniſchen
Geſandtẽ .

no 1667 . weder Dero Printzen / oder Succeſ⸗

der Wahl eines Coadjutoris , oder Epiſcopi aus

dem Haus Holſtein⸗Gottorff zu ſchreiten Belie⸗

ben tragen moͤchte.
Gleichwie nun hieraus ſattſam erhellet / wie

unzutraͤglich die ob Seyten Ih . Koͤnigl . Majeſt .
gethane Oblata Sr . Fuͤrſtl. Durchl . ſeyen/ ſo
wolle man der gewiſſen Hoffnung leben/ Dieſel⸗
be wuͤrden geruhen / Dero Generoltaͤt nach/
endlich ſich dahin bewegẽ zu laſſen / da Se . Hoch⸗
Fuͤrſtl. Durchl . das Ihrige nunmehro dreyze ,

hen Jahr hero mit dem Rucken angeſehen / und

im Exilio leben muͤſſen/ ohne weitern Auffenhalt
Deroſelben daſſelbige plenarie zu reſtituiren /
und vornehmlich das Obſtaculum , wegen der

Grafſchafften / gantz aus dem Wege zu raumen /

damit in den Tractaten fernerweit mit Nutzen

koͤnteverfahren / und der abgezielte Zweck gluͤck⸗

lich erhalten werden . Ih . Koͤnigl . Maj wuͤrden

dadurch bey der Nachwelt einen unſterblichen
Nahmen erlangen / ihren Thron durch eine ſo
gerechte Action beveſtigen / und des Segens des

uͤber ſichund Dero Koͤnigl. Fkami -

lie ſich zu erfreuen haben .
Andeꝛwaͤ Hiernächſt hatten zwar die Koͤnigl . Daͤniſche
tiges Aner / Abgeſandte abermal eine Declaration , und an⸗

derwaͤrtiges Erbiethen gegen die Kaͤiſerliche und

Churfuͤrſtl. Mediation gethan / woruͤber auch

mit denenſelben Conterentz gehalten worden /
weil man aber ſolches Hertzoglicher Seyte noch

nicht zulaͤnglich erachtet / ſo wurde Hertzogl . Sey⸗
te wieder darauff geantwortet / und hieruͤber fer⸗
ner unter denen Kaͤiſerl. und Chur⸗Saͤchſiſchen
Herren Abgeſandten / als der Zeit anweſenden
Mediatorn / Conterentz gepflogen / auch denen

Daͤniſchen Miniſtris Communication davon

gethan / wobey man hoffte/ es wůrden beyde Thei⸗

le endlich naͤher zuſannmen rucken / und aus Daͤn⸗
nemarck des Koͤnigs gewuͤhrige Reſolution er⸗

folgen ; wornach auch Seine Koͤnigl. Majeſt . zu

Schweden Verlangen trug / in Hoffnung einen

Schluß darinnen zu ſehen .
Sonſten wurden die Iaterellenten der Oſt⸗

Indiſchen Compagnie in Daͤnnemarck nicht

wenig erfreuet / als ihre zum Theil angelangte
Schiffe groſſen Reichthum mitgebracht ; maſſen
ſie einige dem groſſen Mogol zugehoͤrige Raub⸗

Schiffe gluͤcklich uͤbermeiſtert/ und dabey ſo groſ⸗
ſe Beute gefunden hatten / daß auch der geringſte
Matros zum wenigſten auff drey⸗biß vier hun⸗
dert Reichsthaler bekommen . Von denen mitge ,
brachten Gefangenen Indianern wurden derKoͤ⸗
nigin fuͤnff bey der Tafel præ lentirt / welche / auff
ihre Art / dreymal die rechte Hand auff die Erde /

und ſo dann wieder an die Stirn geſetzet / ihren
Reſpect zu erweiſen . Alldieweiln aber einige von

dieſen OſtIndiſchen Ketour Schiffen in En⸗

Durchl. verlangtenur / daß J . K oͤn. M. geruhen voyirt / woſelbſt die Oſt⸗Indiſche Compagnit
wolte / Inhalts Gluͤckſtaͤdtiſche Kecel von An⸗

lorn / noch obbeſagtem Dom⸗Capitul hinder⸗o⸗ hoͤchlich befugt und berechtiget geweſen/ maſſen
der beſchwerlich zu fallen / wann daſſelbe etwa zu

der gantzen Welt zuerkennen gegeben/ daß fe
dem groſſen Mogol dergleichen Abbruch zu thun /

ſie eine Million Rthtr . prætendirten / weil ge
dachter Mogol von vielen Jahren hernichtalein
der Compagnie unterſchiedliche Schiffe wegge/
nommen / ſondern auch viel von der Compagnle
Bedienten wallacriren laffen ; Und obgleich
mehrgedachte CompagniedurchcSeſandſchafften
vielfaͤltig bey demſelben um Sarisfackion ang ,
halten/ ſo hat ſich doch derſelbige deßwegen nie⸗
mals zulaͤnglich erklaͤren wollen . Daher dle Com
pagnie ſelber darauffbedacht ſeyn muͤſſen / wieſſe

ſich ihres erlittene Schadens halber andemſelben
erholen moͤchtezda ſie dann dem Mogol A. 168 )
den 7/ . Aug. den Krieg angekuͤndiget/ und ſolchen
offentlich proclamiren laſſen ; Worauff dann

dieſes Jahr den . April / nach angewendtengteſß
ſen Koſten / einige des Mogols Fahrzeuge cerobett
und biß zu fernerer Satisfaction angenommen
worden ; geſtalten dann die Compagnie beha,
ptet / daß der laͤngſt erlittene Schaden bey weitem

noch nicht erſetzet ſeye / ob gleich die eroberte Ben⸗

the ſehr köͤſtlich/ und von groſſer Importanzge
weſen .

Den vr 21 . Novembr langte der Franzoͤſſche
Ambaſſadeur , Monſr . Mortaigne zu Coppen,
hagenan/ und ſuchte die Erſtreckung derzwiſchen
dieſer Cron und Franckreich vorhin gemachten
Alliant zuwegen zu bringen : geſtalten dann guch

die SublidienGelder allbereits in Hambutg pa.
rat waren . Allein dieſe Cron hatte ſich bey den

Conjuncturen dieſes Jahrs noch nichts getoif
ſes erklaͤret/ ſondern wolte zuvor den Außgangder
Engelaͤnd. Haͤndel erwarten . Dahin uns dann

auch die gewoͤhnlicheOrdnung unſererGe⸗
ſchichts⸗ Beſchreibung ruffet/ uin

zu vernehmen /

SRõRyxkx x

Was in denen Koͤnigreichen Groß⸗
Britannien / Schott⸗ und Irꝛland/
in ein⸗ und andern Staats⸗Atlairen ;
inſonderheit bey der groſſen Revoluii⸗
on und Veraͤnderung dieſer Koͤnigrei⸗
che/ durch Abſetzung Koͤnigs Jacobill
und Erhebung auff den Koͤniglichen

Thron Wülhelmi dieſes 1688 . Jahr
uͤber denckwürdig vor⸗

gangen .

As erſte merckwuͤrdige in dieſem Jahte
war das Geruͤcht von der Koͤnign

Schwangerſchafft / welches ſich mu
mehr uͤberal außbreitete / undwurden durch Kol,
Beſehl offentliche Gebeter nebſt den gewoͤhnlt
chen taͤglichen Gebeten verordnet / GOtt davor

Danckzu ſagen/ und um eine gluͤckliche Gebült

zubitten / folgenden Inhalts :5 eingelauffen waren / wurden ſie durch drey
Die
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7 Oie erſte Collecta an ſtatt der gewoͤhnlichen

5

deſſelben Tages war :

Allmaͤchtiger Gote / du Urſprungalles debens /

durch deſſen Guͤte das Menſchliche Geſchlecht

vermehret wird / geſegnet ſey deine wunderbahre
Fuͤrſehung/ die ins neue Hoffnung gegeben/ Ko⸗
nigl. Nachtomimen vonunſererKoͤnigin Maria
zu ſehen. Wirbitten dich/ ſtaͤrcke Sie und voll⸗
bringe / was du angefangen haſt / beftehle deinen
H. Engeln ſtetig uͤber ſie zu wachen/ undbefrie⸗
dige Sie von aller Gefahr und böͤſen Zufaͤllen/ da⸗
mit dasjenige / ſo Sie empfangen / gluͤcklich moͤch⸗

tezur Welt gebracht werden/ zur Freude unſers
Souverainen Herꝛn des Koͤnigs/ fernerer Befe⸗

ſtigung ſeines Throns / Heil und Wolſahrt des

ganzen Koͤnigreichs / auch zur Ehre deines Heil.
Nahmens / welches wir von deiner groſſen Guͤte

demuͤhtigſt bitten / durchJEſum Chriſtum un⸗

ſern Herꝛn / ꝛc.

Am Ende der Litanei ward ferner gebetet :
Allmaͤchtiger ewiger Gott / wir bekennen de⸗

můthig/ daß wir in dir allein leben/ ſchweben und
und daß Kinder und Fruͤchte des Leibes

Erbſchafften ſeyn/ ſo von dir allein kommen; der⸗

halben bitten wir dich demuͤhtigſt / behuͤte und be⸗

wahre unſern Allergnaͤdigſten douverainen Hn .
Koͤnig Jacobum , und ſegne Ihn / daß Er ſehen
moͤge Kindes Kinder / und Friede uͤber Iſrael .

Wir bitten dich ingleichem vor S. Koͤn. Gemah⸗
lin / Koͤnigin Maria / mache Sie zu einem

fruchtbaren Weinſtock um die Mauren ſeines
Hauſes / und ſeine Kinderwie Oehlzweigeum ſei⸗
nen Tiſch herum : Vermehre und erfuͤlle das Koͤ⸗

nigl. Hauß / damit des Koͤnigs Nachkommen
allezeit moͤgewaͤhren/ und ſein Thron gleich wie

die Sonne vor dir ſeyn moͤge/ ſo wollen wir dein

Volck deinem Nahmen dancken / und ihn loben

von Kind zu Kind / durch IEſum Chriſtum
Amen .

Nach dem Gebet vor die ſtreitende Kirche
ward weiter gebetet :

Allmaͤchtiger SOtt / du einigeKrafft / durch
deſſen Ordnung und Segen Koͤnige regieren /
und Koͤnigreiche im Frieden aufſgerichtet werden /

wir bitten deine Goͤttliche Majeſtaͤt vor unſern
Souverainen Herꝛn und Koͤnig Jacobum , be —

ſchirme Ihnund begnaͤdigeſeine Serle mit wuͤr⸗

digen Nachkommen / und mache ſeinen Nahmen
herelich / um Warheit / Gerechtigkeit und Liebe
zu unterhalten / damit wir tunter ſeiner heilſamen
Regierungein geruhiges und ſtilles deben in aller

Gettſeligkeit undSrbarkeit fuͤhren moͤgen. Wir
erkennen mit danckbahrenn Hertzen die groſſe
Barmhertzigkeit/ die du Ihm / ſeiner Koͤnigl.
Gemahlin ulld dem gantzenKoͤnigreichin Hoff⸗
hung Lon fernern Nachkommen gezeiget haſt :
Laß das Geheth deines Volcks ſo viel gelten / daß
unſere Hoffnung nicht abgeſchnitten werden /
nochunſer Warten vergebens ſeyn moͤge : Ja dei⸗

ne allgetwaltige Obhut uͤberſchatte unſere gnaͤ⸗
digſte Koͤnigin/ bewahre ihre Geſundheit / ſaͤrcke
ihren Geiſt / und verleyhe ihr eine leichte und
glückliche Entbindung . Segne und vermehre— —

— — — — —
gnaͤdiglich das gantze Koͤnigliche Hauß / damit [ 169 5.
die kuͤnfftige Zeiten ſich allezeit der Regierung un⸗

ſers Souverainen Herꝛn und ſeiner Nachkom⸗
men erfreuen moͤgen/ welches wir hertzinniglich
von deiner groſſen Barmhertzigkeit bitten / durch

Jeſum Chriſtum .
Der Anfang ward in donden und zehen Mey⸗

len herum den 1J . und durch gantz Engeland den

29. Jan . gemacht . Bald hernach ließ der Koͤntg
die ſechs Regimenter / ſo in HollaͤndiſchenDien⸗
ſte ſtunden / vermittelſt eigenen Schreibens an
die Herꝛn General⸗Staaten ſub dato J . 27 .

Jan . abfordern : Davon die Acten in den Rie⸗
derlaͤndiſchen Geſchichten mit mehrem werden zu

ſehen ſeyn .
Wegen des Teſts aber ließ esſſich immer mehr

und mehrzu allerhand Weitlaͤufftigkeiten an / als

auff deſſen Abolition der Koͤnig beſtund / die

meiſte hergegen von ſolcher Abſchaffung ſich abge⸗
neigt befunden . Wir wollen hierinnen den An⸗

fang von dem Schreiben machen / ſo der Herꝛ
Penſionatius Fagel am Ende des vorigen Jah⸗

res an den HerꝛenJacob Steward Koͤniglichen
Advocatum in Engeland abgehen laſſen / un⸗

in demſelben die Meynung des Printzen und

Printzeſſin von Oranien / als welches Conlens

der Koͤnig hierzu verlanget / von gedachter Ab⸗
ſchaffung deutlich vorgeſtellet .

Mein cherꝛ :
Es iſt mir leyd/ daß meine Unpaͤßlichkeitmich

ſo lange verhindert hat / deſſelben Schreiben zu
beantworten / in welchem er ſo hefftig zu wiſſen
verlanget / was die Meynung ihrer Hoheiten
wegen Abſchaffung der P nal· Geſetze / und in⸗

ſonderheit des Teſts ſey. Ich bitte / mein Herꝛ
wolle ſich verſichern / daß ich wegen dieſer Sache
mit ihm klar und ohne eintzigen Hinterhalt han⸗
deln werde / weil er ſaget / daß ſeine Brieffe mit

Vorbewuſt und Genehmhaltung des Koͤnigs ge⸗
ſchrieben waͤren. Ich kan alſo denſelben auffrich⸗
tig verſichern / daß ihre Hoheiten ſich offt / und

inſonderheit gegen den Marquis de Albeville ,
Sr . Majeſtaͤt Extraordinaite Ervoye an die⸗

ſen Stagterklaͤret / daßSie der Meynung ſeynd/
daß kein Chriſt ſeines Gewiſſens halben koͤnne

verfolget werden / oder daß man thm /weil er von
der oͤffentlichen / und durch die Geſetze befeſtigten
Religion abweichet / uͤbel handeln oder trackiren

koͤnne; und daß Ihre Hoheiten deßhalb wol ein⸗

willigen koͤnnen / daß man den Papiſten in En⸗

geland / Schottland und Irꝛland / in ihrer Ke⸗

ligion fortzufahren zulaſſe / mit eben ſolcher Frey⸗
heit / als ihnen von den Staaten in dieſen Pro⸗
vintzien vergoͤnnet/ in welchen ſie / wie nicht kan

geleugnet werden / einer vollkommenen Gewiſ⸗
ſens⸗Freyheit genieſſen . Und was die Dillen⸗
ters belanget/ ſo conlentixen nicht allein Ih . Ho⸗
heiten / ſondern halten von Hertzen vor gut / daß
ſie einer vollkommenen Freyheit in Ubung ihres

Gottes⸗Dienſts/ ohneeintzigesUnternehmen der
Verhinderung / genieſſen moͤchten/ damit Nie⸗
mand das Vermoͤgenhabe / ſie auff ſolche Weiſe /

zum geringſten zu ſtoͤren.

Und
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Und ſeynd Ihre Hoheiten / im Fall es Ihr .
Majeſt . zu begehren beliebte / erboͤthig/ um ihre

huͤlfflich zu ſeyn / daß dieſe Freyheiken feſt geſeßt
und beſtaͤttigetwerden / Sie ſeynd auch entſchloſ⸗
ſen/ nach allem Ihrem Vermoͤgen/ ſelbe zu be⸗

ſchirmen und zu verthaͤdigen / und um das Wort

der Friedens ⸗Tractatenzu gebrauchen / wollen

Sie dieſelbe mit Ihrer Guarantie befeſtigen / wor⸗

von mein Hr . in ſeinem Schreiben Erwaͤhnung
gethan . Solte auch Ih . Majeſtaͤt ferner vor gut

ſbefinden / zu begehren / daß Ihr . Hoheiten in Ab⸗

ſchaffung der Ponal - Geſetzen goncurriren ſol⸗
ten / ſeynd ſie ſolches zu thun erboͤthig/ doch mit

dem Bedinge: Daß die Geſeze / vermoͤge wel⸗

cher die Römiſch⸗Catholiſche aus beyden Parla⸗
ments⸗Haͤuſern / und von allen oͤffentlichen/ ſo
wol Geiſt⸗als Weltlichen und Kriegs⸗Bedie⸗

nungen außgeſchloſſen werden : Wie auch alle
andere Geſetze / welche der broteſtanten Keligi⸗
on bekraͤfftigen/ und ſolche gegen alles Vorneh⸗
men der Roͤmiſch Catholiſchen in Sicherheit ſe⸗

tzen/ in ihrer vollen Krafft bleiben . Aber Ih . Ho⸗
heiten koͤnnen in Abſchafſung des Teſts / noch der

andern letztgemeldten Geſetze / welche die Sicher⸗

heit der Proteſtanten Keligion betreffen/ nicht

willigen / weil die Roͤmiſch Catholiſchendadurch

kein ander Nachtheil oder Schaden haben/ dann

daß ſie aus den Parlamenten und offentlichen
Bedienung außgeſchloſſen werden / und daß der

Beſchreibung

Bereitwilligkeit zu erkennen zu geben/ darzu be⸗

Ensdlndfhe
ſenters vollkommen wuͤrden vergnuͤgt ſyn/
wann ſie auff ewig vor aller Gefahr in ihremt
freyen GOttes , Dienſt geſtoͤhret/ oder deßholh

geſtrafft zu werden / unter was Vorwand ſoh
ches auch geſchehen moͤchte / ſolten beſchüͤßet
ſeyn .

Dieweil dann nun Ihre Hoheiten ſich ſo aut⸗
druͤcklich uͤber dieſe Materien erklaͤret haben/ ſh
deucht mit klar genug zu ſeyn/ daß ſie weitentſet
net ſeyn/ einige Hinderung der Befreyung der
Dillenteurs vor die Schaͤrffe der Pœnnal⸗ Geſe
ße/ zu ſetzen / inſonderheit / weil ſie bereitſeyn / ih,
ren aͤuſſerſten Fleiß / zu Befeſtigung derfelben/
anzuwenden . Auch trachten ſie gant nicht dahin/
den Roͤmiſch⸗CatholiſchendieUbungihresGo
tes / Dienſtes zu benehmen / doch mit dem Bedin ,

ge/ daß ſolche in der Still / und ohn eintzige Pome
und Pracht gehandhabet werde .

Was mich ſelbſt betrifft / bin ichallezeit denen

jenigen hefftig zuwider geweſen / bin es auch noch/
welche einen Chriſten verfolgen wollen / weilen

er von deroͤffentlichen und feſtgegruͤndeten Rel .

gion abweichet : Und verhoffe ich durch GOtes
Gnade allezeit in dieſer Meynung zu verbleiben,
Dann angeſehen das Liecht / mit welchem det

Gottes⸗Dienſt unſere Gemuͤther erleuchtet / ſo
viel ich dieſe Sache begreiffe / ſicherlich eine Wün⸗

ckung Gottes Barmhertzigkeit gegen uns iſt/ ſ
ſeynd wir ſchuldig / meines Erachtens / Gott ale

moͤglichſte Danckſagungen vor ſeine an uns et⸗

wieſene Guͤthe / auffzuopffern / auch MitledenProteſtanten Keligion dardurch vor allen Un⸗

ternehmen der Roͤmiſch⸗Catholiſchen wider die⸗

ſelbe/ oder die allgemeine Sicherheit / beſchuͤtzet
iſt . Auch kan nicht geſaget werden / daß weder

der Teſt noch die andern Geſetze einige Schaͤrffe
wider die Roͤmiſch Catholiſchen / in Anſehen
ihrer Gewiſſen in ſich halten ; Sie ſeynd allein

Proviſiones , wodurch die Glieder des Parla⸗
ments qualificirt oder tuͤchtig gemacht werden /
dieſe Charge zu bedienen ; und durch welche ſie

ſich vor Ott und den Menſchen erklaͤren muͤſ⸗
ſen/ daß ſie der broteſtanten Keligion vor allem

Schaden / welchen ſie von den Roͤmiſch⸗Catho⸗
liſchen nehmen moͤchte/ zu behuͤten .

Ihre Hoheiten haben allezeit vermeynet / und

ſeynd noch der Meynung / daß man nicht mehr
von denſelben begehren noch erwarten koͤnne; die⸗

weil durch dieſes Mittel die Roͤmiſch⸗Catholi⸗
ſche und ihre Nachkommen auff ewig/ vor aller

Beleidigung an ihren Perſonen / Guͤtern/ wie

auch Ubung ihres GOttes⸗Dienſtes / ſollen in

Sicherheit geſetzet werden ; und halten ſie davor /
daß den Roͤmiſch⸗Catholiſchen gebuͤhrete/ hier⸗
mit zu frieden zu ſeyn / und das Koͤnigreich nicht
in Unruhe zu bringen / nur darum / weiln ſie
nicht zum Sitz im Parlament / noch in einige
Bedienungen koͤnnen zugelaſſen werden : Oder
weil die Geſetze / in welchen die Sicherheit der

Proteſtantiſchenk eligion vornehmlich beſtehet/

mit denen / welche noch im Irꝛthum verharren/
zu haben/ gleichwie ſich GOtt uͤber uns erbar

met hat ; Unterdeſſen ſollen wir Gott den Herrn
ernſtlich anflehen / daß er die / welche von dem

Wege der Warheit abgehen/ auff denſelbenbrün
gen wolle / in dem wir uns bemuͤhen/ alle ſanfft
muͤthige und friedliche Mittelins Werckzurich⸗
ten/ ſie wieder zů rechte zu bringen .

Aber ich muß bekennen / daß ich niemahlsha⸗
be begreiffen koͤnnen / wie jemand / der ſeſbſt he⸗

kennet eim Chriſt zu ſeyn/ und welcher ſeine ke⸗

ligion frey und ohne Hindernuͤß abwarten mag⸗
ihm frey zu ſtehen achten kan / die Ruhe eines Re⸗

nigreiches oder Staatszu ſtoͤhren/ oder deſſelbenſ⸗
Statuta von unten oben zu kehren / damit er ſelbf
zu den Bedienungen moͤnge gelaſſen / und daß die

Geſetze / in welchen die Sicherheit undRuhedel
feſt gegruͤndeten Keligion beſtehen / ſolten umnge⸗

ſtoſſen werden .
1

Es iſt offenbar / daß die Refortnirte Keligi
on , durch die Gnade Gottes / und den Geſezen
des dandes / welche durch des Koͤnigs und Poal⸗
laments Schluß gemachet ſeynd / die offentlic
und feſt gegruͤndete Keligion in Engeland
Schottland und Irꝛland iſt . Und daß duuchdie
Geſetze verſehen / daß miemand zu einem Siß is
Parlament / oder zueinigen oͤffentlichen Bedle⸗
nungen koͤnne zugelaſſen werden / auſſer denen⸗

nicht abgeſchaffet ſeyn / wodurch ſie in ſolchen
Stand moͤchtengeſetzet werden / dieſelbe zu unter⸗
drucken .

welche ſich offentlich erklaͤren/ daß ſie von der Pro⸗

liſche ſeyn. Esiſt auch im Geſeteverſehen duß
Ihre Hoheiten glauben auch/ daß die Dil⸗ die

Proteltantiſche Keligion allezeitinskünfftze

teſtanten Religion , und keine Roͤmiſch⸗ Catho⸗
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len ich nicht erſehen kan / daß dieſe Geſetze einige

Schaͤrffe / entweder wider die Perſonen / noch
wider die Gůther derer / welche den Teſt/ der kwi⸗
der Roͤmiſch⸗Catholiſche Keligion ſtreitet / nicht

chun koͤnnen/ in ſich halten ſolten . AlleUngele⸗
genheit / welche ihnen hieraus entſtehen kan⸗iſt /

daß indem ihre Perſonen ihre Guͤther/ ja ſelbſt

die Ubung ihrer Keligionihnen verſichert/ ſie al⸗

lein kein Theil in der Regierung noch in Aemm⸗

tern von einiger Wichtigkeit haben koͤnnen/ ſo lan⸗

ge ihr Gewiſſen ihnen nicht zulaͤſſet / dieſe Teſt

uthun . Und es ſtehet ihnen nicht frey / etwas /
ſozum Schaden der Reformirten Keligion ge⸗

reichet / zu thun .
Dieweil dann nun / wie ich meinem Hern

ſchon geſaget habe / Ihre Hoheiten bereit ſeynd /
mit Ihrer Majeſtaͤt in Abſchaffung der Ponal⸗

Geſetze / wodurch die deute Geld⸗und andern

Straffen unterworffen werden / zu concurri⸗

ren ; So mercke ich / daß in Auffhebung ermeld⸗

ten Geſetze keine andere Schwierigkeit mehr uͤ⸗

brig/ als allein dieſe/ daß einige haben wollen /
daß man die Roͤmiſch /Catholiſche zu allen oͤf⸗
fentlichen Aemmtern und Bedienungen ſolte
tuͤwchtigmachen: Und daß folgentlich alle die Ge⸗

ſetze ſollen widerruffen werden / welche die Pro⸗

teſtantiſche Religion wider das Beginnen der

daim Gegentheil die andere nicht weniger eyffe⸗
rig ſeyn / die Geſetze in ihrer vollkommenen

Krafft zuerhalten / dafuͤr haltende / daß die vor⸗

nehmſte Sicherheit der feſtgegruͤndeten Keli -

gion in ungekraͤnckter Erhaltung derſelben be⸗

ſtehet,
Es iſt unſtreitig / daß kein Koͤnigreich / Ke⸗

public , noch einige Gemeine oder Zuſammen⸗
kunfft iſt / in welcher keine Geſetze vor derſelben
Sicherheit waͤren/ die wider alle Anſchlaͤge/ ſo
die gemeine Ruhe verſtoͤhren/ Verſehung thun/
und welche ſolche Conditionen und Qualitaͤ⸗
ten/ als alle die / welche in dem Koͤnigreiche/
Staat oder gemeiner Bedienung haben koͤnnen /

nothwendig haben muͤſſen vorſchreiben ; Und
kan niemand vorgeben / daß jhin eintziges Ungluͤck
wiederfahre / daß er zu keinem Dienſte zugelaſſen
wird / ſo lang biß er die erforderte Conditionen
und Qualitaͤten nichterfuͤllet .

Es kan auch nicht gelaͤugnet werden / daß
man einen groſſen Unterſcheid in der Conduite

der Reformirten und Roͤmiſch⸗Catholiſchen ge⸗
geneinander anmercken kan . Dann die Roͤ—
miſch⸗Catholiſche ſich nicht vergnuͤgen/ die Re⸗
formirte aus allen nutzbahren Bedienungen auß⸗
zuſchlteſſen / ſondern ſie unterdrůcken ſchlechter
Dinge das gante Exercitium der K eligion , und

verfolgen alle / die ſolche bekennen / ſehr hefftig ;
und das thunſie an allen Orten / in welchen ſie ſi.
cher und ohne Gefahr ſolche Schaͤrffeins Werck
richten koͤnnen. Und es ſchmertzet mich / daß wir
gegenvaͤrtig ſo viel betrübter Exempel dieſer

SchaͤrffevorunſernAugen haben / welche an ſo

Denckwuͤrdiger Geſchichten .
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voralles Vornehmender Roͤmiſch Catholiſchen/ unterſchiedlichen Orten zugleich auff eine Zeit

widerdieſelbe geſichert ſeyn ſolle :Aus welchem al⸗außgeuͤbet worden .

Roͤmiſch⸗Catholiſchen in Sicherheit geſtellet /

wuͤrde man ſie bald in der Regierung ſehen/
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Solte mir deßhalb lieb ſeyn / daß man mir

ſolche Reden darthun koͤnte/ welche einen bro⸗

teſtanten / der GOTT fuͤrchtet/ und ihm ſeine
Keligion laͤſſet angelegen ſeyn / ſolten bewegen
koͤnnen / in Abſchaffung der Geſetze / welche

durch Autoritaͤt des Koͤnigs und des Parla ,
ments gemachet / einzu willigen / und welche kein

ander Abſehen haben / als die Reformirte Keli⸗

gion in Sicherheit zu ſetzen/ und den Roͤmiſch⸗
Catholiſchen die Macht zu benehmen / ſolche
umzukehren . Dieſe Geſetze legen keine Geld⸗Buſ⸗
ſe noch Straffen auff / ſondern ſchlieſſen die Roͤ⸗

miſch⸗Catholiſche allein aus / einiges Theil an

der Regierung zu haben / welche wann ſie zu eini⸗

gen Dienſten gelangen / nothwendig dahin trach⸗
ten muͤſſen/ ihre Parthey zu verſtaͤrcken/ um

mehr Credit und Machtzu bekommen / aus wel⸗

chem wir / wie auch aus demjenigen / was wir

taͤglich ſehen/ ſchlieſſen muͤſſen/ daßes zur hoͤch⸗
ſten Gefahr der Reformirten Keligion ſeyn/ und
zu derſelben groſſen Schaden außſchlagen wuͤr⸗

de . Dann uͤber dem in allen Orten diejenige
Perſonen / welche in oͤffentlichen Bedienungen
ſeyn / von Natur geneigt / derjenigen Keligion ,
welcher ſiezugethan / weniger oder mehr zu tavo -

riſiren . Und wer wolte ſich dann wollen unterſte⸗
hen / mich oder jemand anders zu uͤberreden/
Ihre Hoheiten / welche GOtt ſo hoch gewuͤrdi⸗
get / Sie zum Vorſteher ſeiner Rirchen zu ma⸗

chen/ dahin zu bringen / daß ſie ſolche Sachen /
welche beydes der Reformirten Keligion , wie

auch der oͤffentlichen Sicherheit ſo nachtheilig /

gut heiſſen oder bewilligen ſolten . Auch kan

ich ( mit der Permiſſion ) keines Weges dem⸗

jenigen beyſtimmen / was mein Herꝛ meynet /

daß nehmlich / ſolches gantz nicht zum Præju⸗
ditz der Reformirten Kirche ſich erſtrecken
ſolte .

Ich weiß wol / daß insgemein geſagetwiꝛd/ daß
die Zahl der Roͤmiſch⸗Catholiſchenin Engeland
und Schottland ſehr geringe ſey / und daß ſie gantz

wenig haben / worauff ſie ſich verlaſſen koͤnten/
welches doch auch in dieſem Stuͤcke in Irꝛland
gantz anders iſt . Doch wird mein Herꝛ mir noth⸗
wendig zugeſtehen muͤſſen/ daß es / indem Ihre
Zahl ſo klein iſt/ unbillich waͤre / die gemeineRu⸗
he/ ſo wenig Perſonen zu Gefallen / zů ſtoͤhren/ in⸗
ſonderheitwann ſie eine ſolche groſſe Gunſt / als

das freye Exercitium ihrer Religion iſt / erhal⸗
ten kan / und wann ihre Zahlgroͤſſeriſt /hatman ſo
viel mehr Urſach / ſich vor ihnen zu fuͤrchten . Ich
glaube in der That/ daßdieRoͤmiſchCatholiſche /
ſo wie die Sachen jetzo ſtehen/ keine groſſe duſt ha⸗
ben ſolten/ in offentlicheChargen und Bedienun⸗

gen zu ſeyn/ noch auch eine Anſchlaͤge wider die

Reformirte Religion vorzunehmen / ſo wol / weil

es wider die Geſetzeiſt / als wegen der groſſen Un⸗

gelegenheiten / die ſie mit der Zeit uͤber ihre Per⸗
ſonen und Guͤther ziehen moͤchten; Wann aber

der Zwang der Geſetze einmal abgeſchaffet waͤre /
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und wuͤrden die fuͤrnehmſte Dienſte und Stellen

in ihren Haͤndengeſtelletwerden : Auch ſolte es

Ihrer Majeſtaͤt ſchwer fallen / wie beſtaͤndig ſie
auch ſeyn moͤchten/ ihnen hierin zu widerſtehen /
dann ſie derſelben deßhalb gewiß hart anliegen

wiſſen betreffende Sache / vorſtellen . Und wann

ſie zu den oͤffentlichen Bedienungen zugelaſſen /
was ſoll wol vor den Proteſtanten uͤberbleiben /
welche die Unterſtuͤßung der Geſetze nicht mehr

haben ſollen / und ſehr wenig Troſt von ſolchen

Magiltraten zu ertwarten haben . Auff der an⸗

dern Seyten aber blicket der Vortheil / welchen

die Roͤmiſch⸗Catholiſche hierbey gewinnen ſol⸗

ten / ſoklar herfuͤr / um von allem Zwangbefreyt
zů ſeyn / daß man nur wuͤrde die Zeit verderben /

wann man ſolches beweiſen wolte . Ich kan noch

wil an Seiner Majeſtaͤt auffrichtigen Iurention

nicht zweiffeln / und daß ſie in dieſer Sache nichts

anders ſuchet / dann daß alle dero Unterthanen in

allen Stuͤcken eben dieſelbe Vorrechtenund Frey⸗
heiten genieſſen moͤchten .

Aber beydes die außdruͤckliche Reden/ als die

Erfahrunzvonallen Seculis, des Gegenwaͤrtigẽ /
als Vergangenen / bezeugen gnugſam / daß es

den Roͤmiſch ⸗Catholiſchen und Proteſtanten

unmoͤglich ſey / wann ſie in oͤffentlichen Bedie⸗

nungen vermiſchet / untereinander friedlich zu le⸗

ben / oder gute Verſtaͤndniß zu unterhalten / ſon⸗
dern ſie werden gewiß allezeit einer gegen den an⸗

dern jaloux ſeyn ; dann die Grund Regeln und

Maximen dieſer zwo Religionen ſind ſo ſtreitig

gegeneinander / daß ich nicht begreiffen kan / wie

es in der Macht eines Fuͤrſten oder Koͤnigs ſeyn
toͤnne/ allen Argwohn und Unluſt / welche ſehr
leicht bey allen Gelegenheiten entſtehen koͤnnen/
zu unterdruͤcken . Was meines Herꝛn Furcht be⸗

trifft / daß die Dilſenteurs von den Pernal - Ge⸗

ſetzen / welche wider ſie geinachet / nicht koͤnnen be⸗

freyet werden / wann nicht zugleich der Teſt mit

abgeſchaffet wuͤrde ; So geſtehe ich/ daß dieſes

warlich ein groß Ungluͤck vor ihnẽ ſeyn wurde : A⸗

ber man muß ſolches allein den Roͤmiſch⸗Catho⸗
liſchenhartverweiſen/ als welche lieber leyden wol⸗

len / daß ſie und ihre Nachkomen unter dem Joch
der Pernal · Geſetze gedrucket bleiben / und dem

Haß der ganzen Nation oͤffentlich unterworffen

ſeyn/ dann alſo in Zwang gehalten werden/ daß ſie
nichts wider die Ruhe und Sicherheit der Prote⸗

ſtantiſchen Keligion unternehmen duͤrffen/ und

von dem geringen Vortheil ( ſo es anders vor ei⸗

nen Vortheil zu halten ) einige Theil in der Re⸗

gierung zů haben / außgeſchloſſenzuſeyn / und

keine oͤffentliche Bedienungen zu haben ; da

doch in der gantzen Welt allezeit die Keligion ,

welche durch die Geſetze befeſtiget iſt / den Vor⸗

zug hat .
Und gewiß die Anſchlaͤge der Roͤmiſch⸗Ca⸗

tholiſchen ſolten um ſo viel mehr verdaͤchtig ge⸗

halten / und von den Proteſtanten darwider ge⸗

wacht werden / weiln ſie ſehen / daß die Roͤmiſch⸗
Cathollſche ſelbſt / da ſie noch unter der Schaͤrf⸗
fe der Penal = Geſeßze liegen / dennoch dahin

Beſchreibung

wuͤrden / und es dem Koͤnig / als eine ſein Ge

trachten / Ihre Majeſtaͤt zu überreden / duß
Sie die Proteſtanten / ſie wollen oder wollen

nicht / zwinge/ die Sicherheit / welche ſie vor

ihrer Keligion haben/ zu dillolviren/ darmſt
dieſelbe alſo einen Weg oͤffnen moͤge / die Rö,
miſch Catholiſche zur Regierung und oͤffenull
chen Aemmtern zů bringen / n welchem Falldann
vor ihnen keine andere Huͤlffe uͤberbleiben wült ,
de/ als ſolche / die man von einer Roͤmiſch⸗Ca⸗
tholiſchen Regierung erwarten koͤnte .

Es muͤſſen dannenhero unbeſcheidene Leilte
ſeyn/ welche Ihre Hoheiken / die Ungelegenhnl
ten / welche hieraus entſtehen koͤnnen/ ſolten

wollen verwerffen / dieweil ſie ſich ſelbſt ſofreh⸗
muͤthig uͤber dieſe Materie , auch zumm gtoͤſten
Nutzen der Roͤmiſch⸗Catholiſchen erklaͤrtt,

Angeſehen das Feſtſtellen der Sache an die⸗

ſen hunct ſich ſtoſſet / daß man Ihre Hohej,
ten nicht dazu bringen kan / ſolche Sachen ein
zuwilligen / welche den ſchon gegebenen Geſe
tzen ſo ſehr zuwider / und welche ſo gefaͤhtlich
und ſchaͤdlich der Proteſtanten Religion ſehe /

gleich wie das Zulaſſen der Roͤmiſch⸗Catho⸗
liſchen in die Regierung / und in den wich,

tigen Geſchaͤfften / zugleich die Abſchaffung
der Geſetzen / die doch nichts anders außzulich ,
ten vermoͤgen/ als die Prote ſtantiſche Reli⸗

gion vor allem Fuͤrnehmen der Catholicken

wider dieſelbe in Sicherheit zu ſtellen / ſehn
wuͤrde .

Mein Herꝛ ſchreibet / daß die Roͤmiſch⸗ /Ca⸗
tholiſche in dieſen Provintzen / nicht von den

Bedienungen außgeſchloſſen ſind : Aber/ mein

Herꝛ irret hierin gewaltig / geſtalt unſere Ge⸗

ſetze ſelbige bey Nahmen von allen Stuͤcken der

Regierung / und allen Dienſten / ſo wol den

Staat als die Juſtitz betreffend / außſchlieſſen.
Es iſt wahr / ich weiß nicht / daß eigenſſich
ein Geſetz ſey / welches ſie von den Krieges⸗

Bedienungen außſchlieſſe / dann ſolches ſeht
ſtrenge wuͤrde geweſen ſeyn / weilen ſie in del

erſten Auffrichtung unſers Staats mit uns an,

ſtunden / die allgemeine Freyheit zu beſchlä ,
tzen / und uns / Zeit waͤhrenden Krieges / trefftt
che Dienſte gethan / und deßhalb wurden ſie

nicht aus den Kriegs⸗Dienſten geſchloſſeh;
Dann unſerer Sicherheit wurde dadurch ganß

keine Laſt auffgebuͤrdet/ eines Teils / weil die

Zahl derer / welche in unſern Tronppen wa⸗

ren / nicht groͤſſer/ und dann / zum andern /
weilen unſer Staat allen Ungelegenheiten / wel

che daraus entſtehen moͤchten/ leichtlich vorkoln .

men koͤnnen/ welches ſo fuͤglich nicht geſchehen,
koͤnte/ wann den Roͤmiſch⸗Catholiſchenvergunm
wäre / ein Theil in der Regierung und in den

Stgat oder Juſtitz zu haben.

Bin ich deßhalb wol verſichert / und kan alſo
gutes Zellgnüͤß darvon geben/ daß Ihre Hohel ,

ten nichts ſo ſehr verlangen / alſo daß Seine Mat⸗

jeſtaͤt gluͤcklich und in vollkommenem Vertrallel

mit dero Unterthanen / nachdem ſte Ih . Maſeſt

2 —
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oͤgenbereit ſeyn/ ne

rn 15 Pflicht derſelben zu erweiſen .
Aber Ihre Hoheiten ſeyndin ihrein Gewiſſen uͤ⸗

herzeuget / daß die ProteſtantiſcheKeligion
und die Sicherheit der Nation , einer gewiſſen

Gefahr unterworffen waͤren / wann der Teſt und

andere Poenal - Geſetze / worvonich offt Erweh⸗

nung gethan / ſolten abgeſchaffet werden. Und

deßhalb koͤnnen ſie darein nicht einwillgen⸗ noch

mit Ihrer Majeſtaͤt Willen uͤbereinſtilnmen

veilen ſie glauben / daß Sie viel gegen GYON
wuͤrden zu verantworten haben / wann ſie aus

Conſideration einiger gegenwaͤrtigerVortheil

ſichſoltenverführen laſſen / in ſolcheSachen ein⸗

uwilligen und ſelbe zu befördern / welche ſie glau —

ben / daß ſie nicht allein gefaͤhrlich/ ſondern

uch der Proteſtanten Keligion verderblich ſeyn
wuͤrde .

Ihre Hoheiten haben allezeit Ihrer Maje⸗

ſtaͤt ſehr tieffe Ehrerbietung erwieſen / und wer⸗

den auch zu allen Zeiten darin verharren / Ge⸗

ſtalt ſie ſich darzu ſo wol durch die Goͤttliche als

Natüͤrliche Geſetze verbunden befinden : Aber

weil die Sache / die vor jetzo unter Haͤnden iſt /

gantz nicht dahin gehet / neue Geſetze zu machen /

ſondern die Geſetze / welche allbereit von dem

Koͤnig/ und dem Parlament gemachet / gaͤntz⸗
lich abzuſchaffen / ſo koͤnnen Ihre Hoheiten nicht

abſehen /wie man von Ihnen erwarten koͤnne/
daß Sie in eine ſolche Abſchaffung einwilligen
ſolten / wovor ſie btllich einen Abſcheu haben/ als

Gebraͤuchealler Chriſtlichen Staaten / ſo wol
Papiſten als Proteſtanten / iſt als welche Nie⸗

mand in der Regierung oder oͤffentlichen Bedie⸗

nungen zulaſſen / die nicht von der oͤffentlichen
und feſtgeſtellten Keligion Profeſſion machen /
und welche dahin ſehen / ſolche vor allerhand An⸗

ſchlaͤgezn beſchirmen .

Ich achte unnoͤthig zu ſeyn / mein Herꝛ /

demſelben zu verſichern / wie ſehr Ihre Hoheiten
ſich Ihrer Majeſtaͤt gewiedmet / worvon ſie ſol⸗
che wüͤrckliche Proben gegeben haben / welche al⸗

le Worte uͤbertreffen / und ſie ſind entſchloſſen in

derſelben Pflicht und Affection beſtaͤndigzůver⸗
harren/ auch wann es moͤglich iſt / ſolche zů ver⸗

mehren.

Ich bin

den 4 . Nov . 168) .

Mein Herꝛꝛc .

Der Koͤnighergegen wandte alle Muͤhean /

die Unterthanen zu Abſchaffung des Teſtes und
der Pœnal - Geſetze zu vermoͤgen / und weil die
dazu verordnete Aimiſtri eine nicht gar favo⸗

rable Reſolution uͤberbracht / auch die Un⸗
moͤglichkeit erhellet / bey dieſer Zeit eine Ele⸗

ctionder Parlaments Glieder nach des Koͤ,

nigs Sinn zu erhalten : So iſt beſchloſſen wor⸗
den / von Beruffung eines Parlaments nichts
mehr zu gedencken / ſondern die Sachen der

TbeitriPuropri Drentehender Theil⸗
- * 8

Denckwuͤrdiger Geſchichten .
Zeit heimzuſtellen / ob es vielleicht mit derſelben
ſich aͤndern / und das Volck / welches jederzeit

von denen Außlaͤndern fuͤr das Streitbahrſte
iſt gehalten worden / ſich allgemach / ſo wol als

andere Voͤlcker / unter dem Joche zu beugen/

achſhrem aͤuſſerſten Vermoͤ —
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anfangen / und alſo alles nach des Koͤnigs Wil⸗

len ergehen moͤchte ; welches dann auch einig die

Urſach zu ſeyn vermeynet worden / weßwegen
der Koͤnig ſeine See⸗Macht vergroͤſſert/ da er

doch / mit niemand zu brechen / im Sinn ge⸗

habt . Immittelſt verſicherte derſelbe / nicht al⸗

lein die durch die letztere im April vorigen Jah⸗
res ſeinen ſaͤmmtlichen Unterthanen zugelaſe⸗
ne Gewiſſens⸗Freyheit zu handhaben / ſondern
auch alles Vermoͤgenanzuwenden / ſolches in

ein Geſetz zu veraͤndern / und eine vollkomme⸗

ne Ruhe fuͤr die Nachkommen einzurichten ;

hat auch fuͤr Gut angeſehen / die Liſten der Lien⸗

tenante / Gouverneurs und Friederichter unter⸗

ſchiedlicher Grafſchafften dieſes Koͤnigreichs

vor einer Sache / welche wider die Geſetze und

durchzuſuchen / damit diejenigen / ſo zu dieſem
Werck zu concurriren geneigt / in ihren Aemm⸗

tern beſtaͤttiget / auch die / von denen man Ur⸗

ſach haͤtte zu hoffen / daß ſie dem Koͤnig/ und

ſich ſelbſten zum Beſten / das ihrige gern hierzu
contribuſren wuͤrden / denenſelben adjungirt
werden moͤchten . Und ſolchem nach wurden vie⸗

le / die ſich nicht bequemen wolten / abgeſetzt/
und hingegen andere / die zu des Koͤnigs Wil⸗

len waren / denen Megiſtraten und Zuͤnfften
auffgedrungen / auch durch den Lieutenant Gon⸗

verneur des Tours allen untergebenen Bedien⸗

ten / als welche den Teſt geſchworen / anbefoh⸗
len / ihre Bedienungen abzutretten / mit dem

Bedeuten / daß ihnen ſolche ſolten wieder gege⸗

ben werden / wann ſie den Eyd des Teſts auff⸗
heben / und hingegen den Eyd der Treue ablegen
wuͤrden . Dergleichen Befehl ergienge auch an

alle See⸗Haͤven / und an die gantze Armee ;

dann es war der Koͤnig gaͤntzlich entſchloſſen /
daß bey allen denen / ſo Seiner Majeſtaͤt dien⸗

ten / der Teſt abgeſchafft / und hingegen eine

Gewiſſens⸗Freyheit eingefuͤhret werden ſolte .
Allein die Generals⸗Perſonen / als ſie ſol⸗
ches erfuhren / kamen ſie zum Koͤnig/ und

weil ſie ihm die ſchwere Conſequentien / ſo aus

dieſer Sache entſtehen koͤnten / vorſtelleten /
wurde endlich relolvirt / ſich darein auch zu

ſchicken / und dieſe Sache nicht ferner zu trei⸗

ben . Nichts deſto weniger wurde eine neue

Proclamation des Koͤnigs / zu Confirmation

dervorigen Freyheit der Gewiſſen / fuͤr alle Un⸗

terthanen / den ſiebenden May dieſesInhalts pu⸗

1688 .

blicirt :

Jacobus Rex . Die Conduite , ſo wir ge, „

halten haben / iſt bey allen und jeden der Zeit
Gelegenheiten dergeſtalt beſchaffen geweſen / „

daß die gantze Welt von unſerer Verharrung „

und Standhafftigkeit unſerer K eloſurionen „

uͤberzeugt ſeyn muß . Nichts deſtotwexiger / ,

damit nicht leichtglaubige Leute durch die „

Bopßyheit eines liſtigen und unruhigen Volcks „

moͤge verleitet werden / ſo haben wir fuͤr,„

Rr . fü dienlich
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„ nehſmen ſeyt dem vierzehendenApril des 1687 .
Jahrs / da wir unſere Declaration fuͤr die

„ Freyheit des Gewiſſens publiciren laſſen /
„nicht veraͤndert worden : ( Hier war ſelbige

„ von Wort zu Wort beygedruckt . ) Seyt dem

wir nun dieſelbe bewilliget / iſt unſere vor⸗

„ nehmſte Sorg geweſen / ſolche ohne Un⸗

terſchied ins Werck zu ſtellen : Worzu wir

„ durch ſehr viel Danck⸗Schreiben / und an⸗

„ dere Verſicherungen / die wir von allerhand

„ Keligions “ Genoſſen / als Beweiſe ihrer

„ Vergnüͤgung / und Zufriedenheit empfan⸗

gen / von Tag zu Tag encouragirt und

„angefriſchet worden : Und zweifflen wir

nicht / es werde das bevorſtehende Parla⸗
meut / die Wuͤrckungen davon deutlich ſpuͤ⸗

ken kaſſen / und daß es nicht umſonſt und

vergeblich geweſen ſeye / daß wir beſchloſ⸗

ſen haben / alle unſere Kraͤfften zu Veſt⸗

ſtellung der Gewiſſens ⸗Freyheit anzuwen⸗
den / und dieſelbe auff einen ſo rechtmaͤſſt—

gen und billichen Grund zu ſetzen/ damit

dieſelbe nimmermehr koͤnne geaͤndert wer⸗

den / ſondern daß ein jeder der freyen U⸗

E
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bung ſeiner Keligion zu allen und jeden Zei⸗
ten verſichert ſeyn / und ins Kuͤnfftige der

„ Fruͤchte deſſen / was ſo gewiß und ſicherlich

„ zu dem allgemeinen Beſten des Koͤnigreichs
„ dienet / genieſſen moͤge. Dieſes iſt eine ſolche

„ Sicherheit / die wir wůnſchen / daß ſie ohne

„ Schwerung des Eyds und des Teſts / und

ohne Furcht und Zwang ſeyn moͤge/ als wel⸗
cher Eyd von etlichen Regterungen ungluͤck⸗

lich angefuͤhretworden / aber niemals gehand⸗

„habt werden koͤnnen : Und ſoll niemand mehr

„ durch dieſe Wege / und wegen Schwerung

„ des Teſts / zu Aemintern und Verrichtun⸗

„ gen / die getreuer Dienſte Vergeltungen ſen

„ muͤſſen / erhoben werden . Derohalben ver⸗

„ ſichern wir uns / daß nicht allein alle recht ,

„ ſchaffene Chriſten / ſondern auch die / welche

„ ihnen das Auffnehmen / und die Wolfahrt
, dieſer Nation zu Hertzen gehen laſſen / zu

„ Außfuͤhrung dieſes Wercks uns die huͤlffli⸗
„ che Hand biethen werden . Einige von un⸗

„ ſern Nachbarn werden vielleicht etwas Nach⸗

„ theil leyden / und zum Theil die groſſe Vor⸗

„ theile / die ſie gegenwaͤrtig genieſſen / verlie⸗

„ ren / wann die Freyheit der Gewiſſen in die⸗

„ ſen Koͤnigreichen/ welche ſich beſſer als alle

„ andere Reiche zu Herren des Kauff⸗Handels
„ auff dem gantzen Erdboden werden machen
„ koͤnnen/ wird veſt geſtellet werden . An die⸗

„ ſem groſſen Werck nun zu arbeiten / ſind wir

55 verpflichtet geweſen / in unſern Landen un⸗

7 terſchiedliche Civil - und Militar -Bediente
„ zu veraͤndern / weil wir uns nicht einbilden

koͤnnen/ daß jemand von denjenigen / welche

„ an Veſtſtellung des Friedens / und Vergroͤſ
ſerung ihres Vatterlandes zu arbeiten ſich

„ weigern / mit guter Treue in unſern Dien⸗

2
—

DeIls
1688 . ( „ dienlicherachtet / zuerklaͤren/ daß unſer Vor⸗ nun dasjenige was wir vonHerßen wuͤn⸗

ſchen / wie ſolches alle Unpartheyiſche / und
6

die nicht præoccupirt ſeyn / an der Con .

duite Unſerer Regierung / wie auch an

dem Staat / und der Beſchaffenheit unſerer
Flotte / und Armee / welche durch die gute
Ordre , ſo wir geben werden / allezeit in ſol,
chem / und wann es die Sicherheit und

Ehre dieſer Nation erfordert / in nochbeſ⸗
ſerm Zuſtand ſeyn ſolle / werden abnehmen
koͤnnen. Wir recommendiren demnach die⸗

ſe Conſiderationes allen unſern Unterthg,,
nen / und wůnſchen / daß ſie das Gluͤck/
ſo ſie gegenwaͤrtig genieſſen / wol erwoaͤgen
und erkennen / daß ſeythero drey Jahr / da
Gott es gefallen / uns auff den Thron;0 Fden Thron zu ;

erheben / nicht zu ſehen geweſen / daß twir

ein ſolcher Printz ſeyen / von welchem unſere „

Feinde die Welt haben abſchrecken wollen:
Denn unſer Zyeck iſt allezeit geweſen ein Vat , „
ter / und kein Unterdrucker unſers Volcks 6
zu ſeyn / davon wir keinen groͤſſern Beweiß „
geben koͤnnen / als mit unſern Umerthanen „
einig zu ſeyn / ihnen alle widrige Gedancken „
zu benehmen / und ſie von allen ſo uͤbel fun „

dirten Jalouſien zu entſchlagen / und zu dem „

naͤchſten Parlament Depuarte zu erwaͤh, „
len / die das jenige / ſo zum Beſten und „

Nutz der Monarchie / darzu uns GOtt er „
hoben hat/ vollfuͤhren helffen / indem wir ge/ „
ſonnen ſind/ ein Parlament / welches zum „
laͤngſten im naͤchſtkuͤnfftigen November zu, „

ſammen kommen ſoll / zu beruffen . Gegeben „

in unſerm Hof zu Witthal / den 7. May / „

1688. und unſerer Regierung im vierdten „
Jahr . „

Nun wurde zwar verordnet / daß dieſe De . Dutg

claration in allen Kirchen und Capellen zu eon, ſhoſech
den / und Weſtmuͤnſter den zr . May / und den bollin

10 . und 20 . Junii / durch das gantze Koͤnigteich
von den Cantzeln ſolt abgeleſen werden . Alein

die Biſchoffe / welche ſolche Vorleſung thun
ſolten / weigerten ſich deſſen / vorgebend/ daß es

eine Sache ſeye / die ſie ohne Verletzung ihres
Gewiſſens nicht thun koͤnten / und uͤbergaben
hierauff den Abend zuvor als den 20 . 30. May
der Ertz⸗Biſchoff von Canterbury / ingleichem
die Biſchoͤffe von §. Alaph , Ely / Peterborug /
Bath und Welles / Briſtol und Chicheſter fol

gende Bittſchrifft auff gebogenen Knien:
05 232 f0

An des Koͤnigs fuͤrtreffliche Majeſtaͤt un⸗ „ 0
terthaͤnigſtesSuchen / William des Ertz⸗Bi, „ an dn

ſchoffs von Canterbury und / unterſchiedener „Küſz
Biſchoͤffe / ſo unter dieſe Provintz gehoͤren /⸗
und nun bey ihm gegenwaͤrtig ſeyn/ vor ſich „
ſelbſt und ihre abweſende Bruͤder und Geift⸗

lichen der Relpective Biſchoffthuͤmer. 15

Wir beztugen unterthaͤnigſt/ daßdergroſ
ſe Abſchen/ den wir / wegen Publicirung El .

Majeſtaͤt letzterer Declaration , die Freyheit
der Gewiſſen betreffend / ſo in allen Kirchen
geſchehen ſoll / in unſerm Gennuͤth verſpüh⸗
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ſten ſich gebrauchen laſſen werden . Dieſes iſt
—

7ren / nicht entſtehe aus Mangel der Unterthäͤ ,
nigkeit/—

Engelaͤndſch— —
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lgket /unddes Gehorſotnsgegen Euer
„Majeſtäͤt ; geſtalten unſere Kirche Wtoi

land beydes in threm Fundatnent / und be⸗
5 ſtäͤndiger Lehr deroſelben ohne allen Zweif⸗

„ fel den Gehorſam/ und die Treue gegen
Eu . Majeſtaͤt treibet ; allermaſſen ſie zuů ihrer

groſſen Ehre / ſolches mehr dann einmal of⸗
fentlich züt erkennen gegeben , So entſtehet

olcher Mißgefallen auch nicht aus Mangel
gebuͤhrenderVertraͤglichkeit mit denDillen-
tienten / und denen ſo von der EngliſchenKir⸗
chen abgetretten / in deren Anſehung wir be⸗
reit willig ſind / uns in Tecperirung einiger

Puncen dermaſſen einzulaſſen / als noͤthtg ge⸗
achtet werden wird / wenn dieſe Sache in ei⸗

nem Parlament wird erwogen / und veſt ge⸗

ſtellet ſeyn / ſondern es entſpringet die Urſach

deſſen aus unterſchiedlichen andern Contide-
rationen / und inſonderheit daraus daß die

Declaration auff eine ſothane dilpenſirende
Maͤcht der Geſetze gegruͤndet iſt/ dergleichen

„ in dem Parlament / und ſonderlich in dem
„ Anno 1671 . und 1672 . und indem bey Euer

Majeſt . Regierung gehaltenem Parlament /
„gar nicht enthalten iſt. Und dieſe Sache / sire ,

„ iſt von ſo groſſer Wichtigkeit / und dem gan⸗

„ hen Koͤnigreich / der Kirche und der Regie⸗

„ rung / welche durch die Geſetze auffgerichtet
worden / ſo viel daran gelegen / daß wir weder

„ nach den Regeln der Vorſichtigkeit / noch

„ Ehre und Gewiſſens halber / uns ſo dabey be⸗

„ zeigen koͤnnen / daß wir ſolche Declaration
„ zu publiciren und abzuleſen / in der Kirchen

„ Gbttes und deſſen Dienſt auff uns nehmen
„doͤrffen. Erſuchen demnach Eu . Majeſtaͤtde⸗
„ muͤthigſt/ und auff das Inſtaͤndigſte / daß
„ Sie uns eine ſo harte und unumgaͤngliche
„ Nothwendigkeit nicht zumuthen wolle ; Die⸗

„ ſelbe hierzwiſchen unſerer unauffhoͤrlichen
Treue und Gehorſamsverſichrend . War un⸗

„terſchrieben William von Cantelbury / S. A .

„ ſaph , Bach und Welles , Briſtol , Chicheſter ,
5 Peterborough .

Dabey thaten ſie noch einige bewegliche
muͤndliche Kemonſtrationes , welches alles
dann Seine Majeſtaͤt mit groſſer Auffmerck⸗

ſamkeit angehoͤret / endlich aber geſagt / daß Sie

ſich eines ſolchen Compliments zu ihnen nicht

verſehenhaͤtten / und daßſie durch dieſe Proce⸗

dur Dero Koͤnigliche Authoritaͤt in Zweiffel
zoͤgen/ wolte ſie aber ſchon gnugſam empfin⸗
den laſſen / was das ſey/ ſeinem Koͤnig unge⸗
horſamzu ſeyn / mit dem fernern Vermelden :

Ich wil Gehorſam haben / und wiſſet / daß ich
es alſo gewohnet bin : Gehet hintveg / und ſe⸗
het was ihr zu thun habet / dann es ſtehet auff
eurer Gefahr . Die Biſchoffe antworteten :
GoOttes Wille geſchehe / und wiederholten ſol,
che Rede / als der Koͤnig ſie nicht recht ver⸗
ſtanden / zum ztweyten mal : Worauff der Koͤ⸗
nig mit Unwillen ſich nach ſeinem Zimmer be⸗

—＋2＋
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gabe ; auch Sonntags darauff den Koͤnigli⸗
chenRath deßtvegen verſamlen / und ſich da⸗

Theatri Europæi Dreyfhender Theſſ⸗
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rin vernehmen ließ / daß gedachtes Memorial

beſſer eine Trompete zur Kebellion , als eine

Bittſchrifft zu nennen . Es haben aber auch
auſſer dieſen die melſte Biſchöͤffe anidern ſich ge⸗
weigert Parition zu leiſten / nur etliche wenige
nahmentlich die von Kochelter , Durham /
Herford / und Chetter außgenommen / welche
in die Ableſung gewilliget / und ihren unterge⸗
benen Geiſtlichen / des Koͤnigs Begehren zu
gehorſamen anbefohlen / wiewol mit keinem ſon⸗
derlichen Etleet , wie dann in donden ſelbſt/ un⸗

geachtet uͤber hundert Patochien darin ſeyn/
dieſe Declaration nur an fuͤnff Orten / als zu
Weſt⸗Müůnſter / in der Capelle zu W hitchall ,
zu Sergeands , in Fleetſtreet , und in St . Ge⸗
orgen Kirche in Woodſtreet / abgeleſen ward /
in welcher letztern jedoch bey Vorleſung derſel⸗
ben / das Volck haͤuftg daraus gelauffen / alſo/
daß der Pfarherꝛ faſt allein ſtehen blieben . Nichts
deſto weniger hat der Biſchoff von Herford etli ,

che Urſachen public gemachet / warutn die Koͤß⸗

nigliche Declaration in den Kirchen des Koͤnig⸗
reichs Engeland wol abgeleſen werden koͤnte/ fol⸗
gender maſſen :

Als der Befehl des Koͤnigs Declaration „
abzuleſen zu mir kam / fand ich einen Re⸗ „
queſt von meinem Herꝛn dem EttzBi⸗ , „
ſchoff von Cantelbeig , und unterſchtedlt , „
cher anderer Biſchoͤffe / worinnen ſie demu , „
thig erſuchten / daß ſie mit der Ableſung die ,

ſer Declaration vetſchonet werden moͤchten . „
So diſputirte ich bey mir ſelber lange darů , „

ber/ alſo / daß ich endlich in einen ſchtteren „
Streit bey mir darüber gerieth / und dieſe ;,
gantze Nacht nicht ruhen kunte / angeſehen „
zwey Ubel zugleich vorftelen / die beyde ge⸗ ,

geneinander ſtreitend waren ; Und gleich⸗ „
wol war es eine ab ſolute Nothwendigkeit / „

daß ich in eines unter dieſen Nothwendig⸗ „
keiten fallen muͤſte; das iſt / entweder des „
Koͤnigs Befehl ungehorſam ſeyn/ oder mich v,
von meinem Metropolitano und anderen „

Ehrtvuͤrdigen Biſchoͤffen abſondern můſte / „

zu derer Urtheil in den meiſten Sachen und „
dero Auffrichtigkeit ich warlich eine Ehrerbie , „

tung truge . Dieſe Uberlegung machte / daß „
ich dieſe Nacht mit groſſer Betruͤbniß zu⸗
brachte / biß daß endlich der Tag anbrach / da 3
ich dañ auffſtund / dieSache mit mindern und „

ruhigern Gedancken zu conlideriren / und alle „

Umſtaͤnde geruhiger und ernſtlicher zu erwe⸗ „

gen begunte . Was nmnir am erſten voͤrkam / als ⸗

ein Ancker / meine Seele daran feſt zuhalten „

und anzuhefften / und mein Gewiſſen in Ruh
in ſtellen / waren dieſe Urſachen : Seyd un⸗ „

terthan aller Menſchen Ordnung un des „

ᷣErꝛn willen 1. Petr . 2. fz. und wiederum v.

17 . FuͤrchtetGOtt/ ehretden Koͤnig/ dieſes ;
ward von Petto geredet / von dem wir glau⸗ „
ben / daß er von dem Heiligen Geiſt getrieben

worden / und darum nehmen wir daſſelbige an /

als einen oͤffentlichen Befehl GOttes / und ;

gebuͤhret uns daſſelbe in acht zu nehmen / in „

Rr iij allen

1688 .
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1638. „ allen was nicht ſchnur gerade wider GOttes

„ Wort lallfft / oder zum wenigſten / was nicht

„deutlich aus GOttes Wort gezogen werden

„ kan / in der Geſtalt / daß ein jeder gemeiner
„ Verſtand es kan begreiffen . Weil nun der

„ Koͤnig außdruͤcklich beftelet / daß ſeine De⸗

„ clatation inallen Kirchen ſoll geleſen werden /
„ ohne daß er von dem Ableſer erfordert / daß et
„ ſeinen Conſens , Beyfall / Gutheiſſung / o⸗

„ der Wohlgefallen darvonzu orklaͤhren noͤthig

hat : Alſo wuůnſche ich wol eins zuwiſſen / auff

„ welche Weiſe mir einiger Menſch erweiſen

„ und darthun koͤnte / daß alſo zu thun wider

„ GOttes Gebott ſtreite . Sagt man / daß die ,

„ ſe Declatation eine diſpenſirende Macht

v in ſich begreiffet / welche wider die dandes Ge⸗

„ ſetze lauffet / wie dergleichen im Parlament
1662. linid 1672 . erklaͤret worden / laſſet es alſo

ſeynzIſt es aber darum mit Gottes Vort ſtrei⸗

„ tig ? Ich erſuche/ daß mir ſolches moͤge erwie⸗
„ ſen werden . Im Fall der Koͤnig michzuwuͤr⸗

„ digen beliebte / mich um mein Urtheil hieruͤ⸗
„ ber zu befraͤgen / ſo wuͤrde ich demuͤthtg und

„ ernſtlich bitten / daß er ſeine diſpenlirende
Macht in ſo hohem Grad nicht gebrauchẽ wol⸗

5, te . Und ferner rufft ich Gott zům Zeugen/ daß
ich mein Leben bereitwillig und mit Freuden
„ niederzulegen/ oderdie juͤmerlicheBruͤche / die
in dieſet Nation daraus entſtanden ſind/ zn

heilen: Soͤ aber der Koͤnigdieſes alles unge⸗

„achtet zu mir ſagte / daß dieſe dilpenlirende
„ Macht Seiner Majeſtaͤt von rechtswegen
zukoͤmmt / und daß ſieder ſelben / es ſeye mir

„ Iteb oder leyd/ gebrauchen wolle / was kan ich

5„ arfnes Blut duͤrwider thuin ? oder was koͤn⸗

„ nen alle meine Bruͤder / die Biſchoͤffe recht⸗
„ maͤſſiger Weiſe anders thun / als daß ſie ſich

„ Seiner Majeſtaͤt Willen unterwerffen und

„ Gedult haben ? Weil aber eine Schrifft / die

„ neulich heraus kommen iſt/ ſagt / daß durch

„ das Ableſen Seiner Majeſtaͤt Declaration

„ indem Haliſe GOttes / ich meinen Canlens

„ darzu gebe / indem mir nichts allda zu leſen ge⸗

5buͤhret als was ich gut heiſſe. Wo findet man

dieſes alſo in Gottes Wort beſchrieben ? oder

aus was fuͤr einem Text erſcheinet und folget
55 es klar und deutlich 2 kan dieſes ſo klaͤrlich

daraus gezogen werden / oder iſt es ſo deutlich

außgedrlicket / als das was andere ſagen / daß
ich aller Menſchlichen Ordnung unterthan

„ ſeyn muß. An dieſe Worte halte ich mich fe
5s ſte/ und begehre vonihm / daßer mir aus Got⸗

tes Wort darthue / daß etiwas im GOttes⸗

„ Hauſe leſen/ eben ſo viel ſey/ als ob ich darein

willigte ; Und darum hat ſein bloſſesSagen /
„ ohneeinigen Beweiß aus der Schrifft / nichts

2
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und vonder Sachen nach dem gemeinen Ver⸗

ſtand geredet / ſo frage ich/ iim Fall ich in der
KHirche vor dein Volck eine Schrifft leſen ſol⸗

te / die eine Erzehlung in ſich hielte / wie daß
„ der Koͤnig von Franckreich unterſchiedliche

Proteſtanten verfolget und auis ihren Guͤ⸗

„ auff ſich. Ja die Schrifft an die Seyte geſetzt

—oV»[UA.

Beſchretbung FS
thern ſetzet/ ob denn mein deſen einer ſolchen N
Schrifft meinen Conlens zu ſeinet Verfol,
gungzuverſtehen gebe ? Alſo auch wannich in
der Kirche eine Schrifft leſe / welche zuerken,
nen giebt/ daß der Koͤnig die lectirer toleti .

ret / iſt dann das eben ſo viel als wann ich das
conlentire ? warlich nein / daher iſt diß Ar⸗

gument ſehr nichtig und ſonder Nachöſuck .
Fragt ihr aber / warum ich ſie dann in det

Rirchen leſe ? Ich antworte / weil es der Ko ,
nig befiehlet / und daßich nichts in derSchrifft 1
finde / welchheses verbiethe / weßhalben ich ge⸗
halten bin / dieſem Befehl gehorſamlich nach ,
zukomen . Es wird aber in gemeldter Schrifft⸗
weiter gefragt / wann aber der Koͤng eine ,
Paͤbſtliche Homilie vor die Tranſubſtantia . ,
tionin der Kirchen abzuleſen / befehlen wült, ,
de / ſolte ich das thun ? Nein / warlich nͤcht/
es waͤre dann / daß ich es alſo leſe/ daßes ge/
ſchehe ſolche zu widerlegen / und wie unge, „
raͤumt es ſey ſolches vorzuzeigen ; Und alſoffe.
het die Sache mit allen Lehren / die in GOltes

Hauſe vorgetragen werden . Aber in Ableſen ;
bes Koͤnigs Declaration wird keine Lehre g

lehret⸗ ſondern nureinegewiſſe Handlung ab
gekuͤndiget. Aber ſagt ihr / es war vorhin gl, ,

bereit bekant / und darum muß gewißlich eine

andere Intention barunter verborgen liegen/
daß man dieſes Ableſen võ mir begehret : Esiſt,
wahr/ es koͤnte wol ſeyn/ daß es geſchehe mei⸗

nen Gehorſamneinſt auff die Probe zu ſehen /

und dieweil unſere Feinde viellelcht wol muth⸗
maſſen / weil wir keine Danckſagung vor das

Theil Seiner Majeſtaͤt Declarion eingeben/
welches war / die Kirche von Engeland zu

mainteniten / da denen Dillenters dazumahl
alich Freyheit vergoͤnnet war / daß wit mun

auch um eben dieſer Urſachen die Declarati⸗

on abzuleſen wegern / und dem Koͤnig miß⸗
hagen ſolten ; So haben ſie darlim Seine

Majeſtaͤt beredet / dieſes von uns zu fotdern
Aber was mich anbelanget / ich war damals ⸗

allbereit ſo ſehr geneigt eine Danckſagung ein,
zugeben / als eine noͤthige und erkenntliche

Pflicht / und waͤre dieſes damahls geſchehen/
ſoiſt vermuthlich/ daß dieſer Befehl von Abler v

ſen wol wuͤrde nachgeblieben ſeyn/ welches al . v

lem Anſehen nach eine betruͤbteFolge nach ſich./⸗
ziehen wird ; Und ich beklage es von Hertzen / „

welß aber nicht / wie der Sache zu rathen.
Gleichwol bitte ich um Erlaubnuͤß von mei .

nen Bruͤdern / ihnen meine gantze Meynung

vondieſer Saͤchezumelden⸗
Als Seine Majeſtaͤt Anfanigs ſeine Kelo⸗

Iution erklaͤhrtedie Kirche von Engeland zu

mainteniren / in det unveraͤnderten Bekant,⸗

nuͤß derſelben dehre/ nebeſt ihren Vorkechten
oder Freyheitenund Diſciplin , war dieſes ei⸗

ne ſo unvermuthete und wunderbahre
Zeitung ;

bey mir / daß ich darüber lang beſtuͤrtzt ſtund/
und da ich endlich mein Gemuͤth etwas zur

Stille gebracht / und einen vollkommenen
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michalſo bald mit aller niedrigen anck⸗
4 W 10 mit Seiner Majeſtät zu verei⸗

„ nigen / und in allem ! was ich mit Bey⸗
„ behaltung eines guten Gewiſſens thun konte/
„ derſelben zu dienen / darin Seine Majeſtaͤ
guͤnſtige Intention und Gutheit gegen mir zn

behalten . Und zu ſolchem guten Zrveck/ gleich
„ als die freye Genieſſung unſerer Religion,
und die Zulaſſung den wahren HOTTCS ,

Dienſt öffentlich zu uͤben / und demſelbizen
vorzuſtehen / iſt / war ich bemuͤhet/ und bin
auch noch alſo / eine Danckſagung dafuͤr ein⸗
„ zugeben / und nun zu leſen ( als derich in

„ den beyden Sachen kein Augenſcheinliches
„ Ubel bemercken kan ) und ſothane andere

„ Sachen zu vollbringen / die mir moͤgen vor⸗
v geſtellet werden / in ſo fern ſie mir unſchaͤdlich
„ vorkommen / gleich als ich dieſe anſehe . Ja

ich bekenne/ ichwuͤrde noch weiter gehen / und

„ in zweiffelhafftigenSachen Urlaub von Gott

„bitten ( gleich als Naeman der Syrer bey

Eliſa thaͤt/ daß wann er betete im Hauſe Ri⸗

„ mon / wann der Koͤnig ſich an ſeine Hand leh⸗
„ nete / daß der HerꝛſeinemKnecht wolte darin
„gnaͤdig ſeyn / 2. Koͤn. J. 18. ) daß er mir gnaͤ⸗

diglich beliebe zu vergeben / wann ich mich

„ Seiner Majeſtät in einigen Sachen unter⸗

7

—

„ esõ nur aus lauterin Gehorſam gegen melnen

„ Koͤnigthuͤte/ auff Gottes Befehl / und zu ſol⸗
„ chem guten Zweck/ wie die Unterhaltung der

Wahrheit und des driedens unter uns iſt /
wel⸗

che / ſowir auff dieſen Fuß verliehren/ ſo wer⸗

dendiejenigen viel deßwegen zu verantworten
„ haben / welche die Urheber davon ſindz doch

„ glaubte ich gewiß/ und ſolte mein deben vor die

„ᷣWarheit deſſen laſſen durffen / daß meine

„ Brüder / welche die Außbreitung dieſer
„ Declaration wegern / wol fern davon

„ ſeyn / einige boͤſe Intention zu haben /

„ ſondern daß ſie eben ſo bereit ſeyn werden /

dem Koͤnig zu gehorſatmen / als ich ſelbſt ,
Dafernes nur etwas iſt / welches ſo wol mii

ihrem Gewiſſen uͤbereinkoͤmt/ als dieſe Sa⸗
„ chen mit dem meinen thun . Und boo das

„Gluͤcke mir haͤtte werden moͤgen/ daß ich in

„ihten Berachſchlagungzen bey ihnen geweſen
„ waͤte / wůrde ichan keineim guten Fortgang
v geitweiffelt haben/ ſie zu dieſer Sache zu per⸗

fluadiren/ welche/ ob es gleich nun zu fpuͤt iſt /

ſo mnag doch dieſe Schrlfft durch die Gnade
Gottes einigen boͤſen Zilfaͤlen ins Kuͤnfftige

Lorkommen/ deßtwegen entſchloß ich mich

osauch dieſelbe gemein zu machen / der Welt ſo
viel Satisfaction ,alsmöglichiſt /zugeben/ utn

twelcher Urſachen willen ich mit meinnen Bru⸗
dern nicht eins bin ; welche / wie ich feſtiglich
verttaue/ eben dahin zielen/ obwir ſchon noch
zur Zeit recht widereinander lauffende Wege

. lt uns haben: Und ich bitte Seine gnaͤdige thun . Allein man muͤſſe Gott mehr gehorchen ⸗

Denckwütdiger Geſchichten—

„vwerffe / in denen einiger Schatten / obwohl Pabſtthums ſey : DieAbleſung der Declata -
keinwahres Weſen einer Miſſethat ſeyn moͤch⸗ tion füͤhre zwar ſolche nicht ditecteein / allein „

oute . Undich ſolte eintnal zweiffeln an GOt , ſie ſperre doch Thuͤr und Angel darzu auff / „„

„ tes barmhertziger Vergebung/ angeſehen ich die Geiſtlichen haͤtten dadurch nichts als „

Majeſtaͤt auff das demuͤchtgſte/ daß er dafſel , „
be von ihnen glauben / und keiner Pallion „

Raum geben/ oder ſothane horen wolle / die „

ihn wiederſie zů verbittern ſuichen. Dann es „
iſt unmoͤglich / daß ein wahrer Sohn der Kir , „
chen von Engeland einige unrechtmaͤſſigeo, „
der ungetreue Gedancken in ſeinem Hertzen he. „
gen ſolte / nachdem ſeine Grund⸗ Regeln ihm 5
einen vollkommenen Gehorſam / ſo wol a⸗ „
ctivs als paſſivè aufflegen/ ohne einigen dop⸗ „
pelten Verſtand / oder Hinterhaltung einiges ,
Dings in ſeinem Sinn / wie auch die Sache
beſchaffen ſeyn moͤge . Und darum kan ein „

recht adelmüthiges Hertz nicht anders als guͤ⸗
thig und barmhertzig gegen ſolche unterthaͤr ,
nige Unterthanen ſeyn / laut des Verſes : 3

Parcere ſubjectis ,& debellare ſuperbos .

Hergegen ward an Seyten der Biſchoͤffe und

anderer Geiſtlichen in Engeland ein andertwer⸗

tiges Schreiben unter dem Nahmen eines Pre⸗
digers auff dem Lande hervor gegeben / warum

ſie in Ableſung mehrgedachter Declaration in

Weiſe conlentiren koͤnten/ des In⸗
Alts :

Daß die Abſchaffung des Teſts und Por . „

nal - Geſetze eine Stuffe zu Einfuͤhrung des „

Schande / ingleichem unwiderſprechlich den „

Haßder Proteltanten / undihreneigenenUn, „

tergang zuerwarten / und ſo fern es zum U⸗ „

belſten außſchluͤge / daß der Koͤnig ſolches fuͤr
eine Ungehorſainkeit auffnehmen wolte/ gleich⸗ „

wie es ihre Feinde dem Koͤnig nicht anderſt „

abmahlen wuͤrden / waͤre es dennoch beſſer /„,

daß die Geiſtlichkeit ſelbſt / als die ganze Na⸗ „

tion darunter Schaden litte ; weßwegen ſie „
lieber ſterben / oder alles außſtehen wolten als „

der Kirchen ſolches verurſachen helffen . So „
koͤnte auch kein Kirchen⸗Diener von Enge⸗ „

land darein conlentiren : 1. Weil alle Be , „

diente von ihrem Thun und Laſſen Red und „
Antwort geben muͤſten / und keine Macht „
uͤber Außfuͤhrung unrechtmaͤſſiger Befehle „

ihr Ammnt und Bedienungentſchuldigen koͤn⸗ „

te . 2. Die Geiſtliche Diener waͤren hierin⸗ z

nen mehr verpflichtet / als welche fuͤrdie See⸗ „

len ſorgen muͤſten/ derowegen ſie wol zuzuſe, „

hen haͤtten / daß nichts publicirt wuͤrde / ſo ,

wieder des Landes Beſten / und der Kirchen „„

Auffnehmenlieffe. 3. Wanin die Geiſtlichteit „,

die Declatation ablaͤſe/ wuͤrde die Gemeine „

glauben / daß ſie ſolche / und was daraus ent⸗ ⸗

ſtůnde / approbitt ; woraus folgen wuͤrde /
daß man die Prediger fuͤt Verraͤther der Kir , „

che und des Staats halten wuͤrde: ztwar wuͤr⸗ „

de man vorwenden / man ſolte billich dem Koͤ, „

nig gehorchen ; dann indem ſich die Geiſtlichen „

widerſetzten / wuͤrdenes viel eher die Zuhoͤrer ,

475˙
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J 46 168 8 . „ als den Menſchen / abſonderlich da des Koͤß

Ne „ nigs Begehren wider die Geſetze / und alles

K „ gutes Herkommen und folglich zu Ruin der

e „Engliſchen Kirchen gerichtet ſey / das Schrei⸗
ff

ben an ihm ſelbſt lautete folgends :

U „Es befremdet michgar nicht / daßes E. E.
„ ſehr nahe gehet/ daß ihr geſehen habt / daß in

I „ der Courant eine Ordre divulgirt iſt / des
5 15 „Koͤnigs Declaration von der Freyheit der

45 6 5 . Gewwiſſen inallen Kirchenund Capellen die⸗
W „ſes Koͤnigreichs zu leſen. E . C. erſuchet mei⸗

„ne Gedancken hierůber zu wiſſen/ die ich offen⸗
, hertzig mittheilen wil / inmaſſen es nun keine

M „ Zeit mehr iſt / damit hinter den Berg zu hal⸗
N „ ten . Unſere Feinde / die unſerm gnaͤdigen

600 „Koͤnig dieſen Rath wider uns gegeben/ haben
WN „ das kraͤfftegſte Mittel vor die Hand genom⸗

6647JJ %64 ꝰ
ö

„ men / uns nicht allein zu ruidiren / ſondern
NJ „ uns auch alle Inſtrumenta und Werckzeuge

96 W „Unſets eigenen Ruins vorzuſtellen . Auff daß /

N wie wir auch die Sache moͤchten angreiffen /
NN „ wir in den Grund gerathen moͤchtenz und daß

FIN „ man ſo wol von einer als andern Seyten ſoll

½˙⁹σ IJ „ſchlieſſen / daß wir uns ſelbet verdorbenhaben /

JJN „und als Thoren gefallen ſeyn.
N N NN „ Unſere debens⸗Mittelund Dienſte/ ja un⸗

ſere Iteyheit und unſer deben zu verlieren / uns

N NN0 0 „ ſchnurgleich wider das Pabſtthum zu ſeyen/
NJ als zum Exempel/ daß wir wegern ſolten die

NUIN
N „Meſſe in unſern Kirchen zu thun / die Glau⸗

bens⸗Articul von Trident zu beſchweren/ iſt
＋ 6 N „ ein ehrlicher Weg zu fallen / und iſt mit der

*

W J „Goͤttlichen Vertroͤſtung vergeſellſchafftet / daß

A deln Willen Gottes ſolte koͤnnen unterwerffen .
Aber alſo ſtehetdie Sache mit uns gegenwaͤr⸗

„ tig nicht ! Die Declaration leſen iſt nicht

Meſſe leſen / noch auch Bekaͤntnuͤß des Roͤ⸗

miſchen Glaubens thun : Und dar um werden

etliche dencken/ daß kein Ubels in Ableſung der⸗

ſelben ſtecken kan ; und daß um ſolcher Wege⸗
kungin eyden zu gerathen / nicht ſey/ zu fal ,
len als Bekenner / ſondern geſtrafft zu werden

„„als Hbelthaͤter / welche den rechtmaͤſſigen Be⸗

„ fehlen unſers Printzens ungehorſam ſind .
„ Nichts deſtoweniger aber urtheilen wir / und

haben auch die Meynung des gantzen Adels
undaller Edelleute an unſerer Seyte / die al⸗

bereit un dieſes / und dieſor Begebenheit wil ,

len gelitten / daß den Teſt und die Pœnal⸗

Geſezze min zur Zeit wegnehmen wollen / die

naͤchſte Stuffe zu Einfuͤhrung des Pabſt ,
thums iſt . Nun dann eine ſolche Declara⸗

tion in unſern Kirchen zu leſen/ ob es ſchon
nicht eben ſo eine wuͤrckliche Einfuͤhrung des

I Pabſtthums iſt / ſo oͤffnetes dennoch die Thuͤ⸗
ren in unſern Kirchen darzit / damit es dann

zu ſeiner Zeit den Eingang darein haben moͤ⸗

„ ge . Alſo daßalle gute Prote ſtanten/ im Fall
„ wir uns mit dieſer Ordre vereinigen ſolten /
„ uns verachtenund haſſen wuͤrden / dann als⸗

A
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dann wird man uns gemaͤchlich unterdrü⸗
cken koͤnnen / und wir werden bald mit
groſſer Unehr / und unbeklagetzumFall konm⸗
men . Dieſes iſt die Schwürigkeit / die in
unſerer Sache ſtecketz Man wird uns an beh⸗
den Seyten zu kurtz thun / doch mit dem
Unterſcheid wann wir die Declaration nicht
leſen / werden wir etwas eher fallen/ wofern
unſer gnaͤdigſterPrintzdieſesals eine

obllina.

te und widerſetzliche That / oder als einen

auffruͤhriſchen Ungehorſam auffnimmet / al⸗
ler maſſen unſere Feinde ihim es ſicherlichglſo
vorſtellen werdenʒ wir werden aber eben ſo ge.
wiß auch fallen / und nicht lange darnach /
wann wir ſie leſen ; Und alsdann werden wit

gehaſſet / und von niemand beklaget werden /
und vielleicht denFluch der Natioa uns auff
den Hals laden / die wir durch unſer Folge⸗
leiſten ins Verderben gebracht haben ; welches
der Weg ſeyn wird / nimmer wieder aufffn,
ſtehen . Aber laſſet uns lieber alles / was uns
in dieſer Welt begegnen kan / leyden / alz et⸗
was beytragen / welches zu endlichem Unter ,

gang der Beſten Kirche in der Welt moͤchte
gereichen koͤnnen .

Laſſetuns derohalben die Sache einmalim⸗

partheylich unterſuchen / als deitte / die nicht ⸗

geſonnen ſind / ſich ſelber / noch auch die Kir, „
che zu ruiniren . Ich ſetze demnach / daß kein „

Prediger von der Engeliſchen Kirche ſeinen „
Conſens geben kan ; laſſen wir dann eines „

NN ˖ 756 Beſchreibung Suglöddſchf

conſiderixen/ ob das Leſen der Declatation ,
in unſern Kirchen / nicht als ein Contenstber , „

NN J „ man um Chriſti und ſeiner Religion willen de geachtet werden / oder ob keine groſſe Urſo , „

leydet : Und ich verhoffe / daß niemand unter ſ che iſt / ſolches alſo zu deuten :

9A 5, uns iſt / derſich hierinnen nicht mit Freuden Dann erſtlich / ſo muͤſſenalle Offictrer und

Beaſmten Rechenſchafft thres Thuns geben ; „
und die Authotitaͤt der Obermacht / waͤte es

alich von dem Koͤnig ſelber / kan die mindern

Officirer nicht rechtfertigen / vielweniget die „

Staats⸗Miniſtri , in ſo fern ſie einige unrecht, „

maͤſſtge Befehle ins Werck ſetzen: welches er/„

welſet / daß unſer Geſetz die Bedienten der „

Kirchen / oder des Staats nicht anſiehet als ⸗

bloſſe luſtrumente und Werck⸗Zeuge / die „

gaͤntzlich nach ihrer Obrigkeit Willen muͤſſen „

regieret werden / ohne einige Leitung des Ven „

ſtandes / oder der Vernunfft zu gebrauchen : „

Dann wann ſie alſo thaͤten/ wuͤrden niedri , ⸗

ge Bediente nicht mehr ſtraffbar ſeyn/ als die „

Pferde die einen unſchuldigen Menſchen zum v

Galgen fuͤhren; Und ſodie Unter Offlei. „

anten ſtraffbar ſeyn / ſo wird Vetinoͤg unſerer „

Geſetze geurtheilet / daß alles / was wir alls „

Gehorſam gegen unſere Obrigkeiten thun/
wir / wann wir alſo thun / es als unſere „

eigene That machen ; und ich achte / daß es „

durch das Geſetze angemercket wird/ daß wir ⸗

unſern Conſens darzu geben .

Es iſt eine Maxime inunſermGeſeß / daß
der Koͤnig nichts Ubels thun koͤnne/ und da⸗ „

her ſo einig Ubels geſchicht / kommt die Mif.

ſethat endlich von dem Diener / der datan⸗

— —
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sndthä ſchuldig iſt / dann die Geſeheandthaͤtig oder ſchuldig

N 2
95 ſd des Koͤnigs offentlicher Wille ; und da⸗

—

—

„ rutn wird von ihm gehalten/ daß er niemals
„ etwasbefiehlet / welches wider dasGeſetze ſtrei⸗
„ tigiſt : Auch vermag kein Miniſter der einige
„unrechtmaͤſſige Handlung veruͤbet / des Koͤ⸗

nigs Befehloder Authoritaͤt zu einem Deck⸗
mantel zu gebrauchen. Und dennoch iſtdieſes
die einigſte Urſache / die ich weiß / warum wir

einem Printzen nicht wider die Geſetze unſerer

„ Lande/ oder dem Geſetze Gottes zuwider gehor⸗

„ chen koͤnnen ; weil alles was wir thun/ wie

„ groß auch die Authoritt /
dieesbeftehlet / ſeyn

mag / für unſere eigene That geachtet wird /

„ und wir ſind darvor Rechenſchafft zu geben
„ gehalten / und alsdann / gleichwie ich bereits

„ zuvor angemercket habe/ ſo mußes unſer Con -

„ ſens darzu zuerkennen geben.
„ Zum andern / die Dienerdes Gottesdien⸗

„ ſtes/ liegen unter einer genauern Pflicht und

„ Obligation , weil ihnen die Regierung der

„ Menſchen Seelen anvertrauet iſtzweßhalben
„ ſie verbunden ſind / Sorge zu tragen / daß al⸗
„ les was ſie in ihren Kirchen publiciren / nicht

bieder die Geſetze des Landes / noch wider den

Wolſtand der Kirchen ſtreite ; dann man

muß die Diener der Religion nicht anſehen/
als Stadt⸗Außruffer / ſondern dasjenige /

„ was ſie vorleſen / wird geachtet / daß ſie es re⸗

5

7

5

E

7

„ commendiren / ob ſie es ſchon nur ſchlechter
„ Dings ableſen . In der Kirche nur etwas zu
leſen / darein ich nicht willige / noch es gutheiſ⸗
ſez ja etwas / das ich der Religion , und der

„ Kirchen GOttes ſchaͤdlich / wie auch den

„Geſetzen des Landes zuwider zu ſeyn ur⸗—

theile / ſolches iſt eben ſo viel / als mein Volck

zu verfuͤhren / und vor Gott und Menſchenzu
ſimuliren / oder heuchlen . Weil man vorher

feſt ſtellet / daß mir nichts in der Kirche gebuͤh⸗
re zu leſen/ welches ich nicht etlicher maſſen

„fuͤr gut halte .
„ Und gewißlich / ein jeder mag ſuͤrſich ſel⸗

„ber darvon halten was ihm beliebet ; unterdeſ⸗
„ ſenaber ein Prediger / der ſeinetn Volck eine

ſolche Declaration fuͤrlieſet/ der lehret ſie da⸗

durch ; dann iſt Leſen nicht ſo viel als Unter⸗

veiſen und dehren ? Geſetzt nun / daß ich das⸗

jenige / was ich leſe/ nicht einwillige / ſo con⸗

ſentire ichdoch / mein Volck dasjenige zu leh⸗
ren/ was ich ihnen vorleſen hab : Und darin

lieget das Ubel / das darinnen ſteckt ; dann es

unmuͤglich/ daßes kein Fehler ſeynſolte /uu der

—

—

—

PVeclarationzit conſentiren ; Aber dennoch /
ſoich conſentire mein Volck etwas zu lehren/
welchem ich ſelber nicht Beyfall gebe / das

włürde warlich ein groſſer Fehler ſeyn . Und

jemand / der einen Unterſcheid zu machen weiß
zwiſchendem conſentirẽ eine Declaration zit

leſen/ und dem conſentiren / das Volck durch
die Declaration zu lehren/ in Anſehung/ daß

das deſen der Declaration eben ſo viel iſt / als
ob man ſie lehret / der muß ein ſehr lubtil un⸗

terſchiedenes Gewiſſen haben .
— — . . . . . . . . . . . .

Dienckwurdiger Geſchichten . ——
Dafern nun das Conſentiren des deſens „ ITc55 .
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er Declaration , ſo viel iſt als ein Conſens 5
mein Volck zu lehren / ſo iſt die natuͤrliche
Außlegung des Leſens der Declaration , daß
derjenige / derdieſelbige auff eine ſo oͤffentlich
lehrende Weiſe lieſet / ſie auch zugleich fuͤr gut ,

achtet. Dafernaber dieſesſich nicht alſo ver⸗
haͤlt/ ſo wuͤnſchte ich wol zu wiſſen / warum
ich nichteine Homilie vor die Franſubſtan - 3
lation , oder Anruffung der Heiligen / oder ,
die Anbetung der Bllder ſolte leſen koͤnnen/
wann der Koͤnigzueiniger Zeit ſolche gute Ca⸗
choliſche Homilien zuſchicket / mit Befehl die⸗
ſelbige zu leſen ? und auff dieſen Fuß ſolten „
wir unſer Volck in allen Puncten des Pabſt⸗
thums unterweiſen / und ihnen daſſelbige mit5 * 5 2 2
aller erdencklicher Sophiſterey und kuͤnſtli, „
chen Beybringungen aus Gehorſam gegen „
dem Koͤnig/ und d

Gewiſſen recommendiren / und ſie dazu be⸗
reden koͤnnen/ obſchon demſelben von uns nicht „

So mannun hier⸗ „Beyfall gegeben wird

wider einwendet / daß

N7

ction vonunſerer dehreun

dasGeſetze feſt geſtell 5
worte ich / daß ich disDeclatation eben ſo an . „
ſehe.

Und dafern ſtehet / die Declara - ,
tion w' ̃i Geſetzezů leſen / weil daſſelbige „
es nicht mit ſich bringet / daß wir darein con . „
ſentiren / ſo moͤgen wit dann auch wol Papi⸗ „
ſtiſche Homilien ſe

1
kan ſo wenig unſern Sor

nen geben/ als das Leſend

kan . Es ſey aber / daß
ich

dieſe dehre nachgebe

—

oder nicht / iſt es doch getoi

tire / mein Volck dieſe Lehre zu lehren : Und es

iſt wol uͤberlegens werth / ob einem ehrlichen „
Mann dieſeszuthun frey ſtehet .

Zum Dritten / ich halte dafuͤr/ daß nie⸗ „
mandzweiffeln wird / daß der Koͤnig vorhabe /„

daß durch unſer Leſen der Declaration , die „
Nation ſehen ſoll / daß wir dieſelbige einwilli , „

gen und gut heiſſen ; Dann die Declaration „

—

7

doͤrffte nicht publicirt werden / als welche al , „
ler Orten / ohne das genugſam bekant iſt : „

Sondern unſer Ableſen in den Kirchen muß „
an ſtatt der Danckſagungs Adreſſen ſeyn / „
welche die Geiſtlichen durchgehends gewegert „

haben / wiewol es allein war / dem Koͤnige
dauckzuſagẽvor ſeine Gnadeuñ Verſprechun⸗ „

gen/ die er der Kirchen von Engeland in ſei, ,
ner Declaration verneuert / welches viel un⸗⸗

2

*

3

7

2

2

5

7

7

2
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it einem ſehr guten „

Contradi - „

YKirche / die durch „

nwuͤrde / ſo ant⸗

Dann das bloſſe eſen „

is
darzu zu erken ,

Declarationthun

b / daß ich conlen - „

ſchuldiger war / als die Declaration ſelber in

unſern Kirchen zu publiciren . Dieſes ma⸗

chet uns glauben / daß der Koͤnig gedencket/
daßunſer deſen der Peclaration ſo viel iſt /als „

ob wir dieſelbige einwilligten / und daß es von

dem Volck ebenmaͤſſig werde auff und ange⸗

nommen werde / und niemand / der ſeinem Ge⸗

wiſſen genug thun kan / etwas zuthun / ohne „

einigen Conſens darzu / da doch die Natur der „

Sache / der Vorſatz und Zweck des Befehls /

5

E

3³
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und



1 688 . , und der gemeine Verſtand des Volcks / es ei⸗

nen Conlens zu ſeyn erklaͤhren/ in ſolcher ſol⸗

3

2

5

2

2

E
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„ te / meines Bedůnckens / eben ſo wol ſich ſelber
„ mit einer duppelſinnigen Beantwortung zu⸗

frieden ſtellen koͤnnen / indem er in ſeinem Ge⸗

„ můth etwas anders / das er nicht heraus ſaget/
„ zuruͤcke haͤlt .

Hierauff find zwo Sachen zu beantworten /
5die zu betrachten ſtehen :

55( J. ) Daß das Volck unſere Meynung und

„ Stimine genugſam verſtehe / und wol ſiehet/
55 daß uns Gewaltgethan wird / und daß es aus

„ bloſſem Gehorſam gegen den Koͤnig geſchie⸗
„ het. Worauff ich antworte :

„ I . Es koͤnte wol ſeyn/ daß das Volck wol be⸗

„ greiffe / daß die Sache dieſer Declaration wi⸗

der unſere Grund⸗Regeln lauffe : Kã uns aber

„ dieſes vom

„ durch das Leſen etwas recommandiren / was

„ wider unſer Gewiſſen und Meynung ſtreitig
„ iſt ? An dem Leſen der Declaration haͤtte gar

„ kein Mangel ſeyn ſollen ? es wuͤrde auch un⸗

ſere ſchuldige Pflicht ſeyn / ſo wir die Sache

„ koͤnten fuͤr gut halten ; aber einzuwilligen un⸗

deſenverſchonen / und daß wir ihnen

ſerm Volck ſolche dehre zů lehren / die wir daſuͤr
halten / daß ſie wider Gottes Geſetze / und wi⸗

der die Geſetze des Landes ſtreiten / das vermin⸗

dert nicht / ſondern machet den Fehler ſchwe⸗
„ rer / und das Volck muͤſte ziemlich guter Na⸗

tur ſeyn / wann ſie dieſes fuͤr eine gute Ent⸗

„ ſchuldigung annehmen ſolten .
„ II . Es iſt nicht zu erwarten / daß alle Men⸗

ſchen von dieſer Sache einerley Meynung ha⸗
ben werden / etliche moͤgenes beſchoͤnen/ aber

andere / derer vielleicht der groͤſte Hauffe iſt /

„ und die Beſten und Verſtaͤndigſten ſind/ wer⸗

„ den uns deßwegenbeſchuldigen / und wie wol⸗

len wir uns gegen derſelben Klagen verthaͤdi⸗
gen ? Weil dann die Welt in ihren Meynun⸗

„ gen uneins ſeyn wird / ſo iſt es ſicherlich der

beſte Weg fuͤr uns / daß wir dasjenige thun
/

ras arn beſten rechtſertigen kan / und moͤgen
„ die Menſchen alsdann urtheilen / wie es ihnen

beliebet . Es iſt niemand in Engeland / der

ein Wolgefallen haben werde in Ableſung der

„ Declaration ,als diejenigen / welche dadurch
uͤber uns und unſere Kirche und Religion el ,

nen groſſen Vortheil zu erhaſchen vermeinen .

Aber andere werden uns ſtreng deßwegen ur⸗

theilen / und uns als Ungetreue unſerer Reli⸗

gion , und als Verraͤtherder Kirchen und der
Regierung außruffen . Und uͤber dieſes gebuͤh⸗
ret einem Prediger nicht etwas zu thun / wel⸗
ches nach Gutachten der beſcheidenſten Perſo ,
nen geſchihet / ſondern allein was zu entſchuldi⸗
gen iſt: dann was eine Entſchuldigung vonnoͤ⸗

thenhat / muß ein Fehler hinter ſich haben/ oder
demſelben ſehr wol gleichen . Jedoch auſſer
dem / wil ich mich auff niemands Beſcheiden⸗
heit in ſo einem Fall verlaſſen ; dann die / wel⸗

che felber in dergleichen Faͤllengelitten haben /

werden unſere Furcht etwas zu leiden fuͤr keine

„Entſchuldigung annehmen wollen ; und die

Beſchretbung Engeläͤndiſch
ſoſchon geneigt ſind uns zu entſchuldigen / wer⸗
den ſo nicht thun wollen / wann ſie dieSache ö
beſſer einſehen / und die boͤſe Folge / ſo daraus ,
zu vermuthen / verſpuͤren werden / wann ih⸗
nen unſere Feinde die Augen auffthun / undih⸗
nen ſagen werden / was unſer Leſen der De⸗

claration bedeute; welches ſie uns alsdannſa⸗
gen werden / daß wir vorher haͤtten zuſehenſol,
len / dann ſie waͤren nicht ſchuldig geweſen es
zu ſehen / nachdem wir ſie regieren und unter ,
weiſen muͤſſen / und ſie nicht uns .

( 1 ) Darum ſind andere / welche dencken/
daß / wann wir die Declaration leſen / uns
darneben oͤffentlich zu ſagen gebuͤhrete / daß

eß,

unſere eigene Meynung nicht ſey / ſondern daß
wir es alleine dem Koͤnige zu Gefallen thun ; ;
Und alsdann ſagen ſie/ kan man durch Unſer,
Leſen uns nicht auffbuͤrden / daß wir unſern
Conſens darein geben. Aber dieſes iſt allein
eine Proteſtation contra factum , woruͤber
alle deute lachen / und uns daruͤber verſpott⸗
ten werden ; dann ſolches oͤffentliches Ableß
ſen / unter der Zeit des GOttes⸗Dienſtes / „
wann alle Menſchen ernſtlich und andaͤchtig .
zu ſeyn / und in keinem Theil vor GOlt und „
Menſchen zu heuchlen gebůhret / gibt nach der

SachenBeſchaffenheit davonzu reden/ ſoviel
zu erkennen / daß wir es gut heiſſen : Und da⸗,
fern wir nach dem Leſen das Widerſpiel er,,
klaͤren ſolten / was wollen wir dann denen ,
antworten / dieuns fragen / warum wir es dann „
geleſen haben ?

Es moͤgen aber die / ſo dar zugeneiget ſind/
eine Probe von ſolcher Weiſe nehmen ; Ich „

vor mein Theil erachte / daß dieſes eineunder , „

antwortlichere Erbitterung des Koͤnigs ſeyn
wuͤrde/ als das andere . Ich urtheile / daß die/
welche die Decls ration nicht ablefen/ aufftich⸗
tiger und ehrlicher werden gehalten werden /
lnd eben ſo wol frey kommen / als dle/ ſo esle⸗

ſen/ und darnach darwider proteſtiren / und,

gleichwol kan nichts als eine außdruͤckliche
Proteſtation in dieſer Sache uns retten / dann

allein zu ſagen / daß man ſieſchlecht hin lieſet / ;

um dem goͤnig zu gehorchen/ giebtnicht deut

lich zu erkennen / daß man darwider iſt ; wie⸗

wol es ſo viel anzeiget / daß man es nicht wuͤr,

de geleſen haben/ wann es der Koͤnig nicht be⸗

fohlen haͤtte: Aber dieſe Worte zeigen nichtan /

daß man die Declaration verwerffe / da doch

das Ableſen derſelbigen / ob es ſchon nur dem

Koͤnigzu gehorſamen geſchicht / eine Gutheiſ⸗
ſung zu erkennen giebt / in ſo fern als eine

Handlung einen Conlens zu verſtehen geben
kan . Laſſen wir uns einmal dahin brlngen / ſo
wirds uns gehen / wie es unter der Regierung
Carl des Erſten zugieng mit denen / welche „

das Buch vom Spielen / wie man es nennet / „

laſen / und hernach darwider predigten .
Aber wieder anff unſere Sache zu kommen / „

ſo das Ableſen der Declaration in unſern „

Kirchen nach der Beſchaffenheit des Wercks / y

nach der Abſicht des Befehls / und nachdek v

3

7

7

7

—
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ſeinen Conſens darein gebe / 0 Wahe 10h ies
Gewiſſens halbenverpfüchtet , e Aab 1665

weil ich nach meinem Gewiſſen verbunden b

0 der Kirchen

von Engeland / die durch das Geſetze feſt eſtel⸗
let iſt / und die ich unterſchrieben habe⸗ und

daheroGewwiſſens halbervderbunden binnichts
was darwiderlauffet / ſo lang dieſes Verbůnd⸗

„nuͤßwaͤhret / zulehren. 3
„ Es iſt eine unumſchrenckte und allgemeine

„ Toleranß zu lehren / welche das Parlament
„im Jahr 1672. Unrecht zu ſeyn erklaͤret / und

welche durch die Chriſtl. Kirche zu allen Zeiten
„ verdamtmet worden .

Es iſt mein Volck zu lehren/ daß ſie nie⸗

„ mals zur Kirche kommen duͤrfften/ ſondern
daß ich ihnen freye Erlaubnuͤß gebe ; geſtaltſie
„ dann auch von dem Koͤnig haben / in eine

„ heimliche Zuſammenkunfft / oder in die Meſſe

„zut gehen .
„Es iſt / die dilpenſirende Macht / die nach

„ Beliebung veraͤndern kan / was man vorhin
vor die Conſtitution der Kirche / und des gan⸗

—

7

2

5

„ duͤrffen/ ehe und bevor wir die Authoritãt

„ des Parlaments davon haben .

„Es iſt unſerm Volck zu recomwandiren /
daß ſie ſothane Perſonen erwaͤhlen ſollen / in

„ dein Parlament zu ſitzen/ welche den Teſt und

die bœnal : Geſetze ſollen abſchaffen / darwider

„ der meiſte Adel und Edelen des Landes ihre
Meynung erklaͤret haben . 3

„ Es iſt eine Verdammung aller tapfferen
und trefflichen Parrioten des Vatterlandes /
odiealles / das / auſſer ein gut Gewiſſen / ihnen
„ das theuerſte in der Welt war / verlohren
nehmlich die Gunſtthres Printzens / und ſehr

„ viel anſehnliche und Nutzbringende Aemmter
ͤdarneben / lieber / als daß ſie den Vortrag / den

„ Teſt und Ponal - Geſetze abzuſchaffen / als

„ welches ſie vor die Kirche von Engeland und

der Proteſtanten Religion verderblicherach⸗
ten / coplidetirenſolten : Und ſo jemand iſt /

deßGewviſſen ihmn dieſesalles zulaͤſſet / der darff
ſich meines Erachtens uͤber keinem Dinge
ehr ein Gewiſſen machen .

Dann laſſet uns einſt ferner betrachten /
Gas die Wuͤrckungen und Folgen unſers Le⸗

ſens der DeclarationallemAnſchennachſeyn
werden ; und ich halte es auch fuͤr Gewiſſens⸗
Sachen / wann es deutlich wird zu ſehen ſeyn/
was dieſelbigen ſind⸗

Dieſes wird ſicherlich unſere Perſonen und

Ammte zumhoͤchſten veraͤchlich machen / wel⸗

ches wider des Apeſtels Lehre laufft : Laſſet
euch niemand verachten / Tit. 2. j . dasiſt / ſich
alſoin ſeinein Aminte verhalten / daß er nicht
in Verachtung koͤmmet/ und darzu verbin⸗
det uns das Getviſſen / daß wir uns ſelber
nicht außßzulachen werth machen / noch auch

unſer Ammt / Rath / Vermahnung / Predig⸗

—

„ tzen Koͤnigreichs hielt ; welches wir nicht thun

daß ſie in allen Kirchen von England darü⸗

ber gerichtet werden / dancken werden / daß

479
ten und Schrifften fruchtloß / welches tauſend⸗
mal aͤrger iſt / als zum Stillſchweigen gezwun⸗ „
gen werden dañ unſer Verhalten ſoll mit meh⸗
rer Krafft dem Volck predigen / als wir muͤnd⸗

lichen thun koͤnnen. So aber jemand / der ausFurcht
der Rloͤdigkeit oder aus Lebe zu dieſer

Welt ſeine Kirche oder Religion durch unge⸗
ziemende Unterwerffungen verraͤth / und in
der That dafuͤr angeſehen wird / daß er alſo
thut / der mag predigen ſo lang er wil / wird es

dochfruchtloß ſeyn. Und wann wir uns ſelber
laͤcherlich und veraͤchtlich werden gemacht ha⸗
ben / werden wir bald fallen / und von niemand

beklagt werden.
Es iſt nichts / das ſo wuͤrcklich zu dem gaͤnz „

lichen Untergang der Engliſchen Kirche gerei⸗
chen mag / weil unſer Leſen der Declaration
alle Freude der Kirchen von Engeland klein , „
muͤthig machen / reißen odet verleiten wird .
Und koͤnnen wir wol jemand beſchuldigen /
daß er den Geſetzen und der Keligion unſerer
Kirche und Nation nicht wol vorſtehet / ſo wir „

ſelber nichts darvor wagen wollen ? Koͤnnen
wir wol von jemand uͤbel reden / daß er zu Ab⸗ „

ſchaffung des Teſts und der Kenal Geſetze ſei⸗ „
nen Conſen giebet / wann wir ihnen ſolches

durch das Leſen der Declaration recomman⸗

diren ? haben wirnicht Urſache zu erwarten /
daß der Adel und Edelen / die bereits in die⸗

ſem Fall gelitten haben / wann ſie hoͤten / „

es hoheZeit / ihren Fehler zu verbeſſern / und

ſich mit ihrem Printz zů verſoͤhnen? und wann

unſere Kirche zu einiger Zeit auff dieſen Weg „
zu fallen koͤmmet/ iſt wol einige Urſache zu er⸗
warten / daß ſie jemals werde wiederum auff⸗ 3.
ſtehen / und empor kommen koͤnnen ?

Dieſe Folgungen ſind faſt alle ſo klar / als „
Beweißthumer / und das / was es alsdann

auch ſeyn moͤge/ welches ich vorher ſehe / daß „,
es die Engliſche Kirche proteſtirenderle eligi⸗
on zerſtoͤrenwird / daruͤber gebuͤhretmir mei⸗ „,
nes Beduͤnckens eben ſo viel Gewiſſen zu ma⸗

chenals von der unbeſcheidenſten Handelung /
die immer ſeyn kan . 25

Zuſagen/ daß dieſe böͤſe Folgen nicht ſchlech/ „
ter Dinge nothwendig ſeyn/ und darum das „
Gewiſſen nicht beruͤhren / weil man keine ſiche
re Gewißheit hat/ daß ſie eben folgen werden /
iſt eine ſchlechte Einwendung ; es iſt wahr / „,
Morale Handlungen zielen eine ſothane noth , „

wendige Wirckung herfuͤr zu bringenz weil kei⸗ „
ne Morale Urſachen nothwendig fortgeſetzet „
werden .

Das deſen der Deelsration , wird die Kir , „
che von Engeland nicht ſo nothwendig zerſtoͤ⸗
ren / als ein Feuer das Holtz wird verbren⸗

nen . Wann aber die Folgen klar und deutlich „,
ſeyn / und ſehr vermuthlich geſchehen duͤrfften / „
alſo / daß es ungeraͤumet waͤre ein anders zu „

3

——

erwarten / und daß ewas dergleichen iſt / als „
es klar zu ſehen/ das man fuͤr hat/ ſo muß ich ⸗

niemmals



, % 168 8 . niemals Achtung geben auff die Motale Fol⸗

10 ſs, gen meiner Handlungen / oderſo man ja dar⸗
N „ äauff acht haben muͤſſe/ ſo muß es fuͤr allen

F e „ Dingen in dieſem Fall geſchehen.
16 0“ „Warunm iſt dann dem Adeldie Abſchaffung

KE des Teſts und der Poenal- Geſetze ſo zuwider ?

„Warunm verlierenſie lieber des Koͤnigs Gunſt

E und anſehnliche Dienſte / als daß fie darein

willigen ?S . E. E. ſagt / daßdieſes zum Un⸗
1 tergang der Kirchen von Engeland / und der

„ „proteſtirenden Religion gereichet / ſo frag
W ;ich / ob das eine nothwendige Folge deſſelben

iſtꝰ? Und ob der Koͤnig ſeine / der Kirchen von
„ Engeland gethane Verſprechen nicht halten

0
„ kan / ob ſchan der Teſt und die Pœnal. Geſetze

7 „ abgeſchaffet werden . Wir koͤnnen nicht an⸗

„ ders ſagen / als daß es wol geſchehen koͤnte/
A und gleichwol achtet es die Nation nicht fuͤr

WIN N „ rathfam / davon eine Probe zu machen ; Und
NN N wir loben die Herren / die ſolches wegernz und

da uns dieſe Fragefuͤrgehalten wuͤrde / ſo wuͤr⸗
‚ „ den wir Getwiſſenshalben ſelber ſo thun muͤſ⸗

M „ ſen ; Und iſt nicht alſo groſſe Warſcheinlich⸗

„ keit / daß unſer Ableſen der Declaration das
J „ Abſchaffen des Teſts und der bœenal - Geſetze

J,4J5
„befoͤrdern werde / alſo daß nun ſothane Ab⸗

N 5ſchaffung unſere Conſtitution ruiniren / und
N

J „ uns das Pabſtthum uͤbern Halßziehenwird?
KNJKE „iſt es nicht eben ſo wahrſcheinlich / daß unſe⸗

NJ „ rer aller Unterwerffung der Adel unddie Ede⸗
M „ len diſobligiren wird/ die uns biß daher noch

K KNJJ0 „ beygeſtanden haben . Nachdem / wann die

„ Macht der Nation durch Abſchaffung des

15 WI % % Teſts und ſolcher Geſetze in die Haͤnde geſpie⸗
NJN I „ let worden / die Prieſter und Jeſuiten alsdann

We „ wol eine Außflucht vor des Koͤnigs Gewiſſen

. finden / und ihn bereden werden / ſeiner Zuſa⸗
KN “ gungen/ die er der Kirch von Engeland gethan /

t „ zu vergeſſen ; und demnach die boͤſen wahr⸗

MA( NN „ſcheinlichen Folgungen der Abſchaffung des

„ Teſts und der Pœenal - Geſetze eine gute Ur⸗

„ ſache iſt / ſo ihnen nicht zu unterwerffen / ſo
JNN kanich anders nicht abſehen / als daß die Au⸗

MMN
NN

„ genſcheinlicheuͤbeleFolgenaus dem Leſen der

KNt Declaration immer eine ſo gute Urſacheiſt /

MRNJ dieſelbige nicht zuleſen .

A „ Die kraͤfftigſte Objection und Einwen⸗

1

**

=
dung iſt / daß die Diſſenters / die uns nicht ge⸗

WI buͤhretenzu erbittern / unſer nicht Ablefen deu⸗
W „ ten werden / als ob ſolches eine Frucht eines

‚folgenden Geiſtes ſey. Aber ich verwundere

NN WANN „mich / daß jemand urtheilen wolte/ daß hierin⸗

NCNJ nen einige Wichtigkeit ſtecke / dienichtzulaſſen
N Ne „ wollen / daß die wahrſcheinliche Folgungen

CIU unſerer Handlungen einige Influentz auffun⸗
KNNNJ ſern Gewiſſen haben : Dann ſo man Folge⸗

AA
„reyen gegen einander halten muß/ ſo wird der

N „ Adel durch das Ableſen zu diſobligiren wahr⸗
N N J ſcheinlichviel ſchaͤdlicher ſeyn/ als der Unwil ,

RNIAN lender Diſſenteurs / und es iſt vermuthlicher /
R und mehr Grundes/ Urſachendarfuͤr / daß der

AN Pf f5 eine mehr als der andere werdegeaͤrgert werdẽ.

—e.
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W 48⁰ Beſchreibung Sugüf
ſtaͤndig ſeyn / mercken den Strick feſber wol/
und ob ſie ſchon Erleichterung und Freyheit
wuͤnſchen / ſo ſind ſie dennoch unwillig dieſelbe

8

mit ſolcher augenſcheinlicherGefahr der Kir⸗
chen und der Regierung zu haben . Ich bin
verſichert / waͤren wir alle noch ſobegierig / daß
fie ihre Freyheit haben moͤchten ( und wann
auch Gelegenheit ſeyn wird unſere Genetgen,
heit ſonder Gefahr zu bezeugen/ ſo moͤgen ſte
befinden/ daß wir ſolche Verfolger nicht ſeyn /
als man uns abgebildet hat) ſokoͤnnen wirih ,
nen dennoch nichtzulaſſen / daß ſie die guffdie⸗
ſen Weg haben ſolten/ weil ſie befinden wer⸗

4

den / daßdie ſesdie theuerſte Freyheit war / die 5
ihnen jemals zugeſtanden worden .

Kuͤrtzlich dann mein Herꝛꝛ/ alſo iſt es mit

unſer Sachebeſchaffen ; die Schwierigkeiken
ſind groß an beyden Seyten . Und darumiſt
es uns nun ſo noͤthig/ als jemals den Himn . „
mel mit unſern Gebeten anzuflehẽ / um Weiß, ,
heit / Rath und Muth / auff daß GOtt ſeine ,

Kirche und Reformirte Chriſten wider allelly
ſtige Anſchlaͤge ihrer Feinde beſchirmen wol, ,
le ; welches das taͤgliche und hertzliche Gy

bet iſt /

Mein Herꝛ/
den 22 . May . 1688 .

Euers Freundes und
Bruders .

Was nun fernet die ſieben Biſchoͤffe belan⸗

get/ ſo ward zuvor von einigen RichternvonEn⸗
geland deren Gutduͤnckenhieruͤbereingeſorden /

und gieng Dero Meynung dahin / daß die Bi

ſchoffe / wegen ihrer Adrelle , in die Straffihrer
Biſthuͤmer/ wie zu Koͤnigs Hentici VIII .Zů
ten / verluſtigt zu werden / verfallen waͤten . Es
ward aber doch endlich die wider ſie eingebrachte
Beſchuldigung / auff ein Mißdemeanour /
oder Miſſethat gerichtet / und hatten unterſchied⸗
liche Catholiſche dords / darunter einige von groſ⸗
ſem Vermoͤgen / nehmlich der Marquis von

Wardour / der Lord Bellaſis / und der dord Do

ver / den Koͤnig um Moderation erſucht/ und

neben dem Lord Cantzler / und andern zu den

Geiſtlichen Sachen beſtellten Commiſſarien
(die kein duſt hatten / dieſe Sache an ihrem Ho
fe/ und von ihrer Gerichts ⸗Banck ventiliren

zů laſſen ) Seine Majeſtaͤt bewogen/ daß relol⸗
virt worden / den Ertz⸗Biſchoff / und die Bi

ſchoffe bloß an des Koͤnigs Banck zuruck zu ſen⸗
den / und ihre Verantwortung wider die einge⸗

brachte Beſchuldigung von Mißdemeanour
thun zu laſſen .

Als ſie nun den 8. 18 . June des Abends uimz

Uhr vor demn Koͤnig und dem Rath erſchienen/
ward die Bittſchrifft / die ſie ſeiner Majeſt . pre⸗

ſentirt / und die Urſachen in ſich begriffen/ toa

rum ſie ſich geweigert / die Declaration in denen

Kirchen ihrer Biſchoffthuͤmer publiciren und

abtuͤndigen zu laſſen / in ihrer Gegenwart gel⸗
ſen/ und ſie gefragt / ob fie dieſelbe nochmals für

71
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guterkenneten und approbitten; welches ſie ein⸗

hellig bejaheten . Hierauff begehrte der Koͤnig /

daß ſie Buͤrgen wegen ihrer Erſcheinung in dem

Seſlion auff die Beſchuldigung von Mißdemea⸗
nolit / wegen Vublicirung einer auffruͤhriſchen

Schrifft wider die Regierung ſtellen ſolten ; wel⸗

Wir ſind Pairs / und koͤnnen keine
Buͤrgen fůr die Verantwortung eines

Mißdemeanours ſtellen / deñ es laufft
wider die brwilegien und Vorrechte der

Pairs / ſich allein wegen Mißdemea⸗
nour durch Buͤrgſchafft zu verbin⸗

den . Nach dieſer Antwort wurden ſie vier oder

fuͤnffnalerſucht/ abzutretten / und endlich nach

dem Tour gebracht / dahin ſie ſich zu Waſſer in

des Ertz BiſchoffsBarcke/ ohne mehrere Wacht /

als einen Sergeanten begeben / und von einer

groſſen Anzahl Booten von Privat· Perſonenbe⸗
gleitet wurden . Immittelſt hatte der Koͤnig vor⸗
gehabt/ eine ſcharffe broclamation zu publici .
ren / daß mit der Ableſung bey hoher Straff
durchaus Gehorſam geleiſtet werden ſolte/ allein

weilerhoͤrte/ daß die vornehmſten Lorde mit ei⸗

ner Bittſchrifft dargegen einkommen / und An⸗

ſuchung thunwolten / den Außſpruch dieſer Sa⸗

che biß zukuͤnfftigem Parlament zu verſchieben/
ſo wurde an die Quacker / und andere Diſſenti -
rende geſchickt / ihre Intention zu vernehmen /

welche dann auch dahin ſtimmeten / daß ſie keine

waͤhlen/ daß alſo der Koͤnig ſich eines andern be⸗

dacht / weil er leicht abnehmen koͤnnen/ daß die
Diſſentirende von der Engliſchen Kirche / ſich
lieber mit derſelben contorwiren / als den Roͤ—

miſch⸗Catholiſchen Glauben wolten introduci -
ren laſſen.

Mittlerweil wurden die Biſchoffe in waͤhren⸗
der ihrer Detention von einer groſſen Menge
Pairs und &delleute beſucht / und ihnen durch viel

gemeines Volcks auffgewartet / den Segen von

ihnenzuempfangen.
Den 25 . Jun . erſchiene bey ihnen der Lieute⸗

nant des Tours / und forderte fuͤr ſeine verdiente

Beſoldung 260. Pfund von dem Ertz Biſchoff /

und 1z0 . von jedwederm der andern Biſchoffe /
bekame aber von ihnen einhellige Antwort / daß
ſie wegen Erhaltung der Geſetze des dandes ge⸗

fangen geſetet worden / und ſich in dieſem Pun⸗
cten keines Verbrechens ſchuldig machen wolten /
jedoch/ wann er erweiſen koͤnte/ daß ſie Vermoͤg
der Rechten ſolches bezahlen muͤſten/ er ſie em⸗

hfangen ſolte. Um 10 . Uhr wurden ſie vor die

KoͤniglicheBanck geholet / auff die Beſchuldi⸗
gungen zu autworten ; und zwar begleiteten ſie
Viel der vornehmſten Edelleute / in Meynung /
ihre Perſonenund Gůter für ſie auff den Noth⸗

fallzu Buͤrgen anzubletheln . Als ſie nun erſchie⸗
nen ( proteſtirten ihre Adyocaten / daß ihre

DenckwürdigerGeſchichten⸗

Hof vor des Koͤnigs Banck den erſten Tag der

ches ſie ohngefaͤhrmit dieſen Worten weigerten :

Wobaffun ledenechelch gethehen ſch l
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ches ſie durch weitlaͤufftige und kraͤfftigeGruͤnde
eine lange Zeit nach einander beſtaͤrcketen/ biß
daß endlich alle Richter dieſes Vorgeben von der

Hand gewieſen / und einhellig erklaͤret / daß ihre
Gefangenſchafft rechtmaͤſſig befohlen / und voll⸗

zogen worden / außgenommen der Richter Po⸗
well / welcher bezeugete / daß er die Meynung
der Biſchoffe / und ihrer Adyocaten fuͤr wol ge⸗

gründet hielte / und urtheilete / ihre Vetention

unrechtmaͤſſig zu ſeyn. Dieſer Punet ward hier⸗
auff beySeyes geſeßt/ und durch die Advocaten

der Biſchoͤffefolgends vorgebracht / daß die Bt⸗
ſchoffe / weil ſie Pairs / wegen keiner Mißdemea⸗
nour in Verwahrung genommen werden koͤn.
ten / welches alle vier Adyocaten Sonnenklar

zů beweiſen / und allezeit zu behaupten / und dar⸗

von ſchrifftlich mit ihren eigenen Haͤnden unter⸗

ſchriebene Verſprechungen zu geben ſich erbot⸗

ten . Die Richter aber verwarffen dieſes eben⸗

maͤſſig/ auſſer der Richter Powell / welcher Auff⸗
ſchub begehrte / und Zeit nahme ſich hieruͤberzu
bedencken . Folgends ward die Beſchuldigung
wegen Mißdemeanours / die ungemein lang /
auff die Bahn gebracht / und ihnen befohlen/
alßbald darauff zu antworten / deſſen die Bi⸗

ſchoffe ſich weigerten / und fuͤhrten ihre Advoca⸗

ten Urſachen an / daß der Hof nach gewoͤhnlt⸗
chem Gebrauch in ſolchen Faͤllennicht rechtmaͤſ⸗
ſig in Verfolgung der Biſchoff procedirte /
und war der Streit uͤber dieſen Articul lang und

eyfferig . Die Richter produonrten die Faͤlle/
Ruhe im Gewiſſen faͤnden/ es waͤre dann / daß und gehaltenen broceduren zu den Zeiten des

man dem Volckdie Freyheit lieſſe/ lhreScheriffs/ letztvorhergehenden brælidenten : Es antworte⸗

Aldermaͤnner / und Parlaments⸗Glieder zuer⸗ ten aber die Advocaten der Biſchoff / daß / was

zu der Zeit des gemeldten Pra lidenten palliret /
mit Palſion getrieben worden / und daß es end⸗
lich Zeit waͤre / das Geſetz in dieſer Sache in einen

veſten Gebrauch zu bringen . Die Richter aber

verwarffen dieſes eben ſo wol / wie das Vorige /
jedoch blieb Powell allein einer andern Mey⸗
nung . Hierauff uͤberliefferte der Ertz⸗Biſchoff
von Canterbury eine Exceptionem declinato -

riam , gegen die Jurisdiction des Hofes / wor⸗

bey alle Biſchoffe und Advocaten zů perſiſtiren
ſicherklaͤrten / welche aber der Hof anzunehmen
und zu regiſtriren ſich weigerte / ehe und bevor

die Sache in dem Principal Stuͤck beantwortet
wuͤrde / und da befahl der Hof den Biſchoffen /
auff die Beſchuldigung / welche von dem Richter

Valbonehefftig getrieben wurde/ fuͤrnehmlich zuf

antworten . Wie nun die Biſchoffe geſehen / daß
alles / was man ihrentwegen voꝛgetꝛagen/ beyſeits
geſetzet/ von der Hand abgewieſen und verworf⸗
fen wurde / gaben ſie zur Antwort / daß ſie kein

Mißdemeanour begangen haͤtten / noch einiger
maſſen derſelben ſchuldig

waͤren.

Hierauff befahl der Hof/ daß ſie uͤber r4 . Tag
wieder vor Recht geſtellet / Juris zu dem Ende er⸗

waͤhlet / und derErßz · Biſchoff füͤr zwey hundert /
die andere ſechs Biſchoffe aber ein jeder fuͤr hun⸗
dert Pfund Sterlings auff freyen Fuß geſtellet
werden ſolten . Da der Hof von einander ſchied /

— ——
1628 .
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Biſchoffe zu ſehen / ſo daß ſie nicht aus der Vor⸗

Thür kommen kunten / ſondern ſich genoͤthi⸗
get befanden / zu Hinder⸗Thuͤr herauß zu ge⸗

hen/ und ſich ſaͤmmtlich in des Ertz⸗Biſchoffs
Barcke nach Lambath zu begeben / dahin ein

groſſe Anzahl Boote / mit denten gleichſam an⸗

gefuͤllet/ gefolget / welche allda den Biſchoffen
eine Zeitlang Geſellſchafft geleiſtet . Dieſe / und

die unzehlbare Menge von allerhand Zuſe⸗
hern / damit das Land zu beyden Septen der

Temſe angefuͤllet war / bewieſen durch aller⸗

hand Gebaͤrden ihren Kelpect gegen die Bi⸗

ſchoffe / und bezeugten durch ihr Jauchtzen
und Frolocken / eine unaußſprechliche Fren⸗
de ; wie ſie dann auch an einigen Orten da ,

rum / daͤß die Biſchoffe aus dem Tour wirder

guff frehen Fuß geſtellet worden / die Glo⸗

cken gelaͤutet / und Fteuden⸗Feuer ange⸗

zuͤndet.
Den neundten Julii kam der Hof wieder zu⸗

ſammen / da dann die Juris , oder Richter / das

Urtheil uͤber den Erz Biſchoff / und die andern

ſechs Biſchoffe zu fallen / ihren Eyd abgeleget .
Der Erß⸗ Biſchoff war neben den andern Bi⸗

ſſchoffen ſchon um ſieben Uhr angelangt . Als ſie

nun in den Hof kommen / ward die Beſchuldi⸗

gung / die in ſich hielte / daß ſie ein auffrühri⸗

ſches Libell twvider den König/ und die Regierimig
geſchrieben und publicirt / abgeleſen . Der Bi⸗

ſchoffe Adyocaten antworteten / daß dieſe Be⸗

ſchuldigung krafftloß ſeye/ und ſuchten mit vie⸗

len Gründen in einer wolgeſchickten Ordnung

zu erweiſen / daß die Declaration wider die

Freyheit der Geſetze ſtreite und daher durch

nicht Vollziehung wider dieſelbige nichts miß⸗

handelt worden . Die Richter aber kehrten

ſich nicht daran / ſondern reducirten die gantze

Sache in zween Puncten . Erſtens ob der Be⸗

weiß/ den mnan wider die Biſchoffeeingebracht /

daß ſie dieſe Schrifft gemacht und geſchrieben /

lutlicient ſey / ſie anzuklagen ? Zweytens ob die

darinnen begriffene Materie für ein Libell wi⸗

der die Regierung gehalten werden koͤnne ?

Auff den Erſten ſagten des Koͤnigs Advoca -

ien / daß die Biſchoffe vor dem Koͤnig/ und

dem Rath bekeniniet / daß ſie ſelbige unterſchrie⸗
ben . Andere Beweißthuͤmer bleiben zuruͤck/
wie auch alle diejenige / wodurch man die Bitt⸗

ſchrifft / als ein dibell wider den Koͤnig verdaͤch⸗

tig machen wollen / auſſer daß der Ober⸗Rich⸗

ter / und St . Alibone erklaͤret/ daß ſie die Zeug⸗
nuͤſſe fůr richtig / und die Bittſchrifft fuͤr ein Li⸗

bell urtheileten . Aber die Richter Powell / und

Hallaway lieſſen ſich vernehmen ) daß ſie nicht

begreiffen koͤnten/ mit was fuͤr Schein man ei⸗

In Bittſchrifft / die mit ſo groſſer Subwilſida

ſdern Koͤnig uͤbergebenworden / fuͤr ein eibell auß⸗

geben koͤnne. Hieruͤber waͤhreten die Debatten
ſbiß Abends gegen ſieben Uhr/ ſo / daß die Juris
den Außſpruch ihres Urtheils biß auff den an⸗

dern Tag inn zehen Uhr verſchieben můſſen. Sie

blieben aber die gantze Nacht verſamlet / und als

Beſchreibung 155

role nach / vor ihnen erſchienen/ bamefget . 3 *
eine groſſe Menge Pairs / und andere Edele/ 1

be / nach gehaltenem kurkem Wort⸗Wechſſl,von de

—

Engeläͤndiſcht

en vielen Buͤrgern mit ihnen / 15ben vielen B gern mitihnen / und wurdendetl In

allem frey und loßerklaͤret . Uber welches Urthehh
von allem abſolvirt zu ſeyn / als es überlant h.
geleſen worden / unter dem geineinen Volc 6
dreyen unterſchiedlichen maln ein ſolches Froln

cken entſtanden / daß die Richter von des Konſ
Banck ſich daruͤber entſetet . Und obgleich b0

len / verbotten hatte / hierůͤber Frenden⸗Zeſchen guff
anzuſtellen / wurden ſelbige doch allenthalben geſſhelet
ſpuͤhret/ wie dann auch einige ſo verwegen 90
weſen ſind / dem Grafen von Sunderland / d
ſich kurtz vorher Roͤmiſch⸗Catholiſch erkläre
hatte / die Fenſter einzuwerffen / auch vor ſcl
nem Hauß Freuden⸗Fener anzuſtecken. 80⁰

wurden auch die Guinees / welche die Biſchof ,
fe/ ihre Adi ocaten zu bezahlen/ verordnet / ſh
nen wieder zuruck geſchickt / und wolte niemand
einigen Pfenning davon nehmen / mit Veimel
den / daß das Glück / und die Ehre / ſich ihrterin
dieſer Sache zubedienen / und die übergroſ
Freude / die ſie uͤber derſelben guten Außſchlag
empfunden / fuͤr ihre Belohmung genug waͤrk

Ja es hatte die Geburt des Koͤniglichen Peingen
unter den Einwohnern ſo groſſe Frende micht
verurſachet / als an allen Orten / da die Zeitum
gen von den freygeſprochenen Biſchoffenerſchof
len / geſehen wurde . Weiln aber auch uͤber einige
hierbey vorgegangene Gewaltthäͤtſgkeiten und

Inſolentien geklagt worden / hat der Koͤniz ſel⸗
ches alles ſehr uͤbel auffgenommen / und darüiber

den Lord Major beſprochen / welcher aberſichmit
der Unvermoͤgenheit ſolches zu verhindern / b
ſchuldiget ; Weßtvegen man den Richtern befoh⸗
len / nach allem auffs genaueſte zu inquiriren/
und die vornehmſten Raͤdels ⸗Fuͤhrerhart zn

ſtraffen .
Nach dieſem verlangte der Koͤnig von den Nunl

Geiſtlichen Commillarien / daß ſie in alle Biß tel 10

ſchoffthuͤmer ſenden / und eine Lilta ; ſo wel wd
der Biſchoffe / als der Prediger / welche die pafl
Declaration nicht geleſen / auffſctzen und ein Petz

lieffern laſſen ſolten . Allein die jenigen/ wel. mot

che in den Parochien und Pfarren hin und wie⸗

der Ordre hatten / eine Liſta , oder Vetzech⸗

nuͤß zu verfertizen / beſchloſſen einhellig / micht

allein dieſer Ordre nicht zu gehorchen / ſondern

auch rund heraus zu ſagen / daß dieſe Untet ,

ſuchung unrechtmaͤſſig geſchehe. Lefe ſich dem,

nach alles in dieſem Koͤnigreich zu einer gloſ⸗
ſen Verivirtung an / und da die Sachen / in

faveur der Roͤmiſch⸗Catholiſchen guffs hochſte
getrieben wurden / eraͤugete ſich nicht nul we⸗

gen angeſtellter Zuſammenkuͤnffte der Geiſll,

chen / gute Hoffnung / eine beſſere Verſtald⸗
nuͤß mit denen Diffentiepten ins Kuͤnfflſge

außzutwuͤrcken / ſondern es vermehrte ſic
auch gegen die Roͤmiſche Cleriley alenthal ,
ben die Verbitterung / worzu die Predilek
auff den Canßzeln viel contribuitten ; wiedie Biſchoffe desMorgens / ihrergegebenen Pa⸗

— —

Hof / wegen einiger bereits ergangenen Excel⸗ 4⁵
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Geſchichte .

dann IrDotwſclshire emmer gefänglch eingeio ,

gen worden / welcher in der ! redigtgeklagt /

die Abgoͤttereyhabe den Thron/ und die Unge⸗

rechtigteit den Zepter ergriffen .
Unter ſolchen Begebenheiten/ und da/ wie zu⸗

vorgedacht / die Biſchoͤffe den 9. 18. Jun . indie
Tower geſetzt worden / ſo erhub ſich das Geruͤch⸗

te / daßdie Koͤnigin zwiſchen 5, und 10. in dem
Pallaſt St . James / dahin Ihre Majeſtaͤt ſich
des Abends vorher begeben / eines geſunden Prin⸗
zens waͤre entbunden worden : Worauff in dem

Rath / der zu Mittag zuſammen kommen/ fol⸗

gende Proclamation zit publiciren befohlen
worden :

Jacobus Rex .

„ Nachdem es GOtt dem Allmaͤchtigenaus
„ ſeiner groſſen und beharꝛlichen Gnade gegen

Ihre Koͤnigl . Majeſtaͤt und dieſe Koͤnigrei⸗
„ che gefallen / Sie und Dero Koͤnigl. Gemah⸗

lin mit einem jungen Sohn / und dieſe Koͤ⸗

„ nigreiche und Herꝛſchafft mit einem Printzen
zu ſegnen / hat Ihre Majeſtaͤt heute in dem

Rath gegenwaͤrtig fuͤr dienlich gehalten / ei⸗

nen Tag zur offentl. Danckſagung gegen Gott

den Allmaͤchtigen fuͤr ſo groſſen Segen in dte⸗

ſemKoͤnigreich anzuordnen . Und ordinirt /
„ und commandirt Ihre Majeſtaͤt demnach /
„ bevorſtehenden Sonntag / als den 27 . des ge⸗
„ genwaͤrtigen Monats junii , in den Staͤdten

„ Londen / und Weſtmunſter / und zehenMey⸗
„ lenherum / und den tr . Juli naͤchſtkuͤnfftig in

„ allen andern Orten dieſes Koͤnigreichs von

„ Engeland / dem FuͤrſtenthumWallis und der

Stadt Barwick an der Tweede eine offentli⸗
„ che Danckſagung GOtt dem Allmaͤchtigen

flͤr ſo groſſen Segen / deſſen er Ihre Maje ,
„ ſtaͤt und dieſe Koͤnigreiche wuͤrdig geachtet /
„ zu thun / und zu ſolenniſiren : Zu welchem

„Ende auch Ihre Majeſtaͤt DeroKoͤnigl. Be⸗

„ gehren dem Hoch⸗Ehrwuͤrdigen Vatter in

Gbtt / Thomas Lord / Biſchoff von Roche⸗

ſter anbefohlen / mit dem erſten ein kormular

„ eines religieuſen Dienſtes / und offentlicher
„ Danckſagung abzufaſſen / ſo Ihrer Majeſtaͤt
„ drucken und publiciren / auch in allen und

„ jeden Biſthuͤtnern dieſes Koͤnigreichs/ di -

ſtribuizen undaußtheilen wil laſſen / auffdaß
es in allen Kirchen und Capellen auffermeld⸗

6„ te beſondere und relpective Tag oblervirt

8

—

Dienckwuͤrdiger Geſchichten .
und ließ der Madame Wucks/ der Kömgin
Hebammeffuͤnffhundert Guinees verehren.Die
Lodi Clerck / wurde dem Koͤniglichen Printzen

6
—

16 88.

zur Saͤugamme verordnet / deren der Koͤnig
flünff lauſend Pfund Sterling jaͤhrlich die Zeit
ihres debensverordnet / ohne das Praͤſent/ ſo ſie
empfangen/ als ſie den Printzen zum erſtenmalfan die Bruſt gelegt . Des andern Tags iſt der
junge Printz von dem Biſchoff deuburn / ohne
daß man ihm einen Nahmen / als Printz von
Wallis gegeben / und ſonder Cetemonien ge⸗

f

tauftt / worzu der Pabſt / und der Hertzog von
Modena / wie auch die Koͤnigl . Frau Wittib zu

Gevattern benennet wurden . Und zwar hat der
Pabſt bey Acceptirung der Gevatterſchafft / den
Prælaten Barberino zum extraordinar - Nun -
cio , erłlaͤret / die geweyheten Windeln zu uͤ⸗
berbringen / wie dann auch andere Koͤnigliche
und Fuͤrſtliche Hoͤfe ihre Gratulations - Com -

plimente ablegen laſſen . Nicht woͤniger auch die
Engeliſche Miniſtri an andern Hoͤfen unterſchie⸗
dene Freuden⸗Bezeugungen ſpuͤhren laſſen/ der⸗

gleichen wir allbereit in den Kaͤlſerlichengeſehen/
und in den folgenden mehr ſehen werden .

Freytags den 4 . Aug. erſchien der Koͤnig in
dem Rath / und erklaͤrte / daß er beſchloſſen ein
Parlament gegen den 5. Dec . zu beruffen / be⸗

gehrte auch zu dem Ende / daß der Canzler vor
dem8 . dieſes die Craͤiß⸗Schreiben darzu auß⸗
fertigen ſolte ; Selbiger fuͤhrte darneben eine auß .

fuͤhrliche Rede von denen ſo wol aus als inlaͤn⸗
diſchen Sachen / und ſtellete vor / wie gluͤcklich
die drey Koͤnigreiche ſeyn wuͤrden / wofern die

Unterthanenzuderſelben Wolſtand ſich mit be⸗
muͤhen wolten / und daß er für ſeine Perſon
allen Fleiß und Sorge anwenden werde / daß er
Engeland zu einem Schrecken aller Welt ma⸗chen / und ſie ſehen laſſen wolte / daß der alte En⸗
gliſche Geiſt und Tapfferkeit unter ihnen noch
nicht erloſchen ; daß er auch / wie er angefangen /

beſtaͤndig bey der Freyheit der Gewiſſen zu bleiben

geſonnen / daß nichtein Haareiniges Menſchen /

wegen der Religion ſolte gekraͤncket werden /
und wolte er verhoffen / daß die beyde Parla⸗
ments⸗Haͤuſer zu maintenirung ſeiner Decla -
ration mit einſtimmen wuͤrden/ daß er auch die
Sachen dergeſtalt in ſolchen Stand zu ſetzen ge⸗
daͤchte/ daß ſte nach ſeinem Tode in demſelben

auchbleiben ſolten .
Es beſchtweret ſich auch der Koͤnig gegen den Selbiger

1
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„und gehalten werde . Gegeben in unſerm Hof
zu Witthal / den 20 . Jun . 1688 , im vierdten

Jahr unſerer Regierung .
euden⸗ Ferner iſt iſt dem dord Major angedeutet wor⸗

HollaͤndiſchenAmballadeur , daß manx in ih⸗ beſchwäret

ren Provintzen mit ſchlechtem Reſpect von ihm
redete und ſchriebe / und zwar ſolche Dinge / da⸗

durch ſeine Unterthanen defto mehr wider ihn

ſichgegen
den Hol ,
laͤndiſchen

gchẽ we⸗
Andleſer
Ithurt
Aiheſtellet,

Theati Europæl OrtcyjehenderTheil.

den / daß er zu Londen die Geburt des jungen
Prinen notificiren ſolte / damit man Freuden⸗
Feuer anzůnden und andere Ehren⸗ Bezeugun⸗
gen anſtellen koͤnte. Dieſem nach wunde alles
Geſchuͤz vom Tour geloͤſet/ und andere extra -
ordinar - · Freudenbezeuget. Der Koͤnig machte
bey dieſer Zelegenheit Pr . William Waldgra⸗
fen/ der Koͤnigin Blecicum , wegen ſeiner bey
dieſer Geburt bezeigten Sorgfalt / zum Ritter /

Ambaſſa .
koͤnten auffgereizet werden ; Aber er wolte ge⸗deur .
gen ein und anders ſchon ſolche Melures zu neh⸗
men wiſſen / daß die gantze Welt urtheilen ſolte /

daß ſein Sinn und Gemuͤth nicht ſey / mit ih⸗
rem Eſtat / ohne hoͤchſtdringende Noth / einen

Krieg anzufangen . Als aber hingegen der Hol ,
laͤndiſche Ambaſſadeur , auff Befehl der Her⸗
ren Staaten / ſich gegen den Engclaͤndiſchen
Eſtats⸗Secretarium , den Grafen von Sun⸗

Ss ij derland/— EE＋——＋———A—r ————— DppDpp
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Und gibt
dem

Schwed .
Geſandten
Audientz .

derland / wegen eines Buchs / Parlamentum

Pacificum genannt / beklaget / daß ſolches wider

die Staaten gerichtet waͤre / bekame er / an ſtatt
einer vermutheten Entſchuldigung / zur Ant⸗

wort / daß ſelbiges Buch auff Koͤnigl. Befehl

ten gemacht waͤre / und der Koͤnig ihm erlaubet

haͤtte/ ſolches drucken zu laſſen ; welches den

Ambaſſadeur nicht wenig befremdet . Nichts

deſto weniger ließ man ſich hiebey vernehmen /

te / als ihm Gelegenheit und Urſach hierzu ge⸗

geben wuͤrde . Dahero haͤtte er auch derOſt
Indiſchen Compagnie ſeines Koͤnigreichs zu

cken / und daſelbſt auffs eheſte die Strittigkeiten
über die Bantamiſche Sache außzumachen .
Es iſt aber dieſes nicht bewerckſtelliget worden /
ſondern violmehr befohl der Koͤnig dem Lord

Dortmouth / alle Seine Haͤfenzubeſichtigen ;

allermaſſen er dann ermeldten Lord zum Haupt

der Admiralitaͤt gemacht / und nicht nur Orare
gegeben/ alle zu Außruͤſtung vieler Schiffe noͤ

thige Materialien in die Magazynen herbey zu

ſchaffen / ſondern auch die Eſquadre unter dem

Commando des Vice⸗Admirals Sr . Koger
Stricklands in die See gehen zu laſſen. So

wurde auch zu Chattam gegendem Fort Cher⸗
neſſe uͤber / an einer Vatterie / ſo mit fuͤnffzig
Stuͤcken beſetzt werden ſollte / angefangen / und

befohlen/ zwiſchen dem Fort und ſelbiger Batte⸗

rie drey Koͤnigliche Kriegs⸗Schiffe zu legen /
dadurch den Einlauff fremder Schiffe auff die⸗

ſer Revier zu verwehren : Geſtalten dann auch/
um deſto mehr verſichert zu ſeyn / quer uͤber die

Rivier eine Kette geſpannet / und alſo eingerich⸗
tet wurde / daß ſie auff dem Waſſer von einem

Ort zum andern konte gebracht werden . Ehe

heath/ theilete ſelbſtdas zaͤger/ und ließ die Bat⸗

taille zu Sudgmorn / und die Niderlag deß Her⸗
togs von Monmouth vorſtellen .

Als auch der Koͤnigl. Schwediſche Miniſter

bey dem Koͤnig Andientz gehabt / hat er demſel⸗
ben vorgehalten / wie daß Er Nachricht haͤtte/
als wann die General⸗Staaten / neben Ihr .
Koͤn igl. Majeſt . von Schweden inclinirten / in

den Norden einen Krieg anzufangen / und deß⸗
wegen der Eſtat ſich ſo ſtarck ruͤſtete/ und eine

Kriegs⸗Flotte nach dem Sund zu ſenden Vor⸗

habens waͤre : Es wolte aber Se . Majeſtaͤt
nicht hoffen/ daß ſolches ſeinen Fortgang haben
wuͤrde ; dann Sie / bey ſo geſtalten Sachen /
ebenfalls einige Kriegs⸗Schiffe nach Coppen⸗
hagen ſenden wuͤrden / Seiner Koͤnigl. Majeſt.

Beſchreibung
nen Argwohn auff Ihr . Königl . Majeſf ſchöyß *

von dem Biſchoff zu Cheſter / Dr . Latwrich⸗

daßder Koͤnig ſogroſſe duſt zum Kriez nicht haͤt⸗

wiſſen thun laſſen / daß ſie einige verſtaͤndige

Perſonen ernennenſollte / in Holland zu ſchi⸗

nun die Flotte abgeſegelt / begab ſich der Roͤnig

ſelbſt dahin / ſelbige zu beſehen ; Ingleichem be⸗

ſuchte er auch das Campe ment zu Honßlar⸗

——

16
fen. Was den Eſtat der Vereinigten Niedet,

landen betreffe/ ſo waͤreer ebenfalls verſichtt/
daß ſelbiger nichts / als die Erhaltungdes Fri,
dens ſuchte .

Die Geiſtliche Commiſlarii aber / gleichthe
ſie nach ihremn Gefallen zu Geiſtlichen Dionti,

taͤten und Wuͤrden nur die jenige erhoben/ul
che / unterm Schein der Sanfftſunt / ihnen in
allen Dingen zu willen waren / alſo haben ſe
nachgehends folgende Ordre publiciren laſſen

Demnach Se . Majeſt . fuͤr dienlicherach,
tet hat / den 14 . May juͤngſthin in dem Rath „onl

zu befehlen/ daßDero letzte gnaͤdigſte Deca⸗
ration , ſo den 7. May datirt / zu gewoͤhnlicher,
Zeit des Gottesdienſts / auff den 3o . May / und,
und 7 . Junit in allen Capellen der Staͤdte „
Londen und Weſtmuͤnſter / und 10 . Meile in;
der Revier / und auch den darauff folgenden ;
Iz . und 20 . Junii / in allen andern Capellen „
dieſes Koͤnigreichsverleſen werden ſolltezWir
aber berichtet worden / daß verſchiedene Kecto⸗

res, Vicarũ und Pfarꝛheren ſolche Verleſung/,
zu offenbahrer Verachtung Sr . Maj . Aln,

thoritaͤt unterlaſſen haben ; ſo verordnenund ,

befehlen Wirhiemit allen Cantzlern Erz, De.,
chanten / Commiſſarien und Offictalen inth ,
ren relpectivè Juriſdictionen ſich fleiſſig iit ,

erkundigen / und nachzuforſchen / in was foͤr,
Kirchen und Capellenobgemeldte Declaratiö ,
Sr . Maj . zu obbeſtimter Zeit verleſen / undin
was fuͤr Kirchen und Capellen ſolches ſeheun „

terlaſſen worden / und ſich zugleich deß Nah . „
mens derRectorn / Vicarien / Pfarꝛherrenuñ ; „
Kirchendienergemeldter Kirchen und Capellẽ,

zu intormiren laſſen / und Uns den 26 . Aug. „
naͤchſttuͤnfftig/ Morgens um 10 . Uhr in die ,

Rathſtuben zu Witthal zu uͤberſenden . Gege
ben unter Unſerem Sigel / den22. Jul . 1688 . „

Auff dieſen Befehl hat der Biſchoff von Ro⸗

cheſter / welcher bißher / wie wir bey dem Jahr
1696 . f . lo5 o. geſehen/ einGlied dieſer Commiſ
ſion geweſen / folgendes Schreiben andie beſag⸗
te Geiſtliche Commiſſarien nachgehends abge⸗
hen laſſen.

Mylords .

—

8 0 5 R
guͤnſtige Deutung / uͤber das / was ich nun „ as

gantz unmoͤglich iſt /Sr . Maj . laͤnger in die , „ l

ſer Commiſſion zu dienen . Ich bitte um „

Freyheit / Eut. Lordſchafften zů ſagen/ daßobFreyheit / Eu. Lordſchafften zu ſagen / daß ob ,
ich mich ſchon in dieſem Stück lubwiturt „

habe / ich dannoch niemals auff einigerleh a

Weiſe ein Inſtrument zu Beſtraffung mei, „

von Daͤnnemarck beyzuſtehen. Worauff der ner Bruͤder/ die ſie nicht abgeleſen / ſeyn „

Koͤnigl . Schwediſche Miniſter den Koͤnig ver⸗ wolle . Denn gleichwie ich GOtt zum Zell, ⸗

ſichert / daß ſein Herꝛ zu nichts anders inclini⸗gen ruffe / daß das jenige / was ich gethan n

re / als den zwantzig⸗jaͤhrigen Stillſtandunver⸗ habe / auß einem guten Gewiſſen geſchehen „

bruͤchlich zu unterhalten / und doͤrffte man kei⸗ iſt / alſo bin ich auch vollkommen vergnüget/⸗

——ů —

Ich muß unterthaͤnigſt Eu , Lordſchafften „Elſl

ö

Liſſg

ſchreibe / erſuchen / nachdem / als Eu. Lord⸗ „ 000
ſchafften relolvirt haben/ wider die jenigen/die„an .

deß Koͤnigs Befehtl in Ableſung ſeiner Vecla .„ geſlth
ration nicht gehorſamet / zu procediren / mir v Sunn

. —
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Geſchichte . Denckwüͤrdiger Geſchichten . 485

„ Grund ſich ſtuͤtzt.

5 er Gluͤckſeligkeit zu gedencken/ als daß

fler 5 0 Tren fuͤr die Cron/ und
„ eyferige Affection fuͤr diePerſon Sr . Koͤ⸗

„ nigl . Majeſt . in den allerboͤſeſten Zeiten er⸗
„ wieſen hat. Nun / Mylords/ dieSicherheit
„ der ganzen Kirche von Engeland in dieſer

„ Verfolgung auffs hÿoͤchſte kommen zu ſeyn
„ ſcheinet / muß ich erklaͤren / daß ich in dieſer

„ Sache uͤber dieſe deuthe / mit welchenich / ſo es

„ Gottes Will waͤre/ lieber leyden / als die ge⸗

„ ringſte Beyhuͤlffe zu ihrem deyden beytragen

„ wolte / mit freyem Gewiſſen nicht als Richter

,ſizen kan . Ich erſuche derhalben E. Lord⸗
ᷣ ſchafften um eine Vorbitt bey Ihr . Majeſt .
„ daß ich gnaͤdigſt von allen Auffwartungen
„ eurer Banck moͤge entſchlagen werden / und

dieſelbe zu verſichern / daß ich gantz bereitſeye /

„ alles was in meinem Vermoͤgen iſt / auſſer
„ mein Gewiſſen / und Religion / zu Dero
„ Dienſt auffzuopffern.

Thomas Raffens .

Was ſonſten dieſe Commiſſion wider den

Biſchoff zu donden / und andere Mitglieder der

Engliſchen Kirche in faveur der Roͤmiſch⸗Ca⸗
tholiſchen vorgenommen / haben wir allbereit

bey dem Jahre 1686 . und 1687. geſehen .
Es erlaubte auch der Koͤnig ferner denen

Engliſchen Geſetzen zuwider / als welche alle

Kirchen und Capellen zu Ubung der Roͤmiſch⸗
Catholiſchen Religton / alle Cloͤſter und Con⸗
venten / inſonderheit aber den Jeſuter⸗Orden
verbieten / gedachter Religion unterſchiedliche
Kirchen und Capellen / Cloͤſter und Jeſuiter⸗
Collegia auffzurichten .

In Weltlichen Sachen maſſeteer ſich eben⸗

falls je laͤnger je mehr eines freyen ungebunde⸗
nen Regiments an / und beſtellete Er nach
ſeinem Gefallen alle Militariſche und Civil -

Aempter / erhobe auch zu den hoͤchſten Kriegs⸗
Dienſten zu Waſſer und Land Roͤmiſch⸗Ca⸗
tholiſche/ die doch vielmehr / nach denen Ge⸗
ſetzen deß Landes / dilarmirt werden ſolten . Al⸗
le Lords⸗Lieutenante / Scheriffs / Friederich⸗
ler / und alle andere / die in offentlichen Aem⸗
tern ſtunden / und mit dem Koͤnig wegen Auff⸗
hebung deß Teſts / und der Poͤnal⸗Geſetze ſich
nicht vereinbaren wolten / wurden abgeſetzt / und
andere / ſo darzu inclinirten / an derenStell
eingeſetzt.

Denen Staͤnden entzoge und ſchmaͤlerte
man die Privilegien / und allen Staͤdten / wel⸗
che das Recht hatten / Parlaments⸗Glieder zu
waͤhlen/ wurden die alſo genannte Chartres ,
unter einem alten Geſetz / Quæ Warantia ge⸗
nannt / abgefordert / und weilen ſie bey der Wahl
der Pairen und Scheriffs / oder Schultheiſſen
und Schoͤffen ſolche deuthe/ die ſich zu Abſchaf ,
fung deß Teſts verſtunden / nicht erkiefen wol⸗
ten /garhiniveg genommen / und zu wegen ge⸗

baauikurogæl DreyzehenderTheil

r ung auff einen guten bracht / daß ihnen Chartres uͤberreicht wur⸗daß ihre Ungelaſ
5001010 keine andere den / durch welche die Regenten ſelbiger Stͤͤd⸗

Urſach / anderſt von dem ganzen Corpore te ihreGerechtſame und Privilegien dem Wol⸗2
gefallen des Koͤnigs / uͤbergebenmuͤſſen / welche

hierauff in dieſen Staͤdten neue Obrigkeiten /
auff welche ſie ſich vollkommen verlaſſen koͤn⸗
nen / daß ſie ihrem Vorhaben nicht zuwider ſeyn
wuͤrden / angeordnet / und verſchiedene Roͤmiſch⸗
Catholiſche / unerachtet ſolche durch die Reichs⸗
Geſetze derſelben unfaͤhig/ eingeſetzet.

In Irꝛzland war wegen deß im vorigen

Tirconel bey den Proteſtirenden Einwohnern
gleichfalls eine groſſe Furcht / alſo daß ſie ſich
beſorget / entweder auff die Art und Weiſe / wie
in Franckreich/ mittelſt Ubergebung der Wuth
und Grauſamkeit der Dragoner / in die Meß

werden ; dannenhero eine groſſe Menge Ein⸗

wohner mit Verlaſſung ihrer Guͤter und Ein⸗

kuͤnfften/ gar hinweg gezogen .

In dem Koͤnigreich Schottland lieſſe der

Koͤnig eine Declaration ergehen/ wie er mit ei⸗

ner abloluten Macht belleidet / und die Unter⸗

thanen ohne einigen Vorbehalt / oder Exce⸗

ption , ihme in allem zu gehorſamen / ſchuldig
waͤren .

Obnun
woln dieſe/ und viel andere Ver⸗

andernngen oder Unterdruckungen der Geſetze
die Engliſche Nation einige Zeithero mit

groſſer Gedult ertragen / in Hoffnung/ es wuͤr⸗
de entweder die Zeit eine Aenderung bringen /

beſſere Gedancken gerathen / oder docheinfrey⸗
es Parlament eine Vermittelung hierinnen ver⸗

ſchaffen / indem der gantzen Welt bekannt / daß
ein Koͤnig von Engeland kein ablolu er Sou -

verainerHerꝛ / ſondern die beyde Parlamentge⸗
ſambter Hand mit dem Koͤnig/ und kein Theil
für ſich allein Macht haben / Armeen auffzu ,
richten / und dergleichen Actus Superioritatis
zu veruͤben: So haben ſie doch endlich / als ſie
vernehmen muͤſſen/ daß man auch die freye
Wahlder Parlaments⸗Glieder ihnen abſchnei⸗
den / und die Stimmen von Hauß zu Hauß
gleichſam auffſuchen / auch die Gemeinden mit

guten und boͤſen Worten zu Erwaͤhlung ſolcher
Glieder zvingen wollen / die dem Hof ange⸗
nehm / und zu Abſchaffung des mehrgedachten
Teſts / und der Poͤnal⸗ Geſetze geneigt waͤren/
um Schutz und Beyſtand zu Erhaltung ihrer
Religion und Freyheiten ſich zu bewerben und
umzuthun / relolyiret . Und weiln zwiſchen
dem Koͤnig und der bedrangten Nation kein
Richter war / als wuſten ſie mirgends anders /
als zu dem naͤchſten Erben dieſes Reichs / nem⸗

lich Ihr . Koͤnigl. Hoheiten / deß Koͤnigs Toch⸗
ter / und Tochtermann / Herm Wilhelm Hein⸗
rich Printzen von Oranien / und deſſen Gemah⸗
lin / denen an Erhaltung der Cron / und

Ss iij 3¹
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gezwungen / oder aber / gleichwie in Anno 1641 .
in ſelbigem Koͤnigreich geſchehen / ermordet zu

und Ihr . Koͤnigl. Majeſt . entweder ſelbſt auff

Wolfahrt des Landes am meiſten gelegen/ ihre

Koͤnig er⸗

klaͤrt ſich in
Schott /
land ſou⸗

verain .

Engliſche
Nation

hofft Beſ⸗
ſerung
durch ein

freyes
Parlamẽét ,
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168 Zuflucht zu nehmen. Ind hatten ſich zwar hoͤchſt⸗

gedachteIhreHoheiten allezeit unterſchiedlich be⸗

mühet/ demKoͤnig diegerechte und tieffe Schmer⸗
zen / welche dergleichen Proceduren in ihnen er⸗

wecket / in aller Ehrerbietigkeit zu erkennen zu

geben / und Dero Meynung wegen Abſchaffung
des Teſts / und der Straf⸗Geſetze / ſo woln

muͤndlich durch Dero abgeſchickten Envoy ẽ, als

ſchrifftlicheroͤffnet / ( dergleichen wir auch aus

des Herꝛn Fagels Brieffe kurtz zuvor geſehen /)

auch Mittel vorgeſchlagen / wodurch das gute

Vernehmen in dem Koͤnigreich wieder zuwegen

gebracht werden koͤnte: Allein es hatte ſolches /
auff Antrieb der dem Koͤnig ſtets in den Ohren

liegenden boͤſen Raͤthe nichts verfangen wollen .

Dannenhero ſich hoͤchſtgedachter Printz und

Prinzeſſin / welln ſie das Welt⸗ kuͤndige Suc⸗

ceſſions Recht zu der Engeliſchen Cron hat⸗

ten / und uͤber dieſes die Engeliſche Nation , je⸗

derzeit eine ſonderbare Zuneigung und Großach⸗

tung gegen den Printzen / und Printzeſſin bezeu⸗

get hatte / bemuͤſſiget gefunden / ſich des Inter⸗

eſſe der Nation anzunehmen / zumaln ſie von ei⸗

ner groſſen Anzahl ſo Geiſt als Weltlicher Ma⸗

gnaten / und vielen Adelichen / und Unadelichen
Unterthanen / darzu inſtaͤndigſt und flehentlich
erſucht worden / dero Memorial , ob es wol et⸗

was weitlaͤufftig/ jedochdieweil es die gantze Suite

der bißherigen Unterdruckungen beydes der En⸗

geliſchen Kirche / und anderer Freyheiten/ inglet⸗

chem die Beſchaffenheit von der Koͤnigin

Schwangerſchafft reprærlentiretallhiernichthat
koͤnnen vorbey gegangen werden / und lautet dem⸗

nach folgender maſſen:

Memorial ,

So die Proteſtirende Engelaͤnder Ih .
Hoh . Hoh . dem Printzen und Princeſ⸗
ſin von Granien / wegen des Roͤnigs

in Engeland bißherigen Ver⸗

haltens uͤberſchi⸗
cket .

Es kan Euren Hoheitennicht unbekant ſeyn/
daß die Proteſtanten von Engeland / welche den

Grund⸗Regeln und der Lehre ihrer Keligion ,
als auch der billigen/ befeſtigten / und Geſetztnaͤſ⸗
ſigen Regierung getreulich anhangen und zuge⸗

than ſeynd / durch die Paͤbſtiſchen Griffe und

Streiche / die man unterdem Vorwand der Au -

thoritaͤt bedecket / auff unterſchiedliche Weiſe un⸗

ertraͤglich geplaget und untergedrucket worden .

Daß ihnen taͤglich unrechtmaͤſſige Sachen

auffgeleget und zugemuthet worden / in ihren un⸗

terſchiedlichen Bedien / und Beſtallungen / davon

ſie in ihrem Gewiſſen uͤberzeuget ſind/ daß ſie bey
Gott oder dem Koͤnigreiche nimmermehr koͤn⸗

nen gerechtfertiget werden ; und gleichwol dringet

manthnen / ohne einige Betrachtung ihrer Ge⸗

wiſſen/ dieſelben auff / bey Verluſt ihrer Aemmter

und Bedienungen / ja wol mehr anderer ange⸗

draͤueten Wirckungen der UngnadedesKoͤnigs.
Der Exempel hiervon ſind ſo viel / daß ſie allhier

Beſchrebung — —

nicht alle koͤnnen angefuͤhretWerden Il
denen nur die vornehmſten dieſe : J. Dlemeſ
ſte broteſtanten werden geiwungen dle Der,
nichtigung aller Geſetze / die zum Grundund
Feſtſtellung unſerer Keligion gemacht wot,
den / zu geſtatten . 2. Alle Unterthanen nuͤh⸗
get,und zwinget man/ denen / die keine recht,
maͤſſige Richter / Sheriffs / Friederichter/
Majoren / Statthalter und Regenten ſeynd/
zu gehorchen / und ſich ihnen zu unterwerffenz
und bedraͤuet / plaget und verfolget ſie ſämmt
lich / ( gleichwie jetzund dem Lord Loyelace

geſchicht ) wann ſie nurzu ſagen ſich untktſt⸗
hen/ daß dieſelben kein rechtmaͤſſiges Anſchen
haͤtten . 3. Allen Unterthanen wird gebotten/
daß ſie alle Thaten und Fehler ihres ebens / j
die Geheimnuͤſſe ihres Herzens ſelbſt/ ſolen
unterſuchen / und viel ihr W Vu

moͤgen / auch nicht wenig ihre Beſizungen
oder Haab und Guth muͤſſen urtheilen laffn/
und zwar durch die Beſchreibung etlicher we⸗

niger Creaturen des Koͤnigs/ die man Com .

miſſarios oder Abgeordnete zuden Kirch odet
geiſtlichen Sachen nennet ; denen anbefohlen
iſt / an und wider die Regeln unſerer Sauun
gen / obſchon alle die anderen Geſeße / darwi⸗
der waͤren/ u verfahrenz und einem jedenwird

aufferlegt / alles ſolches eigenwwilligesBermo
gen gut zu ſtifften / bey Straffe ihrer Ver⸗

urtheilungen / die ſich bißzum Gefangen ſeten
auff ihr deben erſtrecken . 4. Allen unſern Pre,
digern hat man anbefohlen unter Bedraͤuung
ſchwerer Straffen / des Koͤnigs Ruffer zun
ſeyn / und daß des Koͤnigs Macht aller unſe
rer Straff⸗Geſetze / die in den vergangenn
400 . Jahren zur Verſicherung der Rechte/
der Freyheiten und Eigenthuͤmerder Koͤnig⸗
reiche / wie auch des Glaubens Bekaͤntnuͤſos
der Proteſtautiſchen Keligion gemacht ſind/
Krafft und Gebrauch auffzuheben/ undploſ⸗
lich zu vernichten beſugt / in der Kirchen guß,
zuruffen . J . Alle Proteſtanten werden / aus

Furcht der KoͤniglichenUngnade / geziwun⸗

gen / die Rechte der Crone und die Freyhetten
des Koͤnigreichs gegen außlaͤndiſche Mach⸗

ten und Geſetze oͤffentlich zu verlaͤugnen / und

aus Krafft der außlaͤndiſchenSatzungen ſich

beherſchen zu laſſen . Ihnen wird durch den

Koͤnig gebotten / ihre gewoͤhnlichePflichten /

welche ſie ʒOtt / der Erone / und dem Koͤnig⸗

reiche zu leiſten ſchuldig ſind/ zu verſaͤumen/
indem ſie durch das Recht die Verraͤthereyen/
welche ſie wiſſen und ſehen/ daß ſie taͤglich be⸗

gangen werden / nicht verfolgen duͤrffen ; da

ſie doch / durch Vorwendung der Gewwiſſens⸗
Freyhelt in der Geiſtlichen Keligion , nicht
koͤnnen beſchoͤnet werden . 6. Die Konſten

und andere Beamten werden durch dasgante
Koͤnigreich angehalten / IrriſcheundSchol.
tiſche / auch wol andere geworbene Soldaten/
in ihre naͤchſte Haͤuſer/ wider ihren Wilen

einzulegen / alſo / daß dadurch die alten Reſchs
Geſetze / und derſelben außdruͤckliche Werte

1 verach ,
—
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verachtet werden . 7.Ale Edelleute und freye

Beſitzer werden gezwungen/ ihre angebohrne

rechtmaͤſſigeFreyheit in Erwaͤhlung der Par⸗
laments⸗Glieder fahren zu laſſen. 8. Die

Frey⸗Leute der Staͤdte und der kleinern Der,
ter werden genoͤthiget/ ihre Rechte der Obrig⸗

keit / mit allen ihren freyen Gebraͤuchen und
prærogativen / dem Willen des Koͤnigs zu

unterwerffen . 9. Das gantze Volckwird aus

Furcht der Straf genoͤthiget/ ein Kind zum

ſcheinbaren Erben der Crone anzunehmen ;
welches doch die bekante Satzungen des Koͤß

nigreichsnichtzulaſſen / davor erkant zu wer⸗

den / ehe man rechtmaͤſſige Zeugen ſeiner Ge⸗

burt von der Koͤnigin / dem Koͤnigreich ge⸗

buͤhrlich vorgebracht / wie es in dieſem Falle
nothwendig haͤtte ſeyn muͤſſen . Ja das Volck

wird gezwungen / ſolches Kind / wiewol es

das gemeine Geruͤchte zu einem bloß erdach⸗
ten oder eingeſchobenen Kinde machet / zu ſei⸗
ner eigenen Schande und Verdruß / GOtt

in ihren oͤffentlichenGebeten /als ihren Erb⸗

Fuͤrſten/ vorzutragen ; und hiebey darff nie⸗

mand fragen / wo die Zeugen ſeiner Geburt

ihren Naͤchſten aus Zwange ſchuldig erken⸗

nen / wiewol ſie ihn in ihrem Gewiſſen unſchul⸗
dig urtheilen ; Gleichwie unter vielen andern

Exempeln aus der Begaͤbnuͤßderſelben/ wel⸗

che Freuden⸗Zeichen wegen des Rechtes / das

man den ſieben Biſchoͤffen widerfahren ließ/
blicken lieſſen / bekant iſt . Auch werden viele

geztwungen ſich zu unterwerffen / verſucht zu

werden / um den Verluſt ihres Staats durch
Bůſſen / als auch ihres Lebens / durch der ge⸗

ſchwornen Richter heimliche Streiche verur⸗

ſachet/ als auch Angebungen / die wider un⸗

ſerer Geſetze Handhabung ſtreiten ; indem ſol⸗
che Richter von den Sheriffen nicht beſchwo⸗

ren ſeynd / wie die Satzungen erfordern; da⸗

durch dann der Lauff der erechtigkeit des Koͤ ;
nigreichs verdrehet / und die rechtmaͤſſigeBe⸗
herſchung uͤbereinen Hauffen geworffenwird.
Alle die Exempel ſind allzuwol bekant / alſo /
daß ſie von unſern Widerwaͤrtigen nicht koͤn⸗
uen gelaͤugnet werden .

Daß Vielen ihre rechtmaͤſſigen Freyheiten/
VortheileundMittel / ſichzu erhalten / in ihren
Kirchen und Geſellſchafften abgenommen wer⸗
den / nach eigenem Willen und Wolgefallen:
( Y Und daß man ihnen mit Verurtheilungen
und Verfolgungen/ durch eigenwillige darzu be⸗
ſtellte deltte draͤuet/ da ſie doch nicht an der gering⸗

ſtenMiſſethat oder Ubertrettung der Geſetze die⸗

ſes Koͤnigreichs ſchuldig zu ſeyn befunden wor⸗

den . (B)
( 4) Zum Exempel dienet die Begebenheit des

abgeſetzten Herꝛn Biſchoffs von Londen ; wie

auch Doct . Prachels / des Unter⸗Canzzlers
von Cambridge/ und Herꝛn von Penbrocke
Hallz des Doct . Houges/ und der 26. Glie⸗
der des Magdalenen Collegiizu Oyfort / oh⸗
ne noch der halben Mitglieder / die man ſaͤmt,

SenckwůrdigerGeſchichten.

waͤren. 10 . Viel geſchworne Richter muͤſſen ite/ nachdem er ſie bereit und fertig befunden / dem

45850
lich ihrer Ammter / und debens ⸗Mittel be⸗
raubet / ja ſelbſt zu einiger Erhoͤhung untoͤch⸗
tig erklaͤret/ nur darum / weil ſie ſich an die

Geſetze und Verordnungen ihres Collegii ,
als auch an ihren Eyd ſteiff und feſt gehalten /

darzu koͤmmtnoch die Abſetzung bey nahe ꝛ00 .
Prediger in der Grafſchafft Durham nach⸗
dem ſie ſich geweigert / des Koͤnigs Declara⸗

tion von der Abſchaffung unſerer Geſetze dem
Volcke vorzuleſen / u . a . m.

( BH) Als da ſeynddie Forderungen / durchdiever⸗
ordnete Commiſlarios zu den Kirchen⸗Sa⸗
chen / der Cantzler / Befelichhaber / Archi⸗

diaconen / ja der meiſten Biſchoͤffe / damit ſie
die Nahmen aller Prediger / die des Koͤnigs
Declaration nicht abgeleſen hatten / einbraͤch⸗
ten / wiewol ſie hierinnen keine geiſtliche / noch
weltliche Satzung uͤbertraten .

Daß dieſe beraubet werden der behoͤrlichen ( c)
freyen Wahl ihrer Obrigkeiten und Ammt , Leute
in den groſſen und kleinen Staͤdten ; daß ihnen
ſolche MagiſtratsPerſonen und Ammt⸗Leute
werden auffgedrungen / die der Koͤnig nach ſei⸗
nem freyen Willen / ein und wieder abſetzen koͤn⸗

Paͤbſtiſchen Anſchlage / entweder durch Corru⸗

15 oder Unwiſſenheit / dienlich und vortheilig
zu ſeyn .

( e) Die Stadt Londen ſammt andern Suͤdten
und Oertern des gantzen Koͤnigreichs ſind
hiervon traurige Exempel ; indem der Koͤnig
allein dieſelben / die ihm belieben / verordnet /
die Wahl in Haͤndenzu haben/ und die Macht
ihrer rechtmaͤſſig⸗erwaͤhlten Obrigkeit zu ge⸗
brauchen .

Daßunterſchiedliche Raths⸗Verſamlungen
in ihren groſſen und kleinen Staͤdten erklaͤret
waͤren/ nach des Koͤnigs Wolgefallen auffzeho⸗
benzu werden ; damit die Gemuͤtheraller der uͤ⸗

brigen erſchrecken / und unter das Joch gebracht
werden moͤchten: Ja daß man dadurch die Buͤr⸗

ger und Einwohner ( d) aller ihrer Freyheiten
und hergebrachten guten Gewonheiten beraub⸗
te / indem ſie bey ihrem Gewiſſen nach den un⸗

rechtmaͤſſegen Befehlen ihre rechtmaͤſſitge Frey⸗
heiten und Vorrechte dem Willen des Koͤnigs
uͤberzugeben / es nicht thun konten und wol ,

ten .

( d) Alſo hat der Koͤnig in den alten Staͤdten /
Orfort / Wincheſter / und an der Bruͤcke von

Totnes gethan. Undnun draͤueter eben daſ⸗
ſelbe / oder etwas dergleichen an der groſſen
Stadt Norwich zu thun / hiedurch maſſet er
ſich an / uͤber der Unterthanen Eygenthum
nach ſeinem Wolgefallen zu diſponiren / eben
als wann ſie nichts eigenes haͤtten .
Daß die rechtmaͤſſige Verſicherungen wider

die Gefahr ihrer Keligion und Freyheit durch
des Koͤnigs unumſchrencktes Gebott umgeworf⸗
fen und untuͤchtig gemacht worden . ( e) Unterm
Vorwand ſeiner Machtuͤber die Straf , Geſeßze/
unangeſehen der Unterthanen Recht an denſel⸗
ben / zu Bewahrung und Beſchirmung ihrer
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Religion , ihrer Freyheit und ihres debens : da⸗

durch ſelbſt der Grund des Richters und Eigen⸗
thuͤmers der Unterthanen wird zernichtet unduͤ⸗

ber einen Hauffen geworffen / und eine neue An⸗

maſſung dargegen auffgerichtet und gehandha⸗
bet/ alſo / daß die Unterthanen kein Recht / Ei⸗

genthum oder Verſicherung haben / wider den

Willen und Wolgefallen ihrer Koͤnige .
( e) Die letzte Satzungen Carls des zweyten von

25 . und z0 . waren außdruͤcklich gemacht zur

Verſicherung der Proteſtanten . So waren

auchdieſelben von 5.Elitz .1. . El . 2. 23 . El .

1. 27 . El . 2. I . Jac . J. Jac . I . wie auch die von

Edw . 1. Edw . 2. Edw . z. K .r. und von vielen

andern Koͤnigen gemacht / zu Verſicherung
des Volcks wider die Furcht von der Roͤmi⸗

ſchen Kirche . Item / der Koͤnig hat gewolt/
daß keine von denſelben jemals zur Vollzie⸗

hung ſolte gebracht werden .

Daß durch Vorwendung einer ſolchen dil⸗

penſirenden Macht / das Vermoͤgenzur Beſchir /
mung des Koͤnigreichs/ durch Kriegs⸗Machten /
in ſolche Haͤnde geſtellet iſt / welche darzu unfaͤ⸗
hig gemacht ſeyn / ( F) durch viel außdruͤckliche

Geſetze der Koͤnige/ und Koͤnigreiche im Parla⸗
ment / die den Proteſtanten die uͤberihrem Haupt
ſchwebende Gefahr nicht ohne groſſe Furcht bli⸗
cken laſſen ; indem ſie ſich derſelben Macht uͤber⸗

geben zu ſeyn ſehen/ welche oͤffentlich bekennen /
daß ſie mit der Roͤmiſchen Kirchen eine Gemein⸗

ſchafft und Vereinigung haben / ja ſich oͤffentlich
fuͤr Tod⸗Feinde aller Proteſtanten außgeben /
und bey Gefahr ihrer Seeligkeit verbunden ſind /

ihr Verderben zu ſuchen / im Fall ſie an der Pro⸗

teſtanten Glaubens⸗Bekaͤntnuß ſolten ſtand⸗
hafft werden .

( F) Hier iſt bekant / daß alle dieſelben / die ſich
zum Pabſtthum bekennen / durch die Verord⸗

nung E. E. Jac . 1. Kr .2. unfaͤhiggemacht ei⸗

niges hohes Amtnt oder Vermoͤgen im Koͤ

meiſten derſelben in ihre Haͤnde geſtellet
hat .
Daß man unlaͤngſt / wie wol es gegen die auß⸗

Idruͤcklichen Geſetze ( G) des Koͤnigreichs ſtreitet /

im Parlament beſchloſſen / ein Lager von Papi⸗

und im Koͤnigreich ſelbſt im vollen Frieden auß⸗
zubreiten / zugroſſer Beſtuͤrtzungund Verunxu⸗

higung der Proteſtantenz welche zugleich auff un⸗

terſchiedliche Weiſegezwungen werden / die Sol⸗

daten in ihre Haͤuſer zu nehmen / und wider ih⸗
ren Willen zu beherbergen : Dadurch ſie ihres
Hauß ⸗Friedens / und mit ihren Nachbaren und

Freunden umzugehen / ja ſelbſt der Vortheile / wel⸗
che ſie in derſelbendebens⸗Art ſuchen moͤchten/ be⸗

raubet werden .

( 8 ) Siehe Per. oder Righ . 3. Car . und die letz⸗
te Verordnungen Car . welche anzeigen / daß
das Verlegen der Soldaten durch das Land/
und in die Haͤuſer der Unterthanen wider die

Reichs ⸗Satungen und Gewonheiten ſey/
und darinnen ſtehet als ein Recht des Vol⸗

Beſchreibung

frey ſprechen / die der Koͤnig verurtheilet wil ha⸗
ben / welches unter andern aus dem Abſchaffen
des Richters Hollowꝰei und PoWel , weilſtedi

fentlichen An
nigreiche zu beſitzen / und daß der Koͤnig die maͤſſigen Buͤrgerlichen Regierung des Koͤnig

ſten und Miedlingen auff den Beinen zu halten /

Engelaͤndiſche
ckes / daß ſie mit keinen Soldaten belegel
werden .

Daß der Koͤnig verbotten und verhinderthat /
die alten Geſetze des Reichs wider unterſchiedlichef
Arten der Verraͤtherey / und andere offenbgte
Miſſethaten zuvollziehen ; und daß alle Satzun
gen / die ſchon uͤber 500 , Jahr / wie man weiß /

vonZeit zů Zeit gemacht worden / der Paͤhſteund
Roͤmiſchen Prieſter Macht betreffende / ( U )

auffg ehoben ſindʒ wiewol die Erfahrung der Pa,
piſten zů allen Zeiten bezeuget hat/ daß ſolche Be⸗

fehle und Unternehmung ſo verderb,undgefähr,
lich geweſen / daß man im Parlament vielimalt

geklaget hat / man befuͤrchtetedadurch das Ver,
derben des Koͤnigreichs . ( J

( A) Man beſehe die Declaration fůr die Getwſf
ſens⸗Freyheit/ darinnen die Vollziehung alle

Straf⸗Geſetze / in Kirch⸗ als GeiſtlichenSa⸗

chen auffgehobenwird/ alſo/ daß es guff Ber

raͤtherey angeſehen iſt die Macht desPabſtes
und die Canones uͤber unſere Satzungen zu
ſtellen / und ſeine Dilgenlation des Gehorſamt
darzu anzunehmen .

( ) Siehe die Stat. 15 . Ed . r . 25 . Ed. 3. 17 , Ed. ʒ
16 . Rich . 2. 3.

Der goͤnig ſetzet ſich auch wider den Lauffder
Gerichts⸗Hoͤſe / darinnen die Richter / ob ſi⸗
ſchon dem Anſchlage der Papiſten ſehr wol zn
Dienſte geſtanden / aus ihren Wuͤrden / Nin,

tern und Einkuͤnfften geſtoſſen werden / wannſie
bloß allein zulaſſen / daß die Satzungen dieſelben

Biſchoffe nach den Reichs⸗Geſetzen frey geſpro⸗
chen / abzunehmen .

Wir duͤrffen Sr . Hoheit kein abſonderliches
Zeichen unſerer Unterdruckung blicken laſſen/

weil es landkuͤndig iſt / daß der Koͤnig einen oͤf
chlag/ den Grund der gantzen recht ,

reichs umzuſtoſſen / gut geheiſſen / nehmlich die

FreyeWahl des Volcks ( nach der Gewonhett /
ſo durch Grafſchafften / Staͤdt und Flecken/ feſt
geſtellt ) ihrer Verordneten alle Geſetze / die in

Parlamente gemacht werden / zu bewilligen.
Die wahre Monarchie war auff eine gleiche

Freyheit gegruͤndet/ und die Buͤrgerliche Re⸗

gierung von Engeland iſt allezeit von Rechs toe⸗

gen warhafftig frey geweſen / K ) weil durch die

Geſetze und die Obermacht des Koͤnigreichs nie⸗

mals einige Perſonen oder Eygenthuͤmer ſeynd
verbunden geweſen / als allein dieſelben/ darin

der Koͤnig und alle Unterthanen ihre freye Be⸗

willigung geben ; indem unſere Satzungen geut⸗

theilet/ daß alle Unterthanen perſoͤnlich/ durch

ihre Abgeordnete / zuſtimmen muͤſſen/ L ) wann

einige Satzungen ſollen gemacht oder abgeſchaf
fet werden . 5

( K) Siehe H. 12 . 25. H . 21 . Allda geſagt wwird/
daß das Reich an keine Geſetze gebunden ſey/
ſte wuͤrden dann durch daſſelbe ſelbſt bewill .

get ; und daß der Koͤnig und dasParlament /
welche

— —
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vorftelleten/deMacht haͤtte ber die Geſetze zus

walten / wie ſie es vor rathſam erkennen .

( J Siehe die Statutr. Jac.
Und darum iſt in den alten Satzungen zur

Bekraͤfftigung der gemeinen Gebraͤuche von En⸗
geland verſehen / daß die Wahl frey zu ſeyn geho⸗

rete ( M) mit Außſchlieſſung des K onigs und des

Pabſtes / ja die Koͤnige haben ſich ſelbſt / durch

die Satzungen / verbunden / daß ſie die/ welche
waͤhlen/ in ihrer freyen Wahl gantz nicht ſtoͤh⸗
enwollen .

( V) Siehe die Stat. Weſtim . r . 3. Edvv . 6 . da

die gemeine Satzung erklaͤhret wird / und der

Koͤnig ſichſelbſt verbindet / keine / ſo waͤhlen/ in
ihrer freyen Wahl zu ſtoͤhren. Siehe Cart . 2.

Part .4. H .4. 9. H. 4 . 8.

Keine Befehle/ Zuſagungen / Bedraͤuungen /
Außfuchungen oder Vorbitten / ſollen weder

durch denKoͤnig / noch Pabſt / noch einige ande⸗

re / bey denen / die waͤhlen/ ins Werck geſtellet wer⸗

den . Dann die Geſetze bezeugen / daß die Abge⸗
ordneten des Volcks frey und ohne Unterſcheid /
ja ohne einige vorige Verbuͤndnuͤß der Wahl o⸗

der Furcht dem Koͤnige zu mißfallen / und ohne
Verſprechung der Gunſt oder Belohnung / ſol⸗

len erkohren werden / ſondern ſie muͤſſenuͤberdie
Zeit und den Ort der Wahl einig ſeyn / und auff
eine ſolche Weiſe auch verfahren / unangeſehen
aller Befehle / oder VorbittSchrifften / ſonſten

iſt ihre Wahl nichtig und unguͤltig.
Aber wir uͤberſchreiten die Maſſe / alle unter⸗

ſchiedliche Unterwindungen / die man unſere
Regierung umzukehren ins Werckgeſtellet / ziuer⸗

Man hat unfehlbarediſt undTuͤckegebraucht /
Coſtumen oder Gewonheitẽ/ Privilegien / Char⸗
ters / und Regierungen vonallen Staͤdten und

Flecken uͤberu Hauffen zu werffen / da doch der

vier fünffte Theil der Glieder des Parlaments /
laut alten Gebraͤuchen von Engeland muͤſſen
ertwaͤhlet werden ; und um alle die Politique
Corporalien / auch alle ihre Magiſtraten und

Officirer des Koͤnigs Willen zu unterwerffen /
wie auch zu obligiren/ alle ſeine Creatutren ( und

nicht als vertraute Perſonender Staͤdte und Fle⸗
cken /) deſſen Papiſtiſchen und willkuͤhrl . Del⸗

leinen zu Dienſten zu ſtehen / oder auch nach ſei⸗
nem Belieben verſtoſſen zu werden / dagegen Pa⸗
iſten oder andere unwiſſende / und die ſo umge⸗
kaufft einzufuͤhren.

Es iſt auch einem jeden bekant / daßzu ſolchem
Ende unſere Negierung unter einem gerechtem
Drætext zu deſtruiren / durch den Koͤnig quo
Waꝛrantos , zegen die meiſten Staͤdte und Fleckẽ
des Reichs eingebracht / welche ſecundiret wor⸗
den/ durch folche Iuſtruwenten / ſo eingerichtet
ſwaren / die Magiſtraren zů ſchrecken mit der ſtren⸗
gen Ungnade des Koͤnigs/ im Fall ſie ſich unter⸗
ſtehen wuͤrden / auff ihre Rechte ſich zuverlaſſen/

und gegen Sr . Maj . ſichzuopponiren / dabey
anfuͤgende/ daß deren Defenſion mehr koſten

len deßwegen iſt eine Generale Veraͤnderung

daß continuirliche Deſſeins wider die Perſoͤnli⸗

Privilegien und Charters gegen den Koͤnig zu
mainteniren / nicht zu erwarten haͤtten/ weiln
derſelbe relolvirt ſen / ſolche ihnen abzunehmen.
Weiter gaben ſie Hoffnung / neue Charters zu
erhalten / wann ſie dem Koͤniggehorſamen/ und

ihre Freyheit unter deſſen Macht ſtellen wolten /
vorwendende / daß alle deren Nahmen / ſo ſolches
wegerten / an des Koͤnigs General Procuteut
ſolten uͤbergebenwerden .

Imgleichen iſt bekant / daß Richter ordiniret
waren / alle gerichtliche Sachen / von Staͤdten /
Flecken/ ſo auff ihr Recht beſtuͤnden/ und die

quo Warrantos diſputiren wolten / zu urthei⸗
len / gleich wie der Magiltrat von Londen ſolches
zu thun reſolviret war ; dieweil der gemeine Rath
allda wegerte / ihre Freyheiten zu uͤbergeben/ ohn⸗
angeſehen aller Befehle und Bedrohungen / ſo ge⸗
brauchet worden . Sintemaln ſie wol wuſten /

daß in deren Macht nicht ſtünde / ihre Stadt zu

verrathen / noch auch in des Koͤnigs Macht / ih⸗
re Gebraͤuche und Gerechtigkeit zu nehmen / wel⸗

che ihnen durch den groſſen Charter und die ge⸗
meine Geſeßze gegeben . Solche Richter aber /

welche nicht urtheilen wolten / daß der alte Po -

lirique Seib / ( welches Privilegien ſeyn/ ſo ſie uͤ⸗
ber 1000. Jahr beſeſſen/ ) diſſolviret werden muͤ⸗

ſte / wurden nebenſt allen Freyheiten / ſo die Buͤr⸗

ger und Erben / wie auch die Stadt und Nach⸗
kommen haͤtten/ außgeſchloſſen / und ſolche Frey⸗
heiten verlohren zů haben / verurtheilet / und ha⸗
ben die Inſtrumenten von dem gegenwaͤrtigen
Koͤnig dadurch den Weg bereitet / ( unter dem

Schatten des vorigen Koͤnigs / ) die Regierung
von allen andern Flecken und Staͤdten zu deltru⸗
iren / ſie durch Ubergebung ihrer Privilegien / aus

Furcht in Gericht gezogen zu werden / zu erſchre⸗
cken/ welches auch ſolchen Eflect gehabt / daß das

Fundament mehrentheils aller Politiquen Leiber
unrechtmaͤſſig veraͤndert / die Staͤdte und Fle⸗

ckenaber in ſolchen deſperaten Stand gebracht /
daß keine andere Magiſtraten oder Aemmter be⸗
kommen

/ als die jentgen / ſo dem Koͤiug gefal⸗

der Freyheiten / Regierungen der Staͤdte und

Flecken gekommen / und der Tenor ihrer Magi -
ſtraturen und freyen Gebraͤuche gaͤnzlich zerbro⸗
chen / und ſind diejenigen / ſo die Regierung an⸗

jetzo haben/ incapabel zu einer freyen Exwaͤhlung
und Sendung der Glieder des Parlaments / ſo

che Freyheit / zu Waͤhlung der Glieder des Par⸗
laments / durch das gantze Koͤnigreich gemacht
werden .

Se . Maj hat ſelbſten ins Geheim / durch Zu⸗
ſage und Bedrohungen einen und andern zu ver⸗

moͤgen getrachtet / ſolche Deputirtezu einem Par⸗
lament zuerwaͤhlen / welche deſſen Deſſeins

fortſetzen wuͤrden / das moͤgen wol gezwungene

Waͤhler ſeyn ( N) wie ſelbiges nun ein gantzes

Sprichwort unter dem Volck iſt : Er hat ſie per⸗
ſuadirt zu conſentiren / die Freyheit von der

wüͤrde/ als ſie außfuͤhren koͤnten: Uber das kro⸗ Wahl und Stimme nachzugeben / im Fall ſie

erkoren
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1688 . erkoren wuͤrden / zur Probe ihrer Capacitaͤt wich⸗

tige Employen und das Magiſtrats Ammt zu

bekleiden / die drey Fragen ſo zu ſolchem Ende vor⸗

geſtellt/ ſeynd einem jeden bekaut / die S . M. Mi -

niſtri durch die Friede⸗Richter und alle andere

Officirers wolten beantwortet haben.
( N) Mercke / daß des Koͤnigs Practiquẽ / Glieder

des Parlaments außzuſetzen / eben daſſelbe iſt /

welches hier bey den Waͤhlenden zu Werck ge⸗

ſtellet .

So haben auch die Lord Lieutenantsauff Ko ;ͤ

niglichen Specialen Befehl die vornehmſten Of⸗
ficirer und Kdelleute zuſich gefordert / ſelbigedurch

allerhand Liebkoſungen und Bedrohungen ih—
ſrer Freyheit in der Wahl eines Parlaments zu
berauben ; und hat man denen / ſo relolviret /

nach ihrem Gewiſſen wuͤrdige und bequeme De⸗

putirte zu erwaͤhlen/ des Koͤnigs Ungnade laſ⸗
ſen füͤhlen.
Eine unerhoͤrte Art von Commiſſarien / in

Anſehung ihrer Qualitaͤt und Laſtruction , ſind

ohnlaͤngſt von Seiner Majeſtͤt durch gantz En⸗

geland geſchickt / diejenigen / ſo zu waͤhlen delti -

nirt / durch Schrecken oder Liſt dahin zu brin⸗

gen / ſolche Glieder zu einer Verſamlung ( ſo man

ein Parlament nennen ſoll /) zu waͤhlen/ wel⸗

che ſich unterſtehen / deſſen Pellein fortzuſetzen /
und die alte Geſetze und Teſt zu vernichten / wel⸗

ches dochdie eintzige Securitaͤtiſt / von Unterhal⸗
tung der Keligion , Geſetzen der Cron und Frey⸗

heit des Volcks .

Es bedarff kein weiter Zeugnuͤß/ daß die Axt
an die Wurtzel unſerer Weltlichen Regierung
gelegt / und als der ſicherſte Weg der Roͤmiſchen
Geſetze und Religion zu introduciren ; damit

man aber die Weltdieſerwegenuͤberzeugenmoͤge/
ſo darff man nur auff die andere Declarationſei⸗
ner Majeſtaͤt von der Freyheit der Gewiſſen ſe⸗
hen / worinnen derſelbe Politivement ſich erklaͤ⸗

ret / daß niemand in dem Reich unter ihm em⸗

ployirt zu werden faͤhig / welche zu deſſen Dellein

nicht contribuiren / und ſolche Glieder zu eineln

Parlament waͤhlen wolle / ſo ihr Beſtes zu thun
geſinnet / dasjenige zu etlectuiren ſo er angefan /
gen/ und haͤltex alle diejenigen ſo ſolches wegern /

vor keine gute Chriſten / noch iebhaber von dem

Auffnehmen und Macht derLaͤnder . Es erklaͤrt

derſelbeweiter / daß er ſeine intentionirte Form
der Regierung / auff die Grund⸗Regel ziehlende /

angefangen / nehmlich durch ſeinen abtoluten
Willen / viele civile und militaire Officirer in dem

Reich außzuſchlieſſen / das groſſe Werck zu be⸗

foͤrdern .
Aus die ſetn iſt man vergewiſſert / daß Seiner

Majeſtaͤt keine freye Erwaͤhlung eines Parla ,
ments zuſtehen kan / weil ſo viek getreue Prote⸗

ſtanten ſeyn/ welche die Election verſtehen/ und

Gewiſſens wegen / das Werck ſo er angefangen /
nicht zugeben koͤnnen; Nemlich / daß ſie Seiner

Majeſt. unterm Prætertder Fteyheit des Gewiſ⸗
ſens geſtatten ſolten / die Rechte und Freyheiten
der Cron dem Pabſt zu uͤbergeben/ oder zu be⸗

ennen daß das Volek von Engeland / durch die

—
Geſeße von GOtt und Chriſto / ihre Pafcpen
und ein groß Theil ihrer Gůther wegen/ den h⸗
ſetzen und Jurisdiction der Roͤmiſchen Kirchen
unterworffen ſey/ und daß der Pabſt / ſeinePrit,
ſter und Canoniei derſelben durch deren Gee
urtheilen moͤchten/ ihre Heyrathen und Contin .
cte recht und unrecht zu erklaͤren / thre Erbennn
rechten oder unaͤchten Kindern zumachen/ und
weiter die Verordnungen ihrer Guͤterund Viehe/
laut letztern Willens / ihre Schulden und Schen

den / und ihre Keputation und Leiber/ unter pre⸗
tendirender Straffe in ihre Macht und Wlen

zugeben .
Dieſes iſt das Werck / welches Se . Majeſht

angefangen / wodurch des Reichs Cronvonen
geland verunehret / und dle angebohrne Freyheit/
das Buͤrgerliche Eigenthum und Imeretle det

Engliſchen / unter die Fuͤſſe getretten wird .

Welches eigentlich die Urſachen ſeyn der

meiſten Pœval - Geſetzen in KirchenSachen /

vorzukommen dem Betrug und Gefahr derbis .

tenlionen / in ſolche unrechtmaͤſſigeAnſchlaͤgeg⸗
gen unſere Natur und Eigenthum .

Unſere Voænal.-Geſetze beſtehendarin/ die Mif
ſethat wider die Weltliche oder Buͤrgerliche Re⸗

gierung und menſchliche Societaͤt zu ſtraffen ;
und wenn es kraͤfftige Sachen feyn/ ſo koͤmnen

dennoch die Unterthanen nicht prætendiren / daß
ſie Conferentz wegen davon befreyet ſeyn / dann

ſie ſonſten gleichfalls ſagen koͤnten / daß ſie fley
waͤren von den Poenal· Geſetzen / wegen Düͤber

rey und Mord / im Fall ſie rechten wolten / als

wann ſie/ laut ihrer Conferentz einen Mordober
Diebſtall begangen haͤtten .

Sr . Majeſtaͤt lntention iſt / die außgeſchick,
ten Roͤmiſchen Prieſter von Papiſten zn beftey⸗
en / von der Straf und Gefahr der Pval - Ge⸗

ſetze wegen ſolcher offenbaren Unterwindungen
wider die Freyheit / Recht und Eigenthum die⸗

ſes Reichs / auff daß ſeine neue auffzerichtete
Paͤbſtliche Collegien / ſeine Cloͤſter und Müͤn,
che / ſeine 4 . Provincial Biſchoͤffe/ und die

Menge ſeiner Prieſter / durch ihn moͤgenautlo⸗

rilirtwerden / ſonder Krafft der Gzeſehe/ dadurch
zu mainteniren / daß die Canones der Roͤkni⸗

ſchen Kirchevon mehrer Authoritaͤt ſeyn/ alsdbie

Geſeßze des Reichs ; oder zu erklaͤren/ daß det

Proteſtanten Obrigkeitliche Macht unrecht ſeſ⸗
und alſo alles Recht an die Papiſten verfallen/
dadurch die Roͤmiſche Diſpenſation wider die
Geſetze des Reichs / ſo dem Paſt und ſzinen Prie
ſtern mißfallen / zu defendiren / und alſo öffent
lich mit der Roͤm. Kirchen / dem Frantoͤl . Kö

nig/ und allen außlaͤndiſchenPapiſten es halken
welche ſich ſelber Todt⸗Feind wider die Keliglon
und Macht der Ptoteſlanten zu ſeyn ertlaͤren/
und zu Außrottung derſelben in dem Reichetkons

practiciren.
Dieſes Werck hat Se . Majeft .ſoweil alge⸗

fangen / daßerdie Execution der Pernal Geete
wider alle die groͤſſeſten Verbrechungen aufſge

ſchobenund verhindert hat; erklaͤret alich walte,
daß alle Proteſtanten / ſo dieſes zů vollendenſ

1f
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wehern / nichtſueligeirtñ / daßſfeſals Chri
ſten oder Engeliſche in dieſem Reich / viel weni⸗

ger zit Gliedern eines Parlaments employirt
werden konnenn / hierdurch trachtet Seine Ma⸗
jeſtͤt die Waͤhlet in ihrer Wahl ſo weit einzu⸗

ſchrencken/ daß dieſelbe aus 4 . welche laut den
Geſezen Capabel ſeyn zum Parlament/ nich tei⸗

nen wwaͤhlen toͤnnen : Ja es iſt die Zahl (auſſer
den Papiſten / ) ſo klein / woraus die Glieder

des Parlaments koͤnten erwaͤhlet werden / daß
die Geſetze es ganz vor keine Wahl erkennenkoͤn⸗
nen / im Fall er ſeinen Willen dem Koͤnigreich

auffdringen mag/ wie er ſich ertlaͤret hat.
Hieratts koͤnnen Eu. Hohetten verſichert ſeyn/

daß unſere Sache ſehr klar iſt ; Es ſcheinet aber

vor nnſere Papiſtiſche Seinde noch nicht gnuc zu
ſeyn / daß ſie alle Peenal Geſetze zu aboliren

trachten / welche nicht einſtimmen mit denen neu⸗

en inventirten dehren und Satzungen derjenigen
Roͤmiſchen Kirchen / ſo aus den Pœnal. Statu⸗

ten / welche ſchon vor Alters von den Engliſchen
Papiſten veracht geweſen / herflieſſen / ( P) ſon⸗
dern es traͤchten dieſelben die Conltitution und

Form der freyen Regierung des Reichs zu de⸗

ſtruiren / woraus alle Ponal - Geſetze wider die

hochtnuͤthige Beherſchung der Kirchen und de⸗

ren Ulurpation von dem Recht der Cron und

des Landes Privilegien entſtanden ſeyn.
( Y) Siehe die gewaltige Klagen der Gemeine

in J. Ed . 3. proviſos und 6. Rich . 5. 27 .

Ed. 3.
Sie wiſſen doch unſere Hiſtorien / daß die freye

Parlamenten von ZeitzuZeit geklaget / uͤber ihr
verderbliches Suchen/ derKoͤnige Macht / Geſe⸗
he / Gerichts⸗Hoͤfe und dergleichen Sententzen
an ſich zu bringen / und uͤber ihre Exactionen /

Betrůgereyen und Deluſionen des Volcks / mit

ihrer aberglaubiſchen Thorheit / wodurch fie den

dritten Theil ( Z) der Einkuͤnfften von Engeland /
und ſo viel Geld zu Rom nach ſich gezogen / daß
ſie Koͤnigrejche ruiniret / und deren Reichthum
an ſich gebracht .
( 2) Siehe die Parlaments Rolle 4 . H . 4 .

H. 8.

Sie woiſſenwol/ daß ſie maͤchtiggeweſen ſeyn /

un unterſchiedlich der groͤſſeſten Koͤnige an den

Pabſt und Prieſter zu bringen / daß ſie von dem

Koͤnig Erlaubnuͤß und Pardon bekommen koͤn⸗
ten / die Geſetze zu üͤbertretten / welche das Par⸗
lament gemacht haͤtte / die Rechte und Eigen⸗
thůmer der Unterthanen zu bewahren / und das

Parlament allein neue Geſetze machte / um ſol⸗

15 ( N) Licentien , Diſpenſation und Par -

On.

( K) Siche die Stat . 3. H . f . Stat . 4 . n . 7 .

Sie wiſſen / daß ſie unterſchiedlichederKoͤnige
Perſuadirt / daß der Pabſt ihr Gewiſſen koͤnte
abſolviren / von aller Verbindung durch die Ge⸗
ſetze/ und von Accorden / Geluͤbden und Ey⸗
den/ ſo dem Reiche gethan ( S) zu Maintenirung
ihres groſſen Cartels / und aller ihrer Geſete und
K8
Oreyheiten/ und daß ſie einen Köͤnig dahin ge⸗

DenckwuͤrdigerGeſchichten. 49¹

bracht / das( T) Koͤnigreich gaͤntzlich an den Pabſt
zu religniren / undſolches von ihme auff Rentẽ zu

halten/ auch wiſſen ſie/ daß das Volck in einem

freyem Parlament allein alle ſolche Dilpenla⸗
nonen und Relignationen null und von keiner

Vuͤrde erklaͤret/ und mit Recht erfordert / daß die
Koͤnige ihren Eyd dem Koͤnigreiche verneuern

ſolten/ zu Bewahrung ihrer Freyheiten / und ver⸗
ſchmaͤhet mit Grimm und Eyffer das Suchen
des Pabſtes von ſeiner prætendirten ( VY Rente /
vor dem Koͤnigreich erklaͤrend/ daß ihr Koͤntg
leine ſolche Patrimoniale Steuer in dem Reiche
haͤtte / um ſolche einigerley Macht auff Erden
zu unterwerffen .

( S) So ablolviret der Pabſt H. 2. und Ed ..
von ihrem Eyd um das groſſe Chartes zu un⸗

terhalten .
( J ) Koͤnig Johannes .
( WY Siehe die Roll part . 40 . Ed. 3. Num . 8 .

Clauſ . 3. Ed . car . ( k ) Johns Chartes und

Vergoͤnnung an den Pabſt / ſo ein ſehr un⸗

billig und krafftioſes Chartes , und ver⸗
brand .

Sie koͤnnen nicht hoffen / daß eine frey erkohr⸗
ne Keptæſentative an dieſem Reiche ſoll koͤnnen

dienenun allezeitverſpottet zuwerden / daß man
ſelbiger ſolte Perluadiren / daß die gebuͤhrliche
Chriſtliche Freyheit des Gewiſſens erfordere /
daß ſie zuſtehe / daß die außlaͤndiſcheRoͤmiſche
Geſetze Krafftund Wuͤrckung ſoltennebenſt den
Rechten von Engeland haben / oder daß ſie ſol ,
ten zugeben / daß einige der Engeliſchen Unter⸗
thanen oͤffentlich zulteſſen/ daß ihre Perſonen /
Heyrathen oder Guͤther eintger außlaͤndiſchen
Juriſdiction unterthaͤnig ſeyn ; und von derſel⸗
ben Authoritaͤt und Satzungen dependiren /
und ſie in Anſehung ihrer ewigen Senligkeit an
ihre Außuͤbung verpflichtet ſeyn ; welches in der
That ſo viel iſt / als ob ſie ſich ſelbſten vor keine

Unterthanen von Engeland erkenneten / und zu
glauben/ daß fie mit Fremden auffs genaueſte ver⸗
bunden / welche oͤffentlich erweiſen / daß ſie Tod⸗
Feinde ſeyn von hundert gegen einen durch das

gantze Reich / und daß dieſelben Gewiſſens we⸗

gen verbunden / nach ihrer Deſtruction zu
trachten .

Sie koͤnnennichtt dencken / daß ein frey Enge⸗
liſches Parlament nicht wol wiſſe/ daß keinedehre
von Chriſto aus den natuͤrlichen und weltlichen
Rechten / von einiger Perſon oder Nation zer⸗

brichtund veraͤndert/ oderzugeſtanden / daß einig
Theil des Volcks in einem freyen Lande/ mit ei⸗
nem bekanten Feinde von dem groͤſten Theil
davon ſolte corteſpondiren / oder es damit hal⸗
ten ? Da man doch ſiehet / daß ſie relolviret /
um das Fundament unſerer civilen Regierung
uͤbern Hauffen zu werffen / und des Volcks

freyeErwaͤhlinig von Deputirten zu einem Par⸗
lamente / datmit alſo niemals ein freyes Parla⸗
ment in dem Koͤnigreich nahe ſeyn moͤge/ wel .

ches dann ein ſchnöderer Vorrath/ als der von

dem Pulver iſt .

Es

1688 .
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33 — Beſchreibung
1688 . Esſcheinet / daß ſie es biß jetzo ſicher achten /

um einen Schein von Erwaͤhlung vor ihre Ver⸗

ſammlung zu unterhalten / durch das Formiren
eines Politiſchen Coͤrpers / von Staͤoten und

Flecken / um ſolche zu nominiren / oder zu ſen⸗

den / welche dem Koͤnige gefallen / und unter

dem ſchoͤnen Nahmen der Freyheit der Gewiſſen /
mit Verſprechen aller Gunſt und Bedrohungen
der Ungnade / die andere erwaͤhlen/ zu verleiten /

oder erſchrocken zu machen / um ſolche zu Depu⸗
tirten anzunehmen / welche der Koͤnig ihnen vor⸗

ſtellet .
Woil aber dieſer Anſchlag auff dem vornehm⸗

ſten Fundament unſerer gantzen civilen Regie⸗

rung ſoll gelitten werden ; ſo mag der Koͤnig nach⸗

gehends mit ja ſo vielem Rechte / wann es ihme
beliebet / einigen Theil des Koͤnigreichs zuſam⸗
men beruffen / um mit ihme zu rathſchlagen / und

unterm Prætext von ihrem Advis unſere Geſete
und Gebraͤuchezuverwechſeln / Schaßungẽ auff⸗

zulegen / und die Succeſſion der Cronen ( W)
nach ſeinem Belieben zu veraͤndern .

( W Mercket / daß Cromwellſo eine Macht an

ſich nahm/ durch ſeine BrieffePerſonen zu ent⸗

bieten / ohne Erwaͤhlung/ welches er ein Par⸗
lament nante / und machte Acten / hatte auch

vor / die ducceſſion der Crone auff ſeine eige⸗

ne Familie zu bringen / falls die Creaturen

mit ihme haͤtten uͤbereinſtimmenkoͤnnen.

Wir muͤſſen Eu . Hoheiten mit Betruͤbnuͤß
vorſtellen / daß ſie dieſen ſo ferne wider unſere Re⸗

gierungverfolget / daß ſie es unmuͤglich gema⸗

chet / ein freyes Geſetzmaͤſſiges Parlament er⸗

waͤhletzu bekommen / in gegenwaͤrtigem Zuſtand
der Staͤdte und Flecken / folgends denen Sherif⸗
fen und Officirern und den Erwaͤhlern / wovon

viele gantz don der Freyheit zu waͤhlen/ gleichwie
ſes darzu von unſern Geſetzen erfordert wird / auß⸗

geſchloſſen/ und daß durch das erklaͤrte Mißver⸗
gnuͤgen des Koͤnigs/ und bedrohetenund gewiſs⸗
ſen Verluſt ihrer Oflicien und Bedienungen /
falls ſie ſolche Perſonen nicht annehmen / ſo un⸗

wuͤrdig relolviret / oder verſprochen haben/ ge⸗

genunſere beveſtigte Rechte zu ſprechen / wie es

der Koͤnighabenwil / ohne die Redendes Parla⸗
ments oder des Reichs davon gehoͤret zu haben/
und wie wir glauben / ohne daß ſie den Inhalt
der Rechte wiſſen / welche ſie verſprechen abzu⸗
ſchaffen. Esiſt nun nicht practicabel . den recht⸗

maͤſſigen und freyen Conſens des Koͤnigreichs
zu Machung und Wiederauffrichtung einiger
Geſetze ( ohne welche ſie Krafftloß ſeyn ) zu ha⸗
ben / biß daß eine billige Re ſtitution der Gebraͤu⸗

che und Freyheiten der Staͤdte und Flecken / wel⸗

che unrechtmaͤſſig und verraͤtheriſch uͤbergeben/

ſchehen; Es toͤnnen auch keine rechtmaͤſſige Ma⸗

giſtraten erkohren werden / um Schrifften zur

Erwaͤhlung außzufertigen / biß daß eine Zuruͤck⸗
ruffung erfolget der Koͤniglichen erſchrecklichen

Declaration ; daß alle untuͤchtig ſeyn zu einem

Parlament und Publiquen Employe / welche

8. helffen wollen / ſein groſſes Werck / das er

ſoder ihnen ungebuͤrlich abgenommen ſeyn/ ge⸗

nal - Geſetze zu vernichtigen / welche gemachet
ſeyn/ die Papiſtiſche Practiquen wider die Pri .

vilegien der Cron und des Reichs außzuuben/
wie auch / ſo lange keine ablolute Renuntiation

aller Verſprechungen / Engagewenten und Un⸗
terzeichnungen der Erwaͤhler zu einem Parlh,
mente durch Ordre von Seiner Majeſtat und
Dero Miviſtern / um ſelbige in ihrer Frtyhel
der Wahl zu beſtaͤttigen. Eshat diePapiftſche
Liſt und Militie unſerer Papiſtiſchen Gegen ,
Partheyen uns alle unſere rechtmaͤſſigeMitttl
abgeſchnitten / wodurch wir koͤnten erloͤſet wet
den / durch die freye und allgemeine Raths. Ver
ſamlungen des Reichs / weiln ſie jedereitnicht

dahintrachten / unſere deiber und Seelen gefin,
gen zu nehmen .

Wir duͤrffen Eu . Hoheiten nicht erinnern /
daß dieſe Anſchlaͤge / die Freyheit in unſerer he⸗

ligion und Regierung zu unterdruͤcken/ ein Thell
iſt von dem Generalen Delſein , welches bereits
von vielen Jahren in den geheimeſten Rath,
Verſamlungen der Papiſtiſchen Fuͤrſten formi⸗

ret und beſchloſſen / und vornehmlich durch die

Jeſuiten getrieben wird / um aus Europꝛdie

Proteſtantiſche Reformirte Religion und die

Freyheiten des Volcks außzurotten .
Wir wollen nicht viel anfůhren von der uͤber⸗

all weltkuͤndlichen thaͤtlichen Fortſetzung dießtt
Papiſtiſchen Relolution in unterſchiedlichen
Koͤnigreichen und Herſchafften / ( J ) noch die

verraͤtheriſche Falſchheit einiger ſothanerFuͤrſten
in ihren Tractaten / Contracten und Eyden;
noch auch die Unterdruͤckungen / Blutſluͤrtzun ,
gen und allerley Ungerechtigkeit die man pra⸗

cticiret hat / um das groſſe Vorhaben außzu⸗
fuͤhren .
( dDas iſt in Franckreich / Savoyen und in

Pohlen ꝛc.

Das Exempel desKoͤnigs in Franckreichal
zeit iſt genug / an ſtatt vieler andeꝛn genenetzů wer/

denz weil er der gantzen Welt bekant und offenbgr

gemachet hat / ſein Antheil / ſo er an ſolchem Voet,

nehmen hatte / und aus dergleichen Gewaltthae
tigkeiten / LandesVerwuͤſtungen und Mordtha⸗
ten / die zu ſelbiger Zeit durch andere Papiſtiſche
Fuͤrſten/ ſo es in ihrer Macht geſtanden / gepflo⸗

gen / mit oͤffentlicher Bekaͤntnuͤß ſeines lang ab⸗

geziehleten Vornehmens / moͤgen wir wol ein

Urtheil uͤber die gantze Sache faͤllen.
Gedachter Koͤnig hat durch ſein Edic ( Mde

Anno 1685 . ſich oͤffentlich erklaͤret / daß er ſoch

Vornehmen ſchon gehabt / wie er an die Ckon

kommen / und ſiehet man aus dem Edick (2)
welches damals verfertiget / und durch ſeinen
Gewiſſens⸗ Rath gebilliget worden / daß alte ſl

nen Proteſtanten zu gut vernenertekdictenund
alles / was er im Parlament wegen ihrer wieln
zu den hoͤchſtenwilitariſchen und civilen Digmi⸗
taͤten des Reichs beſchloſſen / nur aus Schllel
cheley ſey / und ſie zu verleiten geſchehen iſt ? den

er ruffet GOtt zum Zeugen ſeines Vornehmens
und Reſolution an / die er damals hatte / ihte

Eagtlärdſkle
angefangen / zu vollnziehen / und lcunſecbe—
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Religion bey Graden zů vernichtigen / und daß
er nur auff bequeme Gelegenheit wartete zu ſol⸗
chem groſſen Werck / wie es von unſerm Koͤnig

und ſolchem Edict genennet wird .

( VY) Das Edict de Anno 4ngf . iſt werth von

allen auffrichttgen Vroteltanten geleſen zu

werden . 005

2 ) In ſolchem publicirten Edict ſiehet man /
was Meynung ſie von den Proteltanten ha⸗
ben/ ſelbige unfaͤhig achtende / ſich zu beruf,
fen auff einig Recht und Vortheile/ damit ſich
ihnendie Papiſtenetwa durch Lractaten/ Zu⸗
ſage und Eydeverpflichtetgemachet.
Indeme er nun ſolche Guͤtigkeit den Prote⸗

ſtantenſcheinen ließ / mit den freundlichſten Ver⸗
heiſſungen und Zuſage an die Vrotettant. Für⸗

ſten / das Nantiſche Edict , welchesals ein groſ⸗

ſer Charter oder Frepyheits Brieff der Prote⸗
ſtanten

war / getreulich zu halten / wurden alle er⸗

denckliche Liſte und Practiquen zu Wercke gerich⸗
tet / das groſſe Werckzu bereiten / vornehmlich in

Engeland / welches ſo lange das Haupt der Re⸗

ſormirten Keligion , das groſſe Schrecken des

Frantzoͤſiſchen Koͤnigs und der Papiſtiſchen Re⸗

gierung geweſen iſt : Wie er dann ſeine Furcht
vor dem Engelaͤndiſchen Volck gnugſam blicken

laſſen/ als er jetzige Majeſtaͤt und den vorigen

Koͤnigin ihrem EKxilio lieber auff eine barbariſche
Manier aus ſeinem Lande verbannete / als daß er

dem Cromwell eintzig Mißfallen erweiſen ſolte ;
doch hat er nachgehends ſeine vornehmſte Rath⸗
Schlaͤge und Angelegenheiten ſeyn laſſen / die

Proteſtanten in Engeland zu trennen und zu

ſchwaͤchen; und um den vorigen Koͤnigs⸗Sohn
zu perſuadiren / und zum Anwachs und Verſtaͤr⸗
ckung der Papiſtiſchen Parthey unter der Hand
behuͤlfflichzuſeyn/ muſte ſein wertheſter Beicht⸗

vatter der Jeſuit La Chaile mit Mr . Coleman /
welcher damals der jetzigen Majeſtaͤt Secretarius

war / Correſpondentz halten/ und die ( a) Brief⸗
fe / die er vor viel Tauſend Menſchen bekennete /

zeugeten gnugſam / daß dero Inhalt war / die

broteſtantiſche Keligion unter dem Nahtnen
Nordiſcher Ketzerey außzurotten / und wuͤrde
von ſolchem verfluchten Anſchlag zehentnal mehr
an den Tag kommen ſeyn / wenn man alle Co⸗

lemanniſche Briefe von letzten dritthalb Jahren
her bekommen haͤtte; aber da dieſe nach Withal
gekommen / wurden viel darauß gemauſet / und
den Augen des Parlaments entzogen ; gleichwol
bekennete Mr . Coleman / da er vor Recht geſtel⸗
let war / vor allem Volcke / daß das Vornehmen
waͤre/ der Proteſtantiſchen Religion das Un⸗

terſte oben zu kehren ; und daß er in dieſem
Stuͤck nur ein ſubordinirter Miniſter geweſen
waͤre.

(4) Beſiehe Colemans Brieffe / durch Befehl des

Parlaments in Druckgegeben.
„Die Brieffe gebens / daß das Werck mit des

Koͤnigs in Franckreich Gelde ſolte fortgeſetzet
werden ; und die Brieffe / welche gegenwaͤrtiger

dord Montagne im Parlament / und welche vo⸗
liger Koͤnig bekante durch ſeinen Befehl geſchrie⸗

Denckwuͤrdiger Geſchichten.
ben zu ſeyn/ beweiſen der gantzen Welt / daß er

wol vergnuͤgtum 000οο . Pfund jaͤhrlichs/ ein

Penſionarius des Frantzoͤſiſchen Koͤnigszu wer⸗

den / um alſo die Verſamlung eines Parlaments
zu vermeiden ; denn wir hatten damals den An⸗

wachs des Pabſthums und Gefahr der Prote⸗

ſtirenden Religio ſchon entdecket / und darauff
den Parlaments⸗Teſt formiret / darneben be⸗

ſchaͤfftiget/ noch andere Geſetze zu unſerer Si⸗

cherheit wider das Papiſtiſche Vornehmen zu

machen .

Es iſt der Welt auch klar gezeiget / daß alle Liſt
und Kunſt⸗Griffe / ſo die Jeſuitiſche Raths⸗

Verſamlung erdencken koͤnnen/ etwan ſolche Zeit
in Werck geſtellet worden / um den Glauben und

Religion der vereinigten Provintzen zu unter⸗

drůcken / ſie zu verrathen in des Frantzoͤſiſchen
Koͤnigs Macht / oder wenigſt in deſſen Depen⸗
dentien .

Es iſt weltkuͤndig/ daß zwiſchen dem Frangoͤſi⸗
ſchen Koͤnig und voriger Majeſtaͤt in Engeland
ein Accord gemachet war / ſolche Provintzien
unter ſich zu bringen und miteinander zu theilen/
auff daß ſie nicht mehr eine Unterſtůtzung und

Zuflucht der Proteſtanten ſeyn ſolten . Wir bit⸗

ten um Verzeihung unſerer Kuͤnheit / daß wir

uns demuͤthig auff E . H. beruffen / ob dero Auff⸗
richtigkeit und Beſtaͤndigkeit in der Proteſtiren⸗

den Keligion und getreue Sorge fuͤr die Freyheit,
dero Landes / ungefehr um ſelbe Zeit vergeblich
angegriffen worden durch dieſe zween Koͤnige/
oder wenigſt von einem auß beyden / und ob Sr .

Hoheit / Gottesfuͤrchtigkeit/ Großmuͤtigkeit/ und

treffliche Verachtung und Verwerffung ihrer
Vorſtellung keine Endſchafft in ihrem Hertzen
wider Eu . Hoheit erwecket haben / als welche

ſeyt deme derer Wuͤrckung gnugſam empfunden

Vornehmen darin geſehen / daß er / um die

haben. 13
Die Welt hat auch die Wuͤrckung der Ver⸗

folgung des Koͤnigs in Franckreich zu ſolchem

Stüůtze des Proteſtantiſchen Intereſſe an die

Seyte zu bringen / keine Penſionen in Schwe⸗
den und auch Fuͤrſtlichen Hoͤfen/ ſo Proteſtanti⸗

ſchem Intereſle anhangen / geſchonet .
Seine groͤſſeſte Außgaben ſind doch an un⸗

ſern vorigen Koͤnig / und ſeine Miniſtros und

Raͤthegeweſen / welche alle zuSchwaͤchung der

Proteſtantiſchen Maͤcht/ in die heimliche Liſte
und Practiquen willigten und zugaben / daß die

Macht und Glorie des ſtrengen Koͤnigs zunah⸗
met / aber gleichwol doͤrffte er niemalen oͤffent⸗
lich mit ihm ſolch groß Werck wider die brote⸗

ſtirenden Unterthanen anſpinnen / weil er ſie

mit ſo vielen feyerlichen Proteſtatlonen ſeiner ge⸗

ſchwornen Treue fuͤr ihre keligion und Freyheit
betrogen hatte .

Deroͤnig in Franckreich befande aus derEr⸗

fahrung / daß das Parlament uͤber unſern Koͤnig

prævalirte / um alle die Menſur , die ſie beyde mit

einander zu der vereinigten Provintzen Unter⸗

gang genommen hatten / zu zerreiſſen / ihn zu ei⸗

nem abſonderlichen Frieden mit ihm verpflich⸗

43
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ſeineauffſtehende Federn hangen zu laſſen / und derKoͤnig von Franckreich erklaͤret haͤte/ flber
auff eine liſtige und loſe Weiſe / einen Stillſtand die Proteſtanten außzurotten / wenn der Hertog

zuſuchen / und darum dorffte er ben dem deben nicht darzu helffen wolte .

unſers Koͤnigs / ſein groſſes Werck nicht auß⸗ ( b) Beſiehediedavongedruckte Kelation .

führen/ welches Erklaͤrung folanginſeinem Her⸗ ( e ) Beſiehe D. Burnecs Brieffe .
en geweſen war / daß er der Bekenner ihr Be , Das Uuterdrucken in Engeland hat man a

kaͤntnuͤß der Reformirten Religion mit Peini⸗ lezeit fuͤr das vornehmſte Theil des Papiſtiſchen
gung / Morden / und allerhand Barbariſchen Anſchlags / die prote tantiſche Rellgion außfl
Grauſamkeiten / nur moͤchte unterdrucken / und rotten/ gehalten und darum ſindalle ihre Con .

deren Gedaͤchtnuͤß gantz außtilgen / wie ſolche cilien / Policeyen / Liſtigkeiten / Conlpitatio .
ſeine gehabte Intention , durch Edicten und Pra - nes , Vergifftung und Maſſaines , lange daruͤher

&iquen gnugſam zu erkennen ſeyn . geſchaͤfftig gewefen / und haben unſern Koͤſg
Der Koͤnig von Franckreich durffte ſeine Lar⸗ voͤlligauff ihre Seyte gezogen / ſolch Vornehmen

ve nicht abnehmen / ſich als ein verſchlingender außzufuͤhren/ ſie haben ihn mit dem Koͤnige von,

Wolff gegen ſeine proteltirende Unterthanen zuFranckreich vereiniget / auff daß ihre zuſammen

erweiſen / ſo lang unſer Koͤnig den Papiſtiſchen gefüͤhrte Rathſchlaͤge/SchaͤteundKraͤfte/ſalſ
Anſchlag ( welchen ſie ſchon lange im Verborgen Werck moͤchten vollenden / um Engeland/uih
miteinander vorgeſetzet hatten ) nicht offentlich rer KirchenGehorſam zu bringen . Es iſt auf

angenommen / und ſo lange er nicht angefangen / viele uͤber ſie offenbar / da ßbeyde Koͤnigeeellellſ
die Proteſtantiſche Frey⸗ und Sicherheiten an⸗ Abſehen hatten / und verfaͤhret unſer Koͤnigauf
zugreiffen / die Militariſche Macht in Papiſti⸗ dieſelbe Manier / diedem KoͤnigevonFranckreich
ſche Haͤndezuſtellen / und des Parlaments Con - gegluͤcket hat / die broteſtantenaus ſeinem Riich

ſens zu begehren / zu einem Geſetze ( welches vor zu vertilgen . Sein erſtes unternehmeniſt / unſ⸗
dieſem geweigert worden ) durch welches er au - re Buͤrgerliche Geſete / Freyheiten und Phurl
thoriſiret werden moͤchte/ ſeine Papiſten zu Huͤ; ment / unter die Fuͤſſezu treten / eben wie det go

tern uͤber der Proteſtanten deben und Religion nig von Franckreich / erſt die oberſte Zeſezmaͤſſge
zu machen . Autoritaͤt/ ſoin Verſamlung der Staͤnde beſtun,

Der Koͤnig von Franckreich wuſte damaln de/ von welchen allein er ſeine Cron kuͤnfftg
wol / daß das Volck in Engeland nicht in dem rechnen kan / antaſtete . Unſer Koͤnig derſeinem

Stande war / ſeine proteſtantiſche Unterthanen Bruder von Franckreich nachfolgete / trachet

zu ſchuͤtzen/ ob er ſie gleich vertilgete / und wie auch alle Aemmnter und Magiltraten desRechs
ſein Edict ſaget / war er auch durch den Still⸗ die nach den Geſetzen durch die Gemein ertvaͤheſ
ſtand aller Furcht frey / darinnen beunruhiget allein von ſeinem abloluten Willen dependlten

zu werden ; daher er ſolch groſſes Vornehmen ſel⸗ zu machen / ſie ſeyn entweder aus unſern gemei

ber ſo anſtellete / daß er erſtlich ſeine Dragoner nen Geſetzen entſproſſen / oder durch die Statuten /

ſandte / die Guͤther der armen Proreſtanten zuſ und Charters eingefuͤhret / er trachtet durchalle,
verderben / und ihre deiber mit mehr Grauſam hand Griffe die Eigenthumer und Guůter derh⸗

und Unmenſchlichkeit zu quaͤlen/ als jemaln warſmeinen / ihr deben und Freyheit nach ſeinemWil⸗

erhoͤret worden / er beſchloſſe zu ſeiner eigenen len zudilponiren / durchUmkehrung des einge⸗

Herꝛlichkeit (wieſeine Geiſeliche ihm ſagten ) ſichf ſetzten aauffs unſerer Juris und Richter / und eſ.

ſelber den erſten / und Durchleuchtigſten / allerſknen Cantzler / ſo zu ſolchemZweckdienlich/ und

Kinder der Kirchen / und Außrotter der Prore⸗alle Angenblick von feinem Willen dependiret/
ſtantiſchen Ketzerzuerweiſenz dennſie gaben vor / zu beſtättigen . Er ſuchet / daßſeine Proclamaio⸗

daß ihm dieſes ein weit herꝛlichern und unſterbli⸗nes und Declarationes ſo viel Macht uͤber unſe
chern Nahmen bringen wuͤrde / als alle ſeine Tri/ re Geſetze haben moͤgen/ als die Edicta des R

umphe / die er erworben haͤttee
gee nigs in Franckreich / und nachſeinem Vorbilde

Er ſtellete ſolch Außrottungs ⸗Werct damials lrichtet er eine gemietete Armee auff / damit die

auch andern anden vor / ſchnaubete und drohete Gemeine zu uͤbermeiſtern/ und ſeinemWilenz

( gleichwie einSaulus ) mit Wuͤrgen und Tod⸗unterwerffen .
3

ſchlagen / er ſchicketeanden Hertzog von Savoy Dafern er nun in ſolchen Dingen kan de

en / und wie ſie an deſſen Hofe klagten / bevogen burgerliche Regierung umzutehren erhalten/ 0

ſie dieſen Fůrſten zu einemmblutigen unteunchriſt / wird die Freyheit des Proteſtantiſchen Glol .

lichen Entſchluß / die aͤlteſten Proreſtanten in bens⸗Belaͤntnuͤß und der Gewiſſen/ ſammtal,
den Piemontiſchen Thaͤlern zur Papiſterey zu len andern Religionen / ob ſie gleich befeſtgel

zwingen ; weil ſie aber ihrer koligion getreue wa / ſcheinen / nur bey ſeiner Gunſt beſtehen/ und
ren / wurde ſolch Edict durch Huͤlffe der Drago⸗ kan er die Freyheiten ſo leicht zernichten/ als der

ner außgefuͤhret/ und die unſchuldige Proreltan . Koͤnig von Franckreich ſeine Edicten / Ttacta -

ten grauſamer / denn die elendeſten Wuͤrme und ten oder Geſetze des Reichs / ſo durch ihn ſcber
Schlangen gemartert / und ermordet ( b) biß ſie beeydiget / gebrochen hat/ welcheeine ſo gute Bet

gaͤntzlich verderbet / und ihr Land denen Papiſten ſicherung fuͤr die Proteſtanten waren / alseiln
gegeben wordenz der Savoyiſche Hofſcheinetuů⸗ magna Chatta , die unſer Koͤnig machen kan,

ber ſolche erſchreckliche Sranſamkeit ſichzu ſchen/ ſeyn mag / oder einiger Schluß unter dem Nah⸗

men

49⁴ Beſchreibung Srgdnddde—
1688. fende; welches den Koͤnig in Franckreich zwangſen ( c) und giebet zu deſſen Beſchoͤnung vor / daß 55AU

—
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in dem Stand / worzu er das Reich gebracht hat /

aben kan . 2Ab Koͤnig hat dieſelbe Frantzoͤſiſche Co —

pey , womit er die Proteſtanten ſeiner Gnade /
und Clementzverſicherte / auch verſprach / daß ſie
neben ſeinen Papiſten gleiche Freyheit haben/ und

zu Aem̃tern diejenigen / welche er zů unterdrucken

und zu ruiniren beſchloſſen hatte / gezogen wer⸗
den ſolten/ in einigen Puncten den Kxecutio⸗
nen der Geſetz und Gewiſſens Freyheit vor⸗

komnmende / und die aͤuſſerlicheGeſtalt der An⸗

bietung Chriſtlicher Keligion vergoͤnnende :
Wenn ſie nur keine Acht und Gewiſſen haben/
zu dem wahren Weſen der Religion in Ge —

rechtigkeit und Billichkeit / auch nicht Nach⸗
laͤſſig ſeyn / mit ihnen anzuſpannen und ihm
beyzuſtehen in den hoͤchſten Verbrechen wider

IEſum CHriſtum / durch Anfuͤhrung der

Rechte und Freyheit des Koͤnigreichs / und ei⸗

ne Gewalts⸗Herꝛſchafft zu allumiren / damit

zu unterdruͤcken / den er nur wil ; Welches

iſt eine Verkehrung der Gerechtigkeit und Lie⸗
be unter den Menſchen / und folglich der Ke⸗

ligion , die durch Chriſtum geprediget und ſta⸗

biliret iſt .
Dieſer Antrieb blickete von ſich ſelber gnug

herfür / und gabe klar zu erkennen / daß un⸗
ſere ſchwere Zertruckungen / durch unſern Koͤß

nig die Wirckungen ſind/ der vereinbarten Rath⸗
ſchlaͤge des Papiſtiſchen Intereſſe , deſſen Haupt
der Koͤnig in Franckreich iſt / und daß die Con -

ſpiration wider die wahre Keligion und Frey⸗
heit iſt / die jetzt in Engeland erſcheinet / alle

Proteſtantiſche Printzen und Staͤnde in Eu⸗

ropa begreiffet . Denn Engeland wird nun erſt
angegriffen / als die vornehnmſte Mauer der

Proteſtantiſchen Bekaͤntnuͤß; und wenn den

drey Koͤnigreichen Engeland / Schottland und

Irꝛland/ nur die Schuhe / ſo uͤber des Koͤnigsin
Franckreich Liſten gemachet / in der Regierung
und Religion angezogen werden koͤnnen / und

derſelben Kraͤffte vereiniget gegen einen Prote⸗

ſtanten ; Fuͤrſten oder Stand allein / den ſie vor

gut befinden anzugreiffen / wenn ſie nur durchih⸗
rediſt der anderen vertheilet halten koͤnnen/ wel⸗
ches ihnen nicht ſchwer fallen doͤrffte / ſo iſt we⸗

nig Hoffnung/ daß ein ſolcher Stand / lange Wi⸗
derſtand thun kan .

Der Koͤnig in Franckreich iſt dem Anſehen
nach / deßwegen nicht unwillig / daß bekant iſt /
wie ſein Anſchlag insgemein wider alle Belaͤnt⸗
nuͤß des Proteſtantiſchen GOttes Dienſts iſt/
und inſonderheit wider Engeland ; und darum
hat er bewilliget / daß die Oration , ſo der Bi⸗
ſchoff von Coſaact Anno 1687 . vor ihm zu
Verſailles gehalten / ſolte public gemacht wer —
den / welcher Biſchoff authoriſiret war / der

Mund der Cleriſey ſelbigen Reichs zu ſeyn:
Er lobete den Koͤnig wegen Unterdruckung der

Vroteſtanten ſeines Reichs / und fraget / was
ſie noch mehr gewaͤrtig ſeyn moͤgen Engeland

ſagt er præſentirt Seiner Majeſtaͤt die herꝛlich⸗

ITbearti EuropæiDrehzehender Theil.

Denckwürdiger Geſchichten.
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men eines Parlamentsgemacht ; welches alles er ſte Gelegenheit / ſo ſie wnunſchen koͤnnen / an/
der Koͤnig in Engeland / der die Huͤlffe Se⸗
Majeſtaͤt Waffen wird noͤthig haben / um ſich
in ſeinem Catholiſchen Glauben zu manuteni⸗

ren / wird Eu , Majeſtaͤt hald Gelegenheit fin⸗
den laſſen / von ſich ſelber in Dero Schut zu

geben. Wir wiſſen gar wol / daß ehe die Fran ,
zoͤſiſche Geiſtlichkeit dieſes durch den Biſchoff ,
kund machte / daß daſſelbe Haupt / welches
den Untergang ſo viel Millionen Menſchen in
ſeinem Reich beſchloſſen hatte / ein Gleiches mit
der Engelaͤndiſchen Kelig on und Freyheit vor⸗
hatle ; Aber es wundert uns/ daß dieſe Oration ,
auff Befehl des Koͤnigs in Franckreich publi -
ciret wurde / und unſer Koͤnig zuſtunde / daß ſol,
che uͤberſetzet / offentlich in Engeland unter die
Leute kan . Wirgedachten/ daß es der Majeſtaͤt
eines Koͤnigs von Engeland verkleinerlich waͤre/
unter den Schutz eines Frantoͤſiſchen Koͤnigs
zu kommen / uͤbet welches Koͤnigreich und Koͤni,
ge ſeine Vorfahren ſo offt geſieget haben/ aber es

ſcheinet / daß nichts unehrlich geachtet weꝛdẽ muß/
was zu dem allgemeinen Papiſtiſchen Vorneh⸗
men / die Proteſtantiſche Keligion gußzurotten /
dienlich ſeyn kan .

Wir doͤrffen Eu . Hoheit eben nicht zu Ge⸗
muͤth fuͤhren/ daß ſelbe Gration bekennet / wie
die Papiſtiſche Rathſchlaͤge und Conſpiration
wider Engeland / gleichfalls auff den Untergang
der Religion und Freyheit der vereinigten ro⸗
victzen zielen ; dem Biſchoff ſagte der Koͤnig/
daß er die Conqueſten neuer Landſchafften un
ternom̃en / um daſelbſt den Biſchofflichen Stand
und Religieules Anbeten und Altar zu befeſti⸗
gen / daß Holland und Teutſchland das Thea⸗
trum ſeiner Victorien ſind geweſen / allein daß
Chriſtus dorten moͤchte triumphiren / das iſt /
daß die Papiſten auff die Proteſtanten und ih⸗
re Religion tretten moͤchten / und dieſes ſaget
er / ( wie ers vorgiebet ) als in dem Geeiſt der
Kirchen ; und giebet zu erkennen / daß ihre
Hoffnung eines guten Succeſſes , wider die
arme Proteſtanten unbedingt iſt / ſagende ;

75
doͤrffen wir nicht noch mehr gewaͤrtig

eyn .

Wir muͤſſen alle offenhertzig bekennen / daß
wir all zu traͤge geweſen ſind/ ſolche verzweif⸗
felte Papiſtiſche Verraͤtherey/ wider die gantze
Proteſtantiſche Religion zu glauben ; und wir

ſelber wuͤrden betrogen durch uͤnſersK oͤnigs Zu⸗
ſage/ unſere Keligion , Geſetze und Regierung zu
beſchirmen und zu handhaben / da wir hinge⸗
gen ſehen/ daß ſolche unterminjret und der An⸗
ſchlag geleget iſt / ſie alle zu erſtaunen / durch
eine angeſtellete Convention einiger Leuthe /
die vorhin verbunden / oder umgelauffet find/
dem Willen und Vornehmen des Koͤnigs zu
dienen . Wir find ſo gar unempfindlich nicht

geweſen / wegen der Gefahr unſerer Religion,
Freyheit und Regiment von der Zeit an / da die

gegenwaͤrtige Majeſtaͤt kund gemachet / daß
die vorige Majeſtaͤt ein Papiſt war geweſen :
Wir ſahen aber auch / daß ſie durch ihre heimlich
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weſen waren / zů verhindern / daß einige Geſetze

gemachet wuͤrden/ die Proteſtanten zu ſuc⸗

cutriren / durch das Außſchlieſſen der Papiſten /

aus den Parlamenten und andern Aemmtern ;

und wir hoffen/ daß das deben unſers Koͤnigs
nicht gnugſam ſolte ſeyn / bey Einaden ( wie

ſie angefangen hatten / ) die treffliche Funda -

menta unſerer Buͤrgerlichen Regierung umiu⸗

werffen / noch das helle Liecht von der War⸗
heit Chriſti die in unſerer Religion bekant

wird / außzuloͤſchen: Und wir waren verſi⸗

chert / daß das Gemuͤthe Eu . Eu . Hoheiten Ho⸗

heiten zur Gnuͤge in der Proteſtantiſchen Re -

ſigion erleuchtet / auch mit allen Chriſtli⸗

chen und Koͤniglichen Tugenden gezieret /

es wuͤddig waren / den hoͤchſten Thron zu be⸗

ſitzen.
Darauff munterten wir einander auff / mit

Gedult die Anſchlaͤge unſers Königs wider

unſere Freyheiten und Geſetze zu leyden /
det Hoffnung En . Eu . Hoheiten Hoheiten

noch unſere erfreuliche Erloͤſer ſeyn wuͤrden

zu ewiger Contuſion der Papiſtiſchen Anſchlaͤ⸗

ge wider unſer Regiment und Religion ,

und Rache der Unſchuld der Proteltanti⸗

ſchen Maͤrtyrer/ in allen Europæiſchen Koͤnig⸗
reichen .

Aber gleichwie Eu .

waren / ſo ſind auch die Gedancken Ihrer Koͤ⸗
niglichen Hoheit ducce llion zu der Cron zn Eu.

und Großmuͤthigkeit gerichtet / und die groͤſte
Urſach der Furcht und Schrecken zu allen Pa ,

darumn haben ſie viel Rath⸗ Schlaͤge vorge⸗

nommen ; eine Zeither hat man durch Ihrer

Maj . Macht gefuͤget zu dem Parlament / und

etwa vorgeſtellet / unter dem betrieglichen Nah⸗

men der Freyheit der Gewiſſen / und ein Ma⸗

gna Charta um dadurch Eu . Eu . Hoh . Hoh .

in dero Anwartung zn der Crone außzuſchlieſ⸗

ſen / mit ſolchen Conditionen / die im Parla⸗
ment erhalten wurden / zur Zeit der Koͤnigin

Maria und Eliſabeth ; welche ſie hoffeten zu ver⸗

ſtaͤrcken / wann Ihre Majeſtaͤt die Papiſten in

Poſſeſſion aller Veſtungen und Authoritaͤt

des Koͤnigreichs ſtellete / zwar mit der gantzen

Macht des Koͤnigs von Iranckreich vereiniget ;

auff daß En . Eu . Hoh. Hoh . geruhiger Zutritt
auff den Thron unmoͤglich ſeyn ſolte / ſie wolten

dann ſich den Papiſten / und die Condition ,

die ſie anhaͤngenwůrden / ſubmittiren / und da⸗

von dependiren .
Aber ſie funden mehr Diklicultaͤt / als ſſie ſich

hatteneingebildet / um ein Parlament zu erlan⸗

gen / welches mit Ihrer Majeſtaͤt in ſolch Pro⸗

ject wider Eu . Eu . Hoh. Hoh . ſolte wol einwil⸗

ligen / deßhalben einige der vorſichtigſten und

conſiderabelſten Papiſten / ſich ſtieſſen an die

abſolute Krafft der gemieteten Armee / und die

Ftantzbſiſche Macht / um den Erben zur Cron

Beſchrebung
1685 . zuſammengefuͤgte Rathſchlage nicht maͤchtig ge⸗

Eu . Hoheiten Hoheiten
die groͤſſeſte Stüͤtzen unſerer irꝛdiſchen Hoffnung

Hoheit Tugenden und Militariſchen Tapfferkeit

piſtiſchen Concilien in Europa geweſen ; und

Engelaͤndich
dadurch in zwingen darum ſtelleten ſie vor⸗E

Ihre Majeſtaͤt lieber dero Vaͤtterliche Mac
gegen Eu . Eu . Hoh . Hoh . moͤcht: Pröplth
und alle voꝛthellhafftigeErgumenta gehrauch 10
dieſelbe zu anderer Religions Meynung zu 900
gen / oder zum Wenigſten ihre Gedancken alſo 0
moderiren / und ſie dahin zu bewegen/ daß ſe

zu ihrer vollkommenen Freyheitmit concutrit
moͤchten.

Wenn ſolche Muͤhe ohn Hoffnung ſeyn ſolt /

daß man denn wenigſtensüͤber E.E. Hoh. Hof
ſo viel ſolte ſehen zu præ valiren / daß ſiederoC60
ſens geben zu Ih . Majeſtaͤt Declaration fürdſ⸗
Gewiſſens Freyheit/ und mit derſelbigen ſich ver⸗
einigten/ damitſie ein Parlament / ſo zuAbſchaf
fung des Teſts und der Poͤnal⸗Geſetzein Kt
chen⸗ Sachen willigte / bekommen moͤchte .

Man prælumixte/ daß man Eu . Eu . Hoh ,
Hoh. wol ſolte zulaſſen / daß die Geſetz / die Jh
re Majeſtaͤt ſaſpendirte / und davon dilpenli⸗
te / nur zwey oder drey an der Zahl waͤren/ die

wider derProteſtantiſchen Diſſenters conventi⸗

cula lauteten / gemacht waren / neben nocheinj⸗
gen Geſetzen/ ſo ſeit der Reformation eingeſtel
let / welche die Papiſten bey groſſer Straffe gln

gen daß ſie zur oͤffentlichen Kirchen kommen

muͤſſen / und ihre Prieſter anſſerhalb Reichs hal
ten ; und man hoffete / daß Eu . En . Hoh. Hoh
Mitleyden uͤber alle Chriſten / und Sorge ſüt
die Gewiſſens⸗Freyheit / dieſelbe wuͤrden beivo⸗

gen haben / ohne einige weitere Unterſuchung /
ſich mit Ihrer Majeſtaͤt Begehren zu vereh

nigen .

Manglaubet / daß Eu . En . Hoh. Hoh. ninm⸗
mermehr einige Unterſuchung ſolten gethan ha⸗
ben / wegen der Poͤnal , Geſetze in Kirchodet

Geiſtlichen Sachen / welche durch die alten Pa⸗

piſten vor viel hundert Jahren gemachet wan

ren / wider die ſchreckliche Invaſion der Roͤmi⸗

ſchen Kirchen / uͤber die Rechte der Cron unddes

Reichs / dadurch ſie das Koͤnigreich arm gebig⸗

chet / in Sclayerey gebracht / und ſchier gar rui
niret haͤtten / noch auch daß Eu . Eu . Hoh Heh⸗

ſolten gemercket haben/ daß der Koͤnig eine Thiit

zu einer Widerkehrung / allerPractiquen derPh⸗

piſtiſchen Kirchen geoͤffnet haͤtte/ und daß dieſh

be/ durch das Widerruffen derGeſetze wieder he⸗

feſtiget werden ſolten .
Man vertunthet nicht / daß Eu . Eu. Hoh.

Hoh . wiſſen ſolten / daß die Poͤnal⸗ Geſche il

Kirchen⸗Sachen / die helleſte Authorilirt

Declarationes enthielten / die etwa vorhan

den ſind / in einigen Regiſtern von den Rech⸗

ten der Engelaͤnder Eron / von der Form und

Conſtitution unſerer Retzierung / und von

den Privilegien und Freyheiten der Untentha

nen ; nachdem die Forderungen / UIliapanio
nes , und unerträͤgliche Fehler der Röͤnll

ſchen Kirchen / eine Nothwendigkeit hatkel

aufferleget / die Geſetze zu erklaͤren/ weſche
jeßt alte und unſchäͤzbahre Bewbeißthület

der Erbſchafft des Koͤnigs und der Gemel ,
ne ſind .

Man
——
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Mean hacte ſich aucheengeblldet Daß
Eu Eu .

Hoh .
Hoh. die Conle quentien der Pœnal⸗ Ge⸗

ſete in Kirchen⸗Sachen/ nicht ſoltengeſpuͤret
haben / nemlich / daß die VollſtreckungJ . Maj .

Declaration , ( wie er ſolche proponirte / )ſolche⸗
abſolute Befeſtigung des Pabſtthums ſolten
ſeyn / als die Roͤmiſche Kirche nur wuͤnſchen
kan ; denn alle Cagones oder Geſetze der Roͤm.

Kirchen ſolten mehrere nachdruͤckende Krafft ha⸗
ben / als ſie im oo . Jahren gehabt haben; und

alle ihre A utoritaͤt und Jutisdiction „ über unſe⸗
re Perſonen und Guͤther/ wuͤrden / auff eine

bechtmaͤſſige Weiſe / durchs Parlament ap -

probiret / ſo groß ſeyn/ als ſie je in Engeland

geweſeniſt / ja ſelber ein Theil der Magna Char

ta , in welcher ſtraffbar gemachet wird / wenn ein

Prteſterjemanden ſo weit verleitet / daß er ſein leß⸗

tes an Religieuſe Haͤuſer legiret / wuͤrde ſolcher

geſtalt widerruffen ſeyn.
Man hatte ſolch groß Vertrauen Eu . Eu .

Hoh. Hoh .zu betriegen und dero Conſenszu er⸗

halten/ zu dem Widerruff der Pnal⸗ Geſete/
daßdie Prieſter ein Geruͤcht außſtreueten / ob ſie
ſchon darein gewilliget / und daß Ih . Majeſtaͤt

ſich mit deroſelben darin wol verſtuͤndenz ja ein

Jeſuit war ſo unverſchaͤmet / daßer alles in Se⸗

cret andern vorſchwaͤtte / daßihrallgemeiner An⸗

ſchlag nun nicht fehlen koͤnte / weil ſie heimlich

verſichert waͤren / daß der Printz von Oranien

darinnen wuͤrde concutriren / wenn es bequeme

Zeit ſeyn wuͤrde / ſich ſelber oͤffentlichzu erklaͤren.
Wir waren verſichert / daß dieſes Geruͤcht

falſch / dieweil einige der unſerigen Kundſchafft
hatten / von den Bemuhungen / die durch Ih .

Majeſtaͤt Befehl deßwegen bey Eu . Hoheit ge⸗

brauchet wurden / und dienete unſerer Sorge
nicht wenig zu einer Erleichterung / als einer

der unſerigen gegen Außgang Auguſti von je⸗
mand von uns zu Whitall ſagte / daß das Ge⸗

ruͤchte von Eu . Hoheit Concurrentz / ſchleunig
gehemtnet worden / und daß er vernommen / daß
Eu . Hoheit ſehr obſtinatin ihrem Irꝛthum waͤ⸗

ren / und daß dieſelbe ſuchten / mit der Engelaͤn⸗
diſchen Kirchen ſich ſelbſten befreundet zu ma⸗

chen / deßwegen der Koͤnig ſich nicht mehr mit

derſelben wolte quaͤlen/ aber ſie wuͤrden es be⸗

reuen .

Etlichewenige der Unſerigen / die oͤffters con⸗

ference ſchloſſen / daß der Koͤnig ſeinen Schluß
muͤſteveraͤndert haben/ kunten aber nicht begreif⸗
fen/ was doch muͤſte vorgangen ſeyn / dem Par⸗
lament anzubieten / an ſtatt eines Proteſtanti⸗
ſchen Succelloris Einwilligung / ſolches zu wi⸗

derruffenderPœnal. Geſetze/ ſo durch Ihre Maj .
ſo ſehr begehret zu verpflichten . Es waͤhrete aber

nicht lange / da höͤreten wir ſagen / die Koͤnigin
waͤre ſchwanger / da huben die Papiſten an zu

triumphiren / und die Geiſtlichen ſagten kuͤhn
heraus/ daß dieſes Eu . Koͤniglichen Hoh . Recht
u der Cronwuͤrde vernichten / ſolte es auch eine

Tochter ſeyn; vergewiſſerten ſchlechter Dinges
unverſchaͤmet/ daß wann die Koͤnigin eine Toch⸗

ſerbekäme/ nachdem der Koͤnig an die Eron ge⸗

der Koͤnig nur Hertzog war . Aber es war me⸗

mand denn die Papiſten / die dieſem Schwan⸗
ger ſeyn einigen Glauben gaben ; Und die Fabel /
daß auff Vorbitte der Hertzogtn von Modena im

Himmel oder im Fegfeuer / daß die liebe Fran
von Loretto ihr helffen ſolte einen Sohn zu con⸗

cipiren ; gegenwaͤrtigen Zuſtandes halber/ moͤch⸗
ten alle Menſchen / außgenommen die Papiſten /

glauben / daß alles / was davon entſprieſſen wůrde /
alles nur ein bloſſe Erfindung der Geiſtlichen
waͤre . ꝛc.

Die gantze Erzehlung davon bezeugte gnug⸗
ſam / daß es ein Geſchlecht der Papiſtiſchen Luͤ⸗

genden war / und gab Materiam zu lachen und zu

ſpotten bey dem Volck / und bey den Poeten An,

laß / Schimpff⸗Gedichte zu machen / welche ſo
gemein wurden / daß man ſie ſelber zu Whithall
ſahe/ da ſolche Ihre Majeſtaͤt ſelber / und den

Groſſen des Hofes zu Handen kommen ſeyn .
Die rechtſchaffene Proteſtanten kamen alſobald
auff die Gedancken / daß man vorhaͤtte/ einen

ſupponirten Sohn anzuſtellen / um die anwach⸗
ſende Reputation , und Macht Eu . Hoh .zube⸗
ſchneiden : Denn alle Proteſtantenvon Europa

ſahen dieſelbe an / als den rechtmaͤſſigen Erben

zu der Engliſchen Cron / und daß dieſelbe nach
allen conſiderationen / das qualificirteſte Haupt
waͤren/ fuͤr das Proteſtantiſche Intereſſe , wider

das allgemeine Papiſtiſche Vornehmen .
Sie wuſten / daß dieſe Practique ſehr noͤthig

war zu Unterſtuͤtzungder Glorie und Schrecken
des Koͤnigs in Franckreich / wider die groͤſſeſte
Reputation Eu . Hoh. durch die Erwartung der

Engliſchen Cron ; Es war wol bekant / daß er

beſorget / Eu . Hoh . werden Dero eigen Recht
vindiciren / und retten von dem offenbaren Raub
und Gewalt ; und daß er vor Eu Hoheit Be⸗

ſchirmung des Proteſtantiſchen Intereſſe wider

ſeine ſchaͤdlicheAnſchlaͤge/ nicht wenig erſchro⸗
ckeniſt .

Er weiß wol / daß wenn Eu . Koͤnigl . Hoheit
zu der Engliſchen Cron kommet / daßer bald in .

capabel ſoll ſeyn/ ſeine greuliche Intentiones wi⸗
der die Proteſtanten in andern Landen fortzuſe⸗
tzen / und vielleicht kaum maͤchtig genug / ſeine
Großmuͤthigkeit und Triumph uͤber ſeine Miſe⸗
rabele Unterthanen zu erhalten . Selber die Hoff .
nung in der Zeit von 8. oder 9. Monaten / daß
die Koͤnigin einen Sohn wuͤrde bringen / dienete

ſehr zu der Papiſten Vortheil / wenn gleich dieſer
Griff durch einen Zufall ſolte gefehlet haben; denn

es het̃ete zuvor eine Zeit alle Proteſtanten / in ſo
groſſer Hoffnung/ die ſie hatten hingegen erweck⸗

te es eine ſiegreiche Hoffnung bey allen Papiſten
in allen Laͤndern / und ſtaͤrckete die Hertzen und

Haͤnde der Engliſchen Papiſten / ihr Vorneh⸗
men kraͤfftiglichfortzuſetzen ; es reitzete die umge⸗

kauffte / und den Mantel nach dem Wind han⸗
gende Proteſtanten an / mit ihnen ſich zu verei⸗

nigen / und præ valirte auff viele ſchwache Dil⸗

ſenters / ihnen einzůbilden / daß ein Papiſtiſcher

Theatri Europæi Oreyzehender Theil . Tt iij Printz

kommen / gehoͤretſolcher Tochter die duccelß⸗
on , vor einer Tochter / die gebohren worden / als

1688 .
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1688 . Printz wůrde ſuccediren / daß ihre Gewiſſens⸗

Freyheit allein von den Papiſten zu gewarten

ſtuͤnde/ und daß ſie ihnen darum behulfflich ſeyn

muͤſſen .
Wann wir die Leichtglaubigkeit und Verlei⸗

tung des Poͤbels/ wegender Koͤnigin Schwan⸗

gerſchafft ſahen / und die vorige Furcht der Ver⸗
ſtaͤndigſten/ daß / um das Paplſtiſche Vorneh⸗

men zu unterſtuͤtzen/ ein falſcher KoͤnigsSohn
dem Reiche doͤrffte auffgedrungen werden ; re⸗

ſolvirten wir / ein Memorial zuhalten / von An⸗

ſang / Fortgang und Außſchlag der gantzen Sa⸗

che/ ſo weit wir davon Kundſchafft bekommen ;

wir mercketen alſobald an / daß die Papiſtiſchen
Prieſter die erſte Urheber und kuͤhneſten 3 5

breiter der ungezweiffelten Warheit dieſer Sache

waren ; und wie ſie kuͤhn genug propheceyeten /
daß die Koͤnigin einen Sohn truͤge/ welcher die

Beveſtigung ihrer Kirche in Engeland wuͤrde

vollenden ; und das ſo gewiß/ als ob ſie die Frucht
in Mutter⸗Leibehaͤttenkormiren ſehenz oder viel⸗

mehr als ob ſteidie Vertrauteſten geweſt waͤren /
dieſes geſchmiedeten Wercks eines Wechſel⸗Kin⸗
des / und daß ſie ihr Theil in maniren davon ge⸗

habt haͤtten .
Ihre Reden und Bereden vermehrten den all⸗

gemeinen Verdacht / dann man wuſte / daß dieſe
Art Geiſtliche verfechten / daß die aͤrgſte Boß⸗

heit erlaubet ſey zum Dienſt der Kirchen / und daß

ſie in allerley Betriegereyen und Jalſchheiten es

andern zuvor thun . Einſten hatten ſie ein ewig

Evangelium ( wie ſie es nennen ) geſchmiedet⸗
um den Orden der Bettler⸗Muͤnch damit zu un⸗

terſtuͤßen; und ſo wir einigen von ihnen ſelbſten

glauben moͤgen/ ſo haben ſie einen Oberſten Ti⸗

tul⸗Geber / und einige reiche Conventen / um

einig Recht auff jemandes dand zu practiciren /
und ſolcheszu ihrem Convent zu ziehen/ wie ſie
es im Sinn haben/ die Geiſtlichen practicitten
auch den auffgeſchwollenen / oder ſchwangern deib

der Koͤnigin Marien / damit ſie alſo einen Er⸗

ben der Cron bekommen / und ihr Paͤbſtlich Io⸗

tent fortſetzen moͤchten . Da wurden hernach
von den Roͤmiſchenin den Paͤbſtlichendanden ſo

groſſe oͤffentliche Freuden / und loleune Gebet fuͤr
ihren deib gethan / als wie vor unſere Koͤnigin

geſchehen . Aber ihr Abſehen war ungluͤcklich/ als
die Erloͤſung geſchehen ſolte/ und ihre Freude und

Gebete in Weinen verwandelt wurde .

Einige der Geiſtlichen waren Außfuͤhrer der

blutigen und unnatuͤrlichen Ulurpation , unſers
Koͤnigs Richards des Dritten ; ein Prieſter pre⸗

digte zu Pauls Creutz / und ſuchte das Volck zu

bereden / daß Koͤnig Edvard des vierdten Aelte⸗

ſter Bruder / deſſen Sohne durch Koͤnig Ri⸗

chard ermordet worden / ein Baſtard , und nicht
ein rechtmaͤſſiger Sohn von Richard / Herkog
von Jorck war / und daß Richard der rechtmaͤſſtge
Sohn ſo lange Zeit wegen der Cron / ſoihm zu⸗

kaͤme/ benachtheiliget worden .

So wares auch eine Außfindung und Practi⸗

que von einem Prleſter / Lambert Symmeln ei⸗

nes Beckers Sohn gegen Koͤnig Heinrich den

Beſchreibung
J . auffzuheten / mit falſchem Vorgeben / daß
derſelbe ein Graf von Warwick ; weßwegen er
auch Prætenſion auff die Cron machte / und Kö⸗
nig von Irland proclamiret ward / marchirett
darauff mit einer ſtarcken Armee in Engeland/
um ſeine Prætenſion zu behaupten . Durch der⸗

gleichen Rath / ward gleichfalls Berckin War ,
beck/ ein ander falſcher Geſell / auch auffgewie⸗
gelt / gegen Heinrich den Siebenden / dürch
Margaretha / Hertzogin von Burgundien / ſich
vor Richard den jungſten Sohn EduordilV.
außzugeben / und bekam dieſer einen ſolchen con .

ſiderablen Anhangin Irland / auch ongleich aut

Schottland Alliſtence , alſo daß er gewaltig nach

der Cron ſtunde . Wir koͤnnen auch nichtvergeſ
ſen/ was vor eine betruͤgliche Liſt die Jeſunter il,

ſpaͤtern Jahren erdacht und practicirten / umel⸗

nen Erben von einer Cron zu verſchaffen / ſo vor

jetzo ihre groͤſſeſte Stuͤtze in Europa .
Die Gedaͤchtnuͤß dieſer und vieler andern

ſchnoͤden Betriegerehen der Roͤmiſchen Pri
ſter in dergleichen Sachen / umdie Succellionder

Cron zu Dienſte ihrer Kirchen zu veraͤndern/
auch daß ſie ſo eyfrig und fleiſſig / das Volckzn
uͤberreden / daß die Koͤnigin ſchwanger / und iwar

mit einem Sohn / da es doch gantz unmuͤglichwat

zu wiſſen / ob ſie warhafftig ſchwanger geweſen:
dieſe Dinge zuſammen / ſagen wir / verſtaͤrcketen

unſern Argwohn / daßſie eine Rolle argtrten / ſo
ihnen anbefohlẽ / und daß relolvixet woꝛden / einen

verfaͤlſchten Sohn zum Printzen von Wallsszu
machen / gleich wie das gemeine Geruͤchtegionge .

Die Anmerckung/ welchewirZeitherderKoͤ
nigin ertichteten oder ſo genanten Schwanger

ſeyns / und um die Zeit ihrer vermeyten Entbin ,

dung gehabt / haben uns die Warheit der So⸗

chen ſo klar erwieſen / daß wir nun nicht mehr

vermuthen / ſondern ſchlieſſen / daß dieſer pre .

tendirte Print von Wallis nur ein verfaͤſſchtzs
Kind iſt / und halten wir vor unſere ſchuldige

Pflicht gegen Eu . Hoheiten / unſer dand / und

das gantze Proteſtantiſche Inteteſſe , (ſintemal
dieſes Kind wider fie alle geſetzt /) umſtaͤndlich
die Anmerckungen / ſo wir davon in der ganten

Sache gehabt haben/ anzutzeigen / zumalen un⸗

terſchiedliche von mißwaͤhrenden dieſen ganßen

Handels ſich nahe bey Hofe gehalten . Wir bir,

ten um Erlaubnuß / daß wir Eu . Hoheiten zn er

kennen geben/ daß ehe wir die ſpecialeund pat

ticulire Beſchaffenheit und Umſtaͤnde/ ſo wir

in dieſer Sache angemercket / dergeſtalt vorſtel .

len / daß ſie ůberweiſen zů koͤnnen/ s noͤthig iſtdaß
wir vorher einen Beweiß der Warheit von einl⸗

gen General⸗Concluſionen und Schluͤſſen/ de

Probe und den Beweiß / worauff man ein rech⸗

tes Urtheil von dieſem ſupponirten Prinßenfül.
len kan / und worinnen Eu . Hoheiten klaͤrlich in
der Warheit dieſer Conclulionen ſollen beftl⸗
diget werden / betreffend : Welcher geſtalt beit

dann nicht zweiffeln / ſie werden ohneferneres Be⸗
dencken oder Unterſuchung überzeuget ſeyn/ daßf
dieſer ſupponirte Printz von Wallis nicht mit

Recht durch einigerley Regulen der Juſtlb / odet
—. —. A . —



Geſchichte.

Geſetze / kan davor gehalten werden / daß er war⸗

der Koͤnigingebohren .
43 illanen oder Schluß iſt

nun dieſer/ daß Vermoͤge der unirerſal und
allgemeinen Regeln der Juſtis und Billichkeit /

ein Kind von unſerer Koͤnigin/ wo man hoffte /
daß es einErbe der Cron / von dreyen Koͤnigrei
chen ſeyn werde / und erwartete / daß dadurch ein

unzweiffelbarer Erbe / und auch das Recht eines

vortrefflichen Printzens / und unterſchiedener
Princeſſinnen von Geblůthe / ſolten hintan geſe/

tzet werden/ daß ſolches Kind / ſagen wir / haͤtte
ſollen erwieſen werden / daß es von dem deibe der

Koͤnigin gebohren/ und daß durch ſichere Per⸗
ſoͤnliche ErkaͤntnuͤßrechtmaͤſſigerZeugen/ welche

zueiner ſolchenSache erfordert werden/ und de⸗

rer Anzahl ſo groß/ und ſie von ſolcher untadel⸗
hafften Keputation , unzweiffelbaren Authori -

taͤt/ und vollkommenen Unpartheyltgkeit gewe⸗

ſenſeyn / daß der Beweiß von dieſem gebohrnen
nicht rechtmaͤſſiger Weiſe haͤtte in Zeweiffel koͤn⸗

nen gezogen werden : Es ſey ſo wol in Engeland
als einigen andern Chriſtlichen Koͤnigreichen o⸗

der Staaten . Ein Sohn von der Koͤntgin dei⸗

be ſolte natuͤrlich und rechtmaͤſſig/ ſo bald er ge⸗

boren wird / das offenbare Recht Ih . Koͤnigli⸗
chen Hoheit benachtheiliget / und ſie dadurch von

Rechtswegen auffzehoͤret haben / ErbenderCron
u ſeyn. Keine Regulen Natuͤrlicher oder Buͤr⸗
gerlicher Juſtitz / noch die Geſetze einiger Buͤrger⸗
lichen Regierung laſſen zu / daß das Recht / wel⸗

cheseiner Perſon nach aller Apparentz / Vermoͤ —

geder Geſetze zukommt / ſoll benachtheiliget / und

ſelbige davon außgeſchloſſen werden / ohne daß
vorhero gnugſam bewieſen / daß dem andern

ſolches rechtmaͤſſig zukomme / und dieſer dero⸗

wegen von ſeinem apparenten Rechte verfal⸗
len .

Unſere Engliſche Geſetzeund ſpeciale Statu⸗

ten/ in ſolcher Sache ſtreiten wider allerley An⸗

ſpruch/ auff das offenbare Recht eines andern /
es ſey durch den Willen desKoͤnigs/ oderauff An⸗

ſuchung einiger Unterthanen / dann die Zulaſ⸗
ſungeinerſolchen Practique iſt ablolute vor al⸗

les Eigenthum / und aller Civilen Juſtiz und

Gouvernement ſchaͤdlich .
Die gantze BurgerlicheRegierung wird dil⸗

loliret / und alles zu einem verwirꝛtendauff/ von

dem natůrlichen Recht vertehret / wenn irgends
ein Civil Gouvernement oder Eigenthum ſta⸗

biliret wird / auff derlnvaſion des nach den Ge⸗
ſetzen gegruͤndeten Rechts anderer / ohne gnug⸗
ſamen Berveiß ihres eigenen groͤſſeren oder beſ⸗
ſern Rechts . So ſtreitet es auch gerade wider
GOttes ewiges warhafftes Geſete unter den
Menſchen.

Auffdieſe ſichereund unfehlbarekundamenta
bauen wirunſernSchluß / daß dieſer lupponirte
Plintz von Wallis haͤtte muͤſſen erwieſen feyn/
daßer von dem deibe der Koͤnigin gebohren/ und
daßzu Folge der Geſetze von Engeland / der fun⸗
damental Regulen aller Civilen Juſtitz und

Regierungen/ und des unveraͤnderlichen Goͤtt,

DenckwuͤrdigerGeſchichten.
lichen Geſetzes / nemlich von den jenigen / welch
prætendiren / daß es ſoiſt / ohne daß es müglich
daß es kan widerſprochen werden ; auff ſolche
Weiſe / als in der vorhergehenden Conclulion

angefůhretworden / ſolche Beweiſe haͤtten ſollen
oͤffentlichaußgebreitet / auch Engeland mit der
Zanzen Welt bekant gemacht werden / ehe und
bevor ſeine batronen in ſeinem Nahmen das
Recht Ih . Koͤnigl. Hoheitangetaſtet haͤtten/ wel⸗
che Vermoͤge des Anſpruchs unſerer Geſetze mu⸗
ſten gehalten werden / als die wahre Erbin der
Cron von Engeland / und daßſte vor ihm die Eh⸗
re und Glorie / ſo Ihre Hoheiten mit Recht / in
Engeland / und beyallenKoͤnigreichen und Staa⸗
ten von Europa hat/ nehmlich der naͤchſte recht⸗
maͤſſigie Erbe der Cron Engeland zu ſeyn ange⸗
nommen .

Ungezweiffelt haben alle cirililirte Koͤnigrei⸗
che in der Welt / die erblich ſeyn / dieſen Grund⸗
Regeln der Billigkeit in ihrem gewoͤhnlichen Ge⸗
brauch nachgefolget / daß ihre Printzen gebohren
werden / in Anweſenheit der Printzen vom Se⸗

blüthe/ der vornehmſten Vorſteher der Religion /
dertrefflichſten Edlenund Officirer in den hoͤch⸗

ſten Bedienungen des Koͤntgreichs/ und denn

auch der Amballadeuren und Miniſtern auß⸗
laͤndiſcher Koͤnigreich und Staaten / weil die Er⸗
ben von ſolchen groſſen Erbſchafften ſo bekant
und offenbar ſeyn muͤſſen/ daß unmuͤglich eine
Controverſie ũber ihre Geburth / und daß ſie li⸗
neale Erben der relpectiye Koͤnigreichen ſeyn/
entſtehen koͤnne.

Es iſt uͤberall gebraͤuchlich/ wann man eintg
Recht / Krafft der Geburt bekommet / daß diefe⸗
nigen / ſo ſolches prætendiren / durch Zeugen/ ſo
zuden reſpective Umſtaͤnden einer jedweden Sa⸗
che gehoren / auch beweiſen / daß die Seburt war⸗

hafftig iſt / bey Straffe / rechtmaͤſſig excludirt
zu werden / von dem Recht / ſo ſie fordern . Es
erfordert demnach die Juſtitz nicht allezeit derglei⸗
chen Zeugen/ und klare Zeichen bey der Beburt al⸗
ler gemeinen Perſonen / weil die Circumſtantien
ihrer Sachen ſo unterſchieden ſeynd / daß die

Zeugen von ſolchen Perſonen von Qualitaͤt und
in ſolcher Anzahl/ daß es ein genugſamer Beweiß
iſt der Geburt eines Erbens mit Recht inluth⸗
lant vor der Geburt eines andern ſolte maͤzen ge⸗
urtheilet werden .

Allein die Geburt des Printzen von Wallis /
war mit ſolchen Umſtaͤnden vergeſellſchafftet /
daß die Billichkeit erfordert / daß ſeine Geburt /
aus der Koͤnigin/ durch ſo vieleZeugen bewieſen
wird / daß der Beweiß davon ſo kraͤfftig/ als die

ſicherſte Sache / ſ auff einig menſchlich Zeug⸗
nuͤß kan gebauet werden : Dann ohne Zweiffel
ſind die Umſtaͤnde ſeiner prætendirten Geburt
ſehr extraordinar geweſen.

Es wird insgemein geſagt und geglaubet / daß
die Kranckheit der Koͤnigin ſie unbequem ge⸗
macht / einlebendig Kind ans Liecht zu bringen /
der beruͤhmte Doctor Willis erwieſe an ſeine
Conftatres ſeine Meynung uͤbereinesvon ihren

—

499

Kindern / wie Ihre Majeſt . noch viel geſünder
Tt jo waren /
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1688 . waren / ſagende ; daß ſie de malo ſtamine vitæ

waͤrẽ/ und wurde davon das gemeine Sentiment ,
durch vieler Jahre Expetienz confirmiret .

Es war betand / daß von zweyhunderten im

Reich nicht einer das Geruͤcht geglaubet / daß J .
Majeſt . ſchwanger / ohngeachtet alles was davon

durch den Koͤnig und die Koͤnigin geſaget ward /
auch die Gebete / ſo man deßwegen zu thun/ be⸗

ordert .

Wie auch daß Jh . Majeſt . Schwangerſeyn /
eben ſo wenig in Außlaͤndiſchen Proteſtantiſchen
Orten / als in Engeland geglaubet wurde ; dann

in unterſchiedlichen daͤndern / ſo wolals in Enge⸗
land / Paßquillen außgeſtreuet / die anzeigeten /
daß das Geruͤchte vonder Koͤnigin Schwanger⸗

ſeyn / anders nichts ſey/ als eine liſtige Kunſt der

Jeſuiten / um durch die Hoffnung von einem Pa⸗
piſtiſchen Nachfolger zu der Cron ihre Catholi⸗

ſche Unterthanen inihrenDeſſeinenauffzumun⸗
tern / und Proſelyten zu gewinnen .

Es war bekand / daß in dem groͤſſeſten Theil
des Reichs / eine Jaloulie , daß die Papiſtiſche
Berathſchlagungen es ſo angeleget hatten / um

ihnen einen falſchen Printzen von Wallis auffzu⸗
dringen .

Es waren auch umdie Zeit der Geburt dieſes

ſupponirten Printzens noch andere Umſtaͤnde /

von nicht geringer Conlequentz ; die allgemeine

Opinion war / daß die Sicherheit / oder die Ge⸗

fahr / von der Bekaͤntnuͤß der Prateſtantiſchen

Religion / nicht allein in Engeland / ſondern
auch in allen Koͤnigreichen und Staaten von

Europa unfehlbar auff Ihrer Majeſtaͤt tragen

vder nicht tragen eines Printzen von Wallis / fol⸗

gen wuͤrde.

Die Geburt eines ſolchen Printzen / ſolte zu

groſſer Verkleinerung vielerPrintzen/ und Prin⸗

ceſſinnen gereichen / indem ſie dadurch von der

Succeſſion dreyer Cronen außgeſchloſſen wuͤr⸗

den ; und Engeland ward dadurch die Gefahr

angedrohet / unter einen unmuͤndigen Prin⸗
tzen / dem Nahmen nach / unter die Herꝛſchafft
von Rom aber in der That / zu verfallen .

Weil nun alle dieſe abſonderliche Umſtaͤnde /
ſo bey der Geburt des Printzen von Wallis vor⸗

fallen / von ſolcher Natur / Importantz und ſo
mannigfaltig ſeyn / als ſie niemaln vor dieſen
bey der Geburt eines einigen Printzen der Welt

zuſammen gekommen / ſo wird vor unvermeid⸗

lich / durch die natuͤrlicheBilligkeit / ſo allen Na⸗

tionengemein / und Vermoͤgeder Practique der

Specialen gewoͤhnlichen Geſetze von Engeland /
in der Bewelſung einer pallirten Sache / als

auch der allgemeinen Juſtitz / und abſonderlich

Geſetze erfordert / daß ein eigentlicher Beweiß ſol⸗
te geweſen ſeyn/ daß dieſer luppovirte Printz von

der Koͤnigin gebohren ; welches die ſpeciale Cir⸗

cumſtantien in der Sache beantworten / und die

Einwuͤrffe / ſo aus einem jeden derſelben ſolten
moͤgen entſtehen / ſo vollkommen begriffen hatte /
als die Natur der Sachen es haͤtte koͤnnen zulaſ⸗

— —— ——. ———— — —

8⁰ . ꝙñHBeſchreibung
— ů —

lichen Perſonen / ſo wol in unſern eigenen /7

ſen/ damit das Zeugnuͤß ſeiner Geburt ſullilant ſcle der Natur zeigeten / welche unvermeidlich in

waͤre geweſen/ um keine jaloulie und nachdenck⸗ſolchem Fall nothwendig ſey; daß ſie gnugſame

E ugelaͤndiſche

auch in andernLandenSatistaction zugeben und
alle Præjudicia ʒu removiren / ſo man wuſte/ daß
von Ferne/ und in der Naͤhe durch das Geruͤchů
außgeſtreuet waren .

Es war ablolut nothwendig /azu Folge det

Billichkeit der Geſetze und Vorſichtigkeit / ſolchen
Beweiß von ſeiner Geburt zu haben / gleichwie
unſere vorhergehende Concloſion erwioſen /

das iſt :
Daß ein Zeugnuͤß haͤlte ſeyn ſollen / vor pere

lonalerund abſoluter Wiſſenſchafft / daß Wdei
ber haͤtten koͤnnen zeugen / daß ſie ſelbſtin Perſon

geſehen haͤtten/ daß das Kind naluͤrlichausder
Koͤnigin Leibe gekommen ; und daß Maͤnner waͤ

ren zu bezeugen/ daß ſie frey und umhület daf⸗
ſelbe Kind / durch Alliſtence der Weiber geſehin
haͤtten in ſeiner ſaubern natuͤrlichen Bloͤſſe/ mit

allen den bedencklichen Zeichen und Merckmalin
eines Kindes / welches ſo gleich aus ſeiner Mut ,
ter⸗Leibe kommet ; ſammt auch denen andern

Zufaͤllen/ ſo natuͤrlich auff dieGeburt eines Kin,
des erfolgen . Dann die Effecten von ſolchem
Werck ſind da zur Stelle ſo ſichtbar / daß ſie un⸗

muͤglich koͤnnen verborgen bleiben . Dergleichen
Zeugnuͤß erfordert man allezeit bey der Ge—
burt eines jeden Printzen vom Gebluͤth in

Franckreich / ob er gleich noch ſo fernvonder

Cron .

Daß die Zeugen der Sache tuͤchtigeund ge⸗

buͤhrliche Zeugen waͤren geweſen / ſo auffdle
Hoheit der Perſonen und Dinge / worauff das

Abſehen war / und auff die groſſe Conlequentien /
ſo darauff entſtehen moͤgen / reflectiret? die Ng⸗

tur / oder das erſte dicht / das Gott in den Gemuͤ
thern der Menſchen erſchaffen / zeiget die Billich⸗

keit der Roͤmiſchen Reichs⸗Geſeze / ſoverotd⸗
nen / daß diejenigen ſo die Seburt von Kindern /
oder das Schlieſſen einer Heyrath vor Recht hal⸗
ten / daß ſelbige ſolches muſten beweiſen / durch

bequeme oder eigentliche und unzweiffelhaffte
Zeugen : Die meiſte Geſetz⸗ Schreiber / oder
Außleger derſelben / bedienen ſich verſchiedentlich

dieſer Worte / ſo wir um Kuͤrtze willen wollen

zuſammen ziehen : Matrimonium & Filiatio -

nem qui aſſerunt , debent probate , per Le .

ſtes idoneos , omni exceptione majores , dit

eine Heyrath / oder einig Kind vorſtellen/ die müſ

ſen es beweiſen / mit Zeugen / worauff man

nichts zu ſagen . Solten derowegen in dieſem

Fall ſolche begueme Zeugen geweſen ſeyn / daßkein
Engelaͤnderoder Außlaͤnder/ etwas dagegen haͤf
te einbringen koͤnnen.

Daß die Zeugen / welche laut der Geſeße von

beyderley Geſchlechterfordertwerdẽ/ tuͤchtigund
guͤltig geweſen waͤren / in Anſehen des Aleek ,

thums und der Jahre / daß die Frauen Matlo⸗
nen geweſen waͤren/ welcher Gravitaͤt und Be⸗

ſcheidenheit faͤhig/ daß von den Maͤnnern von

dergleichen Qualitaͤt und Ehrerbietigkeit/ hhnen

begegnet werde / indeme ſie an ſelbigen bloſſe Wer.
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Wifſenſchafft und Verſtand gchabt 8360 10
der Sache von der Geburt und ditkthz 5 6115
Wiſſenſchafft bekommen von allen Were 5 5

Natur / auff was Weiſe mit den Muͤttern in ei⸗
ner verhofften Arbeit und Entbindung / und denn

hernacher umzugehen / wie auch / wasdie t
licheZufaͤll in der Mutter ſeyn/ ſo auffdie bos hre

Geburt eines Kindes folgen / welches 5 der na⸗
türlichen Zeit von neun Monaten zur Welt/ und

das welches zu rechter Zeit kommet / ingleichem
die Zeichen eines Kindes/ ſo biß zur voͤlligenZel
getragen / oder deß/ welches eher gebohren wird .

Es war zuim höͤchſten noͤthig/ daß die Zeugenſol⸗

che Erkaͤntnuͤßund Erfahrung in allen Sachen
ſoltengehabt haben / oderdaß ſie auffs Wenigſte⸗

durch andere / ſo hievon Wiſſenſchafft / und ge⸗

treu / vollkommen davon intormiret geweſen / da⸗

mit es hell und klar an dem Koͤnigreich erſcheinen
moͤge/ daß ſolche Zeugen nicht waͤren verfuͤhret

oder betrogen worden / durch einige liſtige Practi-
quen um zu glauben / daß dieſer Prætendirte
Printz von der Koͤnigin gebohren / da er in

ſchen Geſetze erfordern/ daß die Zeugen oͤffentlich
an dem Koͤnigreich / bey ihren Perſonen oder

Nahmen / Interellen oder Ewployen muͤſſenbe⸗
kant ſeyn : Unſere kundamental - Geſetze haben

beſorget
/
daß alle pallirte Sachen ſollen gehan⸗

delt werden / durch geſchworne Maͤnner / von

dem Ort / wo die Sache vorgefallen / und daß
die Zeugen an beeydigten Perſonen bekant ſeyn /

wie man denn jederzeit wegen Betrug Argwohn
hat

/ wann Perſonen zu Zengenvorgebracht wer⸗

den/ die an dem Ort / wo die Sache geſchehen /
nicht bekant ſeyn / es ſey denn / daß einige offenba⸗
re Exweiſung vorhanden / daß ſie die Sachen
beſſer wiſſen / dann diejenigen ſo nahe an demn

Ort geweſen / und an den beeydigten Maͤnnern
bekant.

Der Inhalt unſerer Geſetze iſt von groſſemn
Nachdruck in dieſer Angelegenheit und Sache /
was den ſuppopirten Printzen belanget / daß
nehmlich die Zeugen von ſeiner Geburt / Perſo⸗
nen ſeyn muͤſſen / welche offentlich bekant / nnd

chen etwas gehoͤret / vor allen aber keine unbekan⸗

koͤnnengeachtet werden / um das Reichiuͤ
ache zu vergnügen . Gewiß / wann man die

das prætendirte Zeugnüß voͤllig zu verwerffen ;
und ſo man

DenckwuͤrdigerGeſthichten.

Warheit nur ein Wechſel - Kind und verfaͤl⸗
ſchet . 0

Die allgemeinen Reguln unſerer Canoni ,
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Staaten vorhanden / woraus man Zeugen / ſo
oͤffentlich unter allem Volck bekant / haͤtteneh⸗
men koͤnnen : und iſt ſolches niemaln hoͤher nö⸗

thig geweſen / dann fetzo ; fintemalen Se . Maj .
und der gantze Hof Wiſſenſchafft gehabt / daß der
Koͤnigin Schwangerſeyn / uͤberall weder in En⸗
geland / noch anderswo geglanbet wuͤrde ; die ge⸗
meine Billichkeit erfordert / daß die Zeugen tuͤch /
tig und underwerfflich ſeyn müͤſſen / in Anſehung
ihrer hohen und diſtinguirten Qualitaͤtʒ Es ſey/
daß ſie begabet mit einigen von den hoͤchſtengeiſt⸗
lichen Wuͤrdigkeiten / als Ertz⸗ BiſchoͤffeoderBi⸗
ſchoͤffe/ oder daß ſie entweder durch Geburt odet
Erwaͤhlung/ von dem groͤſſeſten Adeldes Reichs/
oder daß auch thre extraordinaire Wuͤrde ihre
Reputation in Ruff gebracht / und ſie mit den

groͤſſeſten und trefflichſtenOllicienvonWichtig⸗
keit / und Vertrauen im Reich/ verſehen und ge⸗
wuͤrdiget waͤren .

Unſere Geſetze ſennd unpartheyiſch vor Hohe
und Niedrige / in Anhoͤrungder Zeugen in allen
Sachen / und deßwegen uͤberwegen ſie gebrlich
die Circumſtantien einer jeglichen Sache / ſoer⸗
wieſen werden muß / als auch einenjedenZeugen /
von ſeiner Capacitaͤt ſolches zů beweiſen . Es iſt
wahr/ inſere Geſetzeurtheilen nicht / daß die War⸗
heit und Auffrichtigteit ebenan Wuͤrde / Adel und

Hoheit gebunden/ dennoch aber erfordern ſie mit
Recht / Zeugnuͤſſe von Perſonen von groſſer U1⸗

gnitäͤtin der Kirchen / oder von Edeler Geburt
und erhdobenen ErkaͤntnußundStaat auch die /
ſo nicht vonandern dependiren ! und alſo deſto
mehrbefreyetſeyn von aller Kxcegcion ( gleich⸗
wie in dieſer Sache erfordert wird ) als von ſol,
chen / ſo klein von Verſtand / und den Vortheil
nicht gehabt haben / von guter Erzehung und Un⸗
terwelſung/ oder ein Ober⸗Haupthaben/ und von
andern utn ihres Unterhalts willen dependiren /
als Wehe⸗Muͤtter / Ammen / Baͤcker und andere

dergleichen.
Darum ( cæteris paribus ) die eigentliche

BeſchaffenheituñWahrſcheinlichkeit der geſche⸗
henen Sache zu wiſſen / und weil die Unpartey⸗
lichkeit der Zeugen von Hohen und Niedrigen
gleich/ ſo iſt es billich / daß unſere Geſetze mehr
Credit geben / an dem Zeugnuͤß von Wuͤrdigen

auff welcherErkaͤntnuͤß/ Warheit und Creditſ und Edelen Perſonen und Zeugen / um die Ge⸗

das gantze Königreich unddieChriſtliche Welt / burt eines Printzen zu beweiſen / auff welchen das
in einer Sache von ſo groſſer Conſequence , ſich Recht undder Titul zu Koͤnigreichen dependi⸗
koͤnne verlaſſen ; nicht aber unbekante Perſo ,ret / wodurch
nen / die nicht oͤffentlich genennet / oder von wel/ret / und ein anderer davon getrieben und außge⸗
chen weder in dieſem / noch in andern Koͤnigrei⸗ſchloſſen wird .

das wahre Recht des einen excludi⸗

Unſere Geſetze præſupponixen / daß die Per⸗
te Außlaͤnder/ es ſeyn Franzoſen / Italiͤͤner oderf ſonen von ſolchem hohen Grade mehr Verſtand
anderes dann ſelbige vor keine tuͤchtige Zeugen

dieſer

und Regard auffihr Gewiſſen haben Inehr Se⸗

neroſitaͤt uid Berſchmaͤhung von Falſchheit /
auch mehrern Eyffer vor ihre Ehre / dann Leute

Umſtaͤnde wol betrachtet / ſo wird es klaͤrl ich/ daß von geringer Oonditiom auff welcher Præſum .

ption dann die Affirmation von einem Edel ,
dieſes geſtehet / ſo gereichet es zum ] mann bey ſeiner Ehre / in vielen Sachen durch

augenſcheinlichen Præjuditz ihrer Prætenſion ; unſere Geſetze/ an ſtatt eines Eydes wird ange⸗
zulnal ein gantzes Reich / und ſo viele vortreffll , nommen /
che Miniſters von AußlandiſchenPrintzen und

n / worzu alle andere in dergleichen Faͤl,
len ſonſten verpflichtet ; weßwwegen denn ihre

Decla - ⸗
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＋ 8. Declaration von der Geburt eines Printzen /

ohne vor Gericht / ſolcherwegen einen Eyd zu

thun/ in dieſem Koͤnigreich jederzeit angenom⸗

men worden / in der Erfolgung der Erbſchafft /
ſo guſſer Streit / gleich als ob ſie es bey Form
Rechtens beſchworen haͤtten .

Es ſeyn auch andere umſtaͤndliche Reden /

worauff unſere Geſetze ſehen /warum mehr Ver⸗ allein durch Auſſagen der Zeugen muſte befriedl

trauen mag geſetzet werden auff die Zeugnuͤſſe
get

werden / und wodurcheine Edele Prinzeſſn
des Adels von beyderley Geſchlecht in der Sache ! auch außgeſchloſſen wurde / eine warhaffte Erbjn

von der Geburt eines Printzens ; dann erſtlichſder Cron zuſeyn ,

ſind ſolche Perſonẽ mehr gewohnt in Gegenwart Unſere Geſetze erfordern / daß die Zeugen von

der Koͤnige und Koͤniginnen zu converliren . geſchehenen Sachen uͤbereinkommen ſollen/ mi
Auch kan man billich præſumiren / daß ſolche der Natur und Umſtaͤnden derſelben ; und es

Weiber nicht ſo ſehr erſchrocken ſeyn / als die von werden allezeit weitlaͤufftige Zeugnijſen erfot,
geringem Stand / und daßſie mehr Freymuͤtig⸗ dert / wann die Partheyen / ſo es beweſenmuͤſen/
keit haben/ nahe zuder Koͤnigin in ihrer Arbeit / ſolches in ihrer Macht und Willkuͤhr haben/ um
und Entbindnng zu kommen ; gleichwie nemlich ohne ihre Beſchwerung ſo viel Zeugen zu nehmen

es noͤthig iſt um ſichtbare Zeugen zu ſeyn/ daß als ihnen beliebte / ſo auch nicht unwiſſend ſhn
ſie das Kind in der Geburt geſehen . Solche Ede⸗ konnen / der Nothwendigkeit und Nutzens deſſl.
len ſeyn auch behertzter und unerſchrockener / ſol⸗ ben / abſonderlich aber wann die Sache aſſo be

ches Kindes natuͤrliche Bloͤſe deſto genauer in wand / daß ſie dadurch groſſenVortheil ſollen er⸗

Augenſchein zu nehmen / daß ſie dadurchſichere halten / andere aber dadurch verlieren . In ſol

Zeugen ſeiner Geburt ſeyn moͤgen / und alſo voll⸗chem Fall ſolte es / nach dem Lauff unſerer Geſete/
kommen gewiß/ daßſie durch ein untergeſtecktes die Krafft des Bewelſes ſehr kraͤncken/ dafern

Kind nicht betrogen ſeyn . die Zahl der Zengen ſo klein / daß man an der

Solche EdeleZeugen weiß man auch / daßſie Sache zu zweiffeln noch Urſache und Gelegen.

groͤſſere Obligation auff ſich haben dann andere / heit haͤtte.
3

um ju beobachten / daß nicht einige Streit⸗Fra⸗ Die alten Roͤmiſchen Reichs , Geſetze verord⸗

ge oder Zweiffel entſtehen moͤchte/ durchUnſicher neten / Vermoͤge der natuͤrlichen Billichkeit / un

heit in der Succellion von der Crone / dann da⸗ einer Suppoſition vorzikommen / wenneinpolt.
durch das Koͤnigreich zertheilet / und ihr groͤſtes humus oder Kind nach des Vatters Todegeboh⸗
Intereſſe und Poſteritaͤt ſolte koͤnnen ruiniret ſren wuͤrde/ daß 30 . Tage dem naͤchſten rechten

werden . So wollen auch unſere Geſetze / daß] Erben / als auch allen andern / ſo dabey intetel⸗

ihre Condition und Stand ſo hoch ſeyn/ daß rt waͤren/ ſolten gegeben werden / vor der erwar

ſie ſich durch Geſchencke die Augen nicht blen,tetẽ Zeit der Arbeit oder Entbindung derMutttt/
den laſſen/ einige Falſchheit nicht zu ſehen / noch50 0 damit alſo in ſolchem Fall von den rechtenErhen

ſich auch vor einem falſchen Prinzen zu demuͤ⸗ Weiber beſtellet werden moͤchten/ bey der Ge⸗

chigen . burt des Kindes / ſo Erben ſolten werden / gegen.

Aus allen dieſen Umſtaͤndenund in derer Be⸗ waͤntigzu ſeyn . Das Geſetze or dnete eine Zahl
trachtung / ſollen die Zeugen / von einem jegli⸗ von fuͤnffWeibern zugleich/ an der ſchwangemn

ſchen Engeliſchen Printzenvon ſolcher hohen und Frauen / vergoͤnnete auch dergleichen Zahl / ſoße
edelen Qualitaͤt ſeyn ; und weiß man wol / daß ſelber dazu erwaͤhlen moͤchte/ mehr aber nicht/

es hoͤchſtnothwendig/ daß unſere Geſetze gann ge⸗ und ſolte alſo dieſe Zahl der Weiber / ſo bey ihra
nau in Acht genommen werden/ bey jetzigem Calu Encbindung ſeyn ſolten / nicht uͤber ꝛ0. ſeyn/ auß,

thig bey der Geburt unſerer Printzen / und in
gegenwärtigem Fall koͤnte kein rechtſchaffen An⸗
zeigen oder Vorwand ſeyn/ einer kleinen Anzahl
Zeugen ſich zu bedienen in einer Sache / wodurch
ein Koͤnigreich /welches man wuſte / daß es mt
Verdacht wegen Betrug angefület / einzig und

Engeländiſche
Dieſe Vorſichtigkeit iſt jederzeit bilg undnz I 2

dieſes ſupponirten Printzens / ſintemaln es jeder⸗

zeit geſchehen/ ſo lange dieſes Koͤnigreich ge⸗

ſtanden .
Man hat niemalen ſolche hohe UArſach gehabt

als jetzo/ dem gemeinen Geruͤchte ſo wol abzuhelf⸗
fen/ als auch den eyfferfuͤchtigen Unterthanen zu

erweiſen / obſolche tuͤchtige und gebuͤhrlicheZeu⸗
gen dabey geweſen / daß nun ein Printz von der

Koͤnigin gebohren/ welche Zeugen mannicht in

Zweiffel ziehen koͤnne / und auff deren Wortund

Treue ſich man ſicher verlaſſen moͤchte; Die

Billichkeiterfordert auch zur vollkammenen Ver⸗
ſicherung / daß eine gewiſſe und genugſame An⸗
zahl von dentuͤchtigen und gebuͤhrlichen Zeugen
geweſen ; Zum wenigſten ſo viel / maͤchtig ge⸗

nug / aller Liſt und Betrug entgegen zu gehen /
und wovon man nichthaͤtte muthmaſſen koͤnnen/
daßes muͤglich/ daßman fie ſolte betrogen haben .

genommen zwey Wehe⸗Muͤtter/ und 6, Dienſt,
Maͤgde/ ſo vor keine Zeugen anzunehmenoder
gelten koͤnnen.

Dieſe Regel war feſt in dem Reiche goſtelet/
als das Dictamen von natuͤrlicher Billichket

und Weißheit / obwol nun Engeland ſeine Ge⸗

ſetze hat / worinnen politive ſo ein geſente gahl
vonFreunden wird vorgeſchrieben/ lnm in ſolchem
Fall durch den rechten Erben zu der Geburt des

Kindes geſand zu werden/ ſo iſt dennoch der Ghe⸗

brauch in allen ſolchen Begebenheiten / ungtach/
tet man ſich keines Betruges vermuthet / daß deln

naͤchſten Erben davon Nachricht wird gegeben/
und daß einige von deſſen Freunden / ſo viles⸗

denſelben beliebet / gewoͤhnlich geſand werden /

um gegenwaͤrtig zu ſeyn bey der Geburt eines

Kindes / ſo Erbe ſoll werden / und einen andern

außſchlieſſen.

—
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unſer gemeines Geſez vetbindeteinenjeden / ſoei ,

nige Prætenlion hat/auff irgend was ſo ein an⸗

derer beſitet/ daß er davon ſolcheWihencchaff
giebet als es noͤthig iſt / um ſeine Defenlion
rechtfertigzu machen/ und die Sache zu bewei⸗

ſen / durch eine ſolcheAnzahlZeugen/ ſo dieWar⸗
heit in den Hof der Judicarur auſſer allen Zweif⸗
el ſtellen ; doch iſt die Zahl / Vermoͤge unſerer0 groͤſſer oder kleiner / nachdem die Sa⸗

chen und die jaloulie oder Mißtrauen / von der

Warheit der prætenditten That bewand.
Dieſe Regulen unſerer Rechte und dieReden

davon / beſchlieſſen darum volltommentlich / die⸗

ſen Fall von der Prætenſion eines Kindes / das

wann es gebohren wird / einen rechten Erben

außſchlieſſet/ und Falls viele bekante Urſachen
eines Argwohns/ daß das Dellein waͤre / um
das untergeſteckte Kind vorzuziehen / auch ein
gemeines Geruͤcht davon ergienge / und keine
Nachricht gegeben waͤre/ von der erwarteten Zeit
der Geburt des Kindes / ( das verhoffetwird Er⸗

hezu ſeyn /) denjenigen ſoderrechteund naͤchſte
Erbe oder jemanden anders / ſo einige Anwar⸗

tung auff die Erbſchafft hat / und wir ſagen / daß

inſolchem Falle Vermoͤge Regulen und der Pra⸗

&ique unſerer Geſcte / eine kleine Zahl der Zeu⸗
gen von des Kindes Geburt ſich nicht gebuͤhret

anzunehmen / dieweil diejenigen / ſo die Præten⸗

ion machen von ſolchem Kinde / davon denen
Partheyen / ſo es betrifft / gebuͤhrlicheNachricht

geben muͤſſen/ ſolche Zeugen gehabt zu haben/ ſo
die Geburt des Kindes auſſer allen Zweiffel ſe⸗

ten.
Es iſt gewiß/ daß VermoͤgederVerordnung

unſers Rechts / eine viel groͤſſere Anzahl von
Zeugenſeyn muß/ bey der Geburt unſers Prin⸗

zens / dann bey Geburt eines Unterthanen / ſo

Erben ſollen werden .

Unſer Geſetz aber erfordert / daß die Geburt
dieſes prætendirten Printzens von Wallis ſolte

ſeyn bewieſen worden / durch eine groſſe Anzahl
Zeugen/ als ſonſten jemalen bey andern Faͤllen
noͤthiggeweſenz Es haͤttenbey ſeinerprætendir⸗
ten Geburt ſo viele tuͤchtige und behorliche Zeu⸗
gen gegenwaͤrtigſeyn muͤſſen / ſo daß es an allen /
ſo davon hoöreten/ erſchiene / daß die Augen ſo
vieler Zeugen von ſolcher Conduite Erkaͤntnuͤß
und Urtheil nichtkoͤnten verfuͤhret geweſen ſeyn/
in der Sache / ſo ſie bezeugeten/ welche ſie wuſten /
und geſehen hatten / die Anzahl ſolte ſo conlide⸗

rabel geweſen ſeyn/ daß keine rechtmaͤſſige Su⸗

ſpicion verbleiben koͤnnen/ daß ſo viele von bey⸗
derley Geſchlecht / und von unterſchiedlichen Di⸗

gnitæten Ehr und Intereſſe und einige davon

von der Freundſchafft mit den vorigen rechtmaͤſ⸗
ſigen Erben / eine Contoederation unter ſich ſol⸗
ten gemacht haben / um das Koͤnigreich mit ei⸗

nem verfaͤlſchtenPrintzen zubetriegen / auch daß
ſo viele miteinander ſolten Rath gepflogen ha⸗

ben / in einen Betrug und Falſchheit/ welcher o -

dios, und unrechtfertig .

Es ſolte ſo wol Weißheit als Billichkeit gegen
das Reich geweſen ſeyn / daß viele Zeugen der
Geburt vorhanden / daß unter ſolchen einige in
einem Theil des Koͤnigreichs/ andere aber in ei⸗
nem andern Theil bekant / auch daß die Nahmen
und Qualitaͤten von einigen auch in andern Koͤ⸗
nigreichen kund waͤren/ und deßwegen ſolten die
Miniſtri Außlaͤndiſcher Fuͤrſten ( dem Gebrauch
nach ) einige der Zeugen ſeyn. Dann Falls das
Volck Erkaͤntnuß haͤtte gehabt von dem Nah⸗
men / Qualitaͤten / oder Perſonen / der Zeu,
gen/ ſolte ſolches viel geholffen haben/ zu vollkom⸗
mener Verſicherung der Watheit / und wuͤrde es

ihnen unglaublich und unmuͤglich vorkommen
ſeyn/ daß die Auffrichtigkeit von ſolchen und ſo
vielen Zeugen/ haͤtte koͤnnen in Zweiffel gezogen
werden / es ſey ſaͤmtlich oder leparatim .

Allein im Gegentheil / ungeachtet dieGewon⸗

heit und Rechteerfordern / daß eine gute Anzahl
von behoͤrlichen Zeugen ſolte geweſen ſeyn / um

darauß ein Zeugnuͤß von der Geburt eines Prin⸗
tzen zu formiren / daß es waͤre omni exceptione
majus . Uber alle Gegenwuͤrffe/ undweil Menſch⸗
liche Vernunfft keine Reden kan erſinnen / wa⸗

rum der Koͤnig und die Patronen dieſes præten .
dirten Printzens von Wallis ſolche weitlaͤufftige
und unzweiffelbare Zeugnuß / daß er von der Koͤ⸗
nigin gebohren/ nicht verſorgten/ ihnen doch nicht
unwiſſend ſeyn koͤnte / daß das gemeine Geruͤch⸗
te/ durch Engeland und andere dande lieffe/ daß
Ih . Majeſt . Empfaͤngnuͤß von einem Kinde
nur erdichtet / und daß man einen untergeſteckten

Printzen ſuchte zum Vorſcheine zu bringen / auch
weiln man keinen Schein oder Vorwand publi⸗
ciret / weßwegen die Zeugnuͤſſe von ſeiner Geburt
verwarloſet / ſo ſagen wir ( nachdem die Umſtaͤn⸗
de der Sachen wol uͤberwogen ) daß es ſehr un ,

billich iſt / zu erwarten oder von Eu . Hoheit zu be⸗

gehren/ nochauchvon dem Volck aus Engeland /
oder von Außlaͤndern/ daß ſie ſolten glauben / daß
dieſer prætendirte Printz von Wallis von der

Koͤnigin gebohren .
Gleichwie uns unſer allgemeines Recht in -

formiret / welches tüͤchtige und gebůhrliche Zeu⸗
gen ſeyn/ derer Zeugnuͤß in dieſem Fall anzuneh⸗
men / und daß in dem Beweiß aller palſirten
Sachen reſpectiret / ſo erklaͤhret daſſelbe auch /

welche vor unbefugte Zeugen gehalten werden /

in allen unterſchiedenen Sachen und Quæſtio⸗
nender geſchehenen Dinge / und weiſet an / weſ⸗
ſen Zeugnuͤß nicht anzunehmen / noch viel weni⸗

ger zu glauben / und das in vielerley Vorfaͤllen/ ſo
in Quæſtion gezogen . Indem nun Eu . Hohei⸗
ten wird angedeutet / daß ſolche Perſonen bey der

Geburtdieſes prætendirten Printzen gegenwaͤr⸗
tig geweſen / ſo Vermoͤgeunſerer Geſetze vor kei⸗

ne Zeugen zu rechnen oder anzunehtnen / ſo kan

dieſeihre Auſſage in dieſem Fall weder von Eu .

Hoheit noch von dem gantzen Reich angenom⸗

men werden / viel weniger kan es von einiger
Krafft in dem gemeinen Lauff unſerer Gerichts⸗

Hoͤfe ſeyn. Nachdem nun die inrereſlirte Par⸗
theyen mit Wiſſen und Willen ſolche Zeugen/

umn
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1688 . nin einige That zu beweiſen / vorbringen / ſo
durch unſere Recht in den Streit⸗Sachen ver⸗

worffen werden / ſo gereichet ſolches zum Nach⸗

theilihres Beweiſes / weßwegen wir dann obli -
girt Eu . Hoh. zu verſtaͤndigen von denen Actio⸗

nen / Qualitaͤten/ Kelpecten und Circumſtan -

tien / die viele auß Krafft unſers gemeinen Rech⸗

tens untuͤchtig haben gemachet / gehoͤret zu wer⸗

den / als Zeugen dieſes prætendirten Printzens
von Wallis .

Vors erſte machen unſere Rechte / in dieſem

Fall alle diejenigen untuͤchtig / gehoret zuwerden /
ſo Gaben / Geld / Ehr und Aemmter / oder an⸗

dere Belohnungen oder Beneficien empfangen

haben/ von ihrer prætendirten Alliſtentz wegen
ſolcher Geburt / oder aus Urſachen von dieſem

prætext . Der gemeine Gebrauchunſerer Rech⸗

ſte iſt / daß / wann ein Zeuge wird vorgebracht /
deſſen Gegenparthey ſelbigem einen Eyd mag ab⸗

fodern / ob er auch Geld oder einige andere Gabe

oder Belohnungen directe oder indirecte wegen

der quæſtionirten Sache / von der Parthey / oder

jemand deſſen Freunde / wovon er als Zeuge
wird vorgeſtellet / genoſſen / wann er nun auch mit

dem Eñd ſich hievon nicht kan purgiren / ohnge⸗
achtet / daß nichts ſonſt gegen ihm kan eingebracht
werden / ſo erkennet unſer unpartheyiſches Recht /
daß eine ſolche Perſon / in dieſem Fall nicht allein

partheyiſch / ſondern auch corrumpiret / umge⸗

kaufft und unwurdig gehoͤret zu werden .

Unſere Geſetze laſſen nicht zu / daß ſolche Per⸗
ſonen ſolten Zeugen ſeyn koͤnnen von der Geburt

dieſes lupponirten Printzẽvon Wallis / welche ei⸗

nige Verſprechung / Anwart/oder Hoffnung habẽ
zu Oflicien oder Beneficien durch oder unter ih⸗
me zu bekommen / im Faller von dem Koͤnigreich
als Printz von Wallis ſolte angenommen wer⸗

den . Diejenigen nun / welche ſich mit ihrem Ey⸗
de nicht koͤnnen befreyen von allen ſolchen Ver⸗

ſprechungen / Anwart oder Hoffnungen / die

ſeynd / Vermoͤge des Urtheiles unſerer Rechte

keine indifferente Perſonen / und derowegen un⸗

als Zeugengehoͤretzu werdenz Dann ihre
Zeugnuͤſſe ſeyn zum Theil um ihrer ſelbſt uñihrer
eigenen Vortheilwegen / und wůrden ſolche/ falls
ſelbige in der judicatur zugelaſſen / onſequen⸗
ter alle Civil. Juſtiß und Gouvernement uͤbern

Hauffen werffen. Unſere Rechte excludiren alle

die Zeugen zu ſeyn/ zu Erhaltung der Prætenſi⸗

on, des ſupponirten Printzens vonWallis / wel ,

che von ſeinen Patronẽ und Handhabern depen⸗
diren / daß ſie Gefahr lauffen in einigen Schaden

zu kommen / falls ſie ſelbigen in ihrem Zeugnuͤſſe
mißfallen ; und urtheilen die Geſetze / daß alle ſol⸗

Beſchreibung

che Perſonen nicht frey ; und ihr eigen in ſolchem
Fall ſeyn / ſondern daß ſie verbunden / dem

Vorſteher der Sache zu dienen / und zuů gefallen ;
præſumiren derowegen/ daß ſie muͤſſen corrum⸗

piret ſeyn aus Furcht / ihren Vortheil zu verlieren /
falls ſie die Warheit der gautzen Sache / unpar⸗

theyiſch bezeugen ſolten .
( Unſere

Rechte trachten / die eigentliche und ligion/ und in Hoffnung der Vergebung ihrer

vollkommene Warheit von allen Sachen / ſo ins Suͤnden / auff allerley Weiſe / undaus aln
Vikteln

Mitln

— —

Engelaͤndiſche

Recht gezogen / zu wiſſen/ und laſſen niemand /
Zeuge davon zu ſeyn / es ſey dann / daß derſele
freyzu ſeyn ſcheinet / von aller Jurcht/ daßſieun ,
partheyiſch die Warheit zu ſprecheneinig preſu .
dit ſolten leiden . Wir ſind wvegen der Inteteſſe
aller Proteſtanten genoͤthigt/ llaͤrer zu reden /
dann wir ſonſten gerne wollen : Wir muͤſeen ſa,
gen / daß alle / ſoOfficien von Vortheil oder Eh,

re beſitzen / durch des Koͤnigs Willen undWel⸗
gefallen / durch die Rechte von Engeland auß
geſchloſſen ſeyn / tuͤchtige und comperente gen
gen zu ſeyn/ betreffende die Geburt dieſesKinder/
welches Se . Majeſtaͤt vorgiebet und maintenj⸗

ret / Printz von Wallis zu ſeyn : Unſere guteGe⸗
ſetze geben acht auff die Menſchliche Schwachhei
ten / und ſollen die Menſchen ſich nicht unterſt⸗
hen / Zeugen zu ſeyn/ in Sachen / worinnen ſt

ſich ſelbſten durch Verluſt ihrer Ofticien ſolten
Schaden thun/ falls ſie ihrem Meiſter ſolten
mißfallen / dadurch daß ſie die Warheit ſagten /

weßwegen ſie dann Vermoͤge unſerer Geſetz/
nicht frey / um die Warheit unbeſchrenckt zu ke⸗

den / der Urſachen wegen ſie dann auch in dieſem
Fall / als Zeugen von dem Koͤnigreich nicht moͤ

gen angenommen werden .

Unſere Geſetze werden niemalen zuſtehn / daß

einige Perſonen in dieſer Sache Zeugen ſeyn mͤ

gen/ welche bekant / oder worauff kan belbieſen
werden / Feindſchafft oder Præjudiß aus einiget

Hoffnung gegen Ih . Koͤnigl. Hoheiten zu haben
als gegen welche dieſer ſapponirte Prinz imme⸗

diate in Differentztritt / vertmittelſt Siedieun⸗
zweiffelbare rechte Erben der Cron geweſen / und

noch bleiben / ſo lange dieſes Koͤnigreich nicht

vergnuͤgt durch eine lufliciente Zahl von recht⸗

maͤſſigen Zeugen / daß ein Printz gebohreniſtals
wodurchihre Prætenſion zuder genaueſten Suc.

ceſſion hinterſtellet wird . Die Quæltion der

Sache / ſo muß decidiret werden / iſt ſcheinbar⸗
lich zwiſchen Ih. Koͤnigl . Hoheit und dieſemlap

ponitten Printzen / und iſt ein unrechtmaͤſige/
unverantwortliche und klare Exceprion gegengl.
le / ſo als Zeugen angenommen werden / gegel

ſie ſeinethalben / ſo ſie offentlich Feinde von det,

ſelben / und der ProteſtantiſchenReligion ſehn/
nach welcher Deſtruction ſie Gewiſſens wegen

verpflichtet / zu trachten : Dieſer Urſachen tee⸗

gen ſind ſie ſolche bekante Feinde von dero Recht

der Succeſſion zu der Cron / als ihre Kirche be⸗
ſchloſſen/ underklaͤrethatzdaß ihre Rechtunddaß

von allen Proteſtanten auff einige hohe Macht /
abſolute den Papiſten / vor den Proteſtantiſchen
Ketzern gebuͤhret.

Es kan nicht gelaͤugnet werden / daßale /
ſ

aufftichtige Roͤmiſch⸗Catholiſchenſeyn / undih⸗

rereigenen Kirche glauben . Ih . Koͤnigl. Hoh.
einen excommunicirten Ketzer von ihrer Ki

chen urtheilen zuſeyn / und daß alleihre Rechte
Profeſſion und Prætenſion , dadurch confici
ret ſeyn / auch daß alle durch das Geſetz ihret Ri
chen verbunden / Gewiſſens wegen / von ihret R⸗
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ro brætenſionenoder Prætenſionen der Cron zu

vernichtigen und zn deltruiren hingege zůn alblti⸗
ren / im das Recht der ducceſlionauffeinendrẽoͤ⸗
miſch⸗ Cathol. zu bringen. Wir koͤntenhier noch
beyfuͤgẽ/ daß unſere Eugl .Papiſten alle in Ewig⸗
leit in Gomoinſchafft ſtehen mit dem Pabſt / wie
es bey ſeinem Nuncio in Londen erſcheinet .Es iſt
derſelbe aber durch diealke Geſetzeund Statuten
dieſes Reichs / ſchier 200 . Jahr vonHeinrich dem
8. vor einen publiquen und allgemeinen Feind
des Koͤnigreichs erklaͤret worden .

Es iſt eine kundbare Sache / daß dieEngl Pa⸗
piſten offentliche Feinde des Rechts Ih. Koͤnigl.
Hoh. indioſem Fall zwiſchen deroſelben und dem

prætendirten Printzen von Wallis ſeyn / weßwe ,
gen ſie dann nach den Geſetzen von Engeland kei⸗
ne geugen ſeyn koͤñender Sache/ ſo in Quæſtion
iſt ſo gebuͤhret auch ihr Zeugnuͤß demKoͤnigreich

nicht auffgebuͤrdet zu werden / um das Volck zu

verſpotten und zu mißleiten .
Das weltliche Geſetz ſtimmet ſo vollkoͤmmlich

uͤberein mit unſern gemeinen Rechten in Ver⸗

werffung der Feinde Zeugnuͤßin der Sache von

ihrem Feinde / daß es ſagt / wie man keinen Glau⸗
ben zuſtellen muͤſſe dem Zeugnuſſe von ſolchen
Perſonen gegen ihre Feinde / wann ſie auch gleich
jezo ſterben ſolten / und das Nachtmahlempfan⸗
gen ; dann dieſes iſt der allgemeine Schluß / der
Doctoten des weltlichen Rechts : Inimicus eti⸗

pillet Euchariſtiam , repellitur à teſtimonio

cauſæ ſui inimici . Wirmelden dieſes vornehm⸗
lich/ um zu erweiſen / daß nicht allein Vermoͤge
unſerer Rechte unſere Papiſten verworffen wer⸗
den / Zengen zu ſeyn von der Geburt dieſes præ⸗2tendixten Printzens / wider Ih . Koͤnigl. Hoh .

ſondern auch in Anſehen der alten approbirten
Regulen der weltlichen Rechte / ſo ſie general er⸗
kennen / und zu Folge dem Urtheil ihrer eigenen

Doctoren .

Wirerweiſen hiermit allein E. H. die Rechte
von Engeland / worauff ſie rechtmaͤſſig als auff
dero Recht ſich gruͤnden moͤgen/ um der Conſpi⸗

ration der Roͤmiſchen Kirchen wider ſie vorzu⸗
kommen / wir rellectiren nicht auff den Credir ,
ſoder einige Warheit der Roͤmiſch ⸗Catholiſchen
Lords/ oder anderer/ ſo ihr Zeugnuͤß geben in Sa⸗

chenvonihrem privat· Intereſſe weſches die Sa⸗
ſchen ihrer Kirchen nicht betrifft / und worinnen
die Rechte dieſer ihrer Kirchen ſie nicht an ein o⸗

der die andere Parthoy verbinden . Weiln ſie aber
in dieſem Fall verbunden ſeyn/ Feinde E. Koͤn.

Hohr .zu ſehn/ ſolaͤſſet unſerGeſeße nichtzu / hnen
luthrem Ptæjudiz zu glauben / und muͤſſen ſie

der gemeinen Auffrichtigkeit/ welche ſie præten-
dirten / oͤſentlich renunciren äindem ſieſichſelb⸗
ſen dem Koͤnigreiche darſtellen / als competente

Zeugen wider ſie in der Sache dieſes prætendir⸗
ten Printzens / dieweil ſiowol wiſſen / daß nicht al⸗
lein unſere Rechte / ſondern auch die natuͤrliche

Billichuind Gerechtigkeit vor ſolcher Practick
inen Abſchen hat.

Denkwirdtger Geſchchter
Mittel/ſomihrerachtſeyn ziu

trachten ale de⸗

amſi in Articulo mortis conſtituus , & acce -

nes rechtmaͤſſigen Beweiſes hat/ noch vor ein

und Worten in dieſem Fall ( noch auff das von

rechtmaͤſſiger Zeugen ſtellen / um Sachen von
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keit und demůthiger Unterthaͤnigkeitſagen/ daß
unſereRechte nicht zulaſſen / daß die Erklaͤrung/
oder das Zougnuͤß von Sr . Maj . oder der Ksͤ⸗
nigin in dieſem Fall / ſolte angenommen oder ge⸗
glaubet werden / als in den Rechten gewiſſer Be⸗
weiß/ daß dieſer prætendirte Printz von der Koͤ⸗
nigin gebohren . Es iſt genug vor uns / daß hie⸗
ſige Rechte nicht zuſtehen / daß unſere Koͤnige
die Stelle der Zeugen bekleiden / ſie laſſen nicht
zu / daß ſie von ihrer eigenen Erkaͤntnüßder Sa⸗
che / auff einigerley Weiſe / es ſey Critpinal
oder Civil , Zeugnüß geben ; So iſts auch ein
groſſes / aus der natůrlichen Billichkeit und Buͤr⸗
gerlichen Gerechtigkeit / daß das Koͤnigreichſich
nicht ſolte verlaſſen auffdie A tlitmation des Koͤ⸗
nigs wegen der Geburtdieſes ſupponirten Prin⸗
zens / ind J . M. haben dero Sachen in aller Auff⸗
ſicht / oͤffentlich als ihr eigen angenommen ; Es

mag aber niemand auff Erden / es ſey Koͤnig oder

Unterthan / mit Recht erwarten / oder ihm zuge⸗
laſſen werden / die Stelle eines Zeugen in ſeiner
eignen Sache zu ſuppliren / weil eine Civile Re⸗

gierung ſtabiliret ; dann falls einer rechtmaͤſſig
ſein eigener Beweiß moͤchte ſeyn in ſeiner eigenen
Sache / ſo moͤchte er auch Richter von ſeinen ei⸗

eine Umkehrung der Fundamenten von der Ci⸗
vilen Regierung ſeyn ſolte / da doch eines der vor⸗
nehmſten Intentionen deſſelben iſt / um eine feſte
ſuſtitz einzufuͤhren / daß niemand ſein eigener
Richter ſeyn moͤge .

Wir wuͤrden ſo deutlich nicht reden / falls wir
es billich vermeiden koͤnten : Wir werffen hie⸗
durch keine Schande auff S. Maj . noch ſind twir

heit/ ſondern wir erzehlen allein / wie die Rechte
von Engeland lauten / in dem Fall von S . Maj .
Affirmation von der Geburt dieſes prætendir⸗
ten Printzens / und daß ſolches keine Krafft ei⸗

rechtliches Zeugnůß mag angenommen werden .
Undiſt Se . Maj . verpflichtet / aus Billichkeit /
und Ehre/ durch ſein Amt und Eyd / ſeinen Unter⸗
thanen nicht aufftudringen / daß ſie glauben oder
ſich verlaſſen muͤſſen auff dero Attirwation

der Koͤnigin/ welches nothwẽdig darin begriffen /
er kan nicht begehren / daß ſein Volck ihre alte Ge⸗
wonheit und Rechte ſolte veraͤndern/ und des Koͤ⸗
nigs Worte und Zeugnuͤſſe an ſtatt beſchworner

der hochſten Wichtigkeit / die Regierung betref⸗
fend/ zu beweiſen .

In Jall das Koͤnigreichſoltezuſtehen/ daß die

flirmation ihres Koͤnigs gnugſam waͤre einen

rechtmaͤſſigen Printzen von Wallis zu machen /
ohne ſolche Zeugen ſeiner Geburt / gleich unſer
Recht erfordert / ſo wuͤrde conlentiret werden /
daß die alte Conſtitution der Engliſchen Mo⸗

genen Beweiſungẽ ſeyn/ darvon aber der Erfolg
//

auff einigerley Weiſe ſchuldig einer Unbeſonnen⸗

2 75 — —Wir můſſen mit aller gehoritgenEhrerbienig. 1688 .

narchiæ veraͤndert werde/ um alſo die ſtabilir⸗
te rerhtliche docuritaͤt von threr Freyheit und
Guͤtern zu deſtruiren . DieGeſetze von Engeland

Tbeat Europæl DreyſehenderTheil .
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accordiren in dieſem Fall / mit den Rechtenan⸗
derer Koͤnigreiche und abloluten Hereſchafften .

Das weltliche Recht / ſo in den meiſten Chriſtl .

Koͤnigreichen angenominen iſt / und die/ ſo auf die

abſolute Regierung ziehlet / hat zu einer threr

Grund⸗Regulen : Principis Verbum pro lege

Geſete gehalten werden . Wir ſagen/ das Gefetz
ſchreibet niemahlen der Allirwation des Prin⸗
ens / in palſirten Sachen / worinnen das Recht

der Unterthanen gekraͤncket wird / einen ablolu⸗

ten Glauben zu / und paſliret vor ein Regul inſol⸗
chenFaͤllen: Principi non indiſtincte creditur ,

dem Fuͤrſtenmuß nicht volltoͤmlich ohne einitze

Limitation oder Reſtriction in der flirmation

von geſchehenen Sachen / ſo das Legale interelle

und die Securitat ſeiner Unterthanen betrifft /ge⸗

glaubetwerden.
Die Doctores der Rechtẽ determiniren / daß

dern Wort des Koͤnigs / daß ein Unterthan Ver⸗
rath oder Kebellion gegen ihin begangen habe /

nicht ſoll geglaubet/ oder vor Beweiß angenoͤmen
werden / umd ſagen ſie außdruͤrklich Kegi tides

nõ adhibetur , talem fuiſle proditorem : Inglei -

chem/ falls er einige Urſache prætendliret oder er⸗

klaͤret/ warum er einen Untelthanẽ oder Vaſallen
ſelnes Intereſſe beraubet / ſo darff ihnen nicht ge⸗

glaubet werden / ſondern es muß Beweißdatan
ſeyn/ und die beſchuldigte Partheyen muͤſſen citi⸗

ret / und ihre Defenſion gehoͤret werden .

Sie ſchlieſſen gene raltter / daß wañ ein Koͤniig
ſetwas ſaget oder bezeuget zům Bræjudit eines an⸗

dern / ſelbigein darinnen nicht darffgeglaubet wer⸗

den / vornemlich wann deſſen A flirmation zů ſet⸗

nem eigenen Vortheil / und Schaden des Inter⸗

thanens gereichet / und lauten ihreWorte folgen⸗
der Geſtalt : Quando ex allertionePrincipis ipſe

principaliter ſentitet comimodum & ſubditi

incommodum,ipſi Principi non oreditur .

Der Teutſche Kaͤiſer / Heinrich der s . hat im

Jahr 1200 . einbehöͤrlich dentiment von Billich⸗

keit und Inhalt der Geſetze in einer ſolchen Sa ,

che: Er begehrete nicht / daß das Volck die Al⸗

firmation von ihme ſelbſten und von der Kaͤiſe
rin Conſtantina , üͤber der Geburt eines Prin⸗
zens glauben ſolte/ weiln ein Geruͤcht und Su⸗

ſpicion war / daß Conſtantina ſchon uͤber das

Alter Kinderzugebaͤhren / und daß ihre Frucht⸗
barkeit nur ertichtet / weßwegen er dem Volck ei⸗

nen klaͤrern Beweiß / meht als die Sache erfoder⸗
te / durch Zeugen gabe. Sie bereitete einen offent.
lichen Ort / woſelbſten ſie verbliebe / erwartete die

Zeit der Entbindung / Venrre cultodito , durch

offentliche Wachten und Bewahrer / damit ihr
lein xuppolition koͤntezugebracht werden / allwo

dann alle Matronen / ſo da wolten / konten zu iht

tomtnen/ ( dann niemand außgeſchloſſen ward / )
und gebahr alſo in Anſehung des Volcks der

Stadt eifien jnnzen Printzen / ſo nachgehends
zum Kaͤtſer erwaͤhlet / und Friedrich dtr Zweyte
benahmet worden . 3

Imm Fall es noͤthig/ koͤnten wir En . Hoheit

Beſchreibung

habendum ẽſtʒ das FuͤrſtenWort muß fuͤrein

Engelaͤndiſche

Koͤniglichen & amiliæ in Engeland / undder
Ftiede und Sicherhelt des Koͤnigreichs/ in der

Couſtitution unſerer Geſetzlichen Monarchie

in den Sachen bemercket waͤren / daß den Kön
gen nicht in ihrer Macht ſtehe/ die Succelſion

nachihrem Willen zu veraͤndern/ oder durch einſ
ge Mittel der Verſterbung derCron ihrenaͤchſen

Bluthverwandtenzuübergehen . Wañaber daz
Koͤnigreich S . MeAffirmarion von dieſemluß⸗
ponirtenPrintzen glaubenſolte / ohn einigenBe⸗
weiß nach den Rechten und Gewonheiten von

Engeland / ſo wuͤrdedie naͤchſte Suocelſion da
durch wuͤrcklich aus dem rechtmaͤſſigenCoutsge⸗

ſchloſſen/ undin den Willen des Koͤntgs geſtelet
ſeyn/ welches dann in Effect iſtder Cron baui⸗

moniazu machen / da doch biß anherozn Folge
der Geſetze und Gewonheiten von Engeland /das
Recht der Cron auff das naͤchſte Bluthabiihlet
und muß der Succeſſoreigentlich der Etbe dez

Koͤnigreichs genennet werden / und dasKtaͤfftder
Geſeßze des dandes . Er kan auch nicht ausſeinet
Succeſſion geſtoſſen werden durch einigeAcka
von ſeinen Vorfahren . Wann dann der König
eine ſolche groſſe Macht ſolte bekommen / daßet
dem Volck auffdruͤnge/ die atteſtation von der

Geburt dieſes lupponirten Printzens zu glauben

ſo erſcheinet esklar/ daß die natuͤrliche Billichkel

ſo wol als die Geſeze von Engeland es kraffloß

machet / in Anſehung einiger Prejudizvon En ,

Koͤnigl . Hoh . vor ſo viel als ſie der rechte Erbeder
Croniſt .

Wir glauben / daß die Jeſutten und andene

Handhaber / dieſes ſupponirten Printzen / gegen

dieſe unſere Rechte / wie ſie dann gewohnet/twerden
ein Verbrechen außſchreyẽ / umdaß die Krafftden ,

ſelben GeſeßeihrenBetrug entdecket :Siewerdel
ptætendiren / daß es unbillich ein Zeugnuͤßvon
ſeiner Geburt zu erwwarten von falſchen Zelgen /

und auff ſolche Manier als hier beſchtieben auſtt
von allen Roͤm. Catholiſchen / allein dieReden

und Weißheit dieſer Geſetze ſeynd untviderſprech
lich .Uñiſt es ein groſſer Beweiß võihrer Schlld
daß ſie unwillig feyn auff Rechte / ſo Falſchhel

und Betrug vorkommen / auch Sonnenklarel

Beweiß von einer Sache erfodern .

Die rechtfertig und unſchuldig ſeyn/ ſindni⸗

male erzůrnet/ uͤbereinemRecht/ ſovor dieWir.
heit und Gerechtigktit Sorge traͤget Es kanih

nen nicht unbetvuſt ſeyn / daß es beſſer foltegetke

ſen ſeyn / ſolche Zeugen zubekoſnen / gleichtoiennſe
re Geſetzeerfodern/ irn bey det Sebüͤrtemeshril
tzen zů ſeyn. Dann ſolche/ſo ſie darzu genommen /
auch nür gemachte Znſchauer waren / undſichbe
friedigten/ gleichtwiedañ nun geſagtwird)nichts
von derSache zuſehen/ wovon ſie offentlcchſtlen
gefraget werden / AugenZeugen geweſen il ſchn.

Es iſt kund / daß die Gegentwaktvon
ro . de

proteſtirenden Adels beyderley Geſchlechts 0
aͤndere Perſonen vonvornehmenOualitätehn

leicht haͤtte koͤnnen erhaltenwerden / als eines ban
den Catholiſchen/ falis man vorgehabt/ aufftch.
tig und bilich mtt dem Koͤnigreich zuhandelt,

— Daß die Ehre und Securität unſerer “ und wuſten ſie wol / daß die ? roteſtanten dulch
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Jang Europa,umdnitdenPapiſtenSatistaction ,
wegen der Schwaͤngeraund Eutbindung Koͤ—
niqin gebreche/ und begehret wüͤrdezdie

Su

von einem verfaͤlſchten Printzen war ſtarck bey

denſelben / mitden Papiſten aber war das recht
anders . Sie wuſten wol / daß die Freunde Ih .

Koͤn . Heh . ja ſo bereit waren / wann ſie wuͤrden

beruffenherden / auffzuwarten / als einige Catho⸗
liſche ; ſo war ihnen auch nicht unwiſſend / daß die

Gewonheit / Geſetz und natüͤrliche Billichkeit er⸗

foderte/ daß davon an J . Köͤn. Hoh. vor allen an⸗

dern gebuͤhrendeWiſſenſchafftvon der erwarten⸗

denZeit der Koͤnigin Entbindung ſolte gegeben
worden ſeyn/ damit ſie ſolche Edle Matronen / als
ſie nothwendig zů ſeyn wuͤrde geurtheilet haben/

haͤtte ſenden koͤnnen/ Jh. Majeſt . auffzuwarten /
und alſo unpartheyliche und unwiderſprechliche
Zeugen von der Geburt zu ſeyn . Sie wuſten wol /
daß ein Gebrauch / die Amballadeurs zu ruffen /

und bey der Koͤnigin Entbindung gegenwaͤrttg zu

ſeyn/ auch daß ein gemeines Geruͤcht von einem
beſteckten BettTuche durch andere proteſtanti⸗

ſche daͤnder außgebreitet war / und daß einige En⸗

voyes und publique Miniſters von einigen der⸗

ſelben zur Stelle / und vornehmlich / daß die Hol⸗
lander einen Ambaſſadeur daſelbſten haͤtten/ wel⸗
cher erwartet / daß er wuͤrde geruffen werden : Sie

wiſſen wol/ daß die Provilion vor einen rechtmaͤſ⸗
ſigen/ und unzweiffelhaften Beweiß von der præ -

tendirten Geburt nicht ſolteverhindert haben/ daß
ſo viele Papiſten von beyderley Geſchlecht ſolten
alliſtiret / und gegenwaͤrtig geweſt ſeyn/ ſo viel als

J . M. begehret hatte / und haͤttenſie ſich alſo voll⸗

koͤmmentlich auff ihre Huͤlffe / falls es deroſelben
alſo beliebet / alleine verlaſſen koͤnnen. Gleichals
wann die rechtmaͤſſigen Zeugen nicht einmalzur
Stelle .

Die Papiſtiſ . Berathſchlager betriegen Se .
Maj indem ſie deroſelben vorſtellen / daß er das

Koͤnigreichvergnugen koͤnne/ mit dem Vorwen⸗
den/ daß man nicht darauff bedacht geweſen/ oder

es verſaͤumet/ oder nicht gewuſt haͤtte/ anStatteei⸗
nes behoͤrlichen Beweiſes zu Folge derZewonheit
und Geſeße von Engeland . Es iſt eine Regel in

unſerm Rechte/ daß niemand einen Vortheil aus

ſeiner Nachlaͤſſtgkeit moͤge ziehen / und vermag ein

weniger Beweiß in unſern Gerichts⸗Stellen nit

angenom̃en zů werden / und daß dieParthey / ſoan

der Sache gerathen iſt/ keine Verſaͤumnuͤß oder

Ungpoiſſenheitlan vorwenden / wañ er wol hat wiſ⸗
ſen koͤnnen/ was ſeine ſchuldige Pflicht erfodere.

Wir vermuthen / daß Eu . Hoh. wenn ſie dieſes
leſen/ werden zur Gnuge von der Warheit unſerer
erſten præliminar Concluſionbefriediget ſeyn ;
als welches nothwendig jederzeit muͤſſe beobach⸗

tet werden / ein rechtmaͤſſiges Urtheilzu faͤllenin
dieſer Sache des ſupponirtẽ Printzens von Wal⸗
lis / und von deme / ſo Eu . Hoh . zukomt zu thun/
aus Urſachen ſeiner Prætenlion . Wir zwveiffeln

nicht Eu . Hoh. ſollen klaͤrlich begreiffen / was ſie
don Ih . Koͤnigl. Maj . mit Beybehaltung eines

GottsfuͤrchtigenTriebes von Kindlichem Ge⸗

ben / welches noch nicht nach den Geſetzen bezeu⸗

get / daß es von der Koͤnigin gebohren : Wir zeigen
Eu. Hoh. nun die andere Concluſion , welche
hier zu Stelle muß abgeleget werden / als eine ab⸗

ſoluteSicherheit / darauff zu alliltiren / an / das iſt :
Daß weder die Rechte von Engeland noch ei⸗

nige weltl . oder natuͤrl. Juſtit von Eu . Hoh. eini⸗

gerley Art von Zeugnuͤſſen oder Beweiſungen er⸗

fodern/ daß die brætenſion von dieſem lupponir
ten Printzen von Wallis falſch und erdichtet ſey /

oder daß er nicht von der Koͤnigin gebohren .
Einjeder / ſo prærtendiret / daß er der natůrliche

und rechteSohn einer amilie iſt / der iſt verbundẽ

und gehalten / und ſolches Vermoͤge der Geſetze
und Herkommen von allen Civilen Regierungen
und dem offenbahrẽ Lichte der Natur / u beweiſen/
dieſe 2. Regeln der welt . Rechte / ſind in allen Lan⸗
den in ihren Gerichts⸗Stellen angenom̃en / qua⸗
lem quis ſe facit pro Fundamento intentionis

ſuæ, talem ſe debetprobare. Et Filius , qui pe -
tit hæredttatem, tanquam filius , debet probare
Filiationem . Falls einige Sohnſchafft odereinig
ander ſothaniges / oder Kelation der Grund von

jemanden gefodert / ſo muß der Foderer ſolches
ſein Fundament jederzeitbeweiſen/ imFall der / ſo
Erbevoneiniger Erbſchafft prætendiret zů ſeyn/
falliret / ſolche ſattſame Zeugnuͤſſezu geben/ als die

reſpective Geſetzedesdandeserfodern/ um ſeine
Proximitdt an dem Blute zu bezeugen/ ſoſeynd
diejenige / welche ſeine rechte Ankunfft laͤugnen/
nicht gehalten / es mit einigem Zeugnuͤſſe zu be⸗
weiſen . Die Manier der Geſetze von Engeland /
in Sachen der Rechtſprechung von allen Præ⸗

tenſionen / ſo wegen der Geburtentſtehen/ iſt an

den meiſten Engliſchen wol bekant / der Anfoderer
muß allezeit beweiſen alles das er vorgibt / betref⸗
fend ſeine Ankunfft / und der geringſte Mangel
am Beweiß iſt fatal vor ſeinen Proceſl .

In Fall der Vertheidiger mercket / daß dem

Anklaͤger ein ſattſam rechtmaͤſſig Zeugnuß von

ſeiner Ankunfft und Geburt gebricht / ſo faͤllet er
dem Gerichte nicht laͤſſig mit Beweiß von ſeiner
Seyten / dann es iſt genug vor den / ſo die pre⸗

tendirte Ankunfft laͤugnet/ daß er weiſet / daß die

Zeugen und ihr Zengnuͤß/ dasſie producirten /
untuͤchtig iſt .

Eu . Hoheiten ſeynd nicht obligiret / weder

durch die Rechte / noch zu Folge der naturli⸗
chen Gerechtigkeit / Zeugen zu haben / um zu

beweiſen / daß der prætendirte Printz von

Wallis nur eine Betruͤgerey iſt / ſintemal
Eu . Hoheit der rechtmaͤſſige erkante Erbe

zur Cron . Ulnd ſo lange keine rechtmaͤſſige
Zeugen ſeyn / womit das Koͤnigreich offent⸗

horſam zů fodern . lich kan befriediget werden / daß er von der
Theatti Europæi Dreyzehender Theil .

Wir muͤſſen Eu . Hoh . ferner zu Gemůͤte fuͤh⸗/ 1633 .
ren / daß / gleichwie ſich die Sache nun erweiſet /
S . M. mitkeinem Rechte von En . Hoh . begeh⸗
ren kan/ daß ſie den prætendirten Prinzen ſolten
erkennen . Es ſtreitet wider die Billichkeit und

unſereGeſetze / daß Eu . Koͤnigl. Hoh . von dero

Stelle und Prætenſion eines rechten Erbens der
Cron ſolten abſtehen / und einem Kinde uͤberge⸗

Un ij Koͤnigin
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765 . Köndgin gebohren/ ſo haben En . Hoh . noch eini⸗

ger andet Fuͤrſt oder Staat ſeine Prætenſion
nicht ziterkennen / ſondern Eu . Koͤnigl. Hoheit

gebühret vor allen Printzen und Staaten / vor

den rechten Erben der Cron geachtet zu werden .

Zum wenigſten ſo lange biß rechtmaͤſſig bekant

und declariret / daß ein Printz vorhanden / und

iſt es ein ſcheinbares Unrecht von Eu . Hoheiten

dem Königreich und dei gantzen broteltanri -

ſchen laterelle zulaſſen / daß dieſer ſupponirte
Pꝛintz ſo ſtillſchweigend und fubmiſſe , ohn offent⸗

liche Klage uͤber das Unrecht / den Nahmen ei⸗

nes Printzen und rechten Erben der Cron aſſu -

miret .

Wie die Paͤbſtliche Ligue trachtete die Anfo⸗

derung Eu . Hoheit Groß⸗Ahnen Heinrich des

V. auff die Eron von Franckreich / zu ſchieben/
und den Cardinal von Bullion zumn Koͤnige er⸗

laͤrte / ſo ſandte er Agenten an den Pabſt / ( ob⸗

wol er damalen ein Proteltant war ) und alle

Fuͤrſten und Staaten der Chriſtenheit / daß er

der rechtmaͤſſige Erbe der Cron / und der Staat

von Venedig behandelte mit dem Paͤbſtl. Nun⸗

cio ( ʒu ſeinemgroſſenVortheil) daßer davor ge⸗

hoͤret erkant zů werden / weiles ſchiene/ daß er der

rechtmaͤſſige Erbe ſey.
Es iſt wahr / daß ſein Recht geweſen/ um Kö.

nig in Poſſeſſion zu ſeyn . Man hatte aber ſo
groſſe Urſache / daß Eu . Koͤnigl. Hoheit Titul

zu der Cron unterhalten werde weiln ein anderer

dazu erhoben worden / und durch die gantze Welt
declariret wird/ der rechte Erbe der Cron zu ſeyn/
nach St . gegenwaͤrtigen Majeſtaͤt . Es iſt ohne

Zweiffel billich und recht / daß ſie erfodert und er⸗

wartet / daß die ptetendirte Geburt ( welche ſo

ſehr und mit ſo vielem Recht lulpect iſt) andem

Koͤnigreiche dadurchunwiderſprechlicheZeugen
nach den Geſetzen und Herkommen von Enge⸗
and / und der naturlichenBillichkeit offenbar ge⸗

macht werde .

Es ſolte eine gefaͤhrliche Conlequence ſeyn
koͤnnen / wann manzulieſſe / daß eine falſche O⸗

pinion durch Verlauff der Zeit/ Krafft in dem

Loͤnigreich wuͤrde bekommen / und kan gleich⸗

falls das Recht noch Billichkeit nicht erfodern /
daß Eu . Hoh. in dieſem Fall etwas erweiſen duͤrft

fen / Eu . Hoheit duͤrffennur allein anzeigen / wie

ſie in dem Koͤnigreiche benachtheilet werden /

durch den prætendirten Printzen / und Sorge

zu tragen / daß man ihr und dem Reiche keine un⸗

rechtmaͤſſige/ unvollkommene oder betruͤgliche

Zeugnuͤſſe auffdringe / um ſeine Prætenſion zu

unterſtutzen . Allein Ih . Koͤnigl. Hoheit Anfo⸗

dern und Recht / um die Naͤheſte nach Seiner

gegenwaͤrtigenMajeſt . in der rechtmaͤſſigen Fol⸗

gung der Cron zu ſeyn/ gebühret ohnwandel⸗

bahr zu beſtehen / und nicht in Zwweiffel gezo⸗

gen zuů werden / durch das Urtheil unſerer Rech⸗

te / und des Reichs / ungeachtet alles / was dage⸗

gen biß dato iſt publieiret oder erklaͤret worden :

Wir zwelffeln nicht / oder es iſt hie klar erwieſen /
daß Eu . Hoheiten oͤffentliche Wegerung um die⸗

ſen prætendirten Printzen von Wallis zu erken⸗

Beſchreibung
F . Fe

nen / auff ſolche ſichere undamenta des Rece
—

und Gerechtigkeit gegrůͤndet / daßſelbige nemaſe
werden koͤnnen uͤbern Hauffen geſtoſſen werden

ſchwerlich fallen wollen / mit allen Umftaͤnden
dieſer Sache / ſowir reparricipiret in unſemOb.
ſervationen / wodurch es nicht allein unwoaß,
ſcheinlich / ſondern auch unglaublich iſt/ uße
von der Koͤnigin ſolte gebohren ſeyn; zumaf 1
uns nicht muͤglich iſt /Perſoͤnliche Zengen 10f0
den / Eu . Hoheit einen jeglichen Umſtand
wir angemercket/ u beweiſen / und iſt oz nchthl,
lich / daß En . Hoheiten die Zeugnuͤffe auffchh
unbekante Kuthoritaͤt ſolten annehtmnen/ welſ

wir mit keiner VorſichtigkeitunſerrNahmenon
ſerer Zeugen in dieſer Sache / weil der Beweff
von den Umſtaͤnden nicht ein Fundament ſin
ſeyn ; von Pobireur unztweiffelhafftetGalf,
heit/ ſondern / daß es nurallein kan dienen/ im

die Falſchheit der Jeſuiliſchen Insentionen 10
dieſem Betrugdeſto mehr inkam und odiens z

machen ; ſintemalen es unzweiffentlich Enn Heh.
Intereſſe iſt / nicht zu weichen von den offerbch⸗
ren Grund⸗Regeln der Geſetze und Julliß wwo⸗

durch es denn gaͤntzlich auff die Handhobetdlets
lupponirten Printzens geleitet wird/ un in be

weiſen / daß er dergleichen iſt / wie ſie praten .

diren/ und daß durch die hoͤchſte Menſchlche

Sicherheit / ſo durch die Zeugenzu bekommen /
quch worinnen das Reich vollkommene datisle⸗

ctionkan nehinen .
Und weiles kund und wol bekant iſt / daß uber

all andere von der Roͤmiſchen Kirchen /dieJeſih,

ten/ (ſoin dteſer Sache ernſtlich gegen En. Ho
heit ſind ) den groͤſſeſten und unverſchaͤmeen/
Stoltz haben/ pallirte Sachen zu entſcheidenylnd

darauff aͤlſchlich zu ſchwoͤren/ obgleich die That

auch noch ſo viel bekant / und klaͤrlich bewieſen/
wuͤrden ſie alſo erfreuet werden / daß ihnen eilige
Gelegenheit an die Hand gegeben wuͤrde / eltoaß

iu erhalten / wodurch die Sachen inZwelffl
koͤnten gezogen werden ; damit ſie alſo die Wan ,

heit verfinſtern moͤchten / und eintge von delt

Volck verleiten / durch ihre doppelſtnnige Kk⸗

firmation und impertinente Sachen / wi

der Eu. Hoheiten Zeugen / oder durch ſechel

Zeugnuͤſſe und ſtoltze Befeſtigungen der Falſch,
heiten .

Aus dieſer Conſideratian werden wirdie El⸗

zehlung von vielen kraͤfftigen Umſtaͤnden /ſ

wir beyeinander verſamlet / einziehen / wiervol

wann ſie allzuſammen in eine gebuͤhrliche Oud⸗

nung wuͤrdengeſetzet werden / ſolten ſie durch i

re vereinigte Staͤrcke unpartheyiſche Richtet

kraͤffig koͤnnen bewegen / um zu ſchlieſſen⸗daßes
unmüͤglich/ daß die Koͤnigin ſolteeine Müllet

von dieſem lopponirten Printzen ſeyn.
Wir werden Eu . Hoheit ſehr umſtaͤndleche

Verſicherung geben koͤnnen/ daß nicht ein ein,

ger rechtſchaffener natuͤrlicher Grund ekſcht⸗
nen / woraus man glauben koͤnte/ daß Ih. Maf
empfangenhaͤtte. Sie hat nicht das elffe ſ

luͤrlichſte und bekanteſte ZeichenderEmpfilg

Wir haben deßwegen Eu . Hoheit auch nicht be

—

Engelaͤndiche



—
(„

Geſchichte .

IFgehabt . Ihre Monath⸗ Stunden conti -

numeonmmihteingewöhnlichenunſichern Sovts
gleichwie vorhin / wehrender der gantzen Zeitih⸗
rer prætendirten Schwaͤngerung. Sie hiele es

nicht verborgen / daß es mit ihr nach der Frauen
Weiſe gienge / in ihrer Raͤiſe nach dem Bad/
wie auch nicht / daß es noch einige Tage waͤhrte /

nachdeme der Koͤnig ſie daſelbſten gelaſſen ; aller

Fleiß auch / welchen ſie nach der Hand anwand⸗
te / ſolcheszu verbergen/ ſchlene fruchtloßzu ſeyn/
weil ſolche Sachen zur Erkaͤntnuͤßmehrer Per⸗

ſonen kommen / als die ſo zu vertrauten dieſes Be⸗

trugs getnachet .
Wall nun Ih . Majeſt . nicht das natuͤrliche

Zeichender Auffenthaltung ihrer Stunden / wor⸗

aus die Weiber durchgehends ſchlieſſen/ daß ſie

empfangen / und wornach ſie rechnen / gehabt / ſo

ſcheinet es durch Seiner Majeſt . Reden in dem

Rath / daß es Ih . Mafeſt. vor die rechte Zeit ge⸗

halten/ mit bekant zu machen / daß die Zeit ihrer
Empfaͤngnuͤßgeweſen / wie ſie ein brælent nach
dem Bilde der lieben Frauen von Loretto geſandt /
auff die Wiederkunfft des Koͤnigs zu der Roͤni⸗

gin in dem Bad .

Es war damalen noch allzufruͤhe um mit ei⸗

nem untergeſteckten Kinde verſehen zu ſeyn / und

ſtunde es derowegen in ihrer Macht / ſolche Zeit
ihrer Empfaͤngnuͤß zu benennen / wie es ihr be⸗

liebte ; dann auch nach einem Kinde zu forſchen /

ſo damit moͤchte uͤbereinkommen / und ſchiene es
eine Gottes ⸗fuͤrchtige und herꝛliche Sache zu

ſeyn/ daß ihre Empfaͤngnuͤß zu einem Miracul

von dem lieben Frauen⸗Bilde gemachet worden .

Wiewol das Ungluͤck nach der Hand wolte / daß
ſie die Zeit ihrer Empfaͤngnuß und ſupponirte
Entbindung nicht konte üͤbereinkommend ma⸗

chen/ mit der gewoͤhnlichen Zeit der Natur / von

9. Monaten .

Die Vertraute und Rath⸗Geber von dieſem
Betrug / wie ſie das gemeine Geruͤcht auff des

Koͤnigs Erklaͤrung hoͤreten / als das lapponirte
neugeborne Kind vorgezeiget / daß er nun einen

wackern und geſunden Printzen zum Sohnhat⸗

te / wie die geringſte Wehmutter / ſo damit nicht in .

tereſſitet / auß Spoͤttereygeſagt / daß ſolch Kind

von 8. Monaten / eben ſo ein groß Miracul ſey/
als der Koͤnigin Empfaͤngnuͤß gehalten worden .

Wir ſagen / daß die Vertraueffen beſorget / daß die

Erzehlung die Vorſtellung unglaublich machen /

und zu Entdeckung des Betrugs dienen moͤchte/
ſo perluadirten ſie Ih . Majeſt . ſich zu erklaͤren/

daß ſie die Zeit ihrer Empfaͤngnuͤß verrechnet /
ulnd wol wuͤſte/ daß ſie ſchwanger worden / ehe und
bevor ſie das Bad gebrauchet . Durch dieſe neue

Rechmimg gedachten ſie/ daß man moͤchte verſi⸗
chern/ daß dieſes Kind wol zů ſeiner gebͤhrlichen

Zeit gebohren/ und derowegen wol ſtarck und

friſch ſeyn konte / gleichtvie Se . Majeſt . geſaget .
Und gedachten ſie/ daß es eine kleine Schwerig⸗

5 ſagen/ die Weiber verrechnen ſich zumoͤff⸗

Zuihrem Ungluͤcke aber hatte ſte vergeſſen /
daß Ih . Majeſt . noch unterſchiedliche Wochen

Theatri Europæi Dreyzehender Theil .

Denckwuͤrdiger Geſchichten. 50⁰
nach ihrer prærendirten Entbindung außdruck⸗
lich bey dero erſten Rechnung feſte geblieben . Sie

hatte vergeſſen / daß es gnugſam bekant / daß Ih.
Majeſt . dero Stunden auff der Raͤtſe nach dem

Bade/ und noch 4 . Tage hernach / wie der Koͤ
nig von dannen abgeraͤiſet/ gehabt / ſo ein klarer

Beweiß / daß ſie damalen noch nicht empfangen :
Sie conſiderirten nicht / daß in dem / wann es

wahr / daß die Koͤnigin gewuſt / daß ſie damalen

empfangen / gleichwie ſie ohnlaͤngſten ſich erklaͤ⸗
ret / daßes ſo denn kein Verrechnen ſeyn koͤnte/
und der ſchlechſte Medicus , welchen ſie in demn
Bade gehabt / ſolte ihr wol haben ſagen koͤn⸗
nen / daß/ falls ſie ſich einbildete / daß ſie
empfangen / gleichwie nun geſaget wird / daß

Baden wahrſcheinlich die Frucht toͤdten
olte .

Sie bedachten auch nicht / daß Ih . Maj . er⸗
klaͤret hatte das Miracul von der Zeit ihrer Em⸗

pfaͤngnuͤß/ und daß ſelbiges ganz nicht mit der

jetzigen Rechnung uͤbereinkam . So ward auch
in dem Rath nicht einmalgedacht / wie Jh . Maj .
Warheit in Ehren koͤntebehaltenbleiben / durch
ſolche contraite Etzehlungen . Allein wir haben
nicht noͤthig / dieſes zu melden / ſintemal die

Welt gnugſam weiß / wie wenig Kegard die

fahunſche
Beicht⸗Vaͤtter auff die Warheit

haben .

Ih . Majeſt . erwieſe keine Urſache durch den

gewoͤhnlichen danff der Natur / um zu glauben /
daß ſie ſchwanger . Die gemeine natuͤrliche Zeii⸗
chen/ ſo man in den 4 . erſten Monathen bey allen

ſchwangern Weibern ſpuͤhret/ warengantz nicht
bey Ih. Maj . zu finden . Es war keine Schwel⸗

lung oder Vergroͤſſerung von der gewoͤhnlichen
Proportion ihrer Bruͤſte / ſo war auch keine

Milch darinnen zů ſehen/ ( obgleich zu einer Zeit
eine Jungfrau war / ſo die Kuͤnheit hatte ſolches
zu ſagen ) ihre Groͤſſe verbliebe allezeit in einerley
Stand vor den Augen derjenigen / ſo vor recht⸗
maͤſſige Zeugen palliren koͤnten / und durchge⸗
hends in ihrer Prælence waren / und keine der

Weiber / die bequem als Zeugen zu ſeyn/ konten

die Satisfaction bekommen / einen Tropffen
Milch aus ihren Bruͤſten zu ſehen/ wiewol es zur

Ehre und Intereſſe Ih . Majeſt . ſolte gereichet,
haben/ daß ſie ſolches erwieſen haͤtten/ ſintemal
darinnen einige Warheit von ihrer Schwaͤnge⸗
rung geweſen.

Wir ſtellen dieſe Umſtaͤnde in unſer Memo⸗

rial nicht ohne dachen unſerer Geſellſchafft / weil

einer unter uns ſagete / daß er nun ſicher wuͤſte /

daß weder Ih . Majeſt . Doctores, nochdie Jeſui⸗
ten natuͤrliche Philoſophi waͤren ; dann ( ſagte
er ) ſie haͤtten mit geringer Kunſt die Brůſte der

Koͤnigin in dem Alterthum / ſo ſie jetzo hat / ſo vol⸗

ler Milch ſchwellen koͤnnen/ daß ſie ſolche gemaͤch⸗
lich haͤtte außmelcken koͤnnen / bey Zuſchauen
der Princeſſin von Daͤnnemarck / und aller Wei⸗
ber am Hofe : Es kan / ſagte er / geſchehen / in

vernüͤnfftigen oder unvernuͤnfftigenSeſchaͤfftenz
und gab uns zugleich unzweiffelhaffte Frempel

— — ———„

davon / ſo ihm bekant waren / alſo daß man gar ein

Un iij Kind
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ment zu verſchaffen / ſo prætendirte er es an ei ſich natürlich und nothwendig verſamlen/ gledi
nem Viehe / zu erweiſen / da er nun ſolches vor Partheyen / ſo dortherum befindlich /ſich 1
hero wohl probtret / melckete er Milch aus den geſamt außſetzen und außbreiten / um Raum
Bruͤſteneines jungen Thieres / ſo noch ntemalen machen . Esiſt niemahlen pall rel/kanauchm
geworffen; Ein ander vonder Geſellſchafft ſagte / tůrlich nicht geſchehen / daß das Petitonæum 0
weil dieſes eine ſo gemaͤchliche Kunſt / ſo verwun⸗ lein ſolte außgearbeitet werden / um dem Kinde
derte er ſich / daß die Roͤmiſche Prieſter ſolches Raum zu geben. Alle Plyſiei und Anstomle
nicht gelernet / ſintemalen es in der Welt bekant / wiſſen wol / daß ein Kind auff die Manter ſenne
daß ſte ſchon laͤngſten die Kunſt gehabt / die natuͤrliche Situation in der BaͤhrMutte
Milch von der Jungfer Maria uͤber 1600 . Jah⸗ nicht ſolte halten koͤnnen/ noch lebendig gebohten
ren zu verwahren / und ſolche zn vermehren / von werden ,

5

eines Pferdes· zu eines Wagẽs Ladung / im es al-[ Alle Maͤnner undWeiber / ſo jemalen ſchwant

ſo unter ihrẽ leichtglaubigen Volckeaußzubretten . gerer Frauen Umſtaͤndehabenoblereiret / wſſen
Wir bitten Eu . Hoheit um Vergebung / daß wol/ daß alle Theile / welchean ſich ſichthar / aft

wir hierinnennicht ſo ernſtlich ſcheinen / als die ſchwellen / biß zur Zeit derEntbindung ; aberdiß
Hoheit der Sachen es wol erfordert . Wir ſagen natuͤrliche noͤthige Kennzeichen der Schwaͤngh

allein die Worte der Warheit und Beſcheiden⸗ rung falliret ſo volkommen in Ih . Majeſ. 5
heit / allein die wunderſelzame Haͤndel der Roͤmi⸗ verſtaͤndige Zuſchauer beyderley Geſchlechter

ſchenPrieſter / ( ſo zum oͤfftern ein tranriges En⸗ ſich verwundern / daß keine beſondere Kunfflwſ
de nehmen ) noͤthigen uns ſolche zuprælentiten / re erdacht / urn

die Zeichen und einiges Zunchmen

Find davon gezeuget / um uns ein Divertiſſe - Vermehrung der Feuchtigkelten / ſo darfnnh Az
16ʃ%½

gleichwie ſie es verdienen . Es iſt ein anders be⸗

kantes Zeichen / und Zeugnuͤß einer Frauen

Schwangerſeyn / nemlich die greiffliche Bewe⸗

gung des Kindes in ihrem Leibe / welches man

dann vermuthete / daß Ih . Majeſt . ſolches den

Weibern mit Freuden wuͤrde erwieſenhaben/ ab⸗
ſonderlich den Proteſtantiſchen Jungfrauen ih⸗

rer Schlaffkammer / welchenebſtdem Proteltan⸗
tiſchen Doctore , ſo damals ihr Medicus war/
anihrem Schtoangerſeyn/ ſo ferne ſieduͤrfften/

zweiffelten ; wie man prætendirte / daß ſie deben
fuͤhlete/ und ſolches ſo fort durch das gantze Koͤn

nigreich ruchtbar maͤchte/ ſo wuͤrde es eine Be⸗

luſtigung von Ih . Maj . geweſen ſeyn/ und keine

Muͤhe (falls die Sache anders warhafftig und

ohne Betrug geweſen waͤre ) um die Bewegung

des Kindes ehrlichen Matronen ihrer Schlaff⸗
kaminer zu erweiſen/ welche auff allen Fall recht⸗

maͤſſige Zeugen haͤtlen ſeyn moͤgen/ von der War⸗
heit/ und das zur Vergnügung des Reichs / wel⸗

ches mit Recht unwillig . Die Matronen haͤtten
ihren deib moͤgen anruͤhren/ und behoͤrlicheRich⸗

ter ſeyn koͤnnen durch die wahre Bewegung et⸗
nes Kindes in der Mʒuʒtter Leibe . Einigen von

der Bluth⸗Vertwandſchafft des wahren Erbens

haͤtte dieſe Gunſt gebuͤhreterwieſen zů ſeyn/ gleich
als unſere Rechte und die gemeine Vorſichtigkeit

lehren/ um dadurch alle Jalouſie wegzunehmen /

allein wie fleiſſig man gleich war / das Geruͤchte/
daß Ihre Majeſtͤͤt deben bey ſich kruͤge/ auß⸗
zubreiten / ſo wolte man dennoch das Fuͤhlen von

ſelbiger Betwegung keinen competenten Zeugen
vergoͤnnen/ woraus das nachdenckende Koͤnig⸗
reich Urſachhaͤttehabenmoͤgen/ um zuglauben /
daß ſie ſchwanger ; das folgende ſichtbare Zei⸗
chen von dem wahren natůrlichen Fortgang der

Schwaͤngerung/ iſt die Außbreitung von allen

Theilen des deibes / ſo die Baͤhr⸗Mutter umrin⸗

gen / dann der Platz und die Manire in welcher
die Natur das Verbleiben von dem wachſenden

Kinde in der Baͤhr ⸗Mutter berettet / iſt ſo be⸗

ſchaffen/ daß folgends deſſelben Zunehmung und

desKindes in ihrem Leibe an den Tagzn gebenz
Wir werden berichtet durch verſtaͤndige und er⸗

fahrne
Matronen / welche geſtellet ſeyn in dieſeln

Zuſtand auff Jh . Maj . Achtung zu geben/ daß
alle außwendige Theile ihres Leibes/ ſo die Gu

baͤhr⸗Mutter umgeben / in ſolcher Proportion
geblieben /als ſie vor dieſem wahren / außgenom⸗
men der Bauch der ziemlich auffgeſchwolen/

und ſehr dick war / ſo / daß Ih . Majeſt . vorwerts

das Anſehen haͤtte / ſchwanger zu ſeyn; doch ſa
gen ſie / wann fie Ih . Majeſt . haben ſehen wanh

deln/ und ſelbe von der Seyten oder auffder Seh

ten betrachtet / ſo haͤtten ſie nicht die geringft
Kennzeichen einer Schwangern Frauen befun ,

den . Wir trugen Sorge um durch verſtaͤndige
Weiber die Geſtalt Ih . Majeſtaͤt deibes obler .

viren zu laſſen / auff unterſchiedliche beſonden
Kennzeichen ihrer ſupponitten Tracht und auch

einsmahls ſehr kurtze Zett vor ihrer ſo genanten
Entbindung / und man ertheilet uns allezeit die⸗

ſelbe Nachricht / ſo wir Eu , Hoheit allhier getrem⸗

lich ertheilen .

Wir vergleichẽ dieſe Umſtaͤndemit einem al

dern / ſo wir angemercket hatten / und worvon

wir von Zeit zu Zeit voͤllige Verſtchetung hatten
welche ſich erweiſet in den 4 . letzten Monaten vot

Ih . Majeſt . lupponirten Schwaͤngerunt/wel
inſolchen Monaten durchgehendsdieTheile rel
che die Gebaͤhr⸗Mutter umgeben / meiſt auff

ſchwellen / wi wurden wol intoriret / daß Jl.
Majeſt in allen ſolchen Monaten / recht widet
ihre vortge Gewonheit / allezeit /wenn ſie en toeff

ſes Heinlde ſolte anziehen / aus ihrer Kamtnet

gieng/ und ſich in ihr Cabinet , oder einen andeln

privaten Ort mit 2, oder 3. Italiaͤniſchenbegab
und wolte nicht geſtatten / daß jemand von del

Proteſtantiſchen Kammer⸗Dienerinnenſolche
ſehen ſolte/ daß ſieſich ein weiß Hembde anlegel

wie ſie vorhin gewohnet waren .

Dieſe beyde Umſtaͤnde geben einander voll
kommene Nachricht / und klar an den Tag / da

38 % 8 ν Fefrd b0
die natůrliche Bloͤſſe/ und Ih . Mafeſeͤtwahl
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eſehen konte werden von denen / welche nicht von

beſSanteder on des vorhabenden Bekkuigs
waren ; diejenige ſo allein capabel waren/ Zeugen

yn / auff Seyten Ih . Majeſt . wider den ge⸗
zuſeyn / auff Sehten Ih. Pie 150meinen Ruff ( maſſenſie durchs Geſchrey be⸗

ruffen waren ) die wurden alle außgeſchloſſen /

baß ſie nicht ſchen konten / bihr Bauch in der
That und natuͤrlich geſchwollen war: Und eini⸗

ge wenige Frembde / von keiner
muſten allein das Geheimnüß bewahren des⸗

jenigen / wodurch Jh . Majeſt . Bauch ſoauffge⸗
et war .

b5es kan nichtsklaͤrerſeyn aus allendieſen Um,

ſtaͤnden / wenn ſie gebůhrend zuſammengehalten
werden / dann daß nichts zum Vorſcheingekom⸗
men iſt / von der Einfaͤltigkeitund Klarheit ſo

die Warheit allezeit begleitet / in deim gantzen Ver⸗
lauff von Ih . Majeſt . von der Zeit an / da ihre
otætendirte Schwaͤngerung angefangen / biß
ſur Zeitdet erdichteten Entbindung des ſappo-
nirten Printzen von Wallis. Alles was in der

Sache geſchehen / hat klaͤrlich dargerhan / daß

eintger Betrugund Delſeinen verborgen lagen /

im die Wercke der Natur zu bekleiſtern/ welche
dergantzen Welt haͤtten muͤſſen an Tage gelegt
werden / falls etwas warhafftesin ſolchemVor⸗
haben vorhanden/ ſo das helle diecht koͤnte ertra⸗

gen. Wir moͤgen Eu. Hoh. kuͤhnlich verſichern /
daßin allen denen 8. Monatenund 4 . Tagen /

welches die Zeit iſt /daß Ih . Majeſt. ſolte ſchwan⸗
ger getveſen ſeyn/ und von der Zeitan/ da ſie nach

dem Bade gieng / nach Einhalt der neuen Rech⸗

ming/ inwelcher niemalseinige von den ohnfehl⸗
baren natuͤrlichen Kennzeichen in Ih . Majeſtaͤt
ſeyn geveſen / die einigem verſtaͤndigen Mann o⸗

der Ftau koͤnten Urſach geben/ zu glanben/ daß
ſie geſchtvaͤngert. Der Fortgang biß zuln Ende

bieſes intentlontrten Betrugs von dieſem Prin⸗
en de V allis iſt dem Anfange gantz aͤhnlich ge⸗

weſen. In der Vorbereitung Ih . Majeſt . vor⸗

geſchuͤßten Entbindung iſt nicht in Acht genom⸗
men die Regul der natuͤrlichen Billichkeit oder

Geſetzes / nach der allgemeinen Vorſichtigkeit /

auch nicht der offenhertzigen Ireyheit / und na⸗

lürlichen Handlung / welche haͤttenſollen darge⸗
than werden / daß ſie das Koͤnigreichoder die

Welt nicht ſcheueten / ſo da wiſſen die Warheit
alles deſſen / was in dem prætendirtẽ natuͤrlichen
Wercke von Kinder tragen geſchehen muſte /
worein das gante Reich und ein groß Theil der

Welt war gerathen . Falls man ſich nach der

Gewonheit und Geſetzen von Engeland oder

nach der natuͤrlichen Billichkeit in dieſen
Umſtaͤnden ben der noͤchigen Vorbereitung Ih .
Majeſt . erwartenden Entbindung eines Prin ,
gen reguliret haͤtte/ ſo waͤres freylich billich gewe⸗
ſen daß man erſt von allem Eu . Hoheiten in Zei⸗
len Bericht abgeſtattet / gleich auch andern / ſo
naͤchſt thin die augenſcheinliche Succelſion zut
Cron haͤtten/ von der Zeit ihrererwartenden Ar⸗

beit und Geneſung eines Prinzen / und von dem

Aue ihter Relidenee in ſolcher Zeit / auff daß

Denckwuͤrdiger Geſchichten .
e8/ wie ſieder Zeit war / nicht die behoͤrliche Edele Matronen / und andere

ſich hoͤttenbereiren moͤgen / und darauff warten /
und ihrenthalben gegenwaͤrtig getweſen : welcher
ihre Zeugnuͤſſe allen Argwohn einer Betruͤge⸗

rey / gaͤntzlich haͤtten koͤnnenwegnehmenz doch es
iſt nicht allein ohnlengbahr/ daß ſolches Ih . Koͤ,
nigl . Hoheit nicht iſt kund gethan worden / viel⸗

weniger jemand von ihren Bluts⸗Freuden / noch
auch jemand der Edlen

den / um die Zeit und den

auff waͤs Zeitdie Comerd

get /geſpieletiſt / ſolte den A
Der Ort / wo ſelbſten
6. Wochen liegen/ wurde

und offt ſo zweiffelhafftigb

zu Windlſor , ſo denn zu

und Sr . Koͤnigl. Hoheit
ſchuldig waren .

faſſet/ daß ſie zu St. Fame

gen / daß / als Ih . Maj . de

ſieaim Soñabend da wolte

Logiament ſo geſchwinde
Antwort geweſen/ daß ied
den liegen wolte .

um was Zeit Ih . Majeſt . Entbindung moͤchte

hen: Jedoch wurde gedach

ren ſeyn .

landz ſondern es wurde auch eine ſolche diſt erfun⸗
vorhabenden Arbeit zu verbergen / und es wurde
eine ſolcheerdichtete Zeit der Empfaͤngnuͤß durch
den Koͤnig und die Koͤnigin außgebracht / daß
weder Se. Koͤmgl. Hoheit / noch eintge des A⸗
dels auff einigerley Weiſe einig werden koͤnnen/

lenheraus kann/ es ſolte baldzu Richmont , bald

ſo daß niemand der Edlen Bluts und andern

Freundenvon beyderley Geſchlechte / welcheviel⸗
leicht mit dem rechten Erben verwandt / noch auch
der Proteſtanten jemand wiſſen koͤnte / wie er
ſich ſolte bereiten / Ih . Majeſtaͤt auffzuwarten /
Vermoͤge ihrer Pflichte / die ſie Ih . Majeſtaͤt

Gleichtvie nun die Benennung des Orts offt
veraͤndert worden / eben als ob man Vorhabens
waͤre / ohnvermuthet guffm Sprung einen Ork
zu erwaͤhlen/ ſowurde endlich elne folche geſchwin ⸗
de und deln Anſehen nach unverhoffte Keiolu⸗
tion

⁊. Tage vor der prætendikten Erloͤſung ge,

ſolte/ ( ob gleich niemand anders vermuthete /

als daß noch wol z. Wochen Zeit war ) daß an⸗
befohlen wurde/ hrLogiament inEyl zu verferki⸗

belichtet wurde / daß es unmuͤglich waͤre/ ſolch

AlleProræſtanten lebetenderHoffnung/ daß
die Printeſſin bon Daͤnnemarck wůrde getreu⸗
lich zugeſehen haben / wegen ihrer ſelbſten /

gekommen ſeyn; wiewol ſie lücht maͤchtig war /
oder ihr nicht dorffte wiſſen laſſen / was vorgan⸗
gen in Ih . Majeſt . vermeynteinSchwangerge⸗

hen koͤnte/ odet ſie muͤſte daben zugegen gewweſen
ſeyn / umzu ſehen/ was da vot den Tag gebracht
wůrde . Abereswurde beſorget / daß ihr gerathen
wurde / ſtopffende Medlcamenta zu nehmen /

daß ſie nach dem laxikenden Waſſer,Baͤdeſolte
gehen / um ſich 30 , Meilen von hinnenzu bege⸗

ben/ biß daß der prætencürte Prinz ſolte geboh⸗
5
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Matronen in Enge⸗

Ort der prætendirten

ie , welche / wie man ſa⸗
nfang nehmen .
Ih . Majeſt . ſolten in

ſo ungewiß gemachet /

enennet / daßoffterma⸗

Hopton court ſeyn /

und dem Koͤnigreiche

hre Wochen halten

8 Freytags ſagte/ daß
ſchlaffen / und als ihr

fertigzu machen / ihre
ann allda auff der Er⸗

/᷑ daß es nicht vorge⸗
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Als wir erſt erfuhren Ih . Majeſtaͤt continu⸗

irliches Anhalten / daß ſie am Sonnabende des

Nachts zu St . James wolte liegen/ da konten wir

nicht vermuthen/ daßam Sonntage ein præten⸗

dirter Prinß ſolte aus Tages diecht kommen / zu

dem war auch kein Murmeln davon / noch das

geringſte natuͤrliche erdachte oder gemachte gei⸗
chen / von vorhergehenden Schmertzen einer

Frauen / deren Zeit zur Arbeit herzu nahet . Ih .

Maj . ſpieleten des Nachts noch ſpat in der Kar⸗

te / und es war kein Anſchen vorhanden einiger

Unpaͤßlichkeit / auch iſt dergleichen was in der

Nacht nicht auffkommen : Aber am Sonntage

machte der Außgang offenbar /warum Ih . Ma⸗

jeſt einenſo feſten Schluß gefaſt / auff dt . James
am Sonnabende des Nachts zu liegen / nemlich /

um daß ſie am Sonntage einen Printzen wolte

gebaͤhren.
Sie hatte ſehr artig ſolche Zeit des Tages er⸗

waͤhlet / nehmlich zwiſchen 9. und 10 . Uhr des

Vormittags / damit alle oder die meiſte prote⸗

ſtantiſche Edel⸗Frauen moͤchten in der Kirchen /

und das Werckverrichtet ſeyn/ ehe ſie wieder ge⸗

kommen / und daß die Hebamme / Frau Lubany

und die Gehuͤlffin / Frau Lourain , Freyheit vor

ſich ſelbſten moͤchte haben/ maſſen ſie auch hatten/
ihre Rolle zu ſpielen / indem vor den Tag bringen

eines Printzen .
Die Kammer welche außerſehen war / das

Poſſenſpiel darin zu airen / war darzu ſehr be⸗

quem / und die Regel recht entgegen allen Regu⸗
len der Vorſichtigkeit / welche in ſolchem Fall

haͤtten oblerviret werden ſollen / weil ohne dem

Argwohn vorhanden / von einem luppogirenden
Kinde / falls ihre Meynung recht gut ſo waͤre ge⸗

weſen ; Es war allda eine geheime Thůͤr bey demn

Umgang / ſo die Bett /Stelle umgabe / welche

in eine andere Cammer außgieng / woraus man

heimlich konte ein Kind bringen / und in das

Bett ſtecken / ohne daß es von jemand / ſo in des

Koͤnigs Cammer geweſen/ konte geſehen werden /
ſob er gleich zun Fuͤſen der Bett Stelle ſtunde /
( dann es durffte niemand binten dem Umgang
kommen /) und durch ſolche Thuͤre brachten die

drey Getreue / als die Hebamme / Frau Luban
und Frau Tutayn in Ih . Majeftaͤt Bette / was

ihnen beliebte .
Indem ſie nun nicht eintge geheitne Zufuͤh⸗

rung durch Thuͤrenhaͤttenvonnoͤthen gehabt / ſo

ſolte die Gemeine Vorſichtigkeit erfordert haben /

daß ſie die haͤtten zugenagelt oder verſiegelt / zu

Vermeidung der billigen Jelouſie des Koͤnig⸗

reichs / daß ihmeinverfaͤlſchter Printzwaͤre auff⸗
gedrungen / woann ſie wuͤrden zu hoͤren bekom⸗

men / daß ſoein geheimer Weg vorhanden / wo⸗

durch das dicht ſchiene vor die Conterderirte / um
das zuthun / was andere / ſo mit in der Cammer

waren / nicht konten ſehen oder mercken / aber der

Außgang hat erwieſen / daß dieſe verborgene

Thuͤre ſehr noͤhig war zu ihrem vorhabenden
Betrug / daß alle Lranlactiones deſſelben durch

dieſe Thuͤre muſten verrichtet werden / maſſen al⸗

Veſchreibung
ſam gebracht waren / nicht um erwwas zu ſchen178

len Lords des Raths wol bekant iſt/ die dagleich⸗

Eugeländiſche

von demjenigen / ſo da verrichtet wuͤrde/ ſondern
nur in Ih . Majeſt . Schlaffkammer geſehen zu,
werden / damit man ihren Nahmen dem Volcke
bekant machen moͤchte/ als ob ſie Zengender Koͤ
nigin vermeinten Sntbindung von dem preten .
dirten Printzen waͤren geweſen / die Buͤrgerliche
Geſetze verſehen als eine Regul der gemeinen na⸗

tuͤrlichenBillichteit / daß wann eine Fran eines

nachgebohrnen ſolte geneſen / der einen andern

rechten Erben ſolte hindan ſetzen / daß die Cam,

mer / da ſie gebaͤhren ſolte / nur ein Thuͤr muͤſte
haben/ und falls / da mehr waͤren / daß dienuͤffen
verſiegelt werden / mit beyder PartheyenStegel/
und daß Wachten vor der einen Thuͤr geſfellet/

und keine Frau můͤſte eingelaſſen werden / ehe ſ

wol und auff allerley Weiſe beſuchet war / um

daß kein Kind moͤchte herein gebracht werden zut

Frauen in ihrer wahren oder erdichteten Arbeit,

Und ob wir wol keine exprelle Statuten haben / ſo
in ſolchem Fall Nachricht geben/ ſo warnetuns

doch das gemeine Geſetze / vor allem Schein des

Betrugs in Erb⸗Faͤllen/ und ordiniret / daßn,
der bequemſten Nachbarn ſollen von allenZe⸗
chen und Schein des Betrugs urtheilen/ und ſie
moͤgen auch zu urtheilen auff einen vermuthl
chen Schein / und einen prætendirten Erben det
werffen / wann ſie einige Zeichen des Betrugs
oder Falſchheit bemercken / woraufffie ihr Ulrthel
fundiren / und ein jeder muß auff ſeiner eigenen

Gefahr Sorge tragen / daß da keine Urſache ei⸗

nes Argwohns wegen eines lupponirten Erbens

gegeben werde .

Wir haben E. H. getreulich vorgeſtellet / was

Præparatorien allda gemacht wurden / gegen J⸗
Majeſt . gemachten Zeit der Arbeit / worinnen

keine Zeichen hervor kamen / einiger auffrichtigen
und offenbahrten Intention mit Sr . Koͤnigl.

Hoheit / als warhafften Erben der Crone / und

mit denen Unterthanen des Reiches zu handeln/
auch waren dakeine natůͤrliche Zeichen/ daß Ih.
Majeſtaͤt warhafftig foͤrchteteoder erwartete die

Gemeine wahre Schmertzen und Geſahr einkt

Frauen in der Geburts⸗Noth / auff daß ſie ſichge

buͤhrend darzu bereite .

Wir koͤnnen nicht zu wiſſen bekommen / daß

da einige Vorbereitung gemacht wurde / vol

dem gewoͤhnlichen Werckzeuge derKindbetterin⸗

nen / maſſen durchgehends die Weiber von Oug⸗

litͤt ſolche zur Hand ſchaffen / um ihr ſolchen
Beyſtand durch die Matronen und Bade⸗Mut⸗

ter zů thun ; welche nicht geſchehen kan / wenn

ſie auffihren Knien liegen / welche hier in Enge⸗

land die gemeine boſiteur iſt der Weiber vonge⸗
ringem Stande ; und noch viel weniger/ wann

ſie in ihren Betten liegen/ welches ſeltengeſchichl
biß die langwuͤrige Arbeit und Abnehmung der

Kraͤfftedarzuantreibenz weil vicle natürliche lln
ſachen ſeyn / warum die Politur des Frauen dil
bes ihr beforderlicher und behüͤlfflicherſeyn kanin

ihrerArbeit.
Unter andern behoͤrlichen Vorſorgen ſolles

ſicherlich füglich geweſenſeyn/ daß da eineGefel
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afft von Doctoren waͤren ordiniret worden/— nicht weit von J. M. zu ſeyn/ indemſie
nicht wol zuvor haͤtte gewuſt/ daß da keine Noth

ſich eraͤignen wuͤrde / und wol verſichert war /
daßihr keine Gefahr in ſolcherGebaͤhrens⸗Noth
zuſtoſſen wuͤrde/ und weßwwegenkeine uͤberfallende
Noth noch Rath der Doctoren zu hoffen⸗ um
einem geſunden und ſtarcken ſupponirten Prin⸗
zen zů helffen/ welchen man zur Welt zu bringen
Vorhabens war .

Gleichwi niim alle Præparatortia zu J . Maj .

fingirter Zeit der Geburt verſtaͤndigen deuten

genug zu erkennen gaben / daß da keine Warheit
in der Vorgebung war / ſo wurden das Erdichten
und der Betrug noch mehr offenbar / und wie der

Anſchlag außgeführet worden .

Als Ih . Maj . zu Bette lag mit allen Wach⸗
ten umgeben/ und alles was naturlich zu einem

Kinde gehoͤret/ angeſchaffet und von ihr erkoh⸗
ren / gebrauchet zu werden / den untergeſteck⸗

in der innern Cammer verfertiget / da gieng Ih .
Majeſt . an ihre auffgeſchmuͤckte Arbeit / und alle

dieſe Dinge wurden durch die Hebammen / Fr .
Lubany und Tourain als geſchworne practiſi -
ket/ durch die nahe Thuͤr in der Wand / nahe an

des Koͤnigs Bette / und zwiſchen die Tuͤcher gele⸗

get / nemlich ein Kind und alles was natuͤrlich
beh der Geburt iſt; und damahls ſtelleten ſich die

Hebammen und ihre Helfferinnen ſehr emſig bey
Ih . Majeſtaͤt Bette im Finſtern / da niemand ſe⸗
hen konte/ was ſie thaͤten ; und um daß ſie beſorg⸗
ten / ( wie aus der Bade⸗Mutter Wort bekant / )

daß das Kind / welches zu ſchlaffen geneigt / anff
daß es nicht weinen ſolte / ehe es ins Bette ge⸗
bracht worden / durch die Angſt des Bettes nicht
moͤchte erſticken / ſo wurden ſie gezwungen / der

Koͤnigin gemachte Entbindung zu beſchleuni⸗
gen / mehr als man redlicher Weiſe ſolte glauben
toͤnnen/ ohngehindert / was man von der lieben

Frauen von Loretto / oder Beyſtand einiger an⸗

dern Heiligen moͤchte ſagen/ ſo daß J . Maj . Ent⸗

bindungin ſehr kurtzer Zeit geſchahe .
Aber es ließ ſich an Ih . Maj . gleich die wahre

natuͤrliche Arbeit einer Frauen in Kindes⸗Noth
nicht ſehen; es waren an Ih . Majeſtaͤt keine der

gewoͤhnlichen Zeichen einer wuͤrcklichen Arbeit

vorhanden/ ſo nicht verborgen ſeyn kan ; es war
kein Anzeigen / einer herannahenden Arbeit in

Unterſchiedlichen weggehenden Mahlen / welche
durchgehends ſehr hart ſeyn / wann das Kind
ſich beweget / um aus der Gebaͤhr Mutter zu
kommen / ſo war auch kein Anzeigen von einigen

natürlichen Zunehmen der Weſen / damehr von
den Banden und Haͤuten gebrochen oder zerriſ⸗

ſen twverden ; wodurch ein Kind ſicher in der Ge⸗
burts⸗Mutter gehalten wird / biß es ſein voͤllig

Wachsthum und Zeit erlanget hat . Es waren
da keine Zeichen einer gewaltigen Hertz⸗Bre⸗ —
chung einer ohnzeitigen Geburt von acht Mona⸗
hen und vier Tagen / wie Ih . Majeſt . der Zeit
vorgeben / daß ihre Rechnung ware/ allegemach⸗
te Außziehrungen wurden in Eyle wieder an die

Seyte geraͤumet / und die Hebamme gab wat

Verdecktes uͤber an die Frau Labany , welches
nichts anders ſeyn konte / als das Kind / ſo ſie da⸗

rinnen gebunden hatten; und ſie lauffen zuſam⸗
men damit durch die heimliche Thuͤre / ſo bin⸗

nen dem Umgang rund um das Bette war / in die

naͤchſteCammer mit ſolcher groſſen Eyle / daß
ſie nicht einmahl gedachten / wie leicht man da⸗

durch koͤnte mercken / daß es nur eine gemachte
Kindes⸗Noth von der Koͤnigin waͤre ; weil die

Hebamme ihr Werck hatte duͤrffen fahren laſ⸗
ſen / und Ih . Majeſtaͤt nicht alliſtiren / in denen

Angenblicken / da die groͤſte Nothwendigkeit ih⸗
res Verſtandes und Beyſtand ihres Amints noͤ⸗

thig war / und daß Ih . Majeſt . durch Verwahr⸗
loſung in die groͤſte Gefahr ihres debens lieff/
wenn ſie warhafftig haͤtte ein Kind zur Welt ge⸗

bracht / als ſie verbunden waren / außzuſpren⸗
gen .

ten Prinßen hervorzu bringen / und alles hierzu ſchein zu bringen / daß die Koͤniginevarhafftig ei⸗

lichſte natuͤrliche Zeichen eines Kindes / das

lebendig zur Welt kommt / welches iſt weinen ;
aber wir ſind vollkoͤmmlich verſichert / daß un⸗

terſchiedliche dords aus dem Rath / und andere /
ſo in der Cammer waren / kein Weinen eines

Kindesgehöͤret / zu derZeit / als man vorgegeben /

daß ein Kind gebohren wuͤrde / ob gleich die Heb⸗
amme Anfangs nicht ſagen wollen / daß es ein

Printz waͤre.

ſtandeerzehlet / die offenbar und wol bekant ſeyn /

und welche der rechten Nachwelt vor einem ohn⸗
partheylichen Gerichte ſolten koͤnnen erwieſen
werden ; und darum wollen wir Sr . Hoheit die

Muthmaſſung und Præſumptiones nicht vor⸗

ſtellen / ( ob wir es gleich von guter Hand haben )
was da verrichtet bey dem ſo genanten Printzen
in der Cammer / woraus er gebracht worden / und

wohin er getragen / ehe und bevor den Lords des

Raths / oder jemanden anders geſagt worden /

und ſo nahe darzu / als es muͤglich / gelaſſen /

um zu ſehen / was aus dem Bette wuͤrde genom⸗

alſobald durch die heimliche Thuͤre weggetra⸗
gen .

An Statt der offenbahren Freyheit zum Vor⸗

nes Printzen geneſen / welches nach unſerer Ge⸗

wonheit und denen Geſetzen / auch der natuͤrli⸗

chen Billichkeit erfodert wird / auff daß alle / wel⸗

che der Natur moͤchten zuſehen und zu bezeugen
geweſen ſeyn von Edlen Matronen ; ſo geſchahe
dieſe ſingirte Geburt eines Printzen / und alles /

was dabeyverrichtet wurde / im Tunckeln unter
den Decken auff dem Bette / welches rings herum
mit Tapeten feſt zugeſchoben ; und niemand we⸗

der Frau noch Mann wurdezugelaſſen / zu ſehen/
was Ih . Majeſt . und ſammt dero vorgegebenen
Kinde gethan wurde / als allein die Geſchworne :
niemand anders wurde in die Schlaffkammer /

men ; dann es war gantz bedecket / und wurde

Alle laureten auff die gemeine und gewoͤhn⸗

Wir haben Sr . Hoheit keine als ſolche Um⸗

daß da ein Printz gebohren waͤre; denn wir ha⸗
ben es aus ſicherer Nachricht der jenigen / ſo ge⸗
genwaͤrtig geweſen/ daß waͤhrender dieſer gantzen
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1688 . Zeit derfammtlichen vorſtehenden Arbeit der Ko ,ͤ nen/ daß einiger Schein dieſer natürlichelEß
nigin/ und eine geraume Zeitdarnach Se . Maj . tecten von Kinder⸗Gebaͤhren vorhanden / h

die Herꝛn des Rachs / ſogeruffen waren / nicht weit gleich die Vernunfft eines verſtaͤndigen Docko⸗

von dem Fuß⸗Theil Ih . Majeſt . Bette zu ſeyn/ ris alle dieſe Dinge herzlich koͤnnen beſcheinigen /
welches dichte geſchloſſen war / und ſie konten zum Spott andern / ſo um Ih⸗ Majpeſtat Haf
nichts ſehen und hoͤren von der Geburt des lup⸗ waren . 1

0

ponirten Printzens / woruͤber ſie an das Koͤnigß, Wir haben Sr . Hoheit nur einen Extractg,
reich vor rechtmaͤſſige Zeugen koͤnnen beſtehen . geben der Umſtaͤnde / welchen wix in dieſer Sa⸗
Und gleichwol hatten die Autores die Freymů / che haben geſamlet / und muͤſſen zugleich vuſt
thigkeit dieſer gantzen Betriegerey / daß ſie alſo , chern / daß wir nicht haben koͤnnen mereken / daß
fort mit authoritaͤt durch das gantze

Koͤnigreich
von Anfang biß zum Ende daß geringſte Kenn,

kund machten / daß die Lords und viele Ehrbare zeichen der Auffrichtigkeit iſt ver mereletworden:
Frauen von Qualitaͤt gegenwaͤrtig geweſen bey Wird alſo hierin von der Koͤnigin angegebenen
der Geburt der Koͤnigin ; ſie ſind darinnen mit Schwaͤngerung an / biß zu ihrer Genefung enz

den Jeſuiten in doppeltem Verſtande / und ha⸗ Printzen / dargethan / daß man die Watheit det
ben dem Volck weiß gemachet / daß die zords und natürlichen Sachen zu verduncklen trachtete /

viele Matronen vonAdel Leltes oculares waͤren welche ſie verbunden waren / durch die Engelän,
geweſen / nach dem Inhaltunſerer Geſetze / daß diſche Geſeße / natuͤrliche Billichteit / und durch
die Koͤnigin eines Printzens geneſen ; weil gleich⸗ ihre eigene Ehre / und Interelle , offen und ſchein⸗
wol / um die Warheit zu ſagen/ alle die nicht vom bahr gemachet zu haben / durch latlilante Zeu,
Complot waren / dabey alſo wenig konten thun gen diß dem gantzen Koͤnigreiche vorzuſtellen /
als ob ſie o . Meilen waͤren davon geweſen . falls einige Warheit in ihrer Prætenlion ber,

Nach langen Worten gieng Se. Majeſt . von handen.
hinnen / und in die Nebentammer / da Frau du Es iſt eine ſolche gaͤntzliche Verſaͤumnng/ Ge⸗

bany / und derer Getreue mit dem ſupponirten ringachtung und Zerruͤttung aller der noͤthigenf
Printzen warenz und kurtz hernach wurdedenen Geſetz⸗Regulen und Gerechtigkeit geweſen/ beh
Lords angeſagt / daß ein Printz gebohren ſey/ und

ſie allda nichts mehr zu thun haͤtten; deßwegen
auch unterſchiedliche weggiengen ; was da ver⸗

richtet worden / bey dein Vorſchein des Kindes /

an diejenige / ſo geblieben / war nicht werth um

von uns zu unterſuchen / weil ſolches zu S . Hoh .
und des Koͤnigreichs Dienſten nicht ſeyn kan .

Dennoch haben wir ſorgfaͤltig vernommen / und

unterſuchet ·ob etwa nach der ſo genanten

der Koͤnigin Entbindung von einem Printzen
geſchehen einige natuͤrliche ſich ereigende Kenn⸗

zeichen an Ihre Majeſtaͤt zu vernehmen / daß

nen Weg in die Welt mit Gewalt eroͤffnet/ vor

ſeiner natuͤrlichenZeit / wie ſie der Zeit hat beja⸗

het: Einige von uns wiſſen wol / was die gewoͤhn⸗
liche und nothwendige Folge ſey / auff eine ſolche

ſie nehmlich ein Kind zur Welt gebohren / ſo ſei⸗

Anze gung der Geburt des Printzen / und dem
Erben der Crone ( indem ſie wol verſicherttwar/
daßdergroͤſſeſte Theil des Reichs Argwohn 50
te / daß ſie Falſchheit begehen wuͤrden /) daßes
das Anſehen gewinnet einer Verachtung Seiner

Hoheit und des Koͤnigreichs. Und als ob Srk.

Koͤnigl. Hoheit keine Satistaction gebuͤhrete/
wann ſie einen andern Erben zur Crone lieſſen
kommen / und daß man dem Reiche keine Vir ,

gnuͤgung in ihrer Auſſage / wegen eines Printzen
zum naͤchſten Succellore der Crone / geben
muͤſte.

Das gelindeſte Urtheil / ſo wir hierüber ko ,ͤ

nen faͤllen/ iſt / daß wir gedencken/ daß ein blin,

der Eyffer ( welcher allezeit durch die Roͤmiſche
Kirche geheget wird ) um einen Paͤbſtlichen Sue⸗

ceſſorem einzuſetzen/ ihnen den Weg gebahnet/
Gewalt in den Naturen der Weiber / welche ſo durch alle Reguln der Gerechtigkeit / indem ale

zart und ſchwach ſeyn / als J . Maj . und daher er⸗ die natuͤrliche Affection eines Vatlers gegen

warteten wir etwas zu vernehmen/ vonihrer groſ⸗ ſein Kind erſticket und gedaͤmpffet/ um dadulch

ſen Schwachheit und debens ⸗Gefahr wegen ei / ihrer Kirchen einen Dienſt zit leiſten / welches

nes Fiebers / welches insgemein ſolche umzeitizel nach ihrer dehre ein hochverdienendes Wercklſt
Geburt begleitet ? Wir unter ſuchten / ob auch Seine Hoheit wird alle dieſe Umſtaͤnde deſto

Gefahr vorhanden / in Ih . Majeſt . Bruͤſten / beſſer conlideriren koͤnnen / wann derſelben be⸗

durch den gewoͤhnlichen Uberfluß der Milch / liebetzu uͤberlegen die Gelegenheit und Zeit/ als

weil jemand ohnlaͤngſt außgeſtreuet / daß ihreſ diß Deſſein erſt wurde beſchloſſen/ um einen

Brůſte voll Milch waͤren: Wir brauchten tuͤchti / Printzen auffzuwerffen / wodurch Se Hoh. zum
ge Perſonen / um zu vernehmen / welche Frau Succeſſore dieſer Crone immediate gußge⸗
die Ehre moͤchte haben / ihre Bruͤſte gußzuſau⸗ſchloſſen wuͤrde. 25

gen / und ob etwas darauff geleget wuͤrde / daß ſie Es beliebe Se. Hoh. ſich zu erinnern/ wie lult
außtrockneten ; und auch zu vernehmen nach dem vorhin angemercket / daß die Raͤiſe nach dem Ba⸗
guten Abgang Ihrer Majeſlaͤt an der natuͤrlt , de / die Beſichtigung von St . Winfredsput⸗

chen Reinigung / welche der Geburt folget / und und das Geſchencke vor die liebe Fraue Ver⸗
nach den Kraͤfftenin Außhaltung dieſer Zufaͤlle/ bereitungen waren zu dem Geruͤchte⸗ daß die

wodurch alle Wetber wegen J . Maj . Schwach, Koͤnigin ſchwanger ſey/ und daß diß alles ain

heit ſehr gekraͤncket wurden Aber wir habendurch Ende des Ang. und im Anfange des deßt. 168).
unſer emſiges Nachforſchen nicht erfahren ton / wurde beſchloſſen; dann zu der Zeitſtundmanin

0f .
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1638. Hoffnung / daß Se . Hoh. ſich mit dem Papiſti⸗ Aber ehe es offentlich bekant gemacht wurde / ſo
ſ ei bereinbahren .chen Dellein ſolte vereinbahre 87

Der Exttact von Mr . Stelvarts Brieffen
an den Herꝛn Fagell / welchen wir jetztimDruck
ſehen/ befeſtiget alle unſere Memorialen in der

erwaͤhlet / un Se . Hoh zu uͤberreden / das Ab⸗5 der Peenal· Geſelze/ und des Teſts zu

conſentiren / welches eine volle Befeſtigung des

Pabſthumsſolte geweſen ſeyn ; in ſeinen beyden

erſten Brieffen vom Julio krachtet er⸗Se . Hoh.
zuüberreden / daß der Koͤnig entſchloſſenſey / das

wahre Erb⸗Recht zur Cronezu bewahren / und

n Acht zu nehmen/ und wuͤnſchet dabey daß
Se . Hoheit ſeinen Delleinen wolle Beyfall ge⸗

ben / und damit concurriren / auch genauer ver⸗
binden / ſo er abtehrig davon befinde . In ſeinen

ſolgenden Brieffen / von ſelbigem Monath drang

er darauff Se. Hoh . dahinzu dilpo niren/ daß er
elnen beguemen Unter⸗Richter hoͤren ſolte / wel⸗

chen S . M. htn ſenden wuͤrde / um zur Con⸗
currenz ihn zů ůberreden ; und drang ſehr auff ei⸗
ne geſchwindeAntwort / ſo / daß es ſchiene/ esſey
der neue Rath zur Einſtellung eines untergeſcho⸗
benen Printzen zu der Zeit beſchloſſen und ange⸗

angen .

OerBrieff ſchtene zu drohen dasjenige was

bbirjetzt ſehen/ falls Se. Hoh, ſich wuͤrde wegern .

Erverboppelte ſeine Verſicherung anihn/ welche
Se . Hoh . ſolte lollicitiren / daß/ im FallS . H.
obſtinat waͤre /als ſie es nennen / ) daß das

batale vor die diſſentirende wuͤrde ſeyn / und daß

ihtn vorſtunde / daß es etwas Boͤſes ſolte zu wege

bringen/ ſoman noch niemals gehoͤret haͤtte. Und
ſeine Brieffe voin 5. Aug. ſcheinen an Seine Ho⸗
heit die letzte Zeit zu verleyhen / um die Veſtſtel⸗
lung des Pabſtthums zuerwaͤhlen/ oder zn relol⸗

viren / der broteſtanten Religion mit Treu zu⸗

gethan zu ſeyn. 5
Er meldete / indem SeineHoheit dein Koͤnig

in ſeinem Begehren willfahrete / daß es der beſte
Dienſt vor die Proteſtanten / die hoͤchſte Ver⸗

pflichtung Sr . Majeſt . und die groͤſſeſte Befode
rung deto eigenen Intereſſe ſeyn twůrde / ſo Se.
Hoh. entdecken koͤnte; falls aberſo nicht / ſo wuͤr⸗

dealles contrair ſeyn. Die Meynung der Rede /
vann Se . Hohett ſich wuͤrde wegern / daß denn
alles Contrair ſeyn ſolte / kan nicht anders ſeyn/
als daß die Proteltanten alsdenn keine Gnade
voon den Papiſten zu erwarten haͤtten/ daß Se .
Majeſtͤt ſo wuͤrde erzuͤrnet ſeyn/ daß er Seiner

Hoheitgroͤlſeſter Feind ſeyn wůrde; und daß ſol⸗
ches den Verluſt Sr . Hoh . groͤſſeſtenIntereſſen
ſolte kach ſich ziehen / welches in Betrachtung
genommen / in Warheit nicht anders koͤnnen
ſehn/ als die rechtmaͤſſtge Erwartung der drey
Koͤnigreichen.

— . . .

Wie nun dieſe Brieffe drohen/ daß der Koͤr

Denckwuͤrdiger Geſchichten.

Sache ; Er twird begnaͤdiget/ und vom Koͤnige

kommen war / und befodern das Urtheil aller

nig Sr . Hoheit gröſſeſte interellen wolte zerſtoͤh.
renim Wegerungs⸗Fall / ſo iſt auch kurtz darauff
die Vollfůührung erfolget . Es iſt nun kundbahr /

daß man im dept. und Octobr . ſich relolviret
babliciren / daß die Koͤntzin ſchtvanger ſey ;

— — — —
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meldet Mr . Ste ward , daß er bey Sr . Hoheit
keine Argumenta mehr gebrauchen wolte / ſon,
dern beklaget Sr . Hoheit Verluſt der Zeit / umn
in Einigkeit zu tretten . Ach wehe/ ſagt er / daß
man die Providence nicht hat verſtehen koͤnnen.
Im Noy. redete er deutlicher (ohnerachtet daß
Sr . Hoheit moderater gegen die Papiſten und

A1. Freyheitin dem Brieffdes Heren Fagels an
age geleget, ) und ſchreibet / daß alle Hoffnung

von Sr . Hoh . Concurrentz in des Koͤnigs Del⸗
ſein gantzauffgehoben ſey ; Und man deßwegen
in dieſer Sache ſo kalt / als Sr . Hoh. poſitiver
Brieffe allhter. Und in ſeiner Conterenz mit
dem Koͤnig laͤſſet er nicht allein des Koͤnigs Miß⸗
fallen uͤber ſolche Brieffe ſpuͤren/ ſondern mel⸗
det außdruͤcklich/ daß Sr . Hoheit Antwort gar
zu lange ſey außgeſtellet / und daß der Koͤnig ſchon
dieſe Sache hingelegetzdiß kan man in aller Red⸗
lichteit nicht anders außlegen / als daß der Koͤ,

nigzur Zeit relolviret hatte / das Paͤbſtliche Bel⸗

leinauff eine andere Weiſe außzufuhren ; und die

Zeit hat nun der Welt entdecket / daß ihrSchluß
dahin gangen / um dieſen lupponirten Printzen
zum Paͤbſtlichen Succeſſore auffturichten .

Dieſe Brieffe geben durch den dauff der Zeit
das Dellein an den Tag / als es noch ohnvoll⸗

andern Umſtaͤnde/ ſo wir ertvaͤhnet/ und ohne
Ziveiffel/ falls man einen bereits wolte aufffetzen /
aus allen den Umnſtaͤnden ordentlich aneinander
verknuͤpffet/ undan ohnpartheytſche Richter uͤber
geben/ das ſolte vorſo kraͤfftigen / und ohntvieder⸗
treiblichen Beweiß geachtet werden / als jemals
iſt heraus kommen / und in proceduren unſereGeſetze an Cruninal - Perſonen / iſt das Ur⸗
theil des Todes offtmahls auff viel geringern
Berbeiß abgeſprochen ; Weil diß ſo vollkom⸗
men iſt / was die Sache in Seiner Hohett

0 des Koͤnigreiches Zuſtande jemahls kan zu⸗
Aſſen .

Doch ob gleichdieſe Art Cireumſtantien zum
Beweiß kraͤfftig und uͤberzeugend gnug iſt/ vor
nicht intereſſirete Perſonen / um zu erweiſen /
daß dieſer lupponirte Printz ein Betrůger / und

daß vielleicht mehr Umſtaͤndevon eben der Na⸗
tur Sr . Hoheit bekant ſey / ſo erſuchen wir Se .
Hoheit dennoch demůͤthig/ ſolches nicht patſren
zu laſſen / ſondern gegen einige / ſo feſt darauff
beſtehen / inder That ſehen laſſen twolle/ daß man
ein mehrers darthun und erweiſen koͤnne/ wegen
dieſes ſo genanten Printzen / als dasjenige / was
bereits durch das allgemeine Geſchrey / ohn Wi⸗

derſprechen/ iſtaußgebrettet . 3
eder Se . Hoheit noch das Koͤnigreich iſt

gehalten / um die Falſchheit ſeiner Prætenſionen /
noch einiger Umſtaͤnde ſeiner Geburt halber / zu

erweiſen/ undes wuͤrde Sr . Hoheit nachtheilig
ſeyn/ die Laſt ſolcher Zeugnũſſe und Beweißthñů⸗

mer zu produciten / und Sr . Hoheit Gegentheil
zuzuſtatten / die Krafft und Gultigkeit derſelben
zu diſputiren / weil ſie galiß und allein ſchuldig
ſeyn/ ſolche rechtmaͤſſige Zeugen in behoͤrlicher

46 8 8.
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1 688 . Anzahl zum Vorſchein zu bringen / welche Sr .

Hoheit und dem ganzen Koͤnigreich koͤnnen wol⸗

thun in der Warheit ihrer Foderungen . Es iſt ei⸗

ne ohnendliche Verunglimpffung von Sr . Hoh.
und dem Koͤnigreich / daß ſie es nicht ſchon vor⸗

laͤngſt haben werckſtellig gemachet / indem da ein

waßrer Prinß von der Koͤnigin waͤre gebohren

worden .

Weil nun ſo wol dem Koͤnigreich / als St .

Hoheit groß daran gelegen/ ſo ſeyn wir deſtofrey⸗
muͤthiger vorzuſtellen / daß die Art zur Verthaͤ⸗
tigung wider die offenbahre Injurien / mit den

Geſetzen und Gewonheiten von Engeland uͤber⸗
einkommen / das iſt / daß ein oͤffentliche und

freye Foderung geſchehe/ im Nahmen Sr . Koͤ⸗
nigl . Hoheit als rechten Erbens zur Cron / und

alle dem Volcke des Reichs zu gefallen / daß alſo⸗

fort an das Koͤnigreiche eine gnuſame Anzahl vor

die Sache / von rechtmaͤſſtgen Zeugen auß bey⸗

derley Geſchlechts declatiret und publiciret wer⸗

den ; in ſothaner Mʒanier / als die Geſetze in En⸗

geland und die natuͤrliche Gerechtigkett in dieſem

Fall erfodern / die zeilgen / daß ſie dem gewoͤhn⸗
ichen Gebrauch zu Folge von ihren relpective
Geſchlechtern / in der Geburt des Printzens / die

Erben der Crone ſeyn / Augen⸗Zeugen geweſen

ſeyn/ daß das Kind / welches nim Prinz von Wal⸗
lis genant wird / aus dem deibe der Koͤnigin na⸗

tuͤrlich ſey gebohren.
Es iſt nun billech/ ordentlich und eine Mode⸗

ſte Sache vor Se . Hoheit eine ſolche Foderung

zu thun/ und alſo bald dabey zůverharren ohn et⸗

nige Dilation ; und es nicht mehr als Sr . Hoh .

und des Koͤnigreichs Recht / welches vonallen de⸗

nen muß bekant werden / welche die Regeln der

natuͤrlichen Gerechtigkeit in den Geſetzen von

Engeland verſtehen.
Unſere Geſetze wollen / daß man alle diejent⸗

ge / ſo ſich in das Recht oder Erbſchafft eines an

dern Eingebohrnen eindringen / rechtmaͤſſig ver⸗

hindere in allen unrechtfertigen Beſißungen /

auff was Weiſe ſie auch moͤgen uͤberkomen ſeyn.

Dennlange zitgeftatten / daß ein unrechtes Kind

vor einen rechtmaͤſſigen Erben paſſiret/ iſt vor

den rechten Erbender Erbſchafft eine gefaͤhrliche
Folge : Es iſt ſo wol in unſern Engliſchen / als in

den Burgerlichen Geſetzen bekant : Tacens lon⸗

o tempote ptæſumitur conſentire .

Wir bitten um Verzeihung / daß wir Seiner

Hoheit ſo offentlich muͤſſenſagen / daß wirdaruͤ⸗
ber / daß Se . Hoh . ſo lange gewartet / und ge⸗

ſchwiegen / ſeyn beſtuͤrtzt geweſen / und ihnen ſo

Beſchreibung Engelaͤndiſch⸗
8 — — ů — — — — p —

Hoheit Foderung auff die groͤſte und Civile R

gierung / ſo in der Welt bekant iſt . Wir gatlben
daß S . Hoh . wahre Chriſten ſeyn/ welcheinder

Anbetung und Gebeten / vorderEwigen Mohſſ
zittern und beben / und darum hofſen wir / daß/
ein gemachtesWerck vonihmzu erkennen / nicht
laͤnger ſo zu pflegen ſoll zugelaſſen werden / vot

dem groſſen GOtt der aller Potentaten und Ulſ

terthanen Hertzen durchſuchet .

Indem Se . Hoheit ſich erſt dieſe rechtmaͤſſge
Foderung vorſtellet / und daßdie Helffers,Helfft
von dem lupponirten Printzen alſofort kennede.
tisfaction leiſten/ ſo ſagt die natuͤrliche Gerechlig
keit / und unſere Geſetze / daß Se . Hoheit von den

Koͤnige eine Revocation fodere/ durch die offen,
bahre Miniſter , in allen Chriſtlichen Koͤnigrel,
chen und Staͤnden / wegen der falſchen Zeitung/
von der Geburt des Printzen von Wallss / und

daß ſie Ihrer Koͤniglichen Majeſtaͤt ihr wahres
Recht zur naͤchſten Succelſſion der Cron zin.

diciren .

Wann ein unrechtfertiger Klaͤgervon einiger
Erbſchafft ſeine wahre Ankunfft nicht kan beweñ

ſen/ ſo verwirfft diß Gericht / da es vorkommt /
nicht allein ſeine Prætenſiones , ſondern machet

oͤffentlich ſeine falſche Streiche oder Erdichtmm

gen / welche ſie befinden/ daß ſie imWerckſeyndir
wickelt geweſen / um die falſche Fodernng zuhin,
tertreiben ; Und unſere Geſetze geben darum den

beleidigten Erben Macht / durch Klage vondem

falſchen Foderer Satistaction zu ſodern/ vor di

angethane Schande auff ſeinen rechtmaͤſſigen
Titul ; Dann ſtatuiren unſere Geſetze weiler⸗

daß im Gerichte alle die Bekante / Verbun ,

dene / in dieſem Augenſcheinlichen Unrechtund

Betrug vorgeſtellet werden / wegen ihrer ob.

bemeldten Miſſechaten / welche ſie datin be

gangen .
Wir wiſſen wol / daß die meiſte Cathoöliche

Printzen im Gericht ein Præjndicium gegenun

haben / ſo wir als Engeliſche Proteſtanten ſu

dern / und wiſſen nichts von unſern Geſeten und

Freyhetten / und deßwegen habenwirdieſe behde

Foderungen auffzeſtellet / welche erſt durchSt .
Hoheit muͤſſen verrichtet werden / im Nahmnelt

daß wir ſie moͤchtenüͤberzeugen / daß wir uilfern

eigenen Geſetzen und Regulen zu Folge /Recht
und Fug haben / um Seiner Hoheit Protection

zn ſuchen gegen des Koͤniges Practiquen / ſo

als noch ſie bißhero ſcheinen /) wodurch er uns

ztwinget/ daß wir uns vor einem falſchenPrinzen

lange zugelaſſen / daß Sr . Koͤn. Hoh . Capellan

offentlich vor dieſen ſupponixten Printzen de

Wallis hat gebeten .
Sr . Hoheit Hertz kan nicht begehren/ daß der

GOtt der Warheit und Gerechtigkeit / ſolchen

Eingriff in dero eigenes und des Koͤnigreichs

Recht ſolte begluͤckfeligen/ noch ſo einen Betrug

ſchuldig Kind / ) utn ein Werck Zeng in den
Haͤnden von andern zu ſeyn / zu einer Zerſtoͤh⸗

ſollen beugen / üm die Succellion der Cronelnd

gatttze Regierung zuveraͤndern . Well S . Hſo

wol als uns daran gelegen ; ſo rufſen unſete Ge⸗

ſetze und die Natur ſie ſelbſten / un dero eigenes

und des Koͤnigreichs Recht zu defendiren / in

Beybehaltung der Cronen Sucdellion wie ſch⸗

che durch die Geſeße ſtabiliret iſt / und ſolche l

ſegnen / welcher ſo angeſtellet iſt ( ob wol ein im , veraͤndern/ der Koͤnig keine maͤchtige Preden .

ſion hat .
Aber wir tnůſſen auch demuͤthig Selne Ho

ſrung der Proteſtantiſchen Bekäntnüß und Sr . heit anflehen / daß er uns wider die erſchrecklch
Deſteu -

Sr· Koͤnigl. Hoh . und des ganten Reichs auff
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DBaſttuctiondesRönigs / von allen unſern Ge⸗

ſetzen / durch die Keformation 195 5
chen Keligion , und unſere Oie ö 998
offentliche Bekante / und Tod Feinde unſerer
Freyheit darin ſchuͤtze weil der Koͤnig der WeltFreyheitdarinſchüße ; weilderKonis der d
kund gemacht hat daß die Geſetze nach dieſem
nicht mehr zur Execution geſtellet werden ſol⸗

len / und um unſer Sachendelperat zu ma⸗
chen / hat er ſeine Richter ihm rechtferttgen
laſſen / in dem jenigen was er verrichtet

hatte. 5
Wir muͤſſen Seine Hoheit auch bitten / um

uns zu helffen/ gegen ſeine Iawallon , gegen al⸗

le unſere Civil - Recht und fandamentale
Freyheiten / und ſeiner gantzen Umkehrung
der freyen Regierung von Engeland / nach

Innhalt der alten Gewohnheiten und Ge⸗

ſetze. 2
Wir koͤnnen nicht zweiffeln / es muͤſte Seine

Hoheit durch dieſes AMemorial uberzeuget ſeyn/
daß wir uͤber unſere Unterdruckung nicht gekla⸗

get haben/ biß ſie unertraͤglich geworden ſey / ha⸗
ben auch keine Erleichterung oder Beyſtand be⸗

gehret ( außgenommen allein von GOtt ) ehe
und bevor Sr . Hoheit mit Recht erwartende

Erbſchafft / und das Weſen unſerer Civilen Re,
gierung ſelbſt in hoͤchſter Gefahr von einem gaͤntz⸗

lichen Kuin geſetzet worden .

Wir ſeyn/ und haben dem Koͤnige jederzeit

warhafftig Treu erwieſen / und haben niemahlen
den Gehorſam einen ſeiner rechtmaͤſſigen Befeh⸗
len gewegert / noch an einige ſo beſtehen koͤnte/
nebſt allen unſern andern Pflichten / gegen Gott

und unſern Mit⸗ Unterthanen . Wir haben uns

friedlich im deyden gehalten / von Unrecht und

offenbahrer Unrechtfertigkeit an unſern Perſo⸗
nen / und haben die Beſtechung der Menſchen
ſolcher Geſtalt angemercket / daß Mißbrauche
und Particulier - Unrechte in allen Regierungen

ſolten gedultig ertragen werden / ſo lange die kun -

damenta der Buͤrgerl . Regierung und Juſtitz
heilig bewahret werden .

Unſere Chriſtliche Liebe lehrete uns / daß es

beſſer ſey / daß einige wenige Unrecht leyden / als

daß ummihre billige Erloͤſung mehr Bluths ſolte
vergoſſen/ oder ander Unheil verhaͤnget werden /

als durch die Widererlangung ihres Rechtẽs kan

erſetzet werden . Wir wiſſen/ daß die Liſte der Je⸗
ſuiten die Gerechtigkeit / ſo in Particulier Sa⸗

ſchen erfodert wird / koͤnten verfinſtert haben ; und
darum haben wir ſo lange gewartet / biß daß die

Gerechtigkeit deſſen / warum wir bitten / auch
allen exweißlich iſt / ſo nicht corrummpiret und

willig blind ſeyn / oder blinder Weiſe durch die

Neſutten oder ihre Pfaffen geleitet werden .
Wir ſind empfindlich / daß der Koͤnig den

Nahmen der Koͤnigl. Authoritaͤt und die Præ⸗

rogatiy in all der Geſetzloſen Macht gebrauchet
hat/ ſoer veruͤbet ; und wir ſolten Seine Hoheit
gegen ſeine Thaten nicht duͤrffen anflehen / in⸗
dem / da redlicher Weiſe ein Zweiffel ſolte ſeyn /
obdie Sachen/ ſo er gethan hat / und noch taͤg⸗
lichübetauthoriſiret koͤnnen werden / durch

Thea tri Eutopæi Or eydehenderTheil.

Denckwürdiger

Geſchichten.
— — .

die Koͤnigliche Macht / und die hohe Prera⸗

gatiy ſo dem Koͤnige von Engeland zukom⸗
men .

Es iſt zum Hoͤchſten unzweiffelbar / daß die
Edle Engeliſche Monarchie in Regierung ein

rechtmaͤſſiges Fundament habe gehabt / und daß
ſolche auff Gewonheit / Freyheiten und Geſetzen /

ſo die Engliſche Nation beſondersangehen . Sie
iſt allezeit frey und independent geweſen/ von al⸗

len den Maͤchtigenund Potentaten auff Erden ;
die Koͤnige und das Volck ſeyn aus ihren Rech⸗
ten allezeit abſolut frey geweſen / um ſich ſelbſt
durch ihre eigene Geſetze zu verbinden / welche ſie
durch ihren eintraͤchtigenConlens hãtten gema⸗
chet / und ſonſten nicht ; ſo/ daß ſie immer koͤnnen
verbunden werden / durch jemand anders / auß⸗
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genommen allein durch die Geſetze desAllerhoͤch⸗
ſten Gottes .

2
Ein Koͤnig von Engeland hoͤret auff zit regie⸗

ren / durch die Engliſche Koͤnigl. Authoritaͤt /
als ob ein Koͤnig von Engeland / indem er ſich
ſelbſt oder ſeinen Unterthanen uͤbergiebet / uns
verbunden oder unterwuͤrffigzu werden einigen
andern Geſetzen / Canonen oder Gebothen / als
die / welche gemacht oder Freywillig angenomen
werden / durch beyderſeits Zuſtimmung des Koͤs
nigs / und die Repræſentirung eines Leibes de

Reichs im Parlament .
ιν

*Es ſtehet geſchrieben im Stat. 6. R . 2. J. Daß
die Crone von Engeland allezeit ſey ſo frey gewe⸗
ſen/ daß ſie unter keiner Bothmaͤſſigkeit einiges
Reichs habe geſtanden / und daß ſie in keinem

Dinge die Regalien angehaͤnget / gehoͤre unter⸗

worffen zu ſeyn denen Biſchoffen zu Rom ; noch
auch / daß die Geſetze und Staturen des Reiches
durch ihn moͤgen gekraͤncket oder veraͤndert wer⸗
den nach ſeinem Willen / als welches zu ewiger
Zerſtoͤhrungdes Koͤnigs Souyerainitaͤt der Exo⸗
ne Kegalien / und des gantzen Reiches gerichtet :
Die Gemeine bath den Koͤnig dazumal / undbe⸗
gehrete vonihmdurch Gerechts⸗Mittel / daß er
die Staaten des Reichs ſolte examiniren / wie ſie
wollen ſtehen / das Recht der Crone und des Rei⸗
ches gegen den Pabſt zu defendirenz und darauff
wurde ordiniret / daß alle / die einige Bullen /
oder Inſtrumenta von Rom wider des Koͤnigs
Regalien von dieſem Reiche ſolten herein brin ,

gen/ aus des Koͤnigs Protection geſchloſſen wer⸗
den / da denn erlaubet war / ( ſo als die Geſetze

Inhalt zu der Zeit ) vor einen jeden um das ih⸗
rige zu thun . Deßgleichen das Stat . von 24 . H .

8. n. und Jy . H. 8. 24. zeigen an / daß diß Reich
frey geweſen / und iſt von der Bothmaͤſſigkeit
an niemand geſetzet/ auſſerhalb die / welche ſeyn
eingeſetzet geweſen / binnen daſſelbe zu deſſen ei⸗

genen Wohlſtand oder aus ihrer vollkomme⸗
nen Freyheit mit ihrem Conlens angenom⸗
men .

Ohngefehr vor 400 . Jahren war der Koͤnig
und das Parlament ſo relolut , um die Rechte
und Freyheiten der Crone und des Reiches wider

die Aufflagen der Canonen des Pabſts / und die

Bochmaͤſſigkeit und Macht / ſo er zu uͤben trach⸗

kete /

— —
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Papiſten waͤren/ ſie wiederum durch die Stat . 10 .

18. Ed .3. St. r. Beol. Parliament . num . 38. ſchrei⸗
ben / daß der Pabſt waͤre ein gemeiner Feind des

Koͤnigs und des Reichs / und ſtehet er nun ange⸗

ſchrieben ; und von gleichem Inhalt iſt das Kole

parliament . 17 . Ed . 3. num . 59 . ob gleich dieſe
Statutæ nicht gedruckt ſeyn / ſo iſt doch derſelben
Krafft noch eben ſo / um diejenige / ſo mit dem

Pabſt und ſeinem Nuntio correſpondiren zu

Feinden des Koͤnigreichszu machen .

Es hat niemahls in eines Koͤnigs von Enge⸗
land Macht geſtanden / um die Rechte der Cro⸗

uen und des Reiches und deroſelbẽ Geſetze Mach⸗
ten oder einerley Gebiethe gegen des Reichs Wil⸗

len im Parlament uͤberzulieffern oder an etwas

zu ſubmittiren : ſo wurde es berichtet vor mehr als

500 . Jahren in einem Brieff von N . H. 6. anden

Pabſt Paſcal . Motum habeat ſanctitas veſtra ,

quod me vivente auxiliante Deo dignitates &

Uſus regni hoſtri Angliæ non imminuentur , &

ſi Ego ( quod abſit ) in tanta me dejectione po -

nerem , Magnates mei & totus Apgliæ Popu -
lus nullo modo pateretur .

Esiſt wahr / der KoͤnigJohannes gab die Cro⸗

ne und Regalien unwuͤrdiglichen uͤber/ an Pabſt
lanocent ſum denDritten / und ſeine duccello⸗
ren / und die Pfaffen ſtelleten faͤlſchlich im Char⸗

tres , daß es mit Conlens des Raths der Baro⸗

nen geſchehen/ daß erſich lubmittiret / um das Koͤ
nigreich von dem Pabſt zu behalten / und das auff

jaͤhrlicheRenten / ſiehe Bol . Clin . 3. Ed . num .

9. Stud . Aber als Pabſt Sregorius der Zehende
im dritten Jahre von Ed . r . um die prætendirte
Rente ſandte / ſo antwortete der Edle Fuͤrſt mit

Recht / daß er durch ſeinen Eyd der Cron ver⸗
bunden waͤre / um die Manieren des Koͤnig⸗
reichs ohngeſchaͤndet zu bewahren / quo his In⸗

ſtit . 3 Und daß er was die Croneangehe / nichts

thun kan / ohne des Volcks Zuſtimmen im

Parlament / welche allda Proceres genant wer⸗

den .

Im 400 . Jahr des Eduart des Dritten foder⸗
te der Pabſt dieſelbe Rente / und der Koͤnig pro⸗

ponirte ſolches im Parlament / aber ſie beſchloſ⸗
ſen / daß weder Koͤnig Joh . noch einig anderer

Koͤnig die Macht habe / um ſich ſelbſt oder das

Reich an den Pabſt zu unterwerffen / ohn ihren
Conſens im Parlament / und daß/ weil Koͤnig
Joh . ſolches gethan hatte / waͤre ſolches wider ſei⸗
nen Eyd/ ſo er auff ſeine Crone geſchworen ; und

falls der Pabſt deßtwegen ſich was unternehmen
ſolte wider den Koͤnig und ſeine Unterthanen /
daß ſie ihm mit ihrer aͤuſſerſten Macht reliſtiren

wolten . Derſelbe Koͤnig Eduart der z haͤtte nur

aus Unachtſamigkeit zugelaſſen / daß die Macht
des Pabſts allzuviel im Koͤnigreich gebrauchet
wuͤrde / wie er das Statutum von Carlile 35. Ed .

1. als zu ſehen / auch das Parlim . Bol . 17 . Ed . z.

bahret waͤren durch außlaͤndiſche Prieſter / ſo

Beſchreibung
1688 . tete / zu delendiren / daß ohne erachtet / daß ſie anhero geſandt ; 1

Roͤnig uͤber ſie moͤchte erbarmen / damit ſie die

dern Lande zu treiben . Und darauffwurden

anhero geſandt ; und ſie foderten/ daßſchrbu7d
ſchwere Unterdruckungen / nicht koͤnten nochtwol
ten laͤnger tragenzoder daß er ihnen beyſtehenf
te / um die Gewalt des Pabſts mit Machtaus

die Machten des Pabſtes in dieſemRached.
ſtrenge Pœnal- Geſetze von 25 . Ed . 27 . Ed 30
38. Ed .z. Stat .2. M. I . gemachet / von weſchen
unſer Koͤnig nun oͤffentlich ſagt / daß ſie nach
dieſen nimmer ſolten executirt werden .

Der Siegreiche Printz Eduart der Dritte
obſchon er ein Papiſt war / prætendirte keine K⸗
nigliche Prærogative in Suſpendirung der Ge⸗
ſetze durch die Koͤnige und das Parlament twidet
den Pabſt gemacht . Das Staturum 3l . E9 . 900
gen und wider die Macht des Pabſts hat erkaft/
in ſeinem Weſen und Wuͤrdenzu erhalten/ weſ
es von keinem Parlament verworffen worden /
und eben derentwegen war ereydlich verbunden

zuzuſehen/ daß ſelbiges als ein Geſetz des Ruͤche

erhalten wuͤrde / wiewol man durch conlemiſten
der Unachtſamigkeit ſich des Contrarü untel ,

wunden hatte .
Wann man die Wuͤrckungen der Roͤmnſſchen

Herꝛſchafft im Reich anſiehet und betrachtet/
wie ſolche erzehlet werden in dem 38. Ed .zy hat
te es das Anſehen / daß der Koͤnig/ welcher dat

Reich in ſolchen Stande ſetzen und bringen wol

te / eben dadurch ſein Koͤnigliches Ammt und

Wuͤrde an die Seyte ſetzte/ wenn er dergleichen
Intentiones fortſeßen wolte . Das Recht und

Geſetze halten in ſich/ daß / vermittelſt der Ma⸗

jeſtaͤt des Pabſts / ſozu Rom von ihm und ſeinen
Dependirten gebrauchet wird / das gute alte

Herkommen / die Gewonheit und Privilegien
des Reichs ſehr gekraͤncket/ benachtheiliget / bet,
wirret / die Crone vermindert / die Schaͤße und

Reichthum des Koͤnigreichs weggefuͤhret/ deꝛ

Einwohner und Unterthanen verhartet und

beunruhiget / die Vornehmen und Gemeinen

an Bluth und Guth vervortheilet werden . As

Engelindſſhe

kan demnach ſicherlich kein Zweiffelmehr übrig

ſeyn / ob der Koͤnig ein Kegale Ptærogitis“
habe/ die ihm Macht giebt/ die Vollziehungder
bœnal : Geſetze zu verhindern / als wodurch al
lein das Koͤnigreich verwickelt wird / in einen

ſolchen verlohrnen Stand zu verfallen ; oder un/

term Vorwand der Gewiſſens⸗Freyheit zum
Beſtender RoͤmiſchenPfaffenund Commilfs·

rien / auch mittelſt der Practiquen zu gewinnen/
wodurch ſelbe alles Unheil / ſo ſie nur koͤnnen

außuͤben ſollen gegen diejenige / welche ſich lin

terſtunden / daß Koͤnigreich aus ſolchem Elende

zu erloͤſen.
E. H. moͤgen ablolut verſichert ſeyn/ daßdet

Koͤnignicht thut Vermoͤge der Krafft des Enul.

Koͤn. Amts oder Prærogative , wann er daz

ſehen macht / daß taͤglich Verraͤtheren gepfleht

num 59 . und die Gemeine im Parlament klagte/ wird wider das Reich / beſage Stat . voliiz . Ed. n.

daß des Reichs Schatz nach Rorm gefuͤhret waͤ⸗

re / und daß die Geheimnuͤſſe des Reichs offen / Reichs erklaͤret / die einige Ablolutioneder ke⸗
weder ſolche vor hohe Verraͤther des Koͤnigs und

conciliation zu Rom durch des Pablts Authoti.



TheattiEuropæi Dreyßehender Thell.

1

— — —
1688 .

Geſchtcher

allezeit licentiret ut

raͤthereyenvor

im hoͤchſten Grad

cat /oder einiger ſeiner Prleſter / welche de

DenckwuͤrdigerGeſchichten.
erKoͤnig

nd billiget / geben oder empfan⸗

en ; un rallen Zweyffel ſeynd ſolche Ver⸗
bi e ein Statut des Reichs

gemachet worden / Schaͤdlichkeiten und Unheil

auchiſt es dem Amnmt des Ko ,ͤ

wie er ſich denn heraus gelaſſen / daß es ſein
Wille und Vornehmen ſey / wie ers — —

exerciret ; wodurch denn die alte berechtigte
und freye Engliſche Regierung / offent ⸗und

vollkommentlich wird dillolviret / und dennoch
die Englaͤnder an ihren G

5¹⁹

uͤthern / Weibern und

lein den rechtmaͤſſegen Geſetz⸗Gebern zukoͤmmt;

ias
anvertratet / denen ſelben vorzubauen/ und

fein beſtraffen; ja es ſtreitet directe wider das

Officium des Koͤnigs / daßer ſich einige Macht

anmaſſet dergleichenMiſſethatenzit verthaͤdigen
unndzuzulaſſen : Esiſt ſicher/ daß kein Koͤnig von
Engeland die Macht jemahlen gehabt / Ollicia

und Dienſte zu vergoͤnnen/ an ſolchePerſonen /

welche dieſelbe zu belleiden untuͤchtig geurtheilet
werden / Vermoͤge feſter und richtiger Acten /

in Anſehung deſſen vom Parlament gemacht /
und zu des Volcks Securitaͤt erklaͤhret ; und

nichts deſto weniger hat der Koͤnig die er⸗

ſten Bedienungen des Reichs ſothanen Perſo⸗

nen in Handengeſtellet / welche untuͤchtig erkant

eyn .

055 iſt allezelt ſo warhafftig daß es niemah⸗
len in der Majeſtaͤt unſerer Koͤnige geſtanden /

nach ihrem WolgefallenjemandenderUntertha⸗

nen aus dem Beſitz derer Intereſſen und Vor⸗

rath / ſo dieſelben vor ihr debenlang erworben /
n ſtoſſen ; noch auch an jemand Vollmacht zu
geben / ſeine Unterſaſſen finaliter zu verurthei

ſen in Criminalen oder Civilen Sachen nach ih⸗

der Diſtinction und Wolgefallen / ohne Relle⸗
dirung auff die Geſetze Bewonheiten und Privi⸗

legiendes Reichs .
Dieſe und viele andere Poreſtaten / ſoder Koͤ⸗

nig gebraucht /und Eu . Hoheit ſolten benennen
koͤnnen/ ſeynd keine Wercke einer rechten Engl .
Monarchiæ , ſondern eine angemaße Delpoti⸗

cale, oder ůůberregierſuͤchtigeMacht uͤher die Per⸗

ſonen / lmmunitaͤtenund Interelſendieſe Ulnter⸗
thanen ; Eben als beſeſſe er allein das Oberſte
Eigenthum aller ihrer Perſonen und Interee ,

welches in allen Civilen Regierungen nur al ,

und als ob bey dem Engeliſchen Volck alles

gependire / tind kein Jus noch Antheil haͤtten
in ihren Rechten / Herkommen / oder Freyhei⸗
ten / oder ſonſten ihm ein rechtmaͤſſiger An⸗

ſpruch zukaͤnne / den Vortheil und Nutzen zu
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Nichts kan dienen zur Erfuͤlung Ihrer Mʒa⸗

jeſtaͤt Kenunciation der Treue und Verbind⸗

lichkeiten / an dem Ammte des Engeliſchen Koͤß

nigs / alletmaſſen er ſich anmaſſet / wie er nun

wuͤrcklich thut / ) ' denen Staͤdten und VBuͤr⸗

gern / alle ihre herkommende Privilegien und

freye Erwaͤhlung ihrer Majeſtats ⸗Perſonen /
achetenen

dennoch wol expreſle committixet
ſeyn/ durch die groſſe Charter und viel andere
Vorrechte mehr ; auch zu erſt das Volck ihrer

Freyheit beraubet / ſothane Perſonen zu erwaͤh⸗
len / wie es ihnen beliebig nach den Statuten /

Kindern / oder ihrem deben kein jus mehr haben
werden .

Als wwird keine recht twůͤrcklicheEngl. Monar⸗

chiain &ngeland ſeyn/ welche durch die Geſetze der
hohen Koͤniglichen
zu ſaͤmmtlicher Sicherheit des Koͤnigs und der

Unterthanen / welche ſich ſelber erkennen vertmit⸗
telſt Eydes verbunden zu ſeyn/ das Herkommen /
die Geſetze und Freyheiten des Reichs zu main⸗
teniren / und ſtets Sorge zu tragen wegen un⸗
partheyiſcher Volltiehung der Rechten ; und alſo

wird einjeder ein gleich/ und ewiges Recht an al⸗

les haben / wann der Wille dieſes Koͤnigs/ und

ſeines Pabſtes Gewalt darvon dilponren ſoll/
undzwar allein nur ſo lange/ als es ihm belieben

wird/ um in denſelben zu ſeyn/ und mit gleicher
Goͤvalt zu continuicen . So derentwegen wit
dann in dieſer augenſcheinlichen Unterdruckung
und aͤuſerſter Gefahr Eu . Hoh . und dero Huͤlffe

anflehen/ die Rechten der Crone und des Reichs
zu defendiret .

Eu . Hoh. Nurecht/ wie auch die wahre NMo⸗
narchia und Regernng unſerer alten Herkom⸗
men / Geſetzen
diren / kan gar nich

damit
dadurchdie Pœnal Beſetze wider die LTTlur⸗

pationes des Pabſts / und dai ebenRechte wegen
der Reformation unſer Reltzjon vom Pabſt⸗
thum verſichert / und die ſpecialeEyraͤuche nebſt
den riyilegien der Staͤdte und Bugzer / ſo wol
als die gemeine Gewonheit / des Koͤntgreichs be⸗
wahret werden moͤgen ; allermaſſen Unſere Ge⸗
wonheit und Rechte En . Hoheit allein ſelen als
den nachſten und rechten Expectanten der Engi .
Crone / wenn ſo ferne keinPrintz gebohren wird /
Rege etiam ætinente 3

Kraͤffte und Verns
dwas ſie haben / nur allein von ſeinem Willen vahmn anwendete / um dieſelbe

Wannnun einjede zulaͤſet/ daß ſolches al .
les deſtruiret oder gemiſorauchet / und ohn fer⸗
neren Nachdruck geurthelet wird / wle es dem

öonige ſeiner Richte und Hoͤfe/ nebſt
aller ſeiner Macht / die er in . Reiche beſißet /

Koͤnige Krafft

ind

wol gefallen wil ; Alsdann iſt Er , Hoheit An⸗
foderung und Recht in SWatg en
ebenfalls zu nichte und an die Seyte gſtellet.
Ja dte gantze arbitrale Magiſtrature , öu . ſei⸗
nem Willen zit Dienſte ſtehet / mit aller ſeine .

Prærogative anvertrauet iſt

Deyheiten getnaͤß zu deten⸗
tin Zweiffel gezogen werden /

ja auch der Koͤnig alle

Paͤbſtlichen Kraͤfft / Fretnbde / und Eingebohr⸗
ne / werden iwegenſhres Inrerelle und eines uͤ⸗
hel beſtelleenGewiſſensverpftlchtet ſeyn/ ſich Eu .

Hoheit Forderunz zuopponiren . Nach den Ge⸗

ſetzen und Gebraͤuchen vonEngeland / wird in der

That in dem Stande / worein der Koͤnigdas Koͤ⸗
welche wegen Sicherheit ihres Guths und Le⸗ nigreich zebracht/ kein kechter NMagiltrat oder gee⸗
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bens Vermoͤge der Rechten ihnen zukommen/ Jgierüng darinnen noch ein Gebrauchmehr ſeyn;R

ii worzu
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46 8 8.

f0 KF



cediren zu Folge denRechten und Gewonheiten Engeland und der Koͤniglichen Kltime , 3

unſers dandes ; das Reich aberſoll eine verwirte Außtheilungder Statuten des Reichs / als 0
Menge Volcks ſeyn/ und die Starcken werden zum Præjudiß ihrer allen Freyheit und Gench

die andern nach ihrem Belieben koͤnnen unter ⸗tigteitt 8

drucken . Wie nmn En. Hoh ein jus haben/ die Weil Eu⸗Hoh. ein ungekweiffeltesRecht h
Regierung zubehalten / wegendero groſſen Inter . ben / um ſich zwiſchen dem Koͤnig und uns un

eſſe , ſo ſie darin haben / alſo hat alles Volck ein dero eigen ſelbſtund des Koͤnigreichs Willen zu

ohngezweiffeltesRecht . Eu. Hoheit Huͤlffeund interxponiren/unßerealteRechte unndRegierunz
Beyſtand darinnen zu erſuchen ; und ſolchesiſt zu behalten/ jainſonderheitunſere Geſetze5
eine ihrer principalſten Pflichten der Chriſtlichen der Ketormation unſerChriſtlichen Religion ;
Religion / ſoll auch eine der beſtenaͤuſſerlichen als erſluchen wit unterthaͤnig/ daß Eu . Hohet
Bezeugungen ſeyn ihrer diebe zu IEſum Chri/auſſer den vorigen Sachen / ohngefehr we 0180
ſtum / daß dieſelbe Eu . Hoheit alliſtiren in alle ſupponirten Prinzens / es deroſelben auch belt⸗

dero gerechten Wege mithin auch ihre rechtmaͤſ⸗ big ſeyn moͤge/ zu begehren und unbeweglich
ſige Ciyile Regierung / als welche von G01. darauffſtehen zubleiben / daß die alte frehe R

eingeſetzet / iſt zu Erhaltung der Gerechtig/ gierung von Engeland alleine / nach derenalten

keit unter der Menſchlichen Societaͤt defen - Gewonheit eingeſtellet / oder durchs Parlatnent

diren . K5 ſapprobiret / ſtündlich moͤge hergeſtellet werden

Menſchen/ dieihrẽ Naͤchſten und ihr dand lieb in allen Orten des Koͤnigreichs / das iſt / daßdit

haben/ wie der Chriſtl. GottesDienſt befiehlet / Rechte der Cron und Freyheit des Reichs zt

ſind nicht ſorgloß noch Gott⸗ vergeſſentlich zutzu⸗/¶ Stundemoͤge vinclicirktwerden / von allentSob.

laſſen / daß ſie ihre Civil⸗Regierung / ihre Ge⸗ wilnonen / die offentlich an den Pabſtgeſchehen
ſeßze/ nebſt allen ihrenn Rechten und Inrerelle oa ſeytt / durch dieſen jezigen Koͤnig zur Schande

welchesihre dandesLeute dadurch genieſſen/ vor oder Vervortheilung der Engl. Crone / und des

ihnen ſelber und ihren Nachkoͤmmlnge ! Um e⸗ Reichs / mithin auchdeeEnnſchlazungvolnlen
mands willen / Superſtitionoder StotsSucht P rætenſionen/ die Röͤmiſche Kirche machtue⸗

ſolten deſtruiret werden geneiniger Lroteſtær, wie die auch ſeyn mohe/

Iemand / der zu erſteinerechrzäſſtge ubreide . eineJuris diction ʒu haben uber dir Chriſtenober
Sbrigkeit geweſen / und demm/lich inuſte gehor, Kirche vonEngelandez

obſchon er particulier Leuten ſehr Unrecht gen die Admiſſion del Canonum und Tufisdiglon
than haͤtte/ kan die Qualitaͤt und denGebrauch von Rotn / unſern Gewonheiten und Rechten
einer rechten ſuprenen Obriskeit niederwerffen / zutwider / auch denen Handhabern derſelbenent
undeine Heſtro⸗tion machen aller hohen Aem⸗ gezen / algenblicklich zu behoͤrlicherEreeution

loͤſt er ſich leber von dem Ainte / und bohe Be, ſelben oderBiſpenlationen baruͤber / ſondetndie

welcheſkman lalit det Geſetze GOttes und des Werth erklaͤret werden .
W.

Koͤngreichs Gehorſam lelſten muß⸗ Daß die allen chehraͤnche / Ftehheit und bil.

echt ihre freye : Kegierungzit 4

f des Woleks(umn e 8n fi und den Lauff derſelben Regierung alſobald het,
bewahren / ſo ferne jemand vor geſtellet werden / weil dieGewonheiten / daͤrhnein

RechtenderSroneunddeeKeichs md Hhn
und daß ihnen ihte Freyhelten lalt der gecfe

erſeheniſtatis dem Briſfe von Heinrich Hans
Charier und dieken Kin des Porleen

dem Pabſt : ? Wie alch der Groß,Fuͤrſt kdu. „ ( aewöhnlichefrehee
des Parlalnernt ih

II als der Pabſt Eh dergleichen Orcelion die gewoͤhnlichefrehe EꝛwaͤhlungderMaziltrats.

Machtprætendise/ ſchtiebetandenſelbennicht
allein auff ſelbben Fuß / als Heinrich Iis ſon⸗

dern es winben auchmit ſeinem ConlensBrief
fe an 1 Bonifaciusoden

dords und

ane im Parlament geſchrieben /worinne [ „ Daß kechtl rerſo wolEiril

5 dem Pabſt Worſtelelenf daßſie mit Eyde Militaite, fnallen ObrigkeirlichenAetnternund

verbunden wwaͤren/ ihrt Freyheiten
/
Gewonhei⸗ Commendanten durchs ganße Koͤnlgkeich fſt

ten / und alte Geſetze zu umterhalten/ undzube⸗ Leſtelletwerdennmgd .

ſchirimen / wolten dieſelbenauch wairteniten Daß alle Comtaillarien / loie die auchNiß⸗
mit aller ihret Krafft und Verwoͤgen/ und1

men haben / wodurch vergoͤnneetſt / einigeMacht
ſie niemahls wolten / koͤnten oder doͤrfften zulaſ⸗ von Diſcretion ùber die Perſonenoder Interelle

Charter und andere Beſetze contitmirer / beho ,ͤ
lichermaſſen reltauriretwerden .

ſamet werden / wofern eroſo conrinviter hate / Daß alle dte Geſcze nun Krafft hahenwwdee

tet und Hedinten ekercirens Und alsdenn ent⸗ gebkächt werdelt / utid daß glle Süfpenlioneshet,

ie HKoönt Efigelande hell das
Die allen Koͤntge von Engelonderka vilsgien der Stadt Londen / ja die ante Formſ

ber ˖ abaetreten ſeyn / von den 43 KESher unehrlich wolte abgekretem ſen Theil der gemeinen Rechte von Eggeländ ſehn

Perſonen / und alle Privilegienvon allen Staͤb
ten und Buͤrgern Engelandes/ durch die groſſe

Daß rechttnaͤſtgeOffieiter ſo wol Kile af

ſen/ daß der Koͤng/ ( wann ders guch ſchon thun der Untekthanen / und denen Gebraͤuchẽ volnEn,
wolte / ) und einiger maſſen ſich iunterwuͤnde/ geland ſtreitcg / und inſonderheit die Cormnilion
etwas zu thun / das der Pabſt begehrte / ſo widervor Kirchl .Sachen/ und deſſen Monltrole non
ihr Herkoͤmmen ſtritte / denn ſolches helffen obltante von allen umſern Geſeten ftuͤndlch

EEEEUEUUEUUEUUU
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ſſen / als welche den Chriſtenzukommt / moͤchte feſt

beſchehenen Subverlion in der gantzen Regie⸗

Liebe den Nachdruck und Krafft der Geſetzen
haben / um die Vollziehung einiger derer Ge⸗

ſſeze von Confirmitaͤt zu impediren / biß daß

ſſeyn .

Pdieſelbe als ein Nothwendiges befodern / daß nie⸗
mand moͤge Unluſt zugemuthet werden/ ehe und

Idieſer wegen relolvixet hat / als von der Bekaͤnt⸗
nuͤß des Glaubens / in uͤbernatuͤrlichenSachen /
ſoder die aͤuſſerliche Expteſſion der Anſuchung/ ſo

weit die nur allein Gott angehet / dann niemand
dadurch ungleich geſchehen kan / Leib/ Guth / oder

ffern ſie verfuͤhret ſeyn / daran allein Schaden
leiden .

Auffrichtigkeitund Liebe Eu . Hoheit und werden
dengerechten und groſſen G Ott bitten / daß der⸗

ECuch in die hoͤchſten Thronen und Maͤchtigkei⸗

terden Ckanacker ,ſ ult auSr. Wir ,

Geſchichte. Denckwuͤrdig er Geſchichten⸗ 52¹

cvociret / vor null und keinen Werth erklaͤtet

n.

01 dieFreyheit der Wahl Vals das Funda⸗
ment der Regierung behörlich vindiciret und alle

ſchnoͤde Begehren zu erwaͤhlern/ und zu ſtimmen /
welches derKoͤnig haben wil / revociret und re⸗

nunciret werden .
3

Daß daß Koͤnigreich/ ſo bald es moͤglichiſt /
in ſolche Capacitaͤt moͤge wlederum geſtellet wer⸗

den / ein freundliches Parlament zu halten / in

ſolcher Art und Form / wie es die Geſetze erfo,
dern / damit durch Huͤlffe deſſen / die Civile Re⸗

gierung ſtabiliret und alle Gewalt und arbitrale
Macht auſſs aͤuſſerſte mag zů Grunde gerichtet
werden .

Wir bitten Ei . Hoheit um Verzeihung / daß
wir mit dubmiſlion derſelben ferner vorſtellen /

gen in der Nußbarkeit der Geſetze gemacht ha⸗
ben / und daß es auch alſo mit unſern Pernal . Ge⸗
ſetzen ( welche wegen intormitaͤt in den Glau⸗

bens⸗Bekaͤntnuͤſſen/ und dem außwendigen
GOttes⸗ „ Dienſte gemachet ſeyn /) ergangen ;
vier nach einander ſißende unſere Parlamente
bemercken den Mißbrauch dieſer Geſetze / und

das Unheil / ſo dadurch uͤber gewiſſenhaffte Chri⸗
ſten kam/ und erklaͤhrte ihre Meynung / um ih⸗
nen Liechtzugeben / und zu helffen / wann nur der

Koͤnigſolches haͤtte wollen zulaſſen und dennoch
arbeiteten ſie die Vollziehung davon zu verhin⸗
dern / und begehrten/ daß die Freyheit der Gewiſ⸗

geſtellet werden .

In ſolcher Erwegung / und wegen ſeit deme

rung / ſo wil die ohnumgaͤnglicheNoth und die

die Sachen durch ein Parlament feſt geſtellet

Wirerſuchen Eu . Hoheit unterthaͤnig/ daß

bevor ein rechtes und formirliches Parlament

Leumuth/ ſondern daß ihre eigene Seelen / da⸗

Wir untertrerffen uns ſelber/ und alles ſo in
dieſem abgefaſſet / unterthaͤnig der Weißheit /

ſelbe Eu . edle Seele erfuͤlle mit vollkommener
Lebe / Weißheit und allen Tugenden / und

en / ſo dieSonne dermahlen beſcheinet / erheben
moͤge.

wie daß Zeiten und Zufaͤlle allezeit Veraͤnderun⸗

den haben / verſichert uns deſſen Trene / einge⸗
ſchloſſenes alſobaldzuüberlieffern / an Ih . Hoh.
den Printzen von Oranien / oder in dero Abwe⸗
ſenheit an Ih. Koͤnigliche Hohelt / di Princeſſin .
Wir habens der Poſt nicht duͤrffen anvertrauen /
und derentwegen damiteinen Exprelſen geſandt /
warum es dann wol vielleicht was laͤngers unter
Wegen ſeyn duͤrffte. Der Bote hat allein Or⸗
dre , es an einen ſeiner Diener abzugeben / und
vertrauen uns ſeiner Auffrichtigkeit .

A Monſieur , Monſieur Bentig.
Im Haag .

Des Herꝛn

Dienſtwilligſte Diener /
die er vielleicht hier⸗
naͤchſtkennen ſoll .

Hierauff nun relolvirte ſich Se . Hoheit / der

bedraͤngten Engliſchen Nation ſich anzunchmen /
machten auch alle moͤglichſte Anſtalt mit einer
zulaͤnglichen ſo wol Land , als Sce⸗Macht in En ,
geland uͤberzugehen / wiewol in hoͤchſtem Ge⸗
heim/ dergeſtalt / daß auch die Herꝛn General⸗
Staaten / auſſer ungefehr zween / zu denen Se .
Hoh . das meiſte Vertranen trugen / nicht davon

wuſten / auch weder der Frantzoſiſche noch Eng⸗
liſche Abgeſandte etwas gemercket ; hielten aber
dennoch vorher im Auguſto mit Sr . Churfl .

Durchl. von Brandenburg / zuMinden eine ge⸗
heime Unterredung / welcher niemand von den
Churfuͤrſtl . Miniſtris auſſer der Churfuͤrſtliche

Eſtats. Rach / Herzn Eberhards von Danckel⸗
man Excell . bengewohnet : Und nachdem ſie ſich
nach vorhergegangener Muſterung der Land⸗
Miliß auff der Mockerheide/ der Chur⸗Bran⸗

———

denb . Luͤneburg . und Heſſiſchen Aſſiſtent / die
vereinigte Niederlande inzwiſchen zu bedecken
verſichert / ſo lieſſenſie die Flotte mit aller Noth⸗

wendigkeit verſehen / auch alles behoͤrigerMaſſen
zu Schiffe bringen .

Der Koͤnig Jacobus hergegen/ als er ſahe/
daß ſich alleszu einer gefaͤhrlichenVeraͤnderung
anlaſſen wolte ; So ließ er den 2r. zr . Aug. in dem

Rath zůLonden eine Declaration thun / um die
bißher angemaſte willkuͤhrliche Macht eines
Theils zuretractiren / ließ auch dabey der Stadt
Londen eine ſcheinbare Erleichterung anbieten /
in Hoffnung das Volck dadurch zu Frieden zu
ſtellen / und abzuhalten / daß es die Sicherſtel⸗
lung ihrer Keligion und Geſetzen / durch Zu⸗
flucht zudes Printzen Waffen nichtſuchen moͤch⸗
te . Er ließ auch den 20. Sept. durch ſeinen Ab⸗
geſandten den Marquis d ' Albeville an die Her⸗
ren Staaten in dem Haag wegen dero ſtarcken
Armaturim Nahmen ſeinesKoͤnigsnachgehen⸗
des Memorial uͤbergeben .

Die groſſe und conſiderable Zuruͤſtung „
zum Krieg / welche Eu . Hoch⸗Moͤg .zu Waf. „
ſer und Lande machen / welche eine rechtmaͤſ, „
ſige Urſachzum Nachdencken und Allarmin

1 Tbeatri Europæi Dreyzehender Theil .
gantz Europa geben/ verpflichten den Koͤnig

meinenKXx iij
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Albeville .
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meinen Herin / welcher / ſeithero daß er zur

rers hat angelegen ſeyn laſſen / als wie er den

Frieden allerſeits concinuiren / und die gute

Correſpondeutz / mit dieſem Eſtat unterhal⸗

ten moͤchte / den Marquis d' Albeyille , Dero

extraordinar - EHο) , an Eu . Hoch⸗Moͤg.
abzuſenden / und demſelben zu befehlen / von

Eu . Hoh⸗Moͤg. zu vernehmen / wozu dieſes

alles dienen ſolle ? Seine Majeſtaͤt als deren
alter Bunds Verwandter und Contede
rirter / vermeyne Recht zu haben dieſe Erklaͤ⸗

rung zu begehren / welche er doch billich von

Dero Amb alſadeur zuerfahren gehoffet haͤt⸗

te . Well aber Seine Majeſtaͤrdie Pflicht der
Alliantz und Confœderation tardiren ſiehet /

und ver iet / daß man ſich ſo ſtarck armi⸗

ret / ohne Sie das geringſte wiſſen iu laſſen/
befindet ſich Diefelbe genöthiget/ ihre Flot⸗

e zu verſtaͤrcken / und ſich in ſolchen Stand

zu ſetzen / dadurch Sie den Frieden in Europa

„ mwainteniren koͤnnen .

Eben derſelbe uͤbergab den J. Octobr . noch⸗

mals dieſes Memorial der Verſamlung der Hn.

Staaten .

„ Der unterſchriebene extraotdinar En -

voys des Koͤnigs von Groß⸗Britannien hat

Ordre empfangen / Eu . Herzl . vorzutra⸗

gen/ daß / obgleich Se. Maj . geglaubethaͤtte/

dasjenige / waͤs ſie bereits gegen deren Am -

bafſadeur , Herꝛ Citters gedacht / und die

Ordre , ſo ſelbige an gemeldten extraordi -

nair Envoyẽ wegen dieſer Sache geſandt /
Eu . Herꝛl . contentirt haben ſolte ; ſie verſi⸗

cherend / daß kein anderer Tractat zwiſchen
Sr. Majeſt. und dem AllerChriſtlichſten Koͤ

nig obhanden / als welcher offentlich gedruckt

worden ; Und ob man ſich zwar vieler Kün⸗

ſte bedienet hat/ die Welt glanben zn machen /

„ daß der Koͤnig/ ſein Herꝛ / mit dem Aller⸗

Chriſtlichſten Koͤnig in andere Tractaten

und Büuͤndnuͤſſen verwickelt ſey/ dennoch zu

Bezeugung der groſſen Conſideration , wel —

che derſelbefuͤr die Freundſchafft und Alliantz

zwiſchen ihme und En . Herꝛl. traͤgt/ auch ſei⸗

nes tragenden hoͤchſten Verlangens zu Er⸗

haltung derſelben / dem gemeldten Envoyé

befohlenhat / in ſeinem Nahmen Eu . Herꝛl.

zu verſichern / daß niemahls dergleichen ge⸗

ſchehen ſey. Und gleich wie Se . Majeſt . die

Erhaltunt des Friedens /und Ruhe der Chri⸗

ſtenheit ernſtlich verlanget / alſo wollen dieſelbe
mit En . Herꝛl. die Mittel / ſo darzu dienlich/
zu Handhabung des Nintaͤgiſchen Friedens /

ſogoer
fehzel

men vereiniget bleiben . Gegeben im Haag den

5. Oct . 1688 .

Weil auch der Koͤnig von Franckreich nach

gerade die Abziehlung der Hollaͤndiſchen Arma⸗

tur erſahe / ſo begehrte deſſen Ambaſſadeur ,
Comte de Avaux auff Koͤnigl. Befehl in Ih .
Hoch⸗Moͤg . Verſamlung eine Audienß / zu wel⸗

23

E

cherer den i0 . Sept . mit der ſchoͤnſten Staats⸗

BHBeſchreibung

Regierung gekommen iſt / ihme nichts meh⸗

und zwantzig⸗jaͤhrigenStillſtandes zu neh⸗

Niederlaͤndiſhe
— . . . . . . . .

Caroſſen mit6 . Pferden / in welcher Se, Exealſ
geſeſſen / und andere mit 6. 4 . und 2. Pferdeſ/
biß auff 24 . an der Zahl / durch die Herren
Rauſch und Nachtigall / Ihrer Hoch,⸗ Mog
Depuüirten / der erſte wegen Holland / derande
re wegen Seeland auffgeholet worden . Als 9

nun dahin kommen / und ſich in einen Seſſel g0

gen dem Herꝛn Selting uͤber/ welcher damale
præſidirt / geſetzet / hat er folgende Redein§ra
ö oͤſiſcher Sprach ( die er auch hernach ſchrifflch
uͤberlieffert) gethan .
1

Meine Herren .

groſſe Zuruͤſtung / welche Eu. Hoch⸗Moͤg.zu „

Waſſer und Lande machen / anzuſchen/ ohne ,
die Meſures zu machen / welche ſeine Vorſich, „

tigkeit ihnen in pirtren koͤnnen / damit denen „

Ungelegenheiten / welche die KriegsPrapa . „
ratoria nach ſich zu zichen pflegen / vorgekom, „
men werden moͤge Undob gleich der Könng
von der Weißhelt eurer Rathſchlaͤge verſichert
iſt / und man ſich nicht einbilden darff / daß „

eine Kepublic ſich leichtlich unterſtehen wer, „

de / die Waffen zu ergreifſen / undeinen Krieg,

anzufangen / der bey ſothaner Beſchaffenheit,
der Zeit anders nicht / als der gantzen Chri, „
ſtenheit fatal und verderblich ſeyn kan ; So ,

koͤnnen doch IJh.Majeſt . nicht glauben / daß
Su . Hoch⸗Moͤg . in ſo groſſe Unkoſten / ſo „

wolinn/als auſſerhalb dieſes Staats ſichein ,
laſſen / und in ihr Land ſo viel frembde Troup⸗

pen kommen laſſen / auch in einer ſo ſpaten/
und weit verlauffenen JahrsZeit eine ſo

maͤchtige Flotte in See bringen / und ſotha,
nen Nachdruck zum Krieg præpariren ſol,,

ten / wofern ſie kein Dellein formirt haͤtten/
welches mit der Groͤſſe dieſerAußruͤſtung nicht

aͤberein kommen koͤnte. Alle dieſe Umſtaͤnde/
meins Herren / und ſo viel andere / dieichal ;

hier nicht auführen wil / perſuadlrennichtohe
ne Urſach den Koͤnig meinen Herꝛn/ daßdle /

ſe Zuruſtung auff Engeland ihr Abſehenhaleß
uud dannenhero hat mein gnaͤdigſter Koͤntg;

und Her: mir befohlen / Euch in ſeinemNahe
men anzuzeigen / daß die Verbindung der ;

Freundſchafft und Alliantz / die er mt dein

Koͤnig von Groß „ Britannien hat / ihnnücht
allein verpflichten werden / denſelben zu ke ;

cundiren / ſondern auch die erſte feindſelige
Action , ſo durch eure Trouppen / oderdurch ,

eure Schiffe wider Se . BritanniſcheMaſeſl.
geſchehen wird / als einen offenbaren Flles,
dens⸗Bruchgegen ſeine Cronanzuſehen. Jqh
uͤberlaſſe/ meine Herren / En . Hoch⸗ Möͤg.
Vorſichtigkeit / die Folgerungen / ſo derglel

chen Unternehmungen mit ſichfuͤhren / wol ,

zu uͤberlegen . Und hat Se . Majeſt . mir hen,

fohlen / euch dieſes ihrentwegen nichtandafſ 5

anzufuͤgen/ als in der auffrichtigen Mhe v

*

73

Das auffrichtige Verlangen / ſo der Kön „ len3 8 — 9 Memai
nig / mein Herꝛ hat / die Ruhe in Eutopazu „ ez
mainteniren / laͤſſet Sr . Majeſt . nicht zu/ die „iflta
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nung / ſo dieſelbige haben ( wieich dennalchx5
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1688 . „ ſolchesEu. dieb.zuſagenofftmals die Ehre ge⸗

OerStaa⸗/
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habt) allemdeme vorzukommen(was die Ru.
he in alropa tutbiren könne . Geſchehen im

Haag den 9. Sept . 1688 .

De 1 welche der Ambalſadeur auff

Memotial bekommen / beſtunde darinnen /
daß der Eſtat keinen Krieg mitſeinenBenach,
barten ſuche/ waͤre aber genoͤthiget/ eine Flotte
in See zůſenden / die Com mercienzubefreyen⸗

weln die beyde Koͤnige von Franckreich und En⸗
geland ſo flarck armurtenz wie dann ihre Equip⸗
bagezu keinem andern Ende / als zur Securitaͤt

ihrer Unterthanen angeſehen / weßwegen dann

auch fuͤr hochnoͤthig befunden worden⸗ einige

Kriegs⸗Voͤlcker nach denen Graͤntzen marſchi⸗
len zu laſſen / zumahlen Ih . Hoch⸗ Moͤg. aus

Seiner Majeſt . des Koͤnigs Vorgeben / in denen

wegen des Cardinals von Fuͤrſtenberguͤbergebe⸗

nen Memorialen ſich nicht verlaſſen koͤnten/ weil

das letzt uͤbergebene Aemorial mit dem vorigen

vom 10 . Junii , gantz nicht uͤberein ſtimmete .

Dann in demſelben gemeldet wuͤrde / daß Se .

Maj . der Wahl eines Ertz⸗Biſchoffs zu Coͤlln

ihren freyen dauff / und wann einige Lifferenti⸗

enſich eraͤugen ſolten/ ſolchederPaͤbſtl . Decili⸗

on überlaſſen woltez worgegen in dem Letztern al⸗

les widerſprochen wuͤrde / indem Se . Maj . den

Cardinal von Fuͤrſtenberg mit aller Macht zu

ſchůtzen/ relolvirt .
Allein weder die Frantzoͤſiſche Bedrohungen /

noch das EngliſcheAnerbieten / konten den Prin⸗
zen oder auch die Herren Staaten von ihrem

Vorhaben abwendig machen / ſondern es woh⸗

nete Se . Hoheit / nachdem die zur Muſterung
beſtimmte Regimenter auff der Mocker⸗Heide
unfern Nimmoͤgen zuſammen kamen / der Ge⸗

neralMuſterung perſoͤnlich bey / und ward

darauft vorgedachter Maſſe alles auff die Schif⸗
fe gebracht / und die Flotte zum Außlauff fertig
gemacht/ wiedann den 7. Octobr . einige Kriegs⸗
Schiffe unter den Nord⸗Hollaͤndiſchen Vice⸗

Admiral Herbert / ſo vor dieſem Vice⸗Admiral

in Engeland geweſen / unter Engliſchen Flag⸗
gen in See gelauffen / um die Englaͤndiſche Flot⸗
te zu recognoſciren / und hatten Se . Hoheit
beſchloſſen / daß beyvoͤlliger Abſegelung der Hol

laͤndiſchen Flotte ( welche zu der Zeit ſchon ach⸗

gig bißneuntzig Capital⸗Kriegs⸗Schiffe / ach⸗

zig Galliotten / und drey hundert andere Schiffe /
welche mit Volck / Proviant / Hen / Haber /
Stroh / und Ammunition beladen/ ſtarck war )
dieſer Admiral mit ſeiner Elquadre allezeit die

Maäntglarde führenſolte / weil ihm das Fahr⸗
Paſſer / wohin die Flotte zu ſegeln beſtimmet /

ſehr wol bekant . Nach zweyen Tagen lieff er wie⸗

derum ein / und brachte 2. FrantzoͤſiſcheKriegs⸗

Schiffe mit Volck / welche er auff der Hoͤhe von

Duyns genommen / auff . Nicht weniger wur⸗

de zu Rotterdam die Cavallerie zu Schiff ge⸗
bracht / dergleichen auch zu Muͤyden und Naer⸗

den geſchehen. So fanden ſichauch viel Fran ,
zoͤſiſche reformirte Officirer / und viel Engelaͤn
diſche Cavallier / ſo als Volontairs den Prin⸗— — — — 2

ſolche Weiſe die Geſetze krafftloß gemacht / „

die Abfahrt geſchahe / ſo lielſen hochgedachte

ren .

Es iſt bey jedermaͤnniglich unlaugbarund „

gewiß / daß der allgemeine Ruhe und Wol⸗ ,

523

Seine Hoheit folgende Declaration

Declaratiẽ

„des Prin ,
tzen von O⸗

ſtand eines Landes oder Koͤnigrrichs nicht
„ ranien we⸗

koͤnne erhalten werden / wann man die durch „„ gen ſeiner

rechtmaͤſſige Auckoritaͤt und Macht an ſelbi⸗ „ Uberfahrt

gemn Ort veſt geſtellte und eingefuͤhrte Rech , „

te / Freyheiten und Gebraͤuche mit Fuͤſſen
tritt / und vernichtiget / inſonderheit aber /
wenn man trachtet / die Religion zu veraͤn, „

dern / und eine andere / ſo durch die Geſetze ver/ „

botten worden / einzufuͤhren. In welchem „

Fall diejenige / denen am meiſten daran gele⸗

gen / nothwendig ſchuldig und verpflichtet „

ſeyn/ ſich zu bearbeiten / daß die Rechte / Frey . „

und Gewonheiten / und zufoderſt der veſtge⸗ „

ſtellte Gottes Dienſt gehandhabt und erhal⸗ „

ten / und mithin zu verſchaffen / daß die In⸗ „

wohner ſothanen Staats / oder Koͤnigreichs „

weder an ihrer Religion / noch ihren Buͤr⸗ „

gerlichen Rechten gekraͤncket und beeintraͤch . „

tiget werden ; welches um ſoviel deſto noth⸗ »„

wendiger iſt / weil das Auffnehmen und die „

Sicherheit ſo wol der Koͤnige ſelbſt/ dero Jami⸗ „

lien / und aller derer / ſo in hohen Obrigkeitli⸗ „

chen Stand geſetzet ſeyn / als auch der Wol , „

ſtand ihres Volcks und Unterthanen / auff „

eine gantz beſondere Weiſe auff die ſorgfaͤltige „

Unterhalt⸗ und Handhabung ihrer Rechten / „

Frey⸗ und Gewonheiten beveſtiget iſt / und be⸗ „

ſtehet. 9

Auff dieſem Grunde haben wir nicht laͤn⸗ „

ger anſtehen laſſen koͤnnen / hiemit kund zu „

thun / wie daß wir zu unſerm groſſen Leydwe⸗ „

ſen anſehen muͤſſen / daßdie Raͤthe/ ſo gegen⸗ „

waͤrtig bey dem Koͤnigvornehmlich ein Wort .

zu ſagen haben / und bey demſſelben in groͤſtem
Anſehen ſeyn/ die Religion / Rechte und Frey⸗⸗
heiten dieſer Koͤnigreiche umgeſtoſſen / und
7
alle Sachen / die ihre Gewiſſen / Freyheiten „

*

und Eygenthum betreffen/ einer freyen unbe⸗

ſchrenckten Regierung unterwerffen und „

dieſes nicht allein durch verborgene Neben⸗

wege / ſondern auff eine gantz ungeſcheuete /⸗

und offenbare Weiſe ins Werck richten . 8

Es haben dieſe boͤſe Rathgeber / damit ſie „

ihr boͤſes Vorhaben mit einem ſcheinbaren „

Vorwand bemaͤnteln moͤchten / dem Koͤnig ⸗

eine freÿe und ungebundene Machtzil ,

geeignet . Krafft deren er / ihrem Vorgeben „

nach / berechtiget ſeyn ſolle / die Execution „

und Bewerckſtelligung der Geſetze / welche „

durch die Authoritaͤt und Berechtigung des „

Koͤnigs/ und des Parlaments / zu Beruhi⸗ „

gung und Wolſtand der Unterthanen ge.
macht worden / zu hemmen ; und haben auff „

5

und ihrer Thaͤtlichkeit entſetzet / da doch nichts „

gewiſſers / als dieſes iſt / daß gleichwie keine

Geſetze koͤnnen gemacht werden / als durch den „

Nx jv Kol 11
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„ Roͤnig / und das Parlament geſamter Hand /
„äalſo auch keine Geſetze / ( inſonderheit ſotha⸗

„ne / welche den Ruheund Wolſtand der Na -

„ tion , und das Leben/ und Freyheit eines jeden

„ Unterthanenin derſelben veſt ſtellen ) anders

„ als durch gleiche Authoritaͤt des Koͤnigs und

„ des Parlaments zuſammen vernichtiget / oder

„ gehemmet werden moͤgen. Dannobſchon der

KRoͤnigdie Straffe / ſo jemand verdienet hat/
„ und worzu er verurtheilet worden / verzeyhen
undvergeben mag ; als zum Exempel / in Faͤl⸗
len der beleydigten Majeſtaͤt / oder anderer

„Miſſethaten / ſo kan man doch aus keinem

„ Schein der Vernunfftdaraus ſchlieſſen / daß

‚der Koͤnig die Macht habe/ die Bewerckſtel⸗

„ ligung deren Geſetze / die wider die hohe Ver⸗

„ raͤtherey/ und andere Ubelthaten gemacht
worden / auffnuheben/ es ſey dann / daß man

s behaupten wolte / daß der Koͤnig mit einer

„ vollkommenen und unbeſchrenckten Gewalt

bekleidet ſeye/ und daß das deben / Freyheit /
„ Ehre und Guͤther der Unterthanen gleichſam

„ bloß an ſeinem guten Willen und Wolgefal⸗
len hange/ und ihm gaͤntzlich unterworffen

ſeye ; welches unumgaͤnglich wuͤrde folgen

„ müſſen / wann der Koͤnig die Macht haͤtte / die
Execution ſoſcher Geſetze zu hemmen / und in

„ denenſelben zu dilpenſiren .
Dieſe boͤſe Raͤthe nun / damit ſte dieſer un⸗

„erhoͤrten und verfluchten Maxime einen

„ Schein geben moͤchten/ habendie Sache alſo

„ einzurichten / und zu karten gewuſt / daß fie

„ vonden Richtern eine Erklaͤrung außgewuͤr⸗
cket/ daß dieſe diſpo nirende oder ungebun⸗

„ dene freye Macht / ein Kecht der

„ Cron ſeye ; gleich als ob es in der Macht der

„zwoͤlff Richter ſtuͤnde / die Geſeße / Rechten

„ und Freyheiten der gantzen Nation dem Koͤ⸗

„ nig zu übergeben/ zu dem Ende / damit der⸗

„ ſelbe nach ſeiner Willkuͤhr und Wolgefallen /
„ und alſo außdruͤcklich wider die Geſetze / wel⸗

„che doch zum Ruheſtand der Unterthanenge⸗

„ geben worden / zu diſponiren / und zu ſchal⸗
,ten / und zn walten haben moͤchte. Dieſe Er⸗

„ klaͤrung nun zu uͤberkommen / habendieſe boͤſe
„ Raͤthe ſich vorhero unter der Hand der Mey⸗

vsnungen gedachter Richter erkundiget / und

„ zu wegen gebracht / daß diejenige unter dieſen
„ Richtern / ſo ſich zu einerſo ſchaͤdlichen Erklaͤ⸗

rung mit gutem Gewiſſen nicht haben verſte⸗
65 hen koͤnnen/ ab / und andere an ihre Stelle ein /

geſetzet worden ſind / biß daß ſie durch die Ver⸗

„ aͤnderung/ welche ſolcher geſtalt in den Juſtitz⸗
„ und Gerichts⸗Hoͤfengemacht worden / end⸗

6, lich die begehrte Erklaͤrung erhalten / und zu

„ ſolchen hohen und anſehnlichen Aemmtern

„ ſolche Perſonen / die ſich zu der Paͤbſtlichen
„ Religion offentlich bekennet / eingeſchoben /
„ und eingedrungen / unerachtet dergleichen
„ Leute durch die Geſetze gantz und gar von alen
„ und Bedienungen außgeſchloſſen
„ ſeyn .

FJugleicheniſt auch kund und offenbar/ daß /

—

—

2
8

Beſchreibung ſche

als Seine Majeſtaͤh der Koͤnig /nachdemeh.
me die Cron heimgefallen / von allen Unter⸗
thanen in Engeland / Schottland und Ju⸗
land zu ihrem Koͤnige/ ohne das geringſke
Widerſprechen / ob er ſich ſchon damals of.
fentlich zu der Paͤbſtlichen Religion bekennet
gehabt / angenommen und ernennet worden /

er alsdann verſprochen / und theuer ge⸗

5

ſchworen / ſeine Unterthanen bey voͤligem
Genieß und Gebrauch ihrer Geſetze / Rech,
ten und Freyheiten zulaſſen / und abſonder⸗
lich die Kirche in Engeland / ſo / wie ſiedurch

5

die Geſetze veſt geſtellet worden / zu ſchůtzenund
handzuhaben . Nicht weniger iſt unlaugbar/ 1
daß zu verſchiedenen und abſonderlichen Zei ,
ten unterſchiedliche Geſetze/ zu Beſchirmung
dieſer Rechte und Freyheiten / wie auch der ,

proteſtirenden Religion gemacht / und unter „
andern Verſicherungen veſt geſtellet worden /

daßein jeglicher / wer der auch ſeyn moͤchte/
der zu einer Kirchen⸗Wuͤrde moͤchte erhoben /„
oder zů einer von beyden hohen Schulen ange/,
nommen / ingleichem auch in einige Civil . 9, ,
der wilirar⸗Bedienungen eingeſetzet werden /„

bezeugen ſolte / daß er kein Papiſt / ſondern „
der proteſtirenden Religion zugethan ſehe/
und dieſes zwar durch Ablegung des Eydesder „

Allegiance , und Supremacy , wie auch des „

Teſts. Dieſes aber ungeachtet / haben dieboſe „

Raͤthe alle dieſe Geſetze / ſo wol die / ſo die Kir,

chen / als Civil - Aeinter betreffen/ in der That „

abgeſchafft und vernichtiget. 5
Was die Kirchliche Dignitaͤtenund Aemn, „

ter belanget / ſo haben ſie nicht allein ohne den „

geringſten Schein Rechtens / ſondernim Ze⸗„

gentheil / wider die alleraußdruͤcklichſte Geſe
ße / eine gewiſſe Anzahl ſolcher Perſonen ver⸗ „

ordnet / denen ſie die Erkantnuͤß und Ver⸗ „

waltung aller Kirchen⸗Sachen anbefohlen „

haben / in welcher Commiſſion einer von ,

Seiner Majeſtaͤt Staats „ Miniſtern getwe/ „
ſen / und noch iſt/ welcher ſich offentlich zuder „

PaͤbſtlichenReligion bekennet / und der/ alser „

die Bekantnuͤß erwaͤhnter Religion gethan/ „

geſagt hat / daß er ſchon eine geraume Zeit vor⸗„

hero dieſelbe fuͤr die einige warhaſſtige Kirche ⸗

gehalten habe.
Aus welchem allem der klaͤgliche Zuſtand / „

worein die proteſtirende Religion gebracht „

worden / zůſpuͤhreniſt / in Betrachtung / daß „

die KirchenSachen von Engeland nunmeh⸗ „

ro in ſolcher Perſonen Haͤnden geſtellet ſeyn /„

welche eine Commiſſion , die kundbarlichun / „

rechtmaͤſſigiſt / angetretten und dieſelbe ſchnut /

gerad wider alle Geſetze außgefuͤhret haben /n

und daß einer von ihren vornehmſten Glie /

dern der proteſtirenden Religion abgeſchtro

ren / und ſich erklaͤret hat / daß er ein Papiſt ⸗

ſey ; wodurch er dann untuͤchtig worden iſt/
einige offentliche Aemmter zu bedienen . Dle ⸗

beſagte Commiſſatien haben biß anheto ſo,
thane Kennzeichen ihres Gehorſams / daße!

Neederländſſd

nige/ was ihnen befohlen worden / außzulich⸗⸗
ten /
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„ten / von ſich gegeben/ daß man nicht zweiffeln

Denckwuͤrdiger Geſchichten. 825. .

„ bayff / ſie werden noch fernerhin mitForſſe⸗
„ tung ſolcher Anſchlaͤge /worikmen ſie mei⸗

ſtens überein kommen/ coucinuiren. Eben
dieſe boßhafftige Raͤthe bemühen ſich dahin /

daß niemand zu einer Kirchlichen,Digaität
erhoben werde / als ſolche Leutte/ die keinen

Eyffer füͤr die proteltirende Religion tragen /

„und die unterm Vorwandeiner Modleration
und Beſcheidenheit/ zu erkennen geben/ wie

„ wenig ſie thnen die proteltirende Religion

„ angelegen ſeyn laſſen . Es haben die beſagte
„ Commillarien den Biſchoff von Londen ſei⸗
nes Amints eine Zeitlang entſetzet / einit und

allein darum / weil er einen vornehmen Predi⸗
ger nicht auff ihren Befehl lulbenatren / ſon/

„dernſolchen erſt vor ſich fordern / ſeine Ent⸗

ſchuldigung anhoͤren/ und gewoͤhnlicherWei⸗
„ ſe den Rechtennach / mit ihmverfahrẽwollen .

2

„Gliedern desMagdalenen⸗Collegu zu Orfort

„ nachmals alle Glieder deſſelben Collegii ab⸗

geſetzet / Unerachtet man ſie weder vor ein Ge⸗

icht / ſo uͤber ihre Sache rechtmaͤſſiger Weiſe
eine Inquilition anſtellen kunte / citirt / noch

einiges Urtheilvoneinem rechtmaͤſſigen Rich⸗
ker wider ſie erhalten . Alle die Urſachen aber /

don dieſe/ weiln ſie ſich geweigert / eine Per⸗
ſon/ ſo ihnen von dieſen boßhafftigen Raͤthen
kecommenditet worden / zu erwaͤhlen / da

ihnen doch das Recht einer freyen Wahl oh⸗
ne alles Widerſprechen gebuͤhrete . Seynd al⸗

ſo dieſelbe ihrer Aeminter wider die Geſetze/
Und kwider die außdruͤckliche Verordaung in

„ der MASNA CHARTA, , daͤß nie⸗
mand ſein Leben / oͤder ſeine Gů⸗
ther anderſt / als durch die Geſetze

„ des Landes verliehren ſoll / entſezt
dworden . Und haben ſolcher geſtalt dieſe boͤſe

Raͤthe das beſagte Collegium gaut und gar
in der Papiſten Haͤnde uͤbergeben / obſchon
dieſelbe / wie droben erwaͤhnet worden / bey⸗

„ des Vermoͤge der Scatuten des Landes / als

Y der Statuten und Berorduungen des Col

legii; untuͤchtig ſind / dieſe Stelle zu bedie⸗

Dieſe Som millatu haben alichalle Canz⸗
ler /lind Arckidiacanos in Engeland vor ſich

ubekuffen/ und von ihnen die Nahmen derje⸗
nigen Geiſtlichen Perſonen / die des Koͤnigs

Declatation , vegen der Gewiſſens⸗Frey⸗
5 heit aͤbgeleſen/ dabenebenſt auch die Nahtnen
8 derjenigen/ ſo dieſelbe nicht verleſen / abzefor⸗

dert/ wobey man nicht betrachtet / daß die
Ableſung derſelbenvon denen Biſchoffen/ in⸗
olet denen ſie gleichwwolgeſtanden/ nicht anbe;
n fohlen wordent , Die Unrechtmaͤſſigkeit/ und

Lncompeteutz dieſes beſagtenBerichts del
Kiechen⸗Commillarienwar ſo bekant / und

erſchiene ſoklaͤrlich/ daß es zum Unterganz
El Proteſtitenden Kirchen geteichete/ daß

deralle Kirchen und Capellen zur Ubung der

habenauch zuwegen gebraͤcht/ daß unterſchied⸗
Sie haben einen Praͤſidenten / der von den

rechtmaͤſſig waͤr erkohren worden / und her/

einen ihres Ordens zum Staats⸗ Mihifter ,

y die ihrer Sachen halber gegeben wird / vo⸗

guch der in Gott Ehrwurdige Vatter Wil⸗ „
liam / Ertz⸗Biſchoff von Cantelberg / Pri -
mas und Metropolitan in gantz Engeland / „

als er geſehen / wie daß das beſagte Bericht ⸗
der Com mallarien zu keinem andern Ende „

alffgerichtet worden / als Tugendhaffte / Ge , „
lehrte und Gottsfurchtige Perſonen unter⸗ „,
zudrucken / ſich getweigert delnſelben beyzuſi⸗ „

zen / oder damit zu thun zu habenn.
Obauch ſchon imterſchiedliche Geſeize wi⸗

Paͤbſtlichen Religion / ingleichem eoider al⸗
lethand Cloͤſtorund Conventen / inſonderheit
aber wider den Jeſtutet Orden gemacht wor⸗
den ſo haben ſie dannoch gewuſt / ſothane
Befelche gußzuwuͤrcken / die ihnen Freyheit
gegeben/ Kirchen und Capellen / zu Fortſe⸗
zzling ſothaner Religton / auffzubauen . Sie

liche Coͤſter geltifftet/ und zu Verſchimpffung „
der Geſetze/ nicht allein verſchiedene Jeſluter⸗

ollegia an unterſchiedlichen Orten zu Ver⸗
führung der Jugend auffgerichtet worden „,
ſind / ſondern es gar dahin pt eticirt / daß ſie

und Raths Herzn in dein geheunen Rath ein ,

gedrungenz wodurch ſie dann klaͤrlich zu erken⸗

nen geben / daß ſie ſich durchkeinerley Regeln
noch Geſetze binden laſſen / ſondern daß ſie
rachten / die Ehre und Güůther der Untertha⸗
nen/ und die veſtgeſtellte Reltgion einer un⸗

gebundenen oͤberherꝛlichen Macht und will , „
kuͤhrlicher Regterung zu unterwerffen / wor⸗

zu ihnen von den Kirchlichen ommillari⸗ „

endie hůlffliche Hand gebotten wird . 3
Eben dieſer Arth iund Zeiſe haben ſie ſich

auch in Politiſchen und Weltlchen Sachen
bedienet/ indem ſie einen Befehl außgewür , „
cket/ alle dords /Lieutenante / Kepurikte dien⸗
tenaͤnte /Scheriffs Friederichter

/
und alle „

andere / ſo in offentlichen Aemmtern ſtehen / „
zu examiniten / und zu befragen / ob ſte ſich „
nicht bequemen wwolten/ dem Koͤnugzu Sefal , „

len / zu Abſchaffung des Teſis und der Per⸗ „
nal⸗ Geſetze ſichzu erllaͤren. Diejenige nun/ „

ſo ſich Gewiſſens haͤlber nicht datzu verſtehen
koͤnnen / noch wollen / ihtes Arnints entſetzet / „
undandere an ihre Stelle verordnet worden / „
welche ſie zu Ekrüichung ihtes Zwecks / we , „
gen Abſchaffamd Vernichtigung beſagter Ge⸗ „
ſetze die mit ſo groſſer Sorgfalt und Vok , „,
ſichtigket zům Wolſtand der protolttrenden „
Religion gemacht worden / williger und ge, „
neigtek verſpuͤhret ; Da man dann zu derglei⸗ „
chen Bedienungen offenbare Papiſten ge . „
nommen / obſchon die Geſeßze ſie untüchtig . „
dazu gemacht / und den Unter thanen erlan , „

bet haben/ ihren Befelchen nicht zu gehor⸗ „

Deßbzlleichen haben ſie auch die Privilegien „

eingezogen / und faſt alle die Staͤdte / welche ⸗

die Gerechtſame hatten / Parlaments⸗ „Glie , „

derzuerwählen/chrer Briefflichen Littunden „
5

berau⸗
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nd giit auch derſelben Urtheil und Außſpruch noch unvergeſſen iſt .
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beraubet und zuwegen gebracht / daß ſie ſolche

Urkunden außtradirt / und daß die Regenten

und Obrigkeiten dieſer Staͤdte alle ihre Rechte
und Freyheiten / der Dilpolirion und Wol⸗

gefallen dieſer boͤſen Raͤthe uberlaſſen muͤſſen/
welche hernachmals neue Obrigkeitliche Per⸗

ſonen/ auff die ſie ſich vollkoͤmlichzu verlaſſen

hatten / eingeſezet / und an verſchiedenen Or⸗

ten PaͤbſtlicheRegenten/ ungeachtet ſiedurch
die Geſetze untuͤchtig hierzu erklaͤret worden /
eingefuͤhret.
„ Uß obwoln keine Nation ohne Adminiſtra-
tion und Ubung guter und unpartheyiſcher
Juſtitz beſtehen kan / als an welcher das deben/
Freyheit / Ehr und Guth der Menſchen han⸗

get / ſo habẽ doch dieſe boͤſe Raͤthe dieſes alles ei⸗

ner unbeſchrenckten und willkuͤhrlichen Macht
unterworffen . In den allerwichtigſten Sa⸗
chen haben ſie getrachtet / das Gutduͤncken

und Geſinnen der Richter zu erforſchen/ und

diejenige / ſo ſie mit ihrerMeynung nicht ein⸗

ſtimmigbefunden / ab⸗ und andere / deren ſie
beſſet verſichert waren / ohne einiges Abſehen

ihrer Tuͤchtigkeit / an ihre Stelle eingeſezet .

Ja / ſie haben ſich nicht geſcheuet / offenbare
Papiſten / ob ſie ſchon durch die Geſeße untüch⸗

tig hierzu erkant worden / und von ſolchen kei⸗
ner hierzu befugt geweſen / in die Gerichts⸗

Stuͤhle einzudringen . Uber diß haben dieſe
Leute es ſo weit gebracht / daß ſie die Richter /
die im gemeinen Juſtitz⸗Ammt ihre Ge⸗

muͤths⸗Meynung zu erkennen geben / und

keine bloſſe Ja ⸗Herren waren / abgeſetzet ;
woraus dann erhellet / daß ſie gerrachtet / ſich
ůber das deben / Ehr und Guth der Untertha⸗
nen / wes Standes und Weſens die ſelbe auch

ſeyn moͤchten/ ohne einiges Abſehen weder

auff die Billichkeit der Sache / noch auff das

Gewiſſen der Richter / die ſie wollen / daß ſie

in allen Dingen ihrem Willen und Wolgefal⸗
len ſollen unterworffen ſeyn/ zu vollkommenen

Hertenzu machen / in Hoffnung / durch ſol⸗

che Mittel den uͤbrigen Richtern / ſo noch in
Aemmtern ſtehen / wie auch denen / die ſie fuͤr

rathſam befinden / ſelbige an der Abgeſetzten
Stelle zu verordnen / eine Furcht einzujagen /
und ſie ſehen zu laſſen/ was ſie wuͤrden zu ge⸗

warten haben / wann ſie das allergeringſte wi⸗

der ihr Gutduͤncken vornehmenwerden / und

daß keinerley Verbrechen von dergleichen Art /
wider wen es auch moͤchte begangen worden

ſeyn /ſolte vergeben werden .

„ Darnnmenhero durch dieſe Richter / ſo ſich
von dieſen uͤbel beſtellten Raͤthen betaͤuben laſ⸗

ſen / wider alles Recht / und Form der Geſe⸗
ſe / ſehr viel Bluths an vielen Orten des Koͤ⸗

nigreichs vetgoſſen/ und den beklagten Perſo⸗
nen nichtgeſtattet worden / ihre Sache zu ver⸗

thaͤdigen.

Beſchreibung Nidderländiche . — —

mag geweſen ſeyn/ in groſſe Geſahrgeſtirher 22 * 2

Dann in Betrachtung / daß die Geſete des 10f 16

Landes die Papiſten nicht allein von allen Ge⸗
6

richts⸗Stuͤhlen außſchlieſſen / ſondern auch
dieſelbe für untüͤchtighterzuerklaͤren/

oifkne⸗„

mand ſchuldig oder verbunden / ihrem Ur⸗
5

theilzu gehorſamen/ und ſind alle Außſpru ,
che / ſo durch ſie geſchehen/ an und fuͤr ſich

ſelbſtnull und nichtig / und von keiner Wür. ,
de / ſo /

daßalle die / welche durch dieſe Paͤbff ,
liche Richter find verurtheilet worden / dieſt
angemaſte Urtheile nichthoͤher achten / nohh⸗
anſehen doͤrffen/ als fuͤr Außſpruͤche einer pri⸗

vat· unqualificirten Perſon .
So elend und jaͤmmerlich iſt demnachder

Zuſtand der Unterthanen / welche ſich vor „

ſolchen Richter verantworten muͤſſen/ die in ,
allen Sachen keiner andern Regel / als die ih.
nen von dieſen boͤſen Raͤhten vorgeſchrieben „
worden / folgen doͤrffen/ welche / gleichtvie ſie⸗
ihnen zu ſolchem Am̃tverholffen haben/ alſo ſe
auch / wannes ihnen beliebt / davon wieder ver „

ſtoſſen koͤnnenzund alſo keines Wegs fuͤrrecht. „

maͤſſige Richter moͤgen gehalten werden/ ſo,

gar / daß alle ihre Gerichtliche Außſpruͤche / „

Vermoͤg der Geſetze von keiner Krafft und „

Wuͤrckung ſind .
Auff eben ſolche Weiſe ſind ſie auch mitden

Kriegs⸗Dienſten verfahren ; dann unerach, ,

tet die Geſetze die Papiſten nicht allein von „

allen ſolchen Bedienungen außſchlieſſen / ſon,
dern auch verordnet / daß ſie ſolten wehrloß „

gemacht werden / ſo haben ſie doch/ zn Ver⸗ „

achtung der Geſetze / dieſelbe nicht allein be/ „

waffnet / ſondernſie auch uͤber diß zuden vot/
nehmſten Kriegs ⸗Aemmtern / beydes zu „

Waſſer / als zu Land erhoben / und zwar „

Frembde ſo wol als Inheimiſche / Inlaͤnder ⸗

ſo wol als Engelaͤnder/ damit ſie / wann ſie ⸗

ſich durch dieſes Mittel zu Herren beydes der „

Kirche / der Regierung / und der Nation , „

als auch der Verwaltung der Juſtitz gemacht/ „

und dieſelben einer abloluten und willkuͤhrlt⸗
chen Macht unterworffen / beqnem ſeyn koͤm

ten / ihreboͤſe Deſſeinen fortzuſetzen/ inddurch ⸗

Huͤlffe der Armee außzufuͤhren/ und ſo dann „ .

der Nation den Fuß auff den Nacken zn ſeten.
Was fuͤr truͤbſelige Wuͤrckungen aus ſo/ „

thaner Zerruͤttung und Beeintraͤchtigung der
in Engeland ſtabilirten Religion und Frey/ ;
heiten zu erwarten ſtehen / das erſiehet man

klaͤrlich an deme / was in Irꝛland prackicirt „

wird / allwo die gantze Reglerung in der Papt. v

ſten Haͤndegelieffert worden / und muͤſſendie ⸗

proteſtirende Inwohner wegen der Gefaht / .

ſo ĩhnen wegen der alldaeingeflůhrten woillkͤhr v

lichen Macht uͤber dem Haupt ſchwebet / in „

ſteter Forcht leben / weßwegen ihrer einegroſſe v

Menge aus dem Koͤnigreich ziehet/ und Hach⸗

Indem auch dieſe deute die Adminiſtrati⸗

on der Jultitz dẽPapiftẽ in die Hand geſpielet /
haben ſie alle Civil . Sachen / wie rechtmaͤſſtg

und Guth verlaͤſſet/ weil thnen der grauſame
und bluthige Mord / welcher in dieſem Irnand
im Jahr 164r . an ihnen begangen worden / „

D — . —
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„Dieſeboͤſe Raͤthe haben auch den König
verleiter / in Schottland zu declatiren : Er

ſeye mit einer abſoluten vollk ommenen

Macht verſehen / und waͤren alle Un⸗

terthanen ſchuldig / ihme in allem /

ohne einige Reſervation, oder Außnahm
zu gehorſamen : Worauff er ſich folgends

elner gantz freyen willkůhrlichen oder eigentvil⸗
„ ligen Macht / ſo wol uͤber die Religion / als
„ über die Geſetze des Koͤnigreichs thaͤtlich

angemaſſet / aus welchem allem zu erſehen

iſt / was man endlich in Engeland zu erwar⸗

ten habe / wann alle Sachen reiff ſeyn wer⸗

„ den .

„ Dieſe groſſe und unertraͤgliche Unterdru⸗

„ ckungen / und die offentliche Veracht / und

Hindanſetzung aller Geſetze / ſammt den Be⸗

„ kuͤmmernuͤſſenuͤberdas hieraus gewißlich er⸗

folgliche truͤbſelige Unheil / haben den Un⸗

terchanen ein groſſe und billiche Furcht einge⸗
„ jaget / daß ſie ſich nach ſothanen rechtmaͤſſi⸗
„ gen Hülffs⸗Mitteln / die bey allen Voͤlckern

erlaubt ſeyn/ haben umſehen muͤſſen/ ſo aber

„alles umſonſt und vergebens geweſen . Dann

dieſe Raͤthe haben jederman eine Furcht ein⸗

getrieben / daß ſie / aus Beyſorge deib und de⸗

ben / Ehr und Bluth zu verlieren / abgeſchre⸗
„ cket worden / durch Supplicationen / Kemon⸗

ſttationen / und andere in den Rechten zulaͤſ⸗

„ ſige Mitteln ſich wider dieſe Unterdruckungen
„zu ſchuͤtzen.

Auff eine ſolche Weiſe ſind ſie mit dem Ertz⸗

„ Biſchoff von Cantelberg / und andern Bi⸗

„ ſchoffen verfahren / welche man / nachdem ſie
„ dem Koͤnig ein gantz demuͤthige und flehentli⸗
„ che Bittſchrifft ( und zwar innicht groͤſſerer
„ Anzahl dieſer Biſchoffe / als in den Geſetzen
erlaubt iſt ) in tieffeſtem Reſpect uͤbergeben/

darinnen ſie die Urſachen / weßwegen ſie dem

Befehl / welcher ihnen durch Angebung dieſer

boͤſen Raͤthe zugeſendet / und angedentet wor⸗

„ den / ihren untergebenen Kirchen⸗Dienern zu

befehlen/ daß ſie die Declaration wegen der

„ Freyheit der Gewiſſen in ihren Kirchen

uverleſen ſolten / nicht nachkommen koͤnten/
Aurt angezeiget / nach dem Gefaͤngnuͤß geſen⸗

det/ und nach der Hand vor Gericht geſtellet/
vund beſchuldiget/ als ob ſie eine groſſe Miſſe⸗
„ that begangen / da man ſie dann nicht allein

„ genoͤthiget/ ſich vor dieſem ſizenden Gericht

„zll verantworten / ſondern auch vor offentli⸗

5*

2*

oschen Papyiſten / welche den Teſt und Eyd nicht

geſchtvoten / und dieſem nach ſolche deute wa⸗

vren / die ſelbſten verurtheilet werden ſolten/ und
denẽ an Verurtheilung der Biſchoffe viel gele⸗
gen war / zu erſcheinen : Die Richter aber/ wel⸗

che fuͤrdieBiſchoffe geſtimmet / hat man ab⸗
„ geſetzt .

Aber wie dem allem / ſo kan man nicht vor⸗

„ benden / daß einiger Koͤnig/ wie weit ſich
auch ſonſt ſeine Macht erſtrecket / und wie frey/
willkuͤhrlichund unbeſchrenckt er auch regieret

—

—habenmag / es jemahls für eine Ubelthat auff⸗

BenkwirdigerGeſcichten.
genommen habe/ wann ſeine Unterthanen in „

aller Unterthaͤnigkeit und Ehrerbietung / auch ,
nicht ſtaͤrcker an der Zahl/ als es die Geſetze „

zulaſſen / die Urſachen anzeigen / warum es „

ihnen unmuͤglichſeye / ſeinem Befehl zu gehor⸗
ſamen .

Dieſe boͤſe Raͤthe ſind auch mit einem Pair „

des Koͤnigreichs / als einem Ubelthaͤterum⸗ „

gegangen / einig und allein darum / weil er „

geſagt gehabt / daß die Unterthanen nicht „

ſchuldig ſeyn / den Befehlen der Paͤbſtlichen „

Richter nachzukommen / da doch bekant iſt /

daß/ weil ſie durch die Geſetze von allen Aem⸗ „

tern außgeſchloſſen ſind / memand an ſie ver „

bunden ſey; zumaln dieſes eine Verſicherung
iſt / welche die Geſetze dem Volckgegeben/ auff „

daß deren Leben / Freyheit / Ehr und Guͤther „

nicht koͤnnenunter die willkuͤhrliche procedu⸗ „
ten der Papiſten / welche wideralle Geſetze in,

einige Civil - oder Militair⸗Bedienungen ein⸗ „

gedrungen worden / gezogen werden .

Wir / und unſere viel geliebte Gemahlin / „

die Princeſſin / haben zwar getrachtet / dem „

Koͤnig den rechtmaͤſſigen und tieffen Schmer⸗ „

zen / welchen alle dieſe broceduren in uns er⸗ „

wecket / in aller Ehrerbietung zu erkennen zu „

geben / und zu Vollziehung desjenigen / was „

Se . Majeſt . verlanget / und uns kund gethan⸗
hatte / gegen Seiner Majeſtaͤt Geſandten uns

beydes muͤndoals ſchrifftlich erklaͤret / was un⸗ „

ſere Meynung / wegen Vernichtigung des „

Teſts / und Abſchafſung der Pænal - Geſetze „

ſeye ; welches wir auff eine ſolche Weiſe ge⸗⸗

than/ daß wir verhofft gehabt / ein Mittel vor⸗ „

geſchlagen zu haben / wodurch der Fried in „

dieſen Koͤnigreichen/ und eine erwuͤnſchte Ei⸗ „

nigkeit zwiſchen den Unterthanen von aller⸗ „

hand Religionen moͤchte zuwegen gebracht ,

werden . Eshaben aber dieſe boͤſe Raͤthe die

ſer unſerer guten Meynung eine ſo verkehrte

—

—

Außlegung gegeben / daß ſie getrachtet / den Koͤ⸗ „

nig je mehr und mehr von uns abzukehren / „

als ob wir geſinnet waͤren / den Frieden „

und Wolſtand dieſes Koͤnigreichs zu beein⸗ „

traͤchtigen.
Das letzte und beſte Huͤlffs⸗Mittel wider ⸗

alles dieſes Unheil ſolte ſeyn die Beruffung „

eines Parlaments / zu Verſicherung dieſer „
Nation wider die boͤſe Handlungen dieſer „

ſchaͤndlichen Raͤthe ; Es kan aber das ge⸗ „

meldte Huͤlffs⸗Mittel annoch nicht vor die „

Handgenommen / noch werckſtellig gemacht „

werden : Dann es haben dieſe boͤſe deute / aus „

Beyſorge / daß ſie/ wann ein rechtmaͤſſiges „

Parlament dermaleinſt ſolts verſamlet wer⸗ „

den / wegen aller ihrer offenbaren Mißhand⸗ „

lungen wider die Geſetze / und aller ihrer An⸗ „

ſchlaͤge / und Zuſammenverbindung wider „

die proteſtirende Religion / und das Leben „

52²7

und Freyheit der Unterthanen / wuͤrden Re⸗ „

chenſchafft geben muͤſſen/ dahin getrachtet /
unter dem ſcheinbaren Vorwand der Ge⸗ „

wiſſens⸗Freyheit / erſtlich einen Saa⸗ „

men

1688 .



I „ ihnen gaͤntzlich vorgenommen / die Prorelli . ⸗

I „ rende / deren Intereſſe erfordert / daß ſie ſich

ſelber fuͤr der Papiſtiſchen Tyranneyverwah⸗
W „ ren / untereinander in Zanck und Streit zu

6965 1 verwickeln / damit zu Außfuͤhrungihres Vor⸗
WEA ‚habens / ſo wol bey der Wahl der Parlaments⸗

We „ Glieder / als bey dem Parlament ſelbſt/ ih⸗

W 5 ME „ ren Vertheil daraus ziehen koͤnten. Dann ſie

J eNN
0 „ ſehenwol / daßes ihnen / wann alle Proteſti⸗

.
„ rende zu guter Verſtaͤndnuͤß unter ſich ſelbſt

W KAA „ koͤnten gebracht werden / und wann ſie zu Be⸗

NJF „ ſchirmung ihrer Religion ſich geſamter Hand
eN K „jzugleich bearbeiteten / nicht müͤglich ſeyn

W „ wüuͤrde/ ihr boͤſes Vorhaben außzufuͤh⸗

MAJ Keit

INN „ Sie habenauch von allen Engelaͤndiſchen
65 ItN „ Provintzien / von allen denen / ſo in einiger

„ Bedienung/ oderAnſehengeweſen / begehret /
„ ſich voraus zu erklaͤren / daß ſie in die Ver⸗

—

—

N 6 „ Straff⸗Geſetze einwilligen / und ihre Stim⸗

N „ men in der Erwaͤhlung zum Parlament al⸗

NN NNN JN leindenen / die hierzu behůlfflich ſeyn wůͤrden /

NNN „ geben wolten ; diejenige aber / ſo ſich nicht

N „darzu habenverbinden wollen/ hat man aller

l NE „ Aemmter entſeyet/ und andere/ ſo ihr Wort

N „ dazu gegeben / unter denenviel Papiſten gewe⸗
J ſen / an ihre Statt geſetzet : GegendieBrieff⸗

N „ liche Documenten und Pri vilegien aber / der

NE
1

„ StaͤdteundAemmter / ſo die Macht haben/
NN It Glieder zum Parlament zu erwaͤhlen/ haben

J „ ſie folche Veraͤnderungen zu machen gewuſt/⸗

NN NN „ die ſie fuͤr dienlich und noͤthig erachtet / ſich

—

J 1U I]s und hoffeten / durch dieſes Mittel der Straff /

5s ſo ſie verdienet / zu entgehen / unerachtet es

N „ Sonnenklar iſt / daß alle Acten und Hand⸗

INN „ lungen / ſo von Paͤbſtlichen Magiſtratenher⸗

NN „ ruͤhren / anund fuͤr ſichſelbſt null / und von

Nt „ keinen Wuͤrden ſeyn / ſo / daß kein Parla ,
ment rechtmaͤſſigſeynkan/ wodie Wahl und

NNNNNFeN „ Certification derſelben durch Paͤbſtliche
NNN „, Scheriffs / und Majors der Staͤdt beſche⸗

M „ſhen ; dannenheroiſt es nichtmoͤglichein recht⸗
J „maͤſſiges Parlament zu haben/ ſo lang die Re⸗

INN N „ gierung und Authoritäͤt in ſolchen Haͤnden
eJ „ſtehet . Obwoln auch/ zu Folge der Conſti -

NNNN 5 „ tution der Engelaͤndiſchen Regierung / und

KJ „ Gewonheiten / alle Erwaͤhlungender Parla⸗
NNN J ö „ ments⸗Herꝛn mit vollkommener Freyheit /

MNNN NNe , ohne einige Gewalt geſchehen / oder ſondern
A „ daß von denen Erwaͤhlernbegehrtwerden ſol ,

le / ſolche Perſonen / dieman ihm vorſchlagen

F „ wuͤrde/ zit erwaͤhlen/ und ſichs in allweg

4%J% gebuͤhren wil / daß die Perſonen / ſo da frey

NANINFN N I , erwaͤhlet worden / auch ihr Sentiment und

Gutduͤncken uͤber alleSachen / ſo ihnen vor⸗

2

55 WF J 898
„ getragen worden/ frey heraus ſagen / undal⸗

AMNI NN lezeit den Wolſtand der Nation ver Augen

NJJ0 „ nichtigung desTeſts / und Abſchaffung der

40 W ſelber aller deren Glieder / ſo da von de znſel⸗
, ben wuͤrden erkohren werden / zu verſichern /

—————mvuj — —

45 528 Beſchreibung Niederlärdffhe
11 15 7. — — A . . . . . . . . . . .

Ie E ISGU „ men der Zweytracht zwiſchen denen von En⸗ haben / und in allen Dingen dem Trleb ſſh
M liſchen Kirchen / und denen Diſlenrirenden / res Gewiſſens folgen / ſo hatjedoch das Volck

K oder widrig geſinneten außzuſaͤon/ indem ſie

7

*
keines freyen/ und rechtmaͤſſig beruffenen
Parlamentsſich zu getroͤſten/ ſondern man
wird ſuchen / wo moͤglich/ daß alle Erwaͤh⸗
lungon mit Betrug und Gewalt werden au .

geſtellet werden / und welche in ſolchen Perſo . „
nenbeſtehen / auff welcheſich die boͤſenRaͤthe
wol verlaſſen koͤnnen / und da alle Sachen
nach ihrer Direction und Intereſſe , mit

Hindanſetzung der Nation Beſtens und .

Wolfahrt verhandelt werden ; welches klaͤr,

lich aus dein zu erſehen iſt / indem dieſe Leute ,
bey dem vorigen Parlament ſchon getrachtzt

haben/ die Gliederdeſſolben zu bereden / daß
ſieſich zu Vernichtigung desTeſtes / und der ,
Pœnal - Geſetze verſtehen moͤchten : Als ſe
aber geſehen/ daß weder Verheiſſung / noch

Bedrohungen die Glieder bewegenkunten ſh⸗
nen beyzufallen / und alſo ihr boͤſes Vorhaben
keinen Fortgang gewinnen wolte/ haben ſie zu⸗

wegen gebracht / daßdas Parlament iſt cillol⸗

virt und auffgehoben worden .

Jedoch / ihre Intriguen und verwirꝛte Haͤn,
del voͤllig zu entdecken / ſo finden ſich groſſe
und kraͤfftige Prælumptionen / die uns An,
laß geben zu glauben / daß dieſe boͤſe Raͤlhe/ zu

Fortſetzung ihres boͤſen Vorhabens / und zu,

deſſen Außfuͤhrung mehr Zeit zu gewinnen /
wie auch ihren Helffers⸗Helffern einenMuth
zu machen / und die getreue Inwohnerzuſchroͤ
cken außgeſtreuet haben / wie daß die Koͤni⸗,

gin einen Sohn gebohren habe ; obwoln waͤh⸗
render vorgegebener Schwangerſchafft der

Koͤnigin/ und der beſtochenen Manier ihrer
Entbindung / ſo viel rechtſertige und hand⸗
greiffliche Gruͤnde / die einen Argwohn erwe⸗

cken koͤnnen / ſich hervor gethan / daß nichtal⸗

lein wir ſelber / ſondern auch alle getreue Un⸗

terthanen dieſer Koͤnigreiche kraͤfftiglich ver ,

muthen / daß dieſer außgegebene Printz von

Wallis von der Koͤnigin nicht ſeye zur Welt

gebohren worden . Und iſt der gantzen Welt

bekant / daß ſehr viel / ſo wol an der Koͤnigin

Schwangerſchafft / als der Gaburt des Kin⸗

des gezweiffelt ; und gleichwol hat mian nicht

das Geringſte gethan / wodurch ſiehaͤttenver⸗
gnuͤget / und ihnen ihr Zweiffel benommen

werden koͤnnen.

In Betrachtung nun / daß unſerer lieben/
und ſehr werthen Gemahlin / der Princeſſin/

wie auch uns ſelber hoͤchlich an dieſer Sache⸗

gelegen iſt / und wir ein ſothanes Recht zuder

Succeſſion und Erbfolge der Cron / als det

gantzen Welt bekant iſt / haben : Diewel
auch die Engelaͤnder im Jahr 1672 . als die

Herren General⸗Staaten der vereinigten!
Provintzen mit einem gantz unrechtmaͤſſigen
Krieg angegriffen worden / ihr aͤnſſerſtesVel⸗

moͤgen angewendet haben/ dieſem Krieg ein

Ende zu machen / indem ſie denen / ſo damal

3*

5

5

„.̟ ˖········¶···

··⸗⸗⸗

5

RR

die Regierung in Handen hatten / die Spiße !

gebotten / und dadurch ſich inGefahr geſckel/ „
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Staats Geſchaͤffte .

1698.

Denckwuͤrdiger Geſchichten.
„die Gunſt des Hofes zuverlieren / undmithin

„ ihrer Aemmter verluſtigt zu werden ; Ferner

„ auch die Engliſche Nation jederzeit eine be⸗

ſondere Zuneigung / und Hochachtung bey⸗

„ des gegen unſere vielgeltebte Gemahlin / als

„ auch gegen uns ſelbſt bezeuget hat ; ſo haben
„ wir nicht umhin gekoͤnnt/ in einer ſo wichti⸗

„ genSache uns ihres Intereſſe anzunehmen/

„ auch alles ſo viel an uns iſt / beyzutragen / was
„ ſo wol zu Handhabung der proteſtirenden

8S

2

„ Religion / als auch der Geſetze undFreyheiten
dieſer Koͤnigreiche gereichen mag ; zu deſſen
Außfuͤhrung wir von einer groſſen Anzahl ſo

wol Geiſt/als Weltlicher Herren / und ſehr

„vielen Edelleuten und Unterthanen / allerhand
Condition und Weſens ernſtlich und inſtaͤn⸗

dig erſucht worden .

„ Dannenhero haben wir fuͤr gut angeſehen /
in Engeland uͤberzugehen/ und eine ſothane

„ Macht / die durch Goͤttlichen Beyſtand / uns

fuͤr dem Gewalt dieſer böſen Raͤthezu beſchir .

„ men / Baſtant und genugſam ſeyn moͤchte/
mitzunehmen . Dieweil wir nun verlangen /

daß dieſe unſere Intention in gutem auffge⸗

„ nommen werde / ſo haben wir zu dieſem En⸗

„ de gegenwaͤrtige Declaration verfertigen laſ⸗

„ ſen. Gleichtoie wir nun in derſelben die rech⸗

„ te Bewandnuͤß der Urſachen / ſo uns hierzu

bewogen / an den Tag geleget / alſo haben
wir für rathſam befunden / hiemit zu erklaͤ

„ ren / daß wir zu keinem andern Zweck dieſe

„ Expedition , und Kriegs Zug vorgenom —

men / als ein freyes Parlament / ſo bald es

„ thunlich / verſamlet zu ſehen / und daß zudie⸗

ſem Ende alle neue Außſchreiben / in denen

„ die Erwaͤhlungder Parlaments⸗Herꝛn / wi⸗

„ der die alte Gewonheit eingeſchraͤnckt wer⸗

„ den / fuͤr nichtig / und von keiner Wuͤrde ge⸗

halten werden ſollen ; und daß ingleichem alle

„ Regenten / ſo durch dieſe deute gantz unrecht⸗

„ maͤſſiger Weiſe abgeſetzet worden / von

„ Stundan ihre vorige Aemmter wieder antret⸗

ten/ wie aluch alle Burghten von Engeland

7³
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J wieder zum Genuß ihrer alten Præſcriptio⸗
„ nen und briefflicher Documenten gelangen /
„ und inſonderheit die alte Urkunds⸗Brieffe

der groſſen und weitberuͤhmten Stadt Londen

„ in ihren vorigen Kraͤfften bleiben moͤchten;

„daß auch die Circular oder Craͤiß⸗Brieffe /
zu Erwaͤhlung der Parlaments⸗Glieder / an

„diejenigeOfficirer / welche / Vermoͤg der Ge⸗

J%sſetze und Gewonheiten / ſolche zu empfangen
„ haben/ adreſſirt werden ; daß niemand zu Er⸗

„ waͤhlung eines Parlaments⸗Glieds / als der

hierzu befugt iſt / zugelaſſenwerde/ und daß die

alſo rechtmaͤſſig erwaͤhlte Parlamẽts . Glieder

ſichin aller Freyheit verſamlen und ſitzen ſol⸗
„ en ; daß ferner beyde Haͤuſer ſich miteinan

„ der bearbeiten moͤgen/ ſolche Geſetze zu ma⸗

55 chen / wie ſie nach einer vollkommenen / und

v keiffen Uberlegung / fuͤr noͤthig und dienlich
„ erachten/ beydes zu Veſtſtell und Vollziehung
des Geſetzes / den Teſt belangend als auch

Thearrt Europæi Dreyzehender Theil .

daß die Unterthanẽ der Provintzen/ durch wel /

ſothaner anderer Geſetze / die zu Verſicher „

und Handhabung der proteltirenden Reli⸗ „

gion noͤthig ſeyn ; ingleichem auch ſolche Ge⸗⸗

ſetze zu ordnen / die bequem ſeyn / eine gute „

Eintraͤchtigkeit zwiſchen der Engliſchen Kir⸗ „

che / und allen proteſtirenden Diſlentienten „

zuwegen zu bringen / als auch mithin zu Be⸗ „

Friedfertiglich / als getreue Unterthanen / ohne „

die geringſte Verfolgung vonwegen der Reli⸗ „

gion (die Papiſten ſelber nicht außgeſchloſſen ) „

leben wollenzund fuͤr alle andere Sachen Sor⸗ „

ge zu tragen / ſo beede Parlaments⸗Haͤuſer „

fuͤr den Frieden / Ehr und Erhaltung der a - „

tion dienſam befinden / damitkeine Gefahr ů⸗„

brig bleiben moͤge/ dadurch die Nation ein⸗ „

ſtens unter eine arbittar und eigenmaͤchtige „

Regierung verfallen koͤnte . Dieſem Parla , „

ment wollen wir auch anbefohlen ſeyn laſſen / „

die Unterſuchung der Geburt des vorgegebe⸗ „

nen Printzen von Wallts / und alles deßſeni⸗ „,

gen / was das Recht der Succe ſſion und Erb⸗ „

folge betrifft / wir aber / was uns belanget / wol/ „
len in allen Dingen den Frieden und Wol⸗⸗

ſtand der Nation , auff dieſe Weiſe / wie ſol⸗ „

ches ein freyes und rechtmaͤſſiges Parlament „

gut befindenwird / befoͤrdern helffen; in Be⸗⸗

trachtung wir bey dieſer unſerer Expedition
kein anders Abſehen haben / als die Beſchuͤ
zung der ptoteſtirenden Religion / die Erhal⸗ „

tung aller Menſchen fuͤr der Verfolgung ihrer

Gewiſſen / und die Verſicherungfuͤrdiegantze „

Nation, daß ſie ſich ihrer Geſetze / Rechten und „

Freyheiten unter einer guten und rechtmaͤſſi⸗ „

gen Regierung ſicherlich bedienen koͤnnen.

Dieſes iſt der Zweck / den wir uns ſelbſten in „

Ergreiffung der Waffen bey dieſer Expeditie ,

on und Gelegenheit vorgeſtellet haben / Krafft „

deſſe wir unſere bey uns habẽde Kriegs⸗Macht „

unter der allerſchaͤrffſten Kriegs ⸗Dilciplin „

halten / und inſonderheit Sorgetragenwollen/ ⸗

che wir werdẽ ziehen muͤſſen/ nicht den gering⸗ „

ſten Uberlaſt von derſelben leiden ſollen ; und „

geloben / alle dieſe frembde Kriegs⸗Macht die „

wir mit uns uͤbergebracht/ ſobald als es dieSe⸗

legenhett der Nation zulaſſen wird / zuruck zu „

ſenden . Hoffen dannenhero / eswerde ein jeder „

nachGebuͤhr von uns urtheilen / unddaß unſer

Vornehmen approbiren : Jedoch erwarten „

wir allerfoͤrderiſtdenEvent und Außgang die⸗ „

ſer unſerer Expedition von dem Segen Got⸗
tes / auff welchen wir einig und allein unſer ·

Vertrauen ſetzen.
Schließlich / ſo bitten und erſuchen wir je⸗

dermaͤnniglich/ niemand außgeſchloſſen / alle „

Grandes und Paits des Reichs / ſo Geiſt als „

Weltliche alle Lords⸗Lieut . deputirte Lieut . „

alle Edellente / Buͤrger / und andere gemeine „

Perſonen / weßCondition ſie ſeyn moͤgen/ daß ⸗

ſie uns / zu Außfuͤhrungdieſes unſers Vorha⸗ „

benswider alle/ ſo ſich uns werden widerſetzen „„

wollen/ Hůlffe leiſten / damit wiralſo allemdem „

PVy Unheil /

ſchuͤt und Beruhigung aller derjenigen / welche „

16 88.
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16 88 .

obiger De⸗
claratien .

Anhang zu

Unheil / welches nothwendig erfolgen muß/
„ wann die Nation unter eine willkuͤhrlich
„ ſeigenwillige Macht / und unter die

„ Sclavereyund Dienſtbarkeit gebracht
werden ſolte / vorkommen / und allen Gewalt
und Unordnungen / welchedie gantze Sonſti⸗

tution der Engliſchen Regierung ſo ſehr zer⸗

„ ruͤttet habe / abwenden / und ein freyes und

„ rechtmaͤſſiges Parlament wieder auffrichten
55 moͤgen.

Ingleichem ſind wir geſinnet / ſo bald die

Nation wird zu Ruhe gebracht worden ſeyn /

„ Sorge zu tragen / daß ein Parlament in

„ Schottland / zu Wiederauffrichtung der alten

Conſtitutionen deſſelben Koͤnigreichs beruf⸗
fen werde / das Religions⸗Weſenin einenſol⸗
chen Stand zu ſetzen/ damit das Volck ruhig

5und gluͤckſelig leben / und von allen unrecht⸗

„ maͤſſigen Gewvaltthaͤtigkeiten / die nun ſo viel
Jahr nacheinander in dem Koͤnigreich verů⸗

bet worden ſind/ befreyet werden moͤge .
„ Wir wollen auch trachten / das Koͤnig⸗
reich Irꝛland in einen ſolchen Stand zu ſetzen /

„ halten werde . Wir wollen auch durch alle

thunliche Mittel ſuchen / ſothane Veſtſtellung
in den dreyen Koͤnigreichen zu verſchaffen /

„ daß alle Inwohner in einer gluͤcklichenEin⸗

„ tracht / und guter Freundſchafft miteinander

leben / und die proteſtirende Religion / und

der Friede / Ehr und Wolſtand dieſer Natio⸗

„ nen auft immerwaͤhrenden Grund gebauet
„ werden moͤgen.

Gegeben unter unſer Hand und Siegel / in

dem Hofe im Haag / den 10 . Octobris

1688 .

Wilhelm Heinrich / Printʒ
von Oranien .

Der Anhang zu obiger Declaration S . Hoh.
lautet alſo :

Nachdem wir dieſe unſere Declaration ha⸗
ben auffſetzen und drucken laſſen / ſind wir

benachrichtiget worden / wie daß die Vertilger
der Religion / und Verbrecher der Geſetze die⸗

ſer Koͤnigreiche / als ſie von unſer Zuruͤ ,
ſtung dem Volck in Engeland zu Huͤlffzu
kommen / gehoͤret/ angefangen haben/ etwas

von ihrer willkůhrlichenundunbeſchraͤnckten
„ Macht / derer ſie ſich angemaſſet hatten / nach⸗
v zulaſſen / und einige ihrer unrechtmaͤſſigen
„ Handlungen undSchluͤſſe einzuziehen : Und
hat die Uberzeugung ihrer Schuld / und das

„ Mißtrauen auff ihre Macht / dieſelbe bewo⸗
ogen/ der Stadt Londen einigen Schein der

„Erleichterung ihrer gewaltſamen Unterdru⸗
ckungen anzubieten / in Hoffnung/ das Volck
dadurch in Ruhe zu ſtellen / und daſſelbe von

—

dem Begehren einer verſicherten Wiederauff⸗
richtung ihrer Religionen und Geſetze/ über der
Zuflucht unſerer Waffen / abwendig zu ma⸗

—

*

der vornehmſten Edelleuthe/ welches Lentevon

daß das Geſetz uͤber den Beſitz der Guͤther
e 8Setlement genant / daſelbſt veſtiglich unter⸗ von Engeland ſind / welche uns zum Theilin

und unter die Dienſtbarkeit zn bringen; un
welcher Urſach willen wir fuͤrglit angeſeh
haben/ dieſes Wenige unſerer Declatalen
beyzufuͤgen.

Wir ſind verſichert / es werde niemand ſol ,
che nachtheilige Gedancken von uns ſcherf
fen/ daßer ſich einbilden ſolte/ als ob wir mt

dieſer unſerer Expedition ein anders Abſehen
haͤtten / als auff die Vorſorge/ die Religion/
Freyheiten und Eigenthuͤmer der Untertha,

nenauff ſo ſichere Sundamenten zubebeſtigen
damit die Nation nimmermehr in Geſahr
ſchweben ſolle/ wieder in voriges Ungemach
zu verfallen. Gleichtwienun die KriegsMacht /
ſo wir mit uns fuͤhren / viel zu ſchwach und
gering iſt / das boͤſe Vorhaben / die Nation
zu uͤberwaͤltigen/ außzufuͤhren; und wann; ,
wir auch ſchon capabel waͤren/ ſolches ins

Werckzu richten ; alſo wird die groſſe Angahl

vortrefflicher Qualitaͤten und Standes / und
von bekandtem Eyffer und Auffrichtigkeitbbey ,
des gegen die Religion / als fuͤr die Regierung

dieſemZugGeſellſchafft leiſten / um Thel aber
ernſtlich bey und deßwegen angehalten haben/
uns von ſolcher boͤſenAufflag und ſchaͤndl.L
ſterung befreyen . Dann es iſt nicht zu glau
ben / daß weder die / ſo uns hierzuerſucht und

gebetten haben/ noch die / ſo bereits kommen
ſind/ uns unter die Arm zu greiffen / ſichznei⸗
nem ſoboͤſen Anſchlag werden gebrauchenlaſ⸗
ſen/ zu ihrer Uberwaͤltigung zu helffen/ und

ſich ihrer eigenen Ehre / Oaab und Guͤther ben
luſtig zu machen .

Wir ſind gleichfalls verſichert / es werde die

gantze Welt ſehen und erkennen / wie wenig

ſich auff die Verſprech /und Belobungen/ ſo
jeho gegeben werden / zuverlaſſen ſeye/ in Be⸗

trachtung / daß man hiebevor auff die aller ,

theuerſte Zuſag⸗ und Verſprechungen ein ſo
geringe Abſicht gehabt / zu geſchweigen / daß
die Redreſſir - und Verbeſſerung ſo jezo ange /
botten wird / eine offentliche Bekaͤntnüßihres
Verbrechens in der Regierung / welche wir

angewieſen haben / nicht weniger auch ihre
Falſchheitkundbar iſt / indem ſie nichts betwil

ligen / daß ſie nicht wieder nach ihrem Wol ,

gefallen auffheben/ und zuruck nehmen/ und

anbey die Anmaſſung einer freyen willkuͤhrl.
Regierung / als welche der Urſprung aller

ihrer Unterdruckung / und gaͤntzlicher Um⸗

kehrung der Religzion geweſt iſt / ſich vorbehal·⸗
ten koͤnnen. Ingleichem iſt gewiß / daß keine

Redreſſirung / noch Huͤlffs⸗Meittel koͤnnen⸗

angebotten werden /als in einem Parlament / „

durch eine Declaration von den Rechten der ;

Unterthanen / ſo man ihnen genommen / und

nicht durch eine vorgegebene Begnadigung /
worzů ſie die aͤuſſerſte Noth / darein ihre Sa⸗ v

7

—
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Hen . Sie ſtreuen über diß aus / daß wir Vor⸗
chen gerathen ſind / antreibet . Welchem „

nach wir fuͤr noͤthig erachtet zu erklaͤren/ daß „

habens waͤren / die Nation zu uͤberwaͤntgen/ /gen /

wir
—. . ——
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wit alles auffeine freye Verſamlung der Na -
20 8 4

„ tion in einem rechmaͤſſigen Parlament

„ verwieſen haben wollen .

Gegeben unter unſerer Hand und Inſiegel /

in dem Hof im Haag / den vier und zwan⸗
zigſten Octobr . im Jahr unſers Herꝛn /
1688 .

Wilhelm Heinrich / Printz
von Oranien .

Die Declaration hochgedachten Printzens
gon Oranien / in ſich haltend die iſachen
ſo ihn bewogen / die Waffen / zu Beſchirmung

auffrichtung der Geſete und Freyheiten des

alten Koͤnigreichs Schottland / lautet ferner

alſo :

Es iſt bey jederman unlaunbar / ꝛc.

bwie droben der Eingang der vorhergehenden
Declaration lautet / Maſſen der klaͤg⸗
liche Erfolg einer eigenwilligen
Macht / und boͤſer Anſchlaͤge in dem

erbaͤemlichen Stand des Koͤnigreichs
Schottland ſo offenbar / daß ſo wol
Unſere Vernunfft / als auch Unſer

Gemuͤth / uns hieruͤber beſtuͤrtzt ma⸗

chen .
Denn wann wir den betruͤbten Zuſtand

5

37

dieſer Nation , welche etlich hundert Jahr
8

thoritaͤt der Koͤnige / durch die Parlamen⸗
ten und durch die gemeine Gewonheiten ver⸗

„ ordnet und auffgerichtet worden / regieret /

„anjetzo aber durch Practicken zerruttet wor⸗

den / um die Monarchie in eine ungebunde⸗
„ ne Herꝛſchafft zu veraͤndern / uͤberlegen/ ſo
„ gehet uns ſolches ſehr tieff zu Hertzen / in⸗
„ dem die boͤſe Raͤthe durch eine gedruckte of⸗

fentliche Declaration vorgeben / daß der

„ Roͤnig ein abloluter vollmaͤchtiger Monarch

„ ſehe/ deme man in allen Dingen / ohne

einigen Vorbehalt / gehorſamen muͤſte/ und

daß derowegen derſelbe eine ſolche Religion /

„als ihn gut duͤncket / ohne Bewilligung der

„ Nation durch ihre Parlaments⸗Glieder /
„ einfuͤhren koͤnne . Dannenhero iſt dieſes un⸗

„ ſer einiger Zweck und Abſehen “ wie wir

durch ein bequemes Huͤlffs⸗Mittel ſolchem
„ Elend abhelffen / und dem Verlangen aller

ehrlichen deuthe / und auffrichtigen Prote⸗

ſtirenden ein Genuͤgen thun koͤnnen/ deſ⸗
„ ſen Billichkeit die gantze Welt erkennen

„ wwird / wann man das jenige / was durch

Anſetzung der boͤſen Raͤthe iſt auffgefuͤhret
worden / unpartheyiſch wird unterſucht ha⸗
„ ben .

Es iſt gnugſain bekant / daß die Geſetze/
„„Privilegien und Rechte des Koͤnigreichs /

zu groſſem Nachtheil des Koͤnigs / und des
Volcks / feynd gebrochen worden / dieweil

„ dadurch das gantze Fundament der Einig⸗
Eeit und des guten Vertrauens uͤber einen

Theatri Europæi Dreyzehender Theil .

—

der proteſtirenden Religion / und zu Wieder⸗

f

hero/ durch die Geſetze / ſo durch die Au -

Hauffen gefallen / und iſt nicht weniger be⸗
kant / was fuͤr Proceduren der unrechtmaͤſ⸗
ſige / und mit Gewalt eingefuͤhrte geheime
Rath vorgenommen . Dann unerachtet in

den Geſetzen / ſo durch die Authoritaͤt des

Koͤnigs/ und des Parlaments gemacht wor⸗

den / außtruͤcklich verbotten iſt / die Paͤbſt⸗
liche Religion zu uͤben/ und außlaͤndiſche
Prieſter in das Koͤnigreich zu laſſen / oder

daß die Kinder eines Edelmanns / oder Her⸗
ren / uln dieſelbe in Paͤbſtlichen Schulenauff⸗
zuerziehen / aus dem Koͤnigreiche ſolten ver⸗

ſendet werden / ſo haben jedoch dieſe boͤſe Raͤ⸗
the befohlen / und zugelaſſen / daß einige jun⸗

ge Edelleuthe von ihren Freunden und Ver⸗
wandten hinweggenommen / undauſſerhalb
Landes verſchickt worden ſind / um in den

Collegien der Jeſuiten unterrichtet zu wer⸗

den / und haben ingleichem zuwegen gebracht /
daß Schulen unter Auffficht Paͤbſtl. Prieſter /

und ſo gar in der Haupt⸗Stadt des Köͤnig⸗
reichs auffzerichtet ſind worden .

Uber diß / ſo hat man / zu offenbarer Ver⸗

achtung der bekanten Geſetze desKoͤnigreichs /
die Papiſten / in die höͤchſtenund vornehmſten /
ſo wol politiſche / als militariſche Bedienun⸗

gen eingedrungen / und ihnen die Veſtungen
und Proviant⸗Haͤuſer anvertrauet . Man

hat die Rechte und Privilegien der Koͤnigli⸗
chen Staͤdte/ welche das dritte Glied des Par⸗
lamenes ſind / und gleiche Deputirte / wie die

Provincien des Koͤnigreichs haben / hinweg
genommen / und dieſelbe an der freyen Wahl
ihrer Regenten / und Obrigkeitlichen Perſo⸗
nen verhindert / welches alles durch ein pur
lautere eigenwillige Macht / ohne die geringſte
Citation , und rechtlichen Außſpruch / be⸗

handelt worden .

bung einer unpartheyiſchen Juſtitz nicht be⸗

ſtehen kan / als an welcher das Leben / die

Freyheit / Ehre und Guͤther der Menſchen
hangen / ſo haben dennoch dieſe boͤſe Raͤthe
ſolches alles einer willkuͤhrlichen / und unbe⸗

die Richter / welche die Zeit ihres Lebens /
und ſo lang ſie ſich wol verhalten / bey ih⸗
ren Aemmtern haͤttenſollen gelaſſen werden /
weil ſie mit ihrem Vorhaben nicht uͤberein⸗

ſtimmen wollen / abgeſetzt / und andere /
mit denen ſie beſſer zurecht zu kommen ver⸗

meynet / und zwar ohne einiges Anſehen ih⸗
rer Tuͤchtigkeit / an ihre Statt verordnet ;

woraus erſcheinet / daß dieſe boͤſe Raͤthe

ben / Ehre und Guͤther der Unterthanen zu

machen.
Durch Anordnung dieſol boͤſen Raͤthe hat

man ſich einer ſehr ungebundenen Macht ge⸗

braucht in Aufflegung der Eyd⸗Schwuͤre auff
die Inwohner gantzer Provintzen / ohne eini⸗

ges Recht / oder Parlaments⸗Acten / dabe⸗

Hyij

37

Und wiewol keine Nation ohne die U⸗ ,

ſchraͤnckten Macht unterworffen / indem ſie

trachten / ſich ſelber zu Herren uͤber das Le⸗
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53² Beſchreibung
„ denen Soldaten / ob ſie ſchon mit gnugſa⸗

„ men Sold verſehen geweſen / wodurch das

„ Koͤnigteich mit doppeltem Laſt beſchweret
„ worden : Wieauch mit Gefangenſetzung der
„ Edelleuthe / ohne die geringſte angefuͤhrte
„ Urſach / indem man unterſchiedliche ge⸗

„ zwungen / ſich ſelber anzuklagen / und wider

„ ſich ſelbſt zu zeugen / ihnen Geld⸗Straffen

eigenen Gefallens auffgelegt / und verſchiede⸗
ne Theile des dandes erſchreckt und verwuſtet
durch die Geſetze / Intercomwing und Ju⸗

„ ſtice - Aires genant / wordurch ſie Ehre
und Guths verluſtigt erklaͤrt wurden / nut

daß ſie mit ihren naͤchſten Bluths⸗Freun⸗
den / ſo der Benelicien der Geſetze entſetzet

„ waren / die allereinfaͤltigſte/ und unſchul⸗

„ digſte Converlation gehalten / ferner euch

„ in einem groſſen Theil des Koͤnigreichs
„ eine groſſe Beſtuͤrtzung verurſacht / da die

„ Geſetze / genant Outluxvries und Inter -
„ comming , wider eine groſſe Anzahl Leu—

the / unter ſehr heilloſem Vorwand ſind

gebraucht worden / die einen jeden insge⸗

mein in die Gefahr eingewiekelt ; da doch

22
2

*

222
2

„ umzuſehen / ſelbſt bedurffſten / mitlerweil

„ doch der geineine Mann ihrer Dilcre⸗

„ tion lbergeben war / und ſich nach ihran
„ Willen richten muſte . Ferner haben die⸗

„ ſe boͤſe Raͤthe den Officirern / und gemei⸗
„ nen Soldaten Macht gegeben / gegen die

„ Unterthanen / ſo in vollkommener Ru⸗

„he lebten / die groͤſte Grauſamkeit zu veruͤ⸗
ben / ſie auffzuhencken/ todt zu ſchieſſen / und zweyten Publication ,geringenNuzenge/ „

bracht hat/ gegründet iſt / inſonderheit wann

Form / und ohne Anſehung des Alters /ſie betrachten / wie nur wenig Monat vorhero

*

5 „ oder zu ertraͤncken / ohne einige Rechts⸗

E

dieſe Raͤthe ſelber ſo ſtrafſbahr waren
daß ſie um Pardon und Loßſprechung ſich

da doch ein jeder Chriſt verſichert iſt / daß ſol,
chesallein Gottgebuͤhre/deſſen Befehle allki
gerecht und gut ſeynd .

Dieſe boͤſe Raͤthe haben uͤberdiß ihr mög⸗
liches gethan / die Ponal - Geſeße / welche,
diejenige / ſo der proteſtirenden Religion
nicht zugethan ſeyn / von allen offentllchen ,
Aemuntern außſchlieſſen / abzuſchaffen / dit⸗
weil ſie ihren Anſchlaͤgenallzuhinderüch ſeyn.
Hierzu nun zu gelangen / ſo habenſie denen
Diſſentiemen / oder die nicht allerdings
mit uns in der Religion uͤbereinſtimmen/ ei⸗ „
nige / jedoch ſolche Freyheiten gegeben / dabeh ,
ſie handgreifflich ſpuͤhren koͤnnen/ daßftdie „
lange Erhaltung derſelbendaran haffte/ daß ,
ſie ſich zugleich kraͤfftig mit zu Vernichtigung ,
obgedachter Pœnal - Geſetze / die doch ein

rechtmaͤſſiger Schutz ihrer Religion ſind/ he⸗

arbeiten moͤchten . Uberdiß / ſo haben beſagtt
Diſſentienten rechtmaͤſſige Urſachen / nicht;
zutrauen / wann ſie ſich erinnern / daß etlich ,
hundert ihrer Prediger ohne einige Beſchul
digung / vder Ciration , aus ihren Kirchen

ſind vertrieben worden / und daß die Einſe, „

tzung vieler dieſer Stellen mit ungelehrten „
und aͤrgerlichen Perſonen groſſen Anlaß zu⸗
allem Elend / worunter das Land eine geral , „
me Zeitgeſeufftzet hat / gegeben habe. Es ha.
ben auch die Dillentienten wenig Urſach /

ſich auff gegenwaͤrtizen ihren Vortheil zuver ,

laſſen / als welcher nur auff eine broclamati⸗

on , die man alle Stunde wieder einziehen )
koͤnnen/ und welcheihm auch / nach dererſten

oder Geſchlechts / da man auch einigen die groͤſte Granſamteit an ihnen veruͤhet

„ nicht ſo viel Zeit gelaſſen / und vergoͤnnen worden .

„ wollen
/
GOT anzuruffen / und um ein Deme ſey nun wie ihm wolle / ſo ſind großß ,

„ ſeeliges End zu bitten / einig und allein ſe und kraͤfftige Præ ſumptionen undMuth . v

darum / weil ſie ihnen kein Vergungung
„ gaben / noch auff die Fragen / ſo man ih⸗

nen vorlegek / antworten wollen / wider

„ das allgemeine Intereſſe des Menſchlichen
„ SGeſchlechts / welches allen Menſchen die

„ Freyheit lieſſe ; daß ſie das innerſte Herßzens
nicht offenbaren doͤrffen : einer groſſen Men⸗
ge anderer Gewaltthaͤtigkeiten / und unter⸗

„ druckungen / worunter die arme Nation ,

„ ohne einige Hoffnung eines Endes / oder

„Erloͤſung ſeufſtzet / anjeßo zu geſchwei⸗
5„ gen .

„ Datnit dieſe unrechtmaͤſſige Procedu -

* *

—

*

„ ren dieſer boͤſen Raͤthe moͤchten juſtilicirt
, und gerechtfertiget werden / ſo habe ſie eine

„ ſolche Declaration außgewuͤrcket/ welche

ſet und alle deroſelben Geſetze bricht /—

„ thig macht / und alle Beſchůtzung der Re⸗

ligion / Freyheit und Eygenthůmer durch eine

2 eingefůhrte abſolute Macht / deren man oh⸗zu der Succelſion dieſer Koͤnigreiche / welche

indem ſie die Parſamenten gantz unnoͤ⸗ liebten Bemahlin / der Princeſſin / und uns

inaſſungen vorhanden / die uns in der Mey „
nung beſtaͤrcken/ daß dieſe boͤſe Raͤthe u

Fortſetzung ihres ſchaͤdlichen Vorhabens/ und „

dainit ſie mehr Zeit gewinnen moͤchten/ n
Anfriſchung ihrer Mithelffer / und die liebe

Einwohner kleimnuͤthig zu machen / außze⸗⸗

ſtreuet haben / daß die Koͤnigin einen Sohn

gebohren habe / obſchon in waͤhrendet
Schwangerſchafft derKoͤntgin / unnd beyih,
rer Genefung und Niederkunfft ſich ſo vil ;

kraͤfftige und handgreiffliche Gruͤnde eines ⸗

Verdachts hervor gethan / daß nicht gllein „

wir ſelbſt / ſondern auch alle getreue Unter⸗ „

thanen dieſer Koͤnigreich kraͤfftiglich muthy ;

maſſen / daß dieſer vorgegebene Printz von
„

Wallis von der Konigin nicht ſeye zur Will o

das Fundatnent der Regierung utnreiſ⸗ gebracht woͤrden.
In Betrachtungnun /daßunſerer vielge .

U

ſelbſt / hoͤchlich an dieſer Sache gelegen 10
-

wir / wie maͤnniglich bewuſt / ſothanes Recht⸗

dieſe

Niederläͤndiſhe
ne Widerrede gehorſamen muß / auffhcbt / —

— — —



100

— —

—
16 88.

eſ DenckwürdigerGeſchichten. 933

dieſe Leute zn hinte

„duürch vorzu

„ maͤſſigen Nachfolg

rtreiben ſuchen / um da⸗

kommen / damit durch den recht⸗

er der Cron / welcher durch

dem Hoff im Haag / den Oct . im Jahr
unſers Herꝛn 1688 .

Wilhelm Heinrich / Printz

1688 .

55 die VorſchungGotles inderwahren protelli.
„ ſrenden Religion aufferzogen worden leine

„ Veraͤnderung des groſſenElendes moͤchte ge⸗

„ macht werden / ſo haben wir nicht unterlaſſen
„ koͤnnen/ in einer ſo wichtigen Sache uns des

‚wahren Inrerelle dieſer Nation anzunehtnen /

und alles / ſo viel an uns iſt / zu Beſchirmung

von Oranien .

Nachdenm nun der Printz von Oranien ſolcher

geſtalt ſeine beede Declarationen an das Koͤ—

nigreich Engeland und Schottland publiciren
laſſen / ſo ließ er auch an alle Officirer und Ma⸗

troſen / ſo in Dienſten an der Engeliſchen Flot⸗
te damals waren / folgendes Schreiben abge⸗

„ ihrer Rechten und Freyheiten / und zu Hand⸗

„ habung der proteſtirenden Religion unter
„derſelben anzuwenden ⸗

wie auch ſie der Ge⸗

„ nieſſung ihrerbillichen Rechten und Geſetze zů

„verſichern .

„ Damit aber unſer Vorhaben ſo kundbar
ſeyn möͤge/ daß kein Menſch daran zu zweif⸗

„ neben uns / an einem ſo rechtmaͤſſigen Begin⸗
nen zu allgemeinemWolweſendieſer Nation

die Hand anzulegen/ ſo erklaͤren wir / daß die

Beſreyung des Koͤnigreichs von aller Gefahr
„ des Pabſthums / und willkuͤhrliche Macht
„ und die Erloͤſung von demjenigen/ wonnt

daſſelbe in Anſehung aller beyden bedrohet
„ wird / wie auch die Beveſtigung der Religion

„ durch ein Parlament auff einen ſolchen veſten

Grund / um alles obbemeldtes Unheil von dem
„ Gottes⸗Dienſt / und was das Weltl .betrift/
„ abzuwenden / die wahre Beweg / Irſachendie⸗
„ ſer unſerer gegenwaͤrtigen Expedition , ſo viel

dieſe Nation betrifft / ſeyn.

„ Derowegen verſichern wir uns / daß unſer
„ Vorhaben / um dem ſo beſagten Koͤnigreich

alle Huͤlffe/ ſo viel inunſerm Vermoͤgen iſt /
zu leiſten / nicht allein nicht uͤbel werde auß⸗

„ gedentet / ſondern vielmehr mit einer allgemei⸗

„ nen frehmuͤthigen Approbation und Bey⸗

ſtand der gantzen Nation gußgenommen / und

„ daß diejenige/ ſo ſich zu Werckzeugen die Sela⸗

verey einzufuͤhren/ haben gebrauchen laſſen/
„ nunmehro ihre Reue / wegen deſſen/ ſo ſie ge⸗

„ than/ durch ein ſchleunige undwuͤrcklicheBe⸗
arbeitung zu des Volcks Erloͤſung / bezeigen

„ werden ; diejenige aber / welche uns / wie ſie
„ von GOttes wegen / und aus diebe zu ihrem
Vatterland verpflichtet ſind/ nicht beſpringen /
„ werden die Schuld alles Unheils / ſo aus

Hindanſetzung ihrer Pflicht entſtehen moͤchte/
„ tragen muͤſſen.

„ Gleichwie wir nun unſer Vertrauen / we⸗

„ gendes gluͤcklichen Fortgangs unſerer Waf⸗
„fen / eintg und allein zu Gott dem Allmaͤchti⸗

genſtellen/ alſo erwarten wir von allen from⸗
„ menMenſchen / daß ſie ſeinen Segen zu un⸗

„ ſerm Vorhaben auff das aller inſtaͤndigſtevon
„ ihm erbitten werden / damit ſolches zu Ehren
„ ſeines großtnaͤchtigen Nahmens / zu Veſt ,

5

fein habe/ oder ſich entſchuldigen koͤũe /mit und

hen :

Ihr Herren / und gute Freunde !

Unſer getreuer und vielgeliebter Admiral

Herbert / iſt behoͤriger maſſen von uns gevoll⸗

maͤchtiget / und verſehen uns derowegen / daß
ihr allem dem / was er auch in unſerm Rah⸗
men vortragen wird / Glauben zuſtellen wer⸗

det . Wir haben eine Declaration worin⸗

nen die Urſachen / welche uns zu dieſem jetzi⸗

gen Kriegs⸗Zug bewegen/ verfertigen laſſen /

worinnen wir kein ander Abſehen haben/ als

die Beſchirmung der proteſtirenden Religi⸗
on / und die Widerauffrichtung der Geſetze
und Freyheiten des Koͤnigreichs Engeland /
weil die Papiſten in dieſem Koͤnigreiche den

gaͤntzlichenUntergang eurer Religion / wie all⸗

bereits in Franckreich geſchehen / veſtiglich be⸗

ſchloſſen haben : Welcher dann ohnfehlbarlich
erfolgen wird / wann die befagte Papiſten zu

dieſer Zeit die Oberhand behalten .
Wirrwollennichtzweiffeln / hr werdetgnug⸗

ſamhaben verſpuͤhrenkoͤnnen / daß man euch

nur allein zu Inſtrumenten und Werckzeugen
gebraucht / Euch und euer Vatterland in die

Sclaverey und Dienſtbarkeit des Pabſt⸗
thums / beydes durch Hulffe der Irꝛlaͤnder/
als der Außlaͤndiſchen/ ſo ſich ruͤſten/ Euch

mit Stumpff und Stiel außzurotten / zu brin⸗

gen . Dannenhero verhoffen wir / daß GOtt

der Herꝛ euch die Gnade thue / und den Zu⸗
ſtand / in welchem ihr euch jetzo befindet/ zuer⸗
kennen gebenwird / damit ihr euer Vatterland /
und eure Religion von allem dieſem Elend

und Drangſalebefreyen wolle .

Dieſes nun kan allem menſchlichen Anſe⸗

v ſtellung der reformirten Kirche / und zu Ruhe
„ und Wolſtand des Koͤnigreichs gereichen und

hen nach / allein außgewircket werden / wann

ihr euchzu uns fuͤget/ und uns / die wirzu en⸗

rer Erloͤſung bemuͤhet ſind / die huͤlffliche
Hand bietet . Wir verſichern euch hierbey/ daß
wir des Dienſtes / denihr uns jeto leiſtet / ſtets

eingedenck ſeyn werden / mit Verſprechen / un⸗
ſerer Affection und Gunſt gegen alle die / ſo

ſich bey dieſer Gelegenheit gegen uns / und die

Nation wol bezeigen werden / zu erweiſen ;

allermaſſen wir dann in aller Auffrichtigkeit

ſind
Euer guͤnſtiger und geneigter Freund :

OGegeben in unſerm Hof zu Dieren /
den 24 . Oct . 1688.

„ Des Prin⸗
„ kẽSchrei⸗

ben an die

Offieirer /
ͤund Ma⸗/

troſen auff
55 der Flotte .
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außſchlagen moͤge. Wilhelm Heinrich / Printz

Gageben unter unſerer Handund Inſiegel in von Oranien .

Theatri Europæi Dreyzehender Theil . Ny iij Dieſem
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Miderländſthe
DIBeſchreibung

Dieſem fuͤgte der Admiral Herbert folgendes ten unter der Engelaͤndiſchen Armee/ wfſſ —

Schreiben bey : get.
„ Ich habe wenig dem beyzufuͤgen/ was Se .

„ Hoheit der Herꝛ Printz von Oranien in allge⸗
„ ämeinen Terminis außgedrurket / als allein

„ Eu . Lieb. vor Augenzu ſtellen / in was Gefahr

Ihr Herren und gute Freunde .
Wir haben unfere Intention und Meh , „

nung / dieſen Kriegs . Zug betreffend/ in un , Shea

—

—

„E. diebd . gegenwaͤrtig ſtecket/ darauft E. Liebd.
Ruin und Unehr unvermeidlich folgen muß /

„ wofern Ihr Euch nicht in dieſer gemeinen
„ Sache bey Se . Hoheitverfuͤget/ zu Vefen⸗

„ ſion E. diebd. Religionund Freyheiten .Dann
„ ſo Gott ſolte zulaſſen / um der Engliſchen Na⸗

„ tion Suͤnden willen / daß Euel Waffen die

„ Oberhand haben ſolten / worzu koͤnte ihre VI -

ctorie anders dienen / als Euchin tiefſe Sela⸗
„ verey einzuwickeln / und die wahre Religion /

ſtorben / zu ruiniren . Ich bitte Euch als ein

„ SFreund / daß ihr / was daraus erſolgen koͤnte/
conſideriret / und auff die Schande und

„ ſSchmach /dieihr euch ſelber nicht allein nun /

„ ſondern auch zu allen Zeiten werdet uͤber den11⁰

Halß ziehen/ daß durch euer Zuthun die pro⸗

teſtantiſche Religion außgerottet / um ener

„ Vatterland der alten Freyheit entſetzet ; und ſo
„ es Gott beliebet / Sr . Hoheit Vornehmen zu
„ ſegnen/ woran ich nicht zweiffle / ſo urtheilet /
„ was anders derjenigen Condition ſeyn wird /
„ die ſich ihm in ſeinem ſo guten Fuͤrnehmen

„ widerſetzen / als daß das Aeuſſerſte / ſo ſie zů

„ gewarten haben / ſeyn wird / daß ſie ihre Tage

„ in Elend und Mangel werden enden / von al⸗

„ len frommen Leuten verflucht und verſpottet
werden ſollen . Uin dieſer und anderer Urſa⸗

„ chen mehr / allhier zulang zu erzehlen / geſchicht
„es / daß ich / als ein guter Engelaͤnderund E.

„ Liebd . Freund euch vermahne / euere Waffen
„ mit des Prlntzen / zu Huͤlßfe der gemeinen
Sache der proteſtantiſchen Religion / undder
Freyheit euers Vatterlandes zu conjungiren .
„ Ich bin wol verſichert / daß das groͤſſeſte Theil
„ der Armee ſo wol die Nation ſelber es thun
wird / ſo bald als ihnen die Gelegenheit wird

„ vorkommen . Kommt ihnen zuvor in einer

„ ſo guten Sache / dieweil es in Eu . Liebd .

„ Macht iſt / und laſſet ſehen / daß gleich
„ wie das Koͤnigreich allezeit in der See⸗
„ Machttzu ſeiner Beſchirmung gehaugen /ihr

alſo noch weiter gehen werdet . Dieſelbigen ſo
55 viel an euch iſt / zu Beſchirmung ſeiner Rell⸗
„ gion und Freyheiten zu machen ; und alsdann

„ koͤnnet ihr Euch verſichern / aller Zeichen an

„ Glinſt und Ehre / die mit den Verdienſten ei⸗

„ ner ſo guten und glorieuſen Action Uberein⸗
„ kommen . Ich ſolte zwar dieſe ſo geringe Sa⸗
„ che nicht beyfuͤgen/ daß es mich nehmlich
Vallezeit verbinden wird auff einebeſondere Wei⸗
oſe zů ſeyn Kuer getreuer Freund und demuͤthi⸗
„ger Diener .

Herbert .

Auiff gleichmaͤſſige Weiſe ſchriebe auch
itSeine Hoheit an alle Offictrer und Solda⸗

ſerer Declaration ſo richtig und vollkommen
zuerkennen geben / daß wir / gleichwie es nicht
nöthig iſt / etwas wetters hinzu zu fügen/ alſo
auch / verſichert ſeyn / ihr werdet ein mehrers
an uns nicht begehren koͤnnen. Wirkommen 5
eure Religion zu beſchuͤtzen und eure Freyhtit
und Eigenthtlin wieder auffzurichten / undzn
beveſtigen ; Derohalben wollen wir micht
zweiffeln / es werden alle Proteſtirende / und

. „ rechtſchaffene Engelaͤnderſich zu uns begeben /
„ worinnen ihr gelebet / und euere Vaͤtter ge⸗

ſchaff 3 ſich zu egeben/
und nebenſtuns ſich bearbeiten / dieſe Nation
von dem Pabſtthurn / und der Dienſtbarkeſt
zu befreyen . Ihr koͤnnet ſelbſt urtheilen / was „
ihr werdet zu gewarten haben / wann ſie zu

ihrem Zweck werden gelanget ſeyn/ indem „
man eines Theils alle Proteltirendeund En,

geliſche Officirer und Soldaten in Iriland
caſſirt und abgeſchafft / andern Thells aber „

die IrꝛlaͤndiſcheSoldatenuͤbergebracht/ eure
Stellen zu erſetzen ; wovon ihr ſo viel Krem
pel geſehen habt/ daß es nicht noͤthigiſt / die

ſelbe Euch weiter vor Augen zu ſtellen . Es ſſt,
euch bekant / wie man mit vielen unter euch ;

umgegangen / einig und allein darum / weil

ſie ſtandhafftig bey der proteſtirenden Rell .

gion / und denen Engliſchen Geſetzen geblieben „

ſind ; und doͤrfftihreuch ſelber nicht liebtoſen /

daß es euch beſſer ergehen werde / wann ihr de/⸗

nen / ſo ihr Wort ſo manchmal gebrochen / „

durcheuren Beyſtand aus der Noth / worin , „

15 ſie ſich jeno befinden / werdet geholffenha. ;
en .

Wir verhoffeningleichen / ihr werdet euch „

nicht durch einen eiteln ruhmſuͤchtigen Wahn
das Maul auffſperren laſſen/ ſondern vor al . ,

len Dingen erwegen / was ihr Gott dem Al⸗ ;

maͤchtigen/ eurer Religion / eurem Vatter⸗

land/ Euch ſelbſten / und Euern Nachkoͤmm⸗
lingen ſchuldig ſeyd/ welches alles euch/ als

ehrlichenLeuten obligirt / allen particulier Be-
tracht und Verpflichtungẽ / wie ſie auch Nah⸗
men haben moͤgen/ vorzuziehen. Dieſom nach „

verſehen wir uns / daß ihr die Ehre / welche
ihr bey dieſer Gelegenheit erwerben koͤnnet/
indem ihr Werckzeuge ſeyd der Erhaltung des „

Vatterlandes / und Verthaͤdigung der Renv

ligion / nicht außſchlagen werdet . Wir wol , „

len des Dienſtes / den ihr uns bey dieſer Ger⸗

legenheit erweiſen werdet / jederzeit ingedenck „

ſeyn / und verſprechen auch / daß wir einem „

jeden unter euch ſolche Dienſthezeugungen er⸗⸗

weiſen wollen / als euer Verhalten gegen „

uns / und die Nation verdienen wird / lo⸗ )

rinnen wir einen groſſen Unterſcheid ztwiſchen⸗

denen / ſo zeitlich ihre Waffen zů den unſe⸗

rigen ſtoſſen werden / machen wollen . Und ⸗
ihk
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ſuchticht

Aglltentz.

derStna⸗
oegen., dieſes Staats auſſerhall des dandes Nach⸗

düprlitze „ richt gegeben werden ſole von denen Urſa —

StaatsGeſchaͤffte.

„ ihr werdet jederzeit befinden / daß wir

„ ſeynd

Euer geneigter undvorſichtiger Freund :

Wilheln Heinrich / Printz
von Oranien .

Weil auch die Herren General⸗Staaten kein
Bedencken ferner trugen / dem Printzen an die

Hand zu gehen/ ſo lieſſenſt wegendieſerRelo.
lution Seiner Hoheit mit Schiffen und Volck

zualliſtiren / folgende Nach icht an ihre außwer⸗

tigeMiniſters ergehen .
„ Es iſt auff vorherghende Deliberation

fuͤr gut befunden wordendaßallenMiniſtern

„ chen/ welche Ih . Hoch⸗ Moͤg. bewogen/ Sr .

„ Hoheit/ die in Perſon nahEngeland uͤberge⸗
„ het / mit Schiffe und Veck zualſiſtiren / mit
„ Befehl / ſich derſelben an den Hoͤfen/ wo ſie

teſiditen / gehoͤrtgermaſſnzubedienen. Daß
„ auch erſtbemeldten Minitern ſchrifftl. hinter⸗
„bracht werde / was maſen der gantzen Welt
kundig ſeyewie die Englilhe NationeineZeit
herſich beſchweret / daf der Köͤnig/ ſonder

„Ziveiffel auffboͤſes Angeden ſeiner Miniſter ,

„ den Fundamental⸗Geſeten widerſtrebe / auch

„ dahin bedacht ſeye / duch Brechung derſel⸗
ben/ guch durch die Einfihrung der Roͤmiſch⸗

Catholiſchen Religion zt unterdrucken/ und

„ die gantze Regierungs Form nach eignem

Gefallen einzurichten / daß alſo / indem dieſe
berkehrte unrechtmaͤſſige Procedurren je laͤn⸗

u, ger je mehr zugenommen / die Gefahr wegen

n beforgenden groͤſſernUnheilsſichvermehret;
„ daher anch ein ſoſches Mißtrauen wider den

„ Konig erwecket worden / daß nichts anders /
„Alseine durchgehende Zerruͤttungim gantzen

„Koͤnigreich zu erwarten : Seine Hoheit der

„ Prinß von Oranien / auff vielfaͤltig gethane
„Vorſtellung / und zum oͤfftern wiederholtes
„ernſtliches Anſuchen / unterſchiedlicher En⸗

xgeliſcher dords und Magnaten / und anderer

„vornehmer Perſonen ſelbigen Koͤnigreichs /
„nicht weniger auch in Betrachtung / daß Ih .

Koͤnigl . Hoheit diePrinceſſin von Oranien /

v ſo wol als Seine Hoheit der Printz ſelbſten/
bey dieſem Koͤnigreich/ und deſſelben Wol⸗

v flandſo hochintellrt ſeynd / daß ſie nicht an⸗

ſchenkoͤnnen/ daß ſie durch dergleichen Zwy⸗
tracht / und Unetnigkeiten in Gefahr gectet
„ wüͤrden / wie es etwa ſich wol zutragen noͤch⸗

le / einſtens von der Cron außgeſchloſſen zu
1 ee verpflichtet wäre / fuͤr
derſelbefruneolumitaͤtund Wolſtand Sorge

ltragen / und deßwegen bedacht ſey/ mehr⸗
eraanter Nation , welche ſich aus ſo vielfal,

tigen in Rechten gegruͤnderen Urſachen uͤber
gegentwaͤrtige Reglerung beſchwaͤret/ huͤfffli⸗

„ che Hand zu biethen / nilid derſelben nach
Möoͤglichkeit Alültertz zu leiſten / um viel

nhr als Seine Hoheit ſich verſichert hielte /

Denckwürdiger Geſchichten .
—

835
daßdieſer ihrer Sorgfalt anvertraueten Ke = ,
public Wolfahrt am allermeiſten daran ge⸗
legen ſey/ daß offtermeldtes Koͤnigreich in „
Ruhe erhalten / und hingegen das zwiſchen „
dem Koͤnig und Engliſchen Nation eingertſ . „
ſenem Mißtrauen auffgehoben werde . Daß „
ſolchem nach Seine Hoheit / wol wiſſend/ „
( wann anderſt dieſes ſo hochwichtige und loͤb⸗
liche Vorhaben gluͤcklich gelingen / und denen „
uͤbelgeſinneten die Gelegenheit/ ſolcheszuhin, „
tertreiben / benommen und abgeſchnitten wer , „
den ſolte . ) daß noͤthig ſeyn wolle / ſich ſelbſt in „
eigener Perſon / unter dem Gefolg einer
Kriegs⸗Macht / in dieſes Koͤnigreich zubege⸗
ben / Ih . Hoch⸗Moͤg, von dero Vorhaben „
Nachricht ertheilet / und dabey deroſelben „
Gutachten verlanget . Nachdem nun dieſelbe
alles reifflich uͤberleget / und dabey in Conli -
deration gezogen/ daß die Koͤnigevon Franck , „
reich / und Groß, Britannien / in einer ſehr ⸗
guten Verſtoͤndnuͤß und Freundſchafft / ( wie ⸗

Ih . Hoch⸗Moͤg. deſſen zu mehrmalengetwar, „
net worden ) miteinander ſtuͤnden/ und eine

genaue und ſonderbare Allianz unter ſich ge⸗
troffen haͤtten/ mit der Intention , dieſen
Staat ſeiner Allüirten zu entſetzen/ und dieſel⸗
be davon gaͤntzlich abwendig zu machen ; in , „
gleichem daß inſonderheit der Koͤnig von
Franckreich in vielen Occalionen von ſich ver ,
ſpůͤhren laſſen / wie uͤbel er gegen dieſe Ke⸗

publio geſinnet / und derowegen nicht unzei , „

tig zubeſorgen / daß/ im Fall der Koͤnig von „
Groß⸗Britannien den vorgeſetzten Zweckin „
ſeinem Koͤnigreich erreichen / und ſelbige Na - „
tion gaͤntlich unter ſeine abſolute Macht „
bringen ſolte/ ſo dann beyde Koͤnige mit ein „
ander / wegen ihres Staats/Inteteſſe , und

auß unverdientem Haß und Eyffer gegen die

proteſtirende Religion / dahin trachtenduͤrff⸗
ten / wie ſie dieſenStaat uͤbern Hauffenwerf⸗
fen/ und / wo moͤglich/ allerdings außrotten „
moͤchten/ ſo haben endlich Ih . Hoch⸗Moͤg . „
die Reſolution ergriffen / ſolch Seiner Hoh. „„
Unternehmen nicht allein fuͤr loͤblich und gut
zuhalten / ſondern auch deroſelben mit einigen ,
Schiffen und Mannſchafft Alſiſtentz zu lei⸗ ⸗

ſten. Itn uͤbrigen haͤtte mehr hochgemeldte „
Se . HochMoͤg. ſich erklaͤrt/ daß / obſſieſchon „
unter dem geſegneten Geleit des Allerhoͤchſten „

jetzo in Engelanduͤberzuſetzen/ Vorhabens wa .ͤ „
re / ſie doch im geringſten keine Gedancken „

nochAbſchenhaͤtte / ſelbiges Koͤnigreich feind⸗ „

lich anzufallen / und unter ſich zu bringen / b . „
der den König vom Thron zit ſtoſſen/ wentger „

ſich daruͤberMeiſter zu machen / noch auch die „

ordentliche Succeſſion zu verkehren / oder et , „
was zu Nachtheil derſelben zu bezinnen ; in /

gleichem keines wegs die Roͤmiſch⸗Latholiſche
zut verjagen / oder zuverfolgen / ſondern einig „
und allein dieſer Nation zu Huͤlffzu kommen / „
damit die eine Zeit hero geſchwaͤchte Reichs „

Grund⸗Geſetze und Privilegien in vorigen „
Stand geſtellet / ſo wol auch die Reltgion und „

Py jiv Frey⸗
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1688 . Freyheit ungekraͤnckt erhalten werden moͤge .
Und zu ſolchem Ende wolten ſie allen Vor⸗

ſchub thun / damit ein freyes und rechtmaͤſſi⸗

ges Parlament / ſo wol was die Perſonen /
und deroſelbenQualitaͤten / als auch die Form

3

9

8*

9

9.

3

und Magnaten / als auch an die Geiſtlichkeit /
Ritterſchafft / und das Volck / die Verſiche⸗

rung zu thun / daß hinkuͤnfftig ihre Rechte /
„ Geſetze und Privilegten in keine Wege mehr

„violirt und gebrochenwerdenſollen . Es ſetzen

Ih . Hoch⸗Maoͤg. das gaͤnzliche Vertrauen

und Zuverſicht zu der oͤttlichenAllmacht / daß
„ hiedurch die Ruhe und Einigkeit in ſelbigem
„Koͤnigreich wieder auffrecht geſtellet / und al⸗

„ les in ſolchem Stand werde gebracht werden /

„ daß es zur Wolfahrt des gemeinen Chriſtli⸗

5 chen Weſens / auch zu Wiederbring⸗und

„ Veſtſtellung des Friedens und Ruheſtandes

„ in gantz Europa fraͤfftiglich mit cooperiren
„ koͤnne . Von dieſer Jh . Hoch⸗Moͤg . gefaſten
„ Reſolution , ſolle durch den Agenten Roſen⸗

„ baum allen in den Haag anweſenden außlaͤn⸗
5diſchen Miniſtern ein Extract zu derſelben

„ Nachricht eingehaͤndiget werden / um ſich deſ⸗

„ ſen behoͤrigerOrten zu bedienen .

H. Fagel .

Es ward auch ein eigenes Gebet auff dieſe

Expedition gerichtet in nachfolgenden Wor ,

ten :

„Allmäaͤchtiger GOtt / HErꝛ det Heerſcha⸗
ren / der du die Huͤlffe und Zuflucht biſt / aller

die auff dich trauen : Wir bitten dich demuͤ⸗

„ thiglich / daßdirgefallen wolledieſes Vorneh⸗
„ men zu ſegnen und gluͤckſelig zu machen / zu

Ehren deines Nahmens undzum Beſten dei⸗

„ nes Volcks / laß unſere Suͤnden dich nicht .

„ dermaſſen erzuͤrnen / daß du deinen Segen

„ wegern wolleſt deinem Diener dem Prinz /
„ ſondern beſchirme ihn mit deiner Gunſt als

„ mit einem Schildz Regier ihn in allen ſeinen
„ Rathſchlaͤgen / ſey allezeit mit ihm und ſtehe
„ ; ihm bey in allen ſeinen Haͤndlungen / daß er

ſo gluͤcklich ſeyn mag in dieſem groſſen Del⸗

„ ſein , und daß er die Macht / die du in ſeine
„ Haͤnde gegeben / zu Ehren deines groſſen
„ Nahmens / zu Feſtſtellung und Außbreitung
„ deines wahren Gottes⸗Dienſtes / und zu Be⸗
„ foͤrderungder Ruheund Wolſtand dieſer Na⸗
„ tionen gebrauchen mag . Segne mit Gluͤck

„ und Sieg das Lager und die Flotte / uͤber wel⸗

che er zu gebiethen hat . Gib ognaͤdigerGott /
daßein jeder unter uns ſich von gantzem Her⸗

gen zu dir bekehre / daß wir eine auffrichtige
„ Rgeue habe/ uͤber alle unſere begangene Suͤn ,

den / und dir heiliglich angeloben / wie wir

dann thun/ daß wir unſer Leben beſſern / und

9
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Beſchreibung

deſſelbenbetrifft / zuſammen geruffen werden

moͤge/ wie ſolches die bekandte Reichs⸗ Sa⸗

„ lingen mit ſich bringen ; in welchem Parla⸗
ment alsdann alle Nothdurfftzu berathſchla,
gen/ und von daraus / ſo wol an die Lords / Chriſti / unſers einign Erloͤſers und Selig, ,

Wetter ſich nicht taorabal erzeigen wolke / ve

ſtrichenetliche Tage. Als aber Seine Hoheitden

„ äuns dergeſtalt zu verhalten trachten wollen /

— —
2 8Naederlaͤndiſcht

als Reformirten Chriſten gebůhret/ undduß,/ —
wir unſern Eyfferzuunſerm heiligen Gottes , 1
Dienſt erweiſen moͤgen/ durch Fuͤhrung eines
ſolchen debens / das in ellem darmit uͤberein,,
komme . ErhoͤreunshiligerVatter/ und la ,

gere deine Engel um uns her/ dann wir ſetzen
alle unſer Vertrauen aiff deine Hut und Be⸗

ſchirmung / um welch wir demuͤthig bitten /
daß du uns ſolchenvereihen wolleſt / um Jeſu

machers willen / Aman .

Hierauff nun begebe ſich Seine Koͤnigliche Ulteh— NUN
Hoheit den 9. 19 . OSobr . zu Schiff / und wur drug
de von mehr als dreyſig Engliſchen und Schot ſahein

tiſchen vornehmen Kerꝛn begleitet / unter denen Ehf

der Marquis de Halitax , und Lord Brandon

geweſen/ welche ſich eydlich verpflichtet batten/
ihn nimmermehr zuvrlaſſen ; wurden alſoindie
ſechs hundert groſſe ind kleine Segel gezaͤhlet/
und war die Armack vortrefflich außgeruüͤſtz/
welche in 21000 . Minn zu Fuß/ ohne die Vo.

lontairs / und noch anige Franoͤſiſche Fluͤcht,
linge befanden . In Außlauffen ſtrandete bey

Goree/ durch Unachſamteit der Steuerleute ein
Kriegs⸗Schiff / di Stadt Bommel genant ,
mit 26 . Stuͤcken moitirt / das Volck aber wurde

gerettet / wie auch die Canonen und andere So⸗

chen wieder außgefifhet . Den 20. Fruͤhe um

8. Uhr / hubedie Frezatte / worauff Seine Ho⸗
heit war / ihre Ancken auff / und ſegelte Nord⸗

werts nach der Flotte / welche ſich zwiſchen Hey
den und Schevelingenauffhielte . Weil aber zeoſ

ſchen dem ar . und 22 .in der Nacht ſichein groſſer
Sturm erhoben / ſo wurden die kleine Jahrzeuge
gezwungen / ſich meiſtentheils wieder zuruckzu
ziehen / und weil man die Luͤcken der Schmacken

nicht hat oͤffnen moͤgen / ſo ſind bey die drey hun.
dert Pferde erſtickt ; imgleichen war auch vielU

von Haber / Hen / und Stroh naß worden / dßß
es nichts mehr taugte / und wurde hiedurch Se

Hoheit gezwungen / fuͤr ſeine Perſon ſelbſt iu 100
Hellvoetſchluys einzulauffen / und an Stattderſls
verdorbenen Pferde / neue / wie auch friſchen
Haber / und andere Fourage anzuſchaffen . Mit

dieſer Anſchaffung / wie auch / daß Wind und

30 . vermercket / daß das Wetler ſich wieder fuod

gen wolte / ſo ſandete er den Cammer⸗Henen
Benting nach dem Haag / um ſeine Gemahlin
von dar nach dem Briel abzuholen / und ſich mit

ihr nochmalen zuletzen : Worauff ſie den zr. mit

ſelbigen / und dein Printzen Heinrich Caſimi/
Statthalter von Frießland / ſich auff dorthin
verfüͤget: Da ſich dann / bey ihrer Ankunfft / die
Canonen tapffer hoͤren laſſen ; darauff ſiemitein ,

ander MittagsMahl hielten / und nahme dak⸗

nach Se . Hoh. von Dero Gemahlin / undall
Grandes nochmahlen Abſchied / und machte ſich

fertig zu Schiffe zu gehen. Ult
Den 1. Noyembr . ſahe Holland ſeineimbo⸗ f111

N

10

rigen Monath durch Sturm wieder zuruck ge⸗JerE
triebene Flotte mit ſchoͤnem Oſt⸗ Wind zuSegel

— — . —
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1 f0 zu Hellvoet⸗Schluys durch einen Fi⸗1 . Capitain Convort . —

ſcher bey der Hand zu einer Jacht fuͤhren ließ /2. Capit . Manard . Schatter

Ord⸗ L. 8

ig des

Iaten
Fhte .

Staats⸗Geſchaͤffte .

aresum 1. Iihr/ als Seine Ho .

wofft dieſer einen Ducaten zur Verehrung be ,

konmen / in welcher der Printz nach des dandes

3. Uhr unter Segel gegangen . Vornen ſegelten

gwey Loots ⸗Boote / darinnen die erfahrenſte

Steuer/ Leuthe ſafſen / denen alle und jede Oerter 7. Adm. Allemonde. Utr . Pror ,Steue
8. Capitain von der Seen .

der See / wie tieff/ wie hoch / was fuͤr Grund /
ec . daſelbſt / allerdings bekant waren . Die Flotte
füͤhrie ihren Zug in folgender Ordnung .

Zwey doots⸗oder Stener⸗ Boote.
2. Das Schiff Briel / worauff Seine Hoheit

waren .

. Der Lord Mackfield.
4. Die Engliſche Herren .

U. DieEngliſche Lords.
6. Der Marſchall von Schotnberg .

BaqgageSr. Hoh. in z. Schiffen ,
3. Graf von Naſſan .
6. Schottiſchedords.

10. Graf von Solms.
fr. General⸗Major Makay .
12, Pfaltgraf .
13. ObriſtLient . Eſtang .

14 . Graf von der Lippe.

f56. Obriſter Itterſum .
14.Obriſter Holtzapffel .

17, Obriſter Belungthon .
18. Obriſter Schack .

iy. Vier und zwantzig Schiffe / und fuͤnff Pin⸗
cken/ mit der Garde zu Fuß / Dragonern /

ihrer Pferden / und Artillerie.
20. Zwey und zwantzig Schiffe / und y. Pin⸗

cken voll Engeländer mitihrenPferden und

Artillerie .

1 . Zwey und zwanzig Schiffe / und 5. Pin⸗
cken mit Infanterie⸗Pferde / und Artil⸗

lerie .

22. Dreyſſig Schiffe mit Dragoner⸗Pferden /

Seiner Hoh. und des Heren von Oberkirch
Pferden .

23. Drey und zwantzig Schiffe mit Reuterey
und Mannſchafft .

24 . Eylff Schiffe mit Pferden und Men⸗

ſchen .
25. Schiffe mit der Garde zu Pferd / Seiner

Hoheit Calleſchen / Artillerie / und Pfer⸗
den / auch Frantzoſen / und ihren Pfer⸗
den .

26 . Fuͤnff und zwantzig Schiffe mit Pferden /
Mannſchafft und Artillerie / Volontaits ,
und Engelaͤndern .

27 . Ein und zwanzig Schiffe mit Cavallerie /

Pferden / und Mannſchafft .

Liſta der vornahmſten Kriegs⸗Schif⸗
fe / mit ihren Capitainen /

und Canonen .

Denckwindiger Geſchichten.
Nahmen der Schiffe. Canonẽ . Maßſchafft 16

.

Eſquadre des Admirals Allemonde .

537

3. Vice - Admiral Schey .

5. Capitain von Edr .

6. Capitain Toll . Beemſter .

— Marias Eliſab .
9. Capit . Nenburg . Apperen .
10. Capitain de Liefde .

u . Schout beyNacht von derDuſſen. 62.
12 Capitain von daren .

Stadt und Land .

13. Capit, Stilte . Alt Capel .
—— ——

Eſquadre des Sieutenans Admirals

Herberts .

14 . Capitain Bouway .
Ackerbaum .

15. Capit. Decker. Der Friede .

23 Wapen und Utr .

Schiff / Briel genant / uͤbergefahren / und um 4 . Capit. Schey. Igfr . Anna . 34 .

44 .

hof. 46 .

74

50 .

48 .
66 .

48 .

34 .

46

—

48 .

36.

16 . Schout bey Nacht Evertſen . 60 .

17 . Capitain Muyds .
18 Capitain Hogenhorck .

Damiata .

19. Capitain von Baſſen .
Caſtricum .

20 . Gen . Adm . Lient . Herbert .
21. Capitain Schnell.

22 . Capitain von der Duſſen .
Haſewind .

23 . Capitain von der Goes .
Schneck .

24. Vice⸗Adm. von der Půtte .
JJ . Capitain von der Saen .

Harderwick .
26. Cap . Hordley .

Eſquadre des Admirals Evers .

27 . Cap . Baack . Gideon .
28 . Schout bey Nacht .

29 . Cap . Hooft . Niemegen .
30 . Cap . Moſelman .
31. Cap . Kuyper .
32 , Lieut . Adm . Everts .

33. Cap . Talmann . Edaln .

34 . Cap. von Syl . Elswont .

35. Cap . von Brackel.
36 . Vlee⸗Admiral Bracke .

37 . Cap . von der Gyſen .
Nord⸗Holland .

38. Cap . Rins .
Dieſesiſt alſo dieLiſta dieſerunverg

Flotte .
Der Koͤnig in Engeland hergegen / als nun⸗

mehr Seiner Hoheit Vornehmen uͤberall rucht ,

bar ward / ließ zuforderſt obgedachte Declarati⸗ -

on Sr . Hoheit durch folgende Proclamation ver⸗

bieten .

190

205

130

56. 210

48 . 190

44 .

36. 140

56. 200

64. 315
56. — —

31. 130

40. 160

60 . —

44. 175
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56. 219
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46. 190

30 . —

0 . 200

66. —

40. 160

9 . 190

42 .
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46. 190
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leichlichen

Dieweil der Prinz von Oranien / und „Koͤnigl .
deſſen Anhaͤnger/ welche Willens ſind / ſich „

unſers

Pröclama -

tion des
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Leſen
der Decla -
ration des

Printzen
von Ora⸗

nien be⸗

treffend .

—

————

Biſchöffeh
wollen ſi

zu con -
demnatiõ

deßPrintzẽ
Proteſta -

ſtion nicht
verſtehen .
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„ Unſers Koͤnigreichs zu bemaͤchtigen/ und zu
„ ſolchem Ende unterſchiedliche mit verraͤ ;

„theriſchen Urſachen angefuͤllte Declaratio⸗

„ nen erfunden / in Hoffnung/ dadurch Unſere
„ Unterthanen zu verleiten / und wo es muͤglich

„ waͤre/ Unſere Armee abfaͤlligzu machen / auch
„unterſchiedlicher Perſonen ſich bedienet / ſol⸗

„che Schrifften außzubreiten . Und obgleich

„ alle Unſere Unterthanen / keinen außgenom⸗

„ men / ſchuldig ſind / die Geſetze des Koͤnig⸗

„ reichs / ſowol die jenigen / welche die Criminal -

„ als andere Miſſethaten angehen / zu beobach⸗

„ ten / auch den jenigen Straffen / welche hier⸗
„ auff gelegetſind / unterworffen zu ſeyn ; So

„ haben wirgleichwol / auff daß niemand ver⸗

„ meynen moͤchte/ der vermeynten Straff zu

„ entgehen / noch unter dem Schein der Un ,

„ DProclamation , welche Wir mit Wiſſen deß

geheimen Raths publicirt / warnen / und alle

„ Unterthanen / wesStands und Wuͤrden ſie

„ auch ſeyn moͤgen / ermahnen wollen/ keinevon

„ dieſen mit verraͤtheriſchen Urſachen angefuͤl⸗
M te Declarationen ʒzupubliciren / diſtribuirẽ /
„ erzehlen / außbreiten / oder zu leſen / ſondern
‚dieſelbe von Stund an / ſo bald ſie ihnen kund

worden / an einen von Unſern geheimen Rath /
Richtern / oder andere Magiſtrats⸗Perſo⸗
nen / unter welche ſie gehoͤren/ bey ernſter
„ Straffe zu bringen und anzugeben . Gegeben
„in Unſerm Hofzu Witthal / den2. Novembr .
im vierdten Jahr Unſerer Regierung .

James Rex .

Er begehrtehierauff auch an die Biſchoͤfee /

daß ſie eine Dereſtation , obbeſagte des Printzen

—

Declaration betreffend / unterſchreiben ſollten /
der Ertz⸗Biſchoff von Canterburn aber wendete

dargegen ein / daßſiebillich zuvor dieſelbe ſehen
muͤſten/ ehe ſie ſolche conde moiren koͤnten/ und

begehrte demnach vom Koͤnige/ daß ihm dieſel⸗
be eingehaͤndiget werden moͤchte / ſolche zu exa⸗

miniren / weil ihnen biß dato nicht das gantze

Werck / ſondern nut ein und anderer Paragra⸗
phus aus demſelben gewieſen worden ; welches

ihnen aber der Koͤnig mit groſſer Strengigkeit
verſaget / und Willens geweſen / dieſelbe wieder

in den Tour zuſetzen / iſt aber folgends / bey da⸗

mahligen Conjuncturen / nicht fuͤr rathſam be⸗

funden worden .

Weil auch taͤglich je laͤnger je gefaͤhrlichere
Zeitungen von der Hollaͤndiſchen See⸗und

DerKoͤnig Perſam
das Gerücht von demHollaͤndiſchẽ Anſchlag auff

Land⸗Macht bey dem Koͤnige einlieffen/ ſo trug

Er in offentlicher RathsVerſamlung vor / daß

ſeinẽRath. Engeland nur allzuwahr / und allbereits im An⸗

zug geweſen / aber entweder wegen Gegenwin⸗
des / oder um anderer Urſach willen / wiederein⸗
gelauffen waͤre; daß man auch zu Amſterdam

noch zwey tauſend Mann einſchiffte / und die

Flotte unauffhoͤrlichmit Munition/ und andern

Nothwendigkeiten verſaͤhe: Erhube darauff ſei⸗
ne Stimme / kehrte die Augen gen Himmel / und

Beſchreibung
ſagte : Gott weiß / worauff dieſe groſſe
Zuruͤſtung angeſehen iſt ; Faſſete aber

ſtracks einen Muth / und verſicherte die Verſam,
lung / daßer ſich vor ſeine Armee ſtellen/ und

ſein Leben fuͤr das Koͤnigreich in die Schanz
ſchlagen wolte . Er erklaͤrte zugleich den Lord
Dortmouth zum Admiral / verehrte ihn mit
dem guͤldenen Hoſenband ſeines Großvatters /
und ſagte/ Er wolte fich zu ihm verſehen / daß er
in die Fußſtapffen ſeiner Voreltern / welcheder
Cron jederzeit treu geblieben / tretten wuͤrde;
der ihn auch deſſen verſichert / mitBeyfůgung/ſ
lang er ſein Gewiſſen nicht beleydigen wuͤrde.
Worauff der Koͤnig wiederum geantwortet : Er

G.
wolte die Engliſche Kirch nicht beeintraͤchtigen/

, wiſſenheit verſchonet zu werden / durch dieſe

ſondern dieſelbe ſchuͤtzen. Ferner erwaͤhlte Er
den dord Berry zum Vice. Admiral / undertheil
te zugleich Ordre , daß man ihm/ wann man ei⸗

nige Hollaͤndiſche Schiffe annaͤhern ſehen truͤr⸗
de / ſolches von Stund an berichten ſollte / won

nit dann dieſe Verſamlung mit gutem Vergnu,
gen voneinander geſchieden .

Hierauff wurde mit Zuruͤſtung der Schi J
Einladung der Munition / Necroutirung der

Trouppen / und Auffrichtung neuer Regimenter
eyferig fortgefahren . Man rührte allenthal⸗

ben taͤglich die Trommel / friſches Volck zutwer⸗
ben / man preſſete das Bootsvolck / und ſchickte
ſelbiges nach der Flotte / ſo daß an noͤthiget
Vorſorge nichts vergeſſen wurde . Der Myſord
BrandonGerard begabeſich / nach emyfangener
Ordre , nach der Provintz Lancaſter / undwarh
1. Regiment Schottlaͤnder / wie auch tauſend
Irꝛlaͤnder. Uber das wurde dem Gouverneur
der Inſel Wicht befohlen / wann er einige Schif ,

fe vernaͤhme / ein Feuer anzuſtecken / und im Fal
ſich die Hollaͤndiſche Flotte naͤhern wuͤrde / daß
er alsdann ein Zeichen mit zwey Feuern geben

Engelandlſche

168

Ols

ſollte .

der Deputirten zu den Kirchen⸗Sachen einge

zogen / und ihr Siegel zerbrochen : Ingleichem
hat er den Dr . Houg , nebſt vier andern abge⸗
ſetzten Gliedern deß Magdalenen Collegii in

Orfort wiederum in die Unverſitaͤt eingeruffen/

welche von dem Biſchoff von Wincheſter mit

zwey tauſend Edelleuten zu Pferd etliche Meilen

von der Stadt eingeholet worden . Hingegen
wurde die Jeſuiter Schul in der Savoy ver ,

ſchloſſen / ſo daß ſich dieſe Pottes von dannen

hinweg begaben/ denen es der Koͤnighart verwe⸗

ſen / daß ſie ihn verfuͤhret/ ſein Intereſſe nicht

beobachtet / und ſeinen Ordren nicht nachgekom ,

Weil auch der Koͤnig wol wuſte / daßes zurſgtez
Sache nicht wenig dienlich ſeyn wuͤrde / ſich derſkene
Engliſchen Kirche gefaͤllig zu ertveiſen/ ſohat er bellt
alle abgeſetzte Proteſtirende wiedernm in ihrevoAu
rige Aemter eingeſetzet / ja gar die Oommiſſiondagt(

f18

udes
egen

lat
Och

0

men .

2 . . 0 J5das Volck den Predigtſtuhl uͤbern Hauffen ge⸗

Hierzwiſchen beaab ſichs auch / daß / als ein Rufſt
Frater von dem P. Petersint der Lymeſtraß ge⸗ zuln

prediget / daß der Proteſtanten Bibel falſch ſeye/ fle
hierdurch eine groſſe Auffruhr entſtanden / ſo daß Wul

worffen 2
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Geſchichten .

5⸗
n/ den Altar und Stuͤhle in Stuͤckenzer⸗

ſchlagen/ und die Obrigkeit genug in thun ge⸗
habt/ den Tumult zuſiillen. 15
de nicht lang hernach die CatholiſcheCapel in

Bucklersbury von dem Poͤbel nidergeriſſen und
die Stůͤhle/ und der Altar verbrandt /woruͤber

jedoch einige gefangen geſett worden.
Weil auch der Koͤnigferner wahrnahm /

daß an der Geburtdes Printzen von Wallis uͤ⸗

berall geztveifeltwurde / ſo hat Er den 1. Nov . N.

Cal . einen Extraordinar - Rath / in welchem

dle vertwittibte Koͤnigin/ und viel andere vorneh⸗

me des Reichs zuugegen waren / verſamlen laſ⸗

ſen / welche Se . Maj . folgender geſtalt ange⸗

redet .

Mylords . ‚
„ Wegen einer extraordinair - Begebenheit
binich genoͤthiget worden / euch durch dieſe

„Beruffung zů hinterbringen / wie die boßhaff⸗
te Unterwindungen meiner Feinde etliche Ge⸗

, muͤther meiner Unterthanen dermaſſeneinge⸗
„ nommen/ daß ſie glauben wollen / es waͤre der

Mylords . 1688 .
ͤCbich nun nicht zweifle / es werdeein jeder/ Fortſetzig
ſohier zugegen iſt / in diefer Sache vergnügetſdrez

Ton.

55 ſeyn⸗ jedoch wird er durch das/ waser jetzt an⸗
Kuke

gehoͤret noch viel tuͤchtiger ſeyn / andere zu

vergnuͤgen .Zu dem ſiehet Eu . Eu . Ld. obſchon
ich / und die Koͤnigin ſo boßhafftig geachtet

werden koͤnten/ daß wir getrachtet / ein Kind
„ der Nation auffindringen / wie ſchwerlich ſol⸗

ches zů thun wuͤrde geweſen ſeyn. Auch kan ich
„ mich ſelbſtẽ nicht geirrethaben / als der ich bey
„ der Koͤnigin in waͤhrender ihrer Schwanger⸗

ſchafft/ und diegantze Zeitihrer Geburts Ar⸗
beit gegenwaͤrtiggeweſen / und niemand un⸗

tereuch iſt / der mich / da ich ſo viel des Gewiſ⸗
ſenis halben erduldet / eine ſo groſſe Untren zum

„ Nachtheil meiner Kinder zu begehen / nicht

5

2

85

uncapabel achten werde ; und dancke ich Gott /

daß die jenige / die mich kennen / wol wiſſen /
daß mein Willeiſt zu thun/ als ich wuͤnſche
gethan zuwerden / dann das iſt das Geſetz und

die Propheten / und wolte ich lieber tauſend⸗
„ Sohn / mit welchem mich Gott geſegnet /⸗mal ſterben/ alsdas geringſte unrecht meinen

„ nicht mein / ſondern ein ſupponirtes Kind . „ Kindern thun.
Ich kan aber wol mit gutem Recht ſagen Sobald aber dieſe Außſagen kündig worden /

„gegentwaͤrtig geweſen. Ich habe dieſe Zeit zurgen etwas außgeſagt / worauff in denen Rechtenſder der

Unterſuchung dieſer Sache anjetzo erwaͤhlet/ einiger Regard koͤnte gemacht werden . 2. Sey⸗ Zeugen
weil ich nunmehr verſichertbin / daß der Prinz en / auſſer der verwittibten Koͤnigin/ der Hertzo⸗ Auſſage

„ von Oranien mit dem erſten Oſt⸗Winde in gin von Richmond und Lenox / der Graͤfin von

dieſes Koͤnigreicheinfallen wird / ( und habe Sunderland / der Graͤfin von Fingal / Mad .
ich vorher/ ehe ich zu dieſer Cron kommen / Grane / undMad. Henrietta Waldgrave/ ſonſt
niein deben für die Nation gewaget / ſohalte ich ſalle uͤbrige Zeugenin des Koͤnigs/ oder Koͤnigin

nun mich um ſo viel mehrverpflichtet / daſſelbe[ Dienſten / und alſo folglich Domeſtiquen / und

zuthun / weil ich Koͤnig bin . Dannenhero Haußgenoſſen / ſo in denen Rechtenfuͤr ihrePa⸗
bin ich entſchloſſen / in Perſon ihm entgegen tronen zu Zeugen fuͤr untuͤchtig gehalten wer⸗

uzugehen ; habe derowegen fuͤr dienlich erach,den . 3. Die meiſte unter denen Deponenten
tet / zu Vergnuͤgung meiner Unterthanen / waͤren Roͤmiſch⸗Catholiſch/ undalſo nicht mit

die rechtmaͤſſige Geburt meines Printzen vor / dem Teſt beeydiget . 4 . Seye kein Zeugnuß iit

her darzuthun / um aller Unruhe / die ſich et gruͤndlicherProbderWiſſenſchafft außgefůhret
vwa hierdurch nach meinem Todt eraͤugnen und bewieſen worden / welches dann alle abgeleg⸗
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doͤrffte/ vorzukommnen/ weil ich mir / was zum te Außſagen vernichtigte . . So waͤrengar Cri⸗
Beſilen und Ruhe meiner Unterthanen ge⸗ minal⸗Perſonen darunter / welche wegen ihres

eichen kan/ jederzeit hoͤchlich angelegen ſeyn boͤſen und ruchloſendebens / der Warheit Zeug⸗
„laſſen . Weswegen ich dann die Koͤnigl. nuͤßzu geben ebenmaͤſſig untuͤchtig waͤren.
vFrau Wittib erſucht/ ſichalles deſſen /was ſie Die particulier Unterſuchungen nur gedach⸗
„vonder Geburt meines Printzen wiſſe/ zu er . ter Auſſagen belangend / nachdem ſolche füͤglich

klaͤren/ wiedann auchdie meiſten Lords / und in eilff Zeugnuͤſſe koͤnnen eingethellet werden /
andere Perſonen / ſo gegenwaͤrtig geweſen / indem oͤffters vier / fuͤnffbiß ſechs von denen De⸗
hereit ſind / ſolches mit einem Eyd zu bekraͤff, ponenten einerley ausgeſagt / ſo beſtunden ſelbi⸗
igen. ge darinnen : Fuͤrserſte / wie die Hebamme Ih .
Hlerauff wurden indie vierziag Perſonen / ſo Majeſt , die Koͤnigin vertroͤſtet / daß ſie mit

Wol malin⸗als weiblichen Geſchlechts eydlich dem naͤchſten Uberfall des Kindes ſollte entbun⸗

abgehöret/und von Sr . Majeſt . befohlen / alles den werden / der Koͤnig aber die Lords darauff
was vorgegangen in der Canꝛley zu regiſtriren . hinein beruffen habe/ da dann kuͤrtzlich hernach

Dabenebenſt vermeldete auchder Koͤnig/ daß das Kind waͤregebohren worden . Worgegen
var diePrinceſſin von Dennemarck auch haͤt⸗aber eingewandt ward/ daß hierauß unſchwer zu

(Kegenwaͤrtig ſeyn ſollen / wann ſie nicht erkennen / wasmaſſen esein angeſtelltes Werck
chwanger getveſen/ und ſonder Gefahr einen ſo geweſen / und man die Lords nicht eher / als biß

Ei Weg herbey kommen koͤnnen / und fuhr der prætendirte Printz durch die geheime
arauff weiter fort ; Thuͤr eingebracht / und in das Bett ge⸗

legt worden / in die Kammer einlaſſen wollen /

2 . 3 Einwendẽ
„ daß durch eine beſondere Vorſehung ſelten ein exeipirten hierwider die mißvergnuͤgte En⸗ der Enges
„ Printz gebohrenwird / daben ſo viel Perſonen gelaͤnder/ vorgebend / daß 1. keine von dieſen Zeu / loͤnder wi⸗

dann
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1688 . dann welcher geſtalt haͤtte ſonſten die Hebamme /

daß mit dem naͤchſten Wehe das Kind ſolte ge⸗

bohren werden / verſichern koͤnnen.

Das zweyte Zeugnuͤß beſtunde darin / daß et⸗

liche Deponenten außgeſagt / daß ſie glauben /
es muͤſſe ein Kind geweſen ſeyn / indeme es in

Windeln eingehůͤllet geweſen / und einem Kind

aͤhnlich geſehen / wiewol ſie es ſo gar deutlich
nicht erkennen moͤgen. Worauff die Engliſche

einwanden / daß die Lords nicht deßwegen ent⸗

botten / noch in die Kammer beruffen worden /
ein glaubhafftes Zeugnüͤß der Geburt des Prin⸗

tzen zu geben / ſondern darum / daß man durch

ſolches ihr Erſchein und Gegenwart dem Volck

ſeinen blauen Dunſt vor die Augen machen / und

das Geruͤcht/ welcher geſtalt ſoviel Herren und

Dames bey der Koͤnigin Entbindung zugegen

geweſen / außſprengen / und ſolcher geſtalt das

Volck bereden koͤnte/ daß nach Erfordernug der

Lands⸗Rechten / dergleichen Augen⸗Zeugen / als

bey der Geburt eines Printzen gebraͤuchlich / ſich

gegenwaͤrtig befunden haͤtten ; zumalen dann

auch das Kind / als man es aus dem Bett her⸗

vor genommen / ſolcher geſtalt bedeckt worden /

daß es niemand / was es eigentlich waͤre/ erken⸗

nen moͤchte .
Drittens / ſagtendie meiſten Zeugenaus / daß

das Kind ſchwartz im Angeſicht geweſen / und

man dahero / als ob es die böſe Kranckheit / oder

ſo genante Untraut gehabt / beſorget habe / wie
wol ſich das Kind bald wieder friſch und geſund

befunden / und ſagte abſonderlich Madame Bul⸗
keley aus / daß die Schwaͤrtzlichkeit durch die Ge⸗

burts⸗Arbeit verurſacht worden / inmaſſen ſie

verſchiedene andere Kinder / da ſolche zur Welt

kommen / in gleicher Bewandnuß geſehen/ die⸗

ſes Kind aber bald wieder friſch und wolauff wor⸗

den . Hieraus wollen die Gegenparten abermals

heraus ziehen/ es ſeye dieſes Kind nicht nur ein

neugebohren Kind geweſen / ſondern habe auch

eine langweilige und beſchwerliche Geburt ge⸗

habt / und alſo folglich / weiln der Koͤntgin ver⸗

ſtellte Geburts⸗Arbeit nicht ſchwer / oder lang⸗

wuͤhrig geweſen / von der Koͤniginnicht geboh⸗
ren worden / zumalen ſie um 8. Uhr annoch ge⸗

zwweiffelt / ob ſie dieKinds⸗Noͤthen befallen wuͤr⸗

den / und zu der Hebamme nur bloß geſagt / daß

ſie bedüncke / ſie moͤchte die Kinds ⸗Wehe be⸗

kommen ; gegen Madame Margareth Dawri⸗

ſon aber gemeldet / daß ſie nunmehro zur Geburt /
als ſie vermeynte / zu arbeiten beginne / welches

allbereit nach 8. Uhren geſchehen . Hernach ward

noch ein Deckbett geholet / und muſte erſt das

Bett zu recht gemacht werden / ſo/ daß es unge⸗

fehr y. Uhr geweſen/ ehe noch die KoͤniginzuBett
gegangen / und ein Viertheil / Stund nach neun

war ſie ſchon entbunden / kunte alſo ihre Geburts⸗

Arbeit kaum eine ViertheilStund gewaͤhret ha⸗
ben ; welches demnach nicht ſchwer / oder lang⸗
wuͤhrigzugegangen / und folglich der vorgegebene

Printz / der eine ſolche ſchwaͤre und harte Geburt

außgeſtanden / nicht von der Koͤnigin zur Welt

Beſchreibung Engalördſſhe

daß man demKind einige Tropffen ſeines Blure
unter ſchwartz Kirſchen - Waſſer gemenget, 9
gegeben habe : Weil aber die Auſſagen theils ff
Benennnng der Tropffen des Bluts / welche 0
liche auff zween / andere aber auff einen Twopff
beſtimmet / nicht uͤbereinſtimmig/ ſondern 1
einander ſtrittig / anbey auch die Verhoͤr der Me.
dicorum da hinaus gehet / daß das Eingeben
des Bluts bloß / um die Weiber zu vergnuͤgen
nicht aber wegen des ſo genanten Untrauts g

ſchehen ſey ; als wollen die Wöderſtnntgenaüff
gedachte Widerſtreitung der Außſagen die Vn
nichtigung dieſes Beweiſes gruͤnden/ und dl

mehr aus dem Vorgeben der Artzney,Doctorn
ihre Meynnngbehauptemweil nun die Schivaͤr⸗
tze des / ihrem Beduͤncken nach/ eingeſchobenen

Prinzen nicht von dem Unkrauthergerührt ſ0
muͤſte ſie nothwendig von einer ſchweren undl
langwůhrigen Geburt entſtanden ſeyn /die abet
die Koͤnigin vorbeſagter maſſen / nicht außge
ſtanden haͤtte.

Fuͤnfftens/ bekraͤfftigen etliche Zeugen Webl

Geſchlechs / welcher maſſen ſte nicht nur Mich
auff J . Maj . Hembd geſehen / ſondern auch aus

Dero Bruͤſten lauffen ſehen. Mit welchem au⸗

genſcheinlichen Beweiß der Schwwangerſchafft
der Koͤnigin die widrig⸗Geſinnte dennoch nicht
vergnuͤgt/ ſondern vorwenden / daß es zum Thell
Domeſtiquen und Haußgenoſſen / zum Thel
auch Roͤmiſch⸗Catholiſche geweſen / die ſolches

bezeuget. Uber das ſeye auch in der Natur ge⸗

gruͤndet / daß man die Bruͤſte einer unftuchtba⸗
ren Frauen / odergar einer Jungfrauen /dermaß
ſen voll Milch machen koͤnte/ daß ſie gleichſm

davon/ zu allen deren / die es ſehen/ Verwunde

rung uͤberlauffen.
Sechſtens / melden einige / daß erſtlich det

Caunler / darnach aber die uͤbrigen Raͤthein der

Koͤnigin Schlaff⸗Kammer beruffen worden/
allda Ihre Majeſtaͤt die kurtze Zeit ſich zu Bene

bringen laſſen . Dahingegenſagten andere aus

daß die Koͤnigin bey dem Eintritte des Canzles

in die Cammer / ſich allbereit aus dem Bette be⸗

funden habe; aus welchergugenſcheinlichen W.

derſprechung die Gegenparthey die Nichtiaten

dieſer Außlage abermalenbeſtaͤrckenwolte.
Siebendens / erzehlte der Koͤnigl. Leib⸗Re.

dicus , daß er um 8. Uhr in der Koͤmtgin Schlaß
Kammer kommen / allwo er Ihre Majeftat an

der Geburts⸗Arbeit angetroffen haͤtte da hinge

gen die Hebamme / auff Befragung außſagte deß
die Koͤniginvor neun Uhren die Geburs Mtei
nicht angefangen . Welches dann eine abermen

ge ſelbſt Widerſprechung. 8
Achtens / gab die Graͤfin von Sundelond

vor / daß ſie in der groſſen Schlaff⸗Kammck

ſo bald das Kind gebohren / und ſte ſolches deich

das angedente Zeichen von der Hebamme rr

ſtanden / dem Koͤnig/ daß esein Prins ſen
ſend gemacht. Deme aber widerſprichtdetSin
von Middelton / mit Vermelden /daß 3l
me de Labadie , als ſie mit dem Kind

in degebracht worden ſeye .

0
Vierdtensfgate RVierdtens ſagten alle Zeugen einmuͤthig aus 11 —

i
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le . flenen Schlaff „ Kammer geweſen am er⸗

ſten außgeſagt / daß es ein Sohn 1951 181
auff ſobald der Koͤnig/ der ihr /bene enſt

e⸗

nen Lords aus der groſſenSchlaff
folget/ begehrt / daß man ihn das K ind
hen laſſen / welches des Königs Gegen⸗Par,
they/ als eine nochmalige Contradiction ange⸗

daß ſie das gewoͤhnlicheund natůͤrliche Zeichen ei⸗
nes neugebohrnen Kindes / ſo lebendigauff die
Welt kommt / nehmlich das Schreyen und Wei⸗

nen/ nicht gehöret/ noch verſpuͤhret/ dahero dann
die Koͤnigin in die Worte außgebrochen : O ! ich

hoͤre das Kind nicht weinen / und dannenhero
in Sorgen geſtanden / es moͤchte das Kind

todt ſeyn ; biß es endlichbey der Hebamme /
welche vorgewendet / daß ſie die Nabel⸗Schnur

abſchneiden / und das Kind von der Nachge⸗
burt entſondern wolle / zu weinen angefangen .
Auff welche Auſſage die Engliſche Proteſtanten
antworten / man ſehe gantz deutlich / daß man

das Kind / ehe es in der Koͤnigin Bett gebracht
worden / eingeſchlaͤffert/ damit es mit einem

unzeitigen Geſchrey nicht vor der Zeit den gan⸗

zen Handel verderben moͤchte : Nachgehends
aber / habe die Hehamme / bey betruͤglicher Ab⸗

loͤſungder Nabel⸗Schnur / das Kind verunru⸗

higet/ und nicht nur munter / ſondern auch wey⸗

Neundtens / ſagten die meinſton Zeugen aus /

Zchendens/ ſtitntnen alle Auſſagen hierin⸗
nen uͤberein/ daß die Koͤnigin in waͤhrender
Geburt zu Bette gelegen. Welches der Koͤnig⸗
lichen Gegen⸗Parthey abermals Anlaß gibt/
dieſen Beweiß zur Vernichtigung der gantzen
Sachen anzufuͤhren/ mit dieſem Vorgeben ⸗

daß die Koͤnigin bey ihren vorigen Niederkuͤnff/
ten ſolches nicht gewohnet geweſen / auch in

gantz Engeland bey hohem Frauen Zimmer
ungebraͤuchlich / zumalen es die unbequemſte
Manier / im Bett niederzukommen / ſondern
Kelmehr in einem gewiſſen darzu bereiteten
Stuhl / damit die Hebamme / und andere
Frauens deſto beſſer helffen koͤnnen. Weil aber
die Koͤnigin gantz wohl auffgeweſen / und vor⸗
hero keine Wehen außgeſtanden / als koͤnte man
unſchwwer ſchlieſſen / daft ſie ſich bloß allein ins

ette gelegt / um den Betrug ſo viel deſto beſ⸗
ſer in bedecken ; welches ſonſt auff die gewoͤhn⸗

liche Art ſo fuͤglich nicht haͤtte geſchehen koͤn⸗
en .

Eylfftens / ſagten etliche aus / das Abſchnei⸗
den der Nabel⸗Schnur waͤre unter dem Deck⸗

es denn abermals nichtſon⸗
groſſen Betrugs vorgegan⸗

gen zu ſeyn / die Widriggeſinneten vorgeben / in⸗
dem die Hebamme alſo ohnbeſehens die Nabel⸗
Schnur abſchneiden můſſen ; welches aber wo
nicht unmoͤglich/ doch hoöͤchſtgefaͤhrlich / ſo / daß
die Hebammen ihre zwey Augen wol vonnoͤthen

Und dieſes ſind kuͤrtzlich die Auſſagen der

E Theatri E uropæi Dreyz eh ender Theil.

er Geſchichten . 3
Koͤniglichen / und GZegen⸗Einwendung der dWi⸗

drig⸗Geſinnten .
Nach dieſem ließ der Koͤnig wider den Prin⸗

zen den 6. Noyembr . folgende Proclamation

publiciren .
Weil wir den Uberfall in unſer Koͤnig⸗ „

reich nicht ſonder Greuel / und anderſt / als „
ein unartiges / und keines Wegs Chriſtliches
Vornehmen anſehen koͤnnen/ indem ſolches „
durch einePerſon / die uns ſo nahe verwandt /
geſchicht / ſo iſt daſſelbe Urſach / daß uns das

Werck um ſo viel mehrkraͤncket / und bekuͤm⸗
mert / indem wir das Unheil und Ungemach /

welches eine widerſpenſtige und rebelliſche Ar⸗
mee unvermeidlich uͤber unſer Volck fuͤhren
wird / unablaͤſſig erwaͤgen ; welcher nun all⸗
zuklaͤrlich aus der Declatation , die er un⸗
ter dem Vorgeben vieler ſcheinbaren und ge⸗
ſchmuͤckten Prætenſionen hat publiciren laſ⸗
ſen/ zu erſehen iſt / woraus erhellet / daß ſein

Vorhaben dahin ziele / unſer Koͤnigreich/ und

Koͤnigl. Authoritaͤt gantz an ſich zu ziehen :
Welches man hieraus ſchlieſſet / weil er in ge⸗
meldter Declaration einen Koͤnigl . Stylum
und Red⸗Art gebraucht / erſuchend alle bairs
des Koͤnigreichs/ ſo wol Geiſt / als Weltliche /
und alle andere Perſonen / ihm zu gehorſamen /

fuͤhrung ſeines „

72

7

und die huͤlffliche Hand zu Außf
Vorhabens zu biethen / welche Dinge unzer⸗

trennliche Vorrechte der Cron dieſes Koͤmg⸗
reichs ſind/ und zu einem Beweiß ſeiner nnum⸗

ſchrenckten Regierſucht dienen : Deren / weil

anderſt nicht / als mit der unmittelbaren Be⸗

ſitzung dieſer Cron ein Genuͤgen geſchehen kan⸗

ſo wiler die rechtmaͤſſige Geburt des Printzen „
von Wallis / unſers Sohns und Erbens / in

Zweiffel ziehen / ob ſchon durch eine Goͤttliche
Vorſehung ſo viel Zeugen / an derer Glaub⸗
wuͤrdigkeit man nicht zweiffeln kan / bey der⸗
ſelben geweſen ſind / daß ſolches ein ungezweif⸗
feltes Zeichen iſt / daß der Himmel eine ſon⸗
derbare Sorge deßwegen getragen / ſolche
boßhafftige und treuloſeBeſchuldigung zů wi⸗

derlegen . Sein regierſuͤchtiges Vorhaben a⸗
ber außiufuͤhren/ ſtellet er ſich / als ob er
alles einem freyen rechtmaͤſſigen Parlament
anheim ſtellen wolle / in Hoffnung / dardurch
die gantze Gunſt unſers Volcks an ſichzuzie⸗
hen/ ob gleich nichts bekandter iſt / als daß
ein Parlament nicht frey ſeyn kan / ſo lang
eine fremde Armee in unſerm Koͤnigreich iſt /
alſo / daß er einig und allein der jenige iſt / der „
ein ſolches freyes Parlament umſtẽſſet / und ;

verhindert ; weil wir gaͤntzlich entſchloſſen „

ſind/ geſtalten wir ſolches bereits erklaͤret ha. „
ben / daß / ſo bald als unſer Koͤniareich durch
GOttes Gnade von dieſer Invxaſion befreyet „
ſeyn wird / wir ein Parlament beruffen wol . ,

len / von dem nicht mehr wird geſagt werden „
koͤnnen / daß es nicht frey ſey / weil wir alle „
Erwaͤhler unſers Koͤnigreichs wieder in ihre ⸗

alte Rechte und Ptivilegien eingeſezet ha⸗
ben ; in welchem Parlament wir nicht al⸗
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lein bereit ſeyn wollen / die rechtmaͤſſigen Be⸗
ſchwaͤrungenunſerer Unterthanen anzuneh⸗
men / und anzuhoͤren / ſondern auch die Ver .

ſicherungen / die wir ihnen deßwegen in allen

unſern Erklaͤrungen / unſere Kelolution be⸗

treffend / gegeben haben / nehmlich ſie in ih⸗
rer Religion / Freyheit / und allen andern

Gerechtigkeiten / wie dieſelbe Nahmen haben
moͤgen/ zu handhaben / zu wiederholen / und

zu beſtaͤttigen. Und in Anſehung dieſer

rechtmaͤſſigen Conſiderationen / Verbin⸗

dungen / und ihrer angebohrnen Schuldig⸗
keit / wollen wir keines wegs zweiffeln / daß
alle unſere liebe und getreue Unterthanen ſich

eyligſt und freudigſt zu uns verfuͤgen / und

unſere widerſpenſtige Feinde und Untertha⸗
nen / die unſer Koͤnigreich ſotreuloß angefal⸗
len / und deſſelben Ruhe und Friede ſo jaͤm⸗

merlich verſtoͤret haben / gaͤntzlich daͤmpffen
und vertreiben werden . Witthal den 16 . No -

vembr . 1688 . im vierdten Jahr unſerer Re⸗
gierung .

James Rex.

Deſſenalles aber unerachtet / hatte das Miß⸗
trauen das Engliſche Volck wider ihren Koͤnig

dermaſſen eingenommen / daß wenig Hoffnung
von einem guten Außgange vor den Koͤnig mehr
vorhanden war ; dem auch deßhalb deſto uͤbler
bey der Sache war / indem er ſahe/ daß alles für

ihn ſoſchlecht beſtellet war / doch relolvirte er ſich
dem Printzen entgegen zu gehen. Ehe aber ſol⸗
ches geſchahe / hatte ihm der Ertz⸗Biſchoff von

Cantelbury / Ertz⸗Biſchoff vonJorck / Biſchoff

vonEly / und Biſchoff von Rocheſter / im Nah⸗
men der hernach unterſchrieben / Geiſt / und

Weltlichen Lords / um Beruffung eines frey⸗
en Parlaments / folgende Supplication uͤber⸗

geben :

Mit Eu . Koͤniglichen Majeſtaͤt
Bewilligung .

„ Wir Eu . Mafeſt . getreneſte Unterthanen /
die wir von Hertzen beſorgen / ſo wol das groſ⸗
ſe Elend / welches aus gegenwaͤrtigem Krieg /

der ſich in das Hertz Dero Reich beginnet ein⸗

zuziehen / als die Gefahr / worein Eu Majeſt .

geheiligte Perſon hiedurch verfallen moͤchte/
indem die GemuͤtherDero Unterthanen we⸗

gen gegenwaͤrtigerBeſchwaͤrungen getren⸗

net werden / erachten uns Gewiſſens wegen /
durch die Pflicht / die wir GOTT / der

Religion / Eu . Majeſtaͤt/ und dieſem Reich

ſchuldig ſind/ hoͤchſt verbunden / Eu . Ma⸗

jeſtaͤt auffs unterthaͤnigſtevorzutragen / daß/
unſerer Meynung nach / kein ſicherer Weg
ſeye / Eu . Majeſt . und Dero Koͤnigreich fuͤr
allem androhenden Unheil zu verwahren /
als die Beruffung eines rechtmaͤſſigen und

freyen Parlaments nach den Geſetzen dieſer
Nation .

„ Dieſem nach erſuchen Eu. Maj. wirunter⸗
thaͤnigſt/ ſie wolle ſich ſo gnaͤdig erweiſen / und

—

Beſchreibung Suagif
Ihro gefallen laſſen / mit eheſtem eindergei
chen Parlament zu beruffen / in welchem wir
ganz bereit ſeyn wollen / ſothane Rathſchlaͤge
Reſolutiones des Friedens / und Regleman,

25

ten in der Kirchen zu befoöͤrdern/ damit En.
Majeſtaͤt Ehr und Sicherheit erhalten/ ie
auch die unruhige Gemuͤther Eu . Maſeſtät
Unterthanen beſaͤnfftiget werden moͤgen.

Gleichfalls bitten Eu . Majeſt wir in tieffſter
Demuth / Dieſelbe wolle doch inzwiſchen / *
nach Dero hohem Verſtande / ſolche Mefures .

nehmen / welche ſie am kuͤchtigften hallen //P
damit allem Bluthvergieſſen Dero Untertha ,
nen möge vorgekommen werde ; wir aber / 57
Dero unterthaͤnigſte Supplicanten / wollen ,
Gott bitten wegen des Gluͤcks/ und Erhaltung „
Eu . Koͤnigl . Perſon .

Dieſe Bittſchrifft war von folgenden Prela⸗

ten und Lords unterzeichnet ; Ertz⸗Biſchoffenven
Cantelbury . Duc de Graftton . Duc de Or⸗
mond . Marckgrafvon Dorſet . Comte de Cla⸗
rendon . Comte de Barlington . Comtede An-
gleſey . Comte de Rocheſter . Comtede Nieu -

port . Erg⸗Biſchoff von Jorck. Biſchoffon di.
Aſaph . Frantz Biſchoff von Ely . Thomgs Bj⸗

ſchoff von Rocheſter . Phil . Biſchoff von Peter,
bury . Phil . Biſchoff von Oxford. Lord Pagel.

Chandris und Oxulſton .
Nachdem nun derKoͤnig ſolcheuͤberleſen ſagte Ds Ax

er : Mlords / dasjenige / warum Eu . 100
Liebd . mich erſuchet / mußich inbruͤn⸗u
ſtig begehren ; und ich verſpreche Eu

Liebd . auff das Wort eines Roͤnigs/
daß ich ein Parlament / und zwar ein

ſolches / wie E . Liebd . begehret / halten
wil / ſo bald der Printz von Granien

dieſes Koͤnigreich wird verlaſſen ha⸗
ben : Dann wie iſt es moͤglich/ daß ein
Parlament in allen ſeinen Stuͤckenn

frey ſeyn kan / wie E . Liebd . begehren /

wann ein Feind im Kandiſt / und de⸗ x
ſelbe bey hundert Stimmen zuruͤckhalk
ten kan .

S . Hoh . aber / der Printz von Oranien langte in
indeſſen / mitlerweil des Koͤnigs ArmeeinNon, 1
den war / und zwar eben an demſelben Tag/ an mith
welchem A. 160 , die von einigen Papiſten vorgeſſuß ,
nommene Pulver /Verraͤtherey wider denRong

Jac . I . und beyde Parlaments⸗Haͤuſer/ entdecke /

worden / welcher auch zu demEnde anoch jaͤhrlic
in England gefeyret wird/ nemlich der 5. F. Nos,

zu Dortmouth / eimmington / Topſon / Torbeh

und Exmouth / ohne den geringſten Widerſtand

gluͤcklichan / undwurde mit groſſer Ehrerbietll
empfangen / und erklaͤrten ſich die beyden Staͤll
Pleymuth und Portsmuth ſich ſo balden zu e

nem freyen Parlament / denen nachgehends noch

viel andere gefolget. Der Printz marchirte nach
der Anlaͤndungmit ſeinen Voͤlckern gegen Exen
woſelbſten ſich die Armee durch den Zulauffviele
Volcks ſehr verſtaͤrckt/ geſtalten dann das galle

Weſten / und Norder⸗Theil auffgeſtanden⸗
und

habẽ die Edelleute von Exon / und ſelbiger Ottea,
Seiner

. . . ; . . — T — . . . ̃ ˙ , : Q. . . . ˙ͥ—
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ſüblen „ go meine Gedancken zu eröffnen / ſind die ge .

Mu e „ genwaͤrtige Copjuncturen und Laͤufften/ die
ſowol uns insgeſammt / als auch einen jeg ,Hehire.

—

—

„ Wir / deren Nahmen hierunter geſchrie ,

ben ſtehen / haben uns zu Beſchirmung der

proteſlirenden Religion / zu Erhaltung der
alten Regierung / Geſetze und brivilegien

in Engeland / Schott⸗und Irꝛland / zu

uns / dieſe Sache veſt zu ſtellen / und nicht

davonzu weichen / ehe unſere Religion / Ge⸗
ſetze und Freyheiten in einem Parlament wie⸗

der confitauret und beſtaͤttiget werden / da⸗

mit wir nicht mehr in Gefahr / unter das

Pabſtthum zu gerathen / kommen moͤgen.
Weil wir nun in dieſer allgemeinen Sache
Seiner Hoheit ſonderlich verbunden ſind/
unter deren Protection wir ficher agiren/ da

Deres Perſon ſich in keine geringe Gefahr / in

ſonberheit wegen der Catholiſchen N achſtel⸗
„ lung/ uns zu Llebe ſetzet/ ſo verpflichten wir

uns lolennit er vor GOtt / und aller Welt /
dag / wo die geringſte Nachſtellung ſeiner Per⸗

„ ſon gemacht wuͤrde / wir nicht allein alle der⸗

gleichen kuͤhne Unterfaͤnger mit ihrem gantzen

„ Auhang verfolgen / ſondern auch an allen

„ und jeden / die wir in den Waffen wider den

„ Printzen ergriffen befinden werden / uns eyf⸗
ferig zu raͤchen/ auch im Fall uns dieſes

„ alſo wider die Feinde des Printzen ange⸗

hen wird / ſoll es uns nicht abhalten / un⸗

„ ſer Vornehmen zu befoͤrdern / ſondern viele

mehr antreiben / ſelbiges mit allem Eyffer fort⸗
zuſetzen / wie es ſolche barbariſche Vracticirer

„ verdienen . 8

So hatten ſich auch die Provintzen Cornwal /

gebt . Ich ſtelle hiermit mir und euch allen „
dem Printzen von Oranien verfuͤget und vor / was wir wuͤnſchen koͤnnen/ wann euch
berbinden uns vor dem Allmaͤchtigen GOtt / der wahre GOttes⸗ Dienſt /

Seiner Hoheit / und einem jeglichen unter ne Freyheit lieb iſt . Und indem ich dieſes ſa. „

Devonshire und Wilshirn / fuͤr Seine Ho⸗
heit erklaͤret/ worunter ſich ſiebentzig biß achtzig
der vornehmſten Lords mit viel tauſend Mann
befunden . Die Flotte aber gienge nach der An

laͤndung wieder in See / um der Engeliſchen
Ilotke entgegen zu gehen / bey deren Annaͤhe⸗
rung ſich von Stund an ſieben Engel . Kriegs⸗
Schiffe mit denen Hollaͤndiſchen conjun⸗

Alret.
Der Lord de la Mere , ehe er zu dem Prin⸗

hen geſtoſſen/ hielte zuvor an den geſammten A⸗

del in Obes - Shire , als derſelbe zu Knokes⸗

ſord in gemeldter Provintz verſamlet war / nach⸗
folgende denckwuͤrdigeRede :

Die Urſachen / die mich zwingen / euch je;

lickhen freygebohrnen Engels , Mann be ,

treffen. Ich bin deſſen gewiß / daß ihr den

—frey als vormals zu üben /

berdet. Ich glaube ingleichem / daß einemn
eglichen unter euch eine groſſe Vergnuͤgung

geben werde / wann die Religion und der

ꝝllheatli kutopæi Drenzehender Thel . —
—

Volfland der proteltirenden Religion in en⸗
„ xem Land hoch achtet / welchen ihr jetzo ſo

ſchon gehindert

Friedewieder feſt wird geſtellet ſenn . Wann „
nun demealſo / und ich in meiner Meynung ,
nicht betrogen bin / ſo weiß ich Such keine bef. „
ſere Gelegenheit zu zeigen / das Pabſtthum / „
und die Sclaverey von euch zu treiben / als „
daßihr euch an den Printzen von Oranien er⸗ „

5
und angebohr,

ge / ſuche ich niemand etwas anders zu be⸗ „„
reden / als was ich mich ſelber unterfangen „
wil / und verlange nicht / daß jemand etwas 55
mehrers verrichte / als was ich ſelbſt unter die
Hand nehmen wil : auch werde ich niemand „
in groͤſſere Gefahr füͤhren/ als die ich ſelbſten „
mit außſtehe .

Ich halte euch auch dieſes nicht vor / als „
wann ihr meine Vaſallen waͤret / ſondern
als ſolchen Leuthen / die ich fuͤr meine gute „
Freunde und rechtſchaffene Engelaͤnder „
halte . Es wird ſich hierbey ja mtemand „
einbilden / als ob ich ſonderliche Luſt haͤt, „
te / mich ſelbſt in unnoͤthige Gefahr zu be . „
geben/ weil ihr ſelbſt leicht werdet glauben ⸗
koͤnnen / daß ich viel groͤſſere Vergnuͤgung „
haben wuͤrde / wann ich meine noch went , „

ge uͤbrige Lebens Zeit in Ruhe zubrin , „

gen koͤnte/ als der ich mehr Unruhe auß ,
geſtanden / als mir lieb geweſen . Aber ⸗
jetzt komint mirs ju nahe / weil ich erwaͤh. „
len ſolle / entweder ein Sclave und Pa⸗ „
piſt / oder aber ein Proteſtant / und frey , „
er Engelsmann zu ſeyn . Weil nim die »,
Sachen alſo beſchaffen / muͤſte ich treuloß „
an mir ſelbſt / und auch an metnem Vat⸗ „
terland ſeyn / wann ich ſtill ſizen ſolte : „
Dann es iſt ſo weir gekommen ; daß / 5.
wann Engeland ſoll erloͤſet werden / es „
entweder durch aͤuſſerliche Gewalt von „
Menſchen / oder durch ein Wunder⸗Zel . „
chen vom Himmel / geſchehen muͤſſe. Und „
well / wann man das Letztere erwarten „
wolte / allzuweit wuͤrde gegangen ſeyn/ ſo „
muß unſere Erloͤſung durch Macht und „
Gewalt geſucht werden / worzu / meines „
Crachtens / nunmehr dierechte Zeit iſt. Wir „
koͤnnen noch erwaͤhlen/ was wir thim wol , „
len / dochdaß wir bedencken / daß / wann aus „

Ermangelung unſerer Beyhuͤlff das Unter⸗ „
nehmen des Prinzen fehl ſchlagen ſolte / alle „
das Blut auff unſern Kopff kommen wuͤr⸗ „
de / und daß auch der bey GOttkeinen Troſt „

finde / der im Ungluͤckbleibet/ wenn er gleich „

vermeynet hat / es zu verhuͤten/ wann er ,

zur Unzeit kaltſinnig ſtill geſeſſen . Solte „
der Koͤnig triumphiren / ſo wurde es mit „

unſerer Freyheit/ und Gewiſſen gethan ſeye / „
welche er uns bißhero gelaſſen / nicht um „

unſer / und anderer Proteſtanten willen / „
ſondern das Pabſtthinm veſt zu ſezen . Ihr „
koͤnnet es leicht abnehmen / weil er vor weni⸗ „

ger Zeit dieſer Stadt eine Probe hat ſehen „

8¹ iaaſſen /
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5 laſſen / was fuͤr deute er bey ſeiner Armee ha⸗

„ ſtets ſoll unterhalten werden / als ſie gewe⸗

ſen iſt / da er von Hauß außgezogen . So iſt
„ nun das / was ich von euch ſuche / und die

Noth des Vatterlands erfordert / dieſes / daß*

der eines zu bekommen weiß / mich Morgen zu

» wann wegen Alters untuͤchtig waͤren mitzu⸗

ziehen / oder andere wichtige Urſachen haͤtten
zurůck zů bleiben / eine andere Perſon an ihre

Stelle ſchicken / die zum wenigſten fuͤnfftzig
Gulden an Geld bey ſich haͤtte: So aber einer

kein Pferd hat/ der bleibe zuruck / und alſi -

ſtire allein init Geld / und haͤndige mir ein

jeder eine Specitication ein / was er gegeben
und auffgebracht .
„ Ich wil keinem vorſchreiben / was / und

wie viel er geben ſoll / ein jeder pruͤffe ſich ſelbſt /

*

*

—

N

, wie viel er zu Erhaltung ſeiner Religion und

Freyheit anwenden wolle . Allein denjenigen /
die ſich mit mir wagen wollen / verſpreche ich/
ſo fern wir uͤberwinden / Sorge zu tragen /
daß ſiefuͤr ihre Unkoſten und Gefahr wieder

ſollen ergetzet werden / und ſolle meine Sorge
fuͤr ſie insgeſammt nicht geringer ſeyn / als

die ich fuͤr mich ſelbſt haben werde . Dieſes er⸗

innere ich nun noch an diejenige / ſo zuruck
bleiben / daß/ wann ſie hoͤren/ daß dio Papi⸗

22
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5

55 ſten Huͤlffean Volck bekommen ſolten / ſie in

Zeiten ſolches / ſo viel an ihnen iſt / hintertreſ⸗
„ ben/ weil esbeſſer iſt / einer Gefahr vorzukoin⸗
„ men / als ſelbige zu erwarten . Ich weiß nichtts

mehr zu ſagen / als daßichbereit ſeye / mein de⸗
ben indieſer Sache / ſoes Gott gefiele/ zu ver⸗

„ lieren / weil ich jederzeit bereit geweſen fuͤr den

„ reinen Gottes⸗Dienſt und mein Vatterland

„ zu ſterben .

So weit dieſe Kede .

Nicht weniger publicirten die von Adel / Her⸗
ren und Gemeine auff der Zuſammenkunfft zu

Nottingham folgende Declatation :

„ Wir von Adel / Herren und Gemeine der

„Norder⸗Landſchafft zu Nottingham / verſam⸗
let zu Beſchirmung der Geſetze / des Gottes⸗

„ Dienſtes / und der Eigenthuͤmer / nach den

„Freyheiten und Vorrechten der Freygebor⸗
nen / die uns durch unſere Vor⸗Eltern / als

A

1
„ein ungezweiffeltGeburts⸗Recht / den Unter⸗

thanen dieſes Koͤnigreichsnachgelaſſen (nicht

weiffelnd/ es werden die Verbrecher undBe⸗

„ſtitrxiner unſer Vorrechten bey den Ubrigen

—

Beſchreibung

ben wil . Soltet ihr dann Sinnes ſeyn/ ei⸗

„ nem ſolchem Herꝛn zu dienen / da ihr ihm wi⸗

„ der eure Lands ⸗Lenthe beyſtehen wuͤrdet/ die

ſich auffs Aeuſſerſte angelegen ſeyn laſſen /
euch zu ſchuͤtzen. Uberdiß gebe ich Euch mei⸗

„ ne Ehre / und Worte zum Pfand / daß ei , Religion zu. verſtehen zugeben / und außzu
nes jeden / der mit mir des PrintzenParthey druͤcken.

5

annehmen wird / wofern er im Streit Udl .

ben ſolte / ſeine Familie in ſolchem Zuſtand ſchwerungenklaͤrlich / daß die wahren Grün⸗

„ ein jeder Mann / der ein gut Pferd hat/ o⸗

Bodendouns finden ſoll/ wo unſer Sammel⸗

„ platz ſeyn ſoll. Doch daß die jenigen/ die et⸗

Engelaͤndiſche
von unſer Narion uns ſehr boßhafftigFund
ſo viel moͤglich/ / als böſen Fuͤrhabens zu ſeyn
vorbilden ) erklaͤren durch dieſes einmuͤthig,
lich / unſere Pflicht zu ſeyn / das Fundament
und den Grund / worauff wir in dieſer Unter⸗
nehmung balien / unſern Mitgliedern in der 50

7*

Wir velſpuͤhren durch unzehlbare Be⸗ 3

de unſers GOttes⸗Dienſtes / Freyheiten
und Eigernhuͤmer in Gefahr ſtehen / durch,
einen Jeſintiſchen geheimen Rathweggenom,,

fn
zu werden / wie unlaͤngſt zu ſehen gewe⸗

en :

1. Drirch des Koͤnigs wohlgefaͤllige Dil . „
penſatio n von allen feſtgeſtellten Geſetzen.

2. Durch Abſetzung aller Bedienten / aus ,
den Bednenungen / daran etwas gelegen / und
die Nuzhringend ſeyn/ iñ WiederEinſetzung ,
an deret Stelle offenbahrer Papiſten / welche/
wie bek ant / nach den Geſetzen unſers Landes „
dazu untuͤchtig waren .

3. Durch Vernichtung meiſt aller Char, ,
tres oder Burgerlichen Privilegien unſers „
Landes .

4 . Durch Erniedrigung und Beſtürtz „

maclung aller Perſonen / ſo nicht Papiſtiſch
wuͤr den .

J. Durch das Abſetzen aller ehrlicher und ge⸗,

wiſſenhaffter Richter / wo ſie nicht wiederihr
Gemuͤth etwas / als nachden Rechten / auß, „

ſprechen / wiewol ſolches gantz eigenſinnig „

vhar .

6 . Da man einen jeglichen mit dem Nah/ „

men eines Rebellen geſcholten / der nur Vor⸗ „

mehmens war / wider die arbitraire Macht „

des Koͤniges oder Deſſelben Miniſtern die „

Geſetze auff eine ordentliche Weiſe zu verthoͤb

digen .
7. Durch Beſchwerung der Nation mit⸗

einem Lager / die Violirung der Unterthanen „

Freyheitenzu maimeniren ,
8. Durch das Abſetzen und Veräͤndern des „

feſtgeſtellten retormürten GOttes⸗Dien , „

ſtes .
9. Durch Verbtethung / daß die Unter , „

thanen keine Bitt⸗Schrifften machen duͤrffen
und daß man dieſelben Paßquillen⸗Macher⸗
geheiſſen / und andere unzehlbare Dinge ⸗

mehr die alle ſich dahin erſtreckten / unſern Ge⸗

ſetzen eine waͤchſerne Naſe anzuſetzen / und die⸗z

ſelbe nach ihrem eigenen Sinnzu haͤngen und .

zu draͤhen .
Weil wir dann zun Hoͤchſten empfinden „

und beſorget ſeynd / vor einer eigenſinnigen „

und tyranniſchen Regierung / die durch das⸗

Eingeben der Jeſuiter über uns kommen tvol. „

te ; ſo erklaͤren wir einmuͤthiglich/ daß weil „

wir nicht geneigt ſind unſere Nachkommen in

ſolchenPapiſtiſchẽundSclaviſchen Zuſtand
„

als durch die obgemeldte Unterdruͤckung ge . n

wißlich zu erwarten ſtunde / zu lieffern / ſowol⸗
len

—— . ——
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ſcſliche

denbefägtenUnterdruckungen I1 erloſen
und ſo viel müͤglich unſer Devoir undSchul⸗
digkeit thun / unſerebeynahe ruinirte Geſeze
Freyhelten und GOttes Dienſt/ wiederum
in vorigen Stande zu bringen / und hierzu⸗
hoffen wir/ werden alle gute Proteſtanten mit

ihrem Buth und Bluth uns behuͤlfflichſeyn⸗
und mit dem Nahmen der Rebellen ſich nicht
aͤrgern laſſen / womit man ſte abſchreckenwil /

uns dadurch ſaͤmmtlich zu Sclaven ihres ty⸗

ranniſchen Muthwillens und angemaſter Ge⸗

walt alſo zu machen : dann wir verſichern uns /
daß kein redlicher odeꝛ unpartheyiſcher Menſch

dieVerthͤdigung unſerer Geſczen und GOt⸗

tes / Dienſtes wird Auffruhrheiſſen/ welche
gleichtwol alle unſere Printzen auff ihre Croͤ⸗
nung beſchworen haben. Wie nun dem Eyd

nachgelebet iſt / erſuchen wir/ daß ein frey
Parlatnent contideriren moͤge . Wit erklaͤ⸗
ren das vor Kebellion , ſich einem Koͤnig wi⸗

„ derſetzen wollen / der nach den Geſetzen regie⸗
ret ; welcher aber ſeinen Willen zu einem Ge⸗

ſet machet / iſt im Gegentheil allezeit fuͤr einen

Tyrannen gehalten worden / und einem ſol⸗
chen ſichzu widerſetzen/ halten wir in aller Auff⸗

richtigleit fuͤr keine Kebellion , ſondern vor

eint nothwendige Verthaͤdigung; undin deſ⸗
y ſen reiffer Erwegung zweiffeln wir nicht an

ehrlicher Leute Huͤlffe und Beyſtand / erſu⸗
chend die ſelbe auch demuͤthig/ mit Anruffung
„ zudem Ende der Beſchirmung GOttes / der

„ die Hertzen der Voͤlcker wendet / wie es ihm
„gefaͤllet/ und weil manchmal angemercket
„ und befunden worden / daß ein Volck nie⸗

„ mahls einerley Sinnes anders iſt/ als durch

„ ſeine Eingebung / und ſolches haben die vori⸗

gen Zeiten auch gelehret : Vox populi , Vox

Dei : die Stimme des Volcks iſt die Stimme

„ Gottes .

Diegegenwaͤrtige Widerlegung der Char⸗
y tres oder Willkuͤhren / und die Vernichtung
„ des unrechtfertigen und unterdruckenden Ur⸗

theils/ wider die von dem Magdalenen Col -

legioiſt kund und offenbahr / und nur um das

Volck zu ſtillen / als Pflammen den Kindern /
ſie vor eine Zeitlang zu ſtillen / geſchehen.
Iedoch ſo man ſich durch dieſe Liſt wolte vexi⸗
ren laſſon/ biß der gegenwaͤrtigeSturm/ wel⸗
cher den Papiſten zu drauen beginnet / vorbey
iſt / undſiewieder im begehrten Stande ſeyn /
ſo wird die vorige Unterdruͤckung und Plage⸗
key mit mehrer Gewalt vor den Tag kommmen ;

Ildochhoffen wir / es werde das Netz fuͤr de

„Voͤgel nicht vergebens außgebreitet ſeyn .
„ Dann der Papiſten alte Regel iſt : 1. Daß
„ man den Ketzern keinen Glauben oder Wort

halten darff . Wie ſie/ diePapiſten dann auch
„ denProteſtantiſchen Gottes⸗Dienſt fuͤr die

7
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Alcnr Wir biß aliff das Nellſſerſte uns darwider nigin Maria denen zu Suffolnck ihr Wort „

ſetzen/ und uns znn dem Printzen von Orani⸗ gehalten / die ihen
berfüͤgen / ( den / wie wir hoffen/ der Al , holffen ?und nebenſt dieſem 3. Die Alpenli .
maͤchttge G Ott uns zugeſandt hat / uns von rende Macht des

thun kan . Dieſes nun ſind ſolche uͤberwinden⸗
de Urſachen / uns zuverhindern / den gering⸗
ſten Glauben zu geboẽ/ einigen von dem gemeld⸗

wieder in vortgen Stand zu ſetzen oder zu re⸗
dreſſiren / daß wir uns in unſerm Gewiſſen
gehalten befinden / auffkeine andereRuhe /
oder Sicherheit zu dencken / als welche durch
ein frey Parlament wird fuͤr gut beſunden wer⸗
den / welchem wir naͤchſt G Ott unſere Sache
heimſtellen .

maſſen :

Durchleuchtigſter / Hochgebohr⸗
ner Fuͤrſt .

Slelchtvie wir an einer Seyten zum hoͤch⸗
ſten affligirt geweſen / uͤber den betrůbten und

llaͤglichen Zuſtand dieſer Stadt und des gan⸗

tzen Königreichs von Groß⸗Britannien : Alſo
fuͤhlen wir an der andern Seyten in unſern
Hertzen gegenwaͤrtig wiederum ein groſſes

ſchlechten Zuſtand unſerer Truͤbſalen/ nicht

durch eine Menſchl. Direclion, ſondern durch
eine gnaͤdigſte Regierung / die ohnmittelbahr
von der hoͤchſten Schickung Gottes im Him⸗
mel herabgefloſſen / Eu . Koͤnigl. Hoheit mit
einer ſo herꝛlichen Armee in dieſe dande uber⸗
kommen iſt / welches / fintemahl es auff eine

wunderbahre / und von Menſchen unbegreiff⸗
liche Weiſe zugegangen / und durchh Eu . Koͤn.
Hoheit Regierung / Muth und Tapfferkeit an⸗
gefuͤhretund ins Werck geſtellet iſt : Alſo ſtel ,
len wir unſere Hoffnung und feſtes Vertrau⸗
en durch ihn / daß nach dem groſſen / und nie⸗

mahls gnug geprieſenen Exempel Eu . Koͤn.

Hoheit Durchleuchtigen Vorfahren unſterb ,
licher Gedaͤchtnuͤß/ Eu . H. auch uns aus dem

gewaltthaͤtigen Joch und Sclaverey des

Pabſtchums werde erloͤſen/ und gleich wie

hochgedachte Herren Printzen / durch ihre
Weißheit / Fuͤrſichtigkeit/ Tapfferkeit / Be⸗

ſtaͤndigkeit/ und andere unzehlbare heroiſche
Tugenden mehr/ ihre Nahmen verewiget ha⸗
ben / mit den herꝛlichen Ehren⸗Tituln / daß
ſie in den vereinigten Niederlanden geweſen
ſind kundatores und Conſervatores beydes
der Religion und der Freyheit/ daß eben ſo auch

Eu . Koͤnigl. Hoh. ( unter Gottes gnaͤdigem

Seegen ) nicht allein in dieſen / ſondern auch

allen folgenden Zeiten bey der Poſteritaͤt ver⸗

dienen / und darvon tragen wird den Chara -

Zu üij

rdennoch auff den Thron ge⸗ „

Pabſtes in Brechung der
Ehyde / Handelungen und Verſprechen / wie

es ihnen nur beliebet / und wann es einigen
Dienſt der hell . Kirche / wie ſie dieſelbige heiſſẽ/

ten zum Schein geſchehenenVerſprechen / alles „

Ingleichem ſchrieb die StadtBriſtol an Sei⸗
ne Hoheit / als dieſelbe mit dero Armee zu Sa⸗
lisbury campirte / den 7. Decembris folgender

Freuden⸗Fenerangezůndet/ indemin ſolchem

der, daf ſie warlich geweſen iſt der Wieder⸗
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6⁴⁶ Beſchreibung ſch
bringer / der erwaͤhnten zweytheuren und un⸗

„ ſchaͤtbahren Pfaͤnde / die gezenwaͤrtigin die⸗

„ ſenm groſſen Koͤnigreich ( wir wiſſen nicht /
durch was Faralitaͤt ) einen ſo empfindlichen
und ſchmertzlichen Stoß bekommen haben .

Die ſesiſt / Durchleuchtigſter undHochgebor⸗
ner Fuͤrſt/ was wir mit unterthaͤnigem Ke⸗

ſpect und einer ehrerbietigen Attection , Eu .

Koͤnigl. Hoheit hertzgruͤndlich zuwuͤnſchen⸗
„ ptoteſtirend mit einem reinen und auffrichti⸗

gen Gewoiſſen / vor der himmliſchen Majeſtaͤt /
die unſer Hertzen kennet / und vor deſſen heilt⸗

„ gen Augen unſere innerſte Gedancken offen

liegen/ daß/ gleich wiẽ bey uns ein beſtandiger
und unbeweglicher Fuͤrſatz allezeit geweſen/ al⸗

„ les was wir theuer und werth halten / vor das

gemeine Beſte und die Reformirte Religion

auffzuſetzen / daß wir gegenwaͤrtig noch mehr
aninurt ſind/ durch Eu . Koͤntgl. Hoh . groß⸗

muͤthiges und treffliches Unternehmnen / und

daß wir ſchwoͤren koͤnnen / daß wir tauſend⸗
mahl eher getroſt geweſt ſind/ den aͤuſſerſten

Ruin unſerer Stadt und alle Arten erdenck⸗

liches Elendes außzuſtehen/ als daß wir ( wel⸗

ches GOtt verhuͤte) zumm Aergernuß der Re⸗

formirten Religion und ewiger Schande un⸗

ſer Engliſchen Nation mit einer verzagten

Kleinmuͤthiglett an unſerer Huͤlffeunter das

Joch einer prætendirten Subjection und der

blutduͤrſtigenRegierung des Pabſthums uns
„ buͤckenwolten . Wir werden weiter die Goͤtt⸗

liche Gůtigkeit mit feurigen Gebeten unauff⸗

hoͤrlich anflehen und anruffen / daß Er Eu .

„ Hoh . Fuͤrſtl. und hochwuͤrdige Perſon gnaͤ ,
diglich bewahren / und unter dero weiſer/ tapf⸗
„ ferer und großtmnuͤthiget Anfuͤhrung dieſes

Koͤnigreich aus allen Noͤthen und ſchweren
„Uufaͤllen retten wolle . In welcher Hoffnung

v hiermit abbrechend / wir mit aller ſchuldigen

„Ehrerbietung uns ſelber qualificiren zu

„ ſeyn

Durchleuchtigſter / Hochgebor⸗
ner Fuͤrſt.

Eu . Koͤnigl. Hoheit gantz demuͤthige
undunterthaͤnige Diener / der

Major / Sheriffs und Alter⸗

maͤnner der Stadt Briſtol .
Und war unterſchrieben

B. Watſon .

Esward auchin derStadt Briſtol folgendes
Placat angeſchlagen:

„ Der Major / Sheriffs und Altermaͤnner
der Stadt Briſtol / entbieten allen denen / die

dieſes ſehen werden / unſern Dienſt und Gruß.
„ Deinnach ungeachtet unterſchiedlicher Pla⸗

„ caten und Verordnungen der vorigen Koͤni⸗
ge / und inſonderheit unſerer gnaͤd. Koͤnigin

Eliſabeth / ſehr ſcharff verbotten worden / daß
„ keine Jeſuiten / Pfaffen / Moͤnche oder andere

geiſtliche Perſonen ſich in dieſer Stade und

5³
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derſelbigen Gebieth begeben ſollen ; dengoch
gleichwol die ſchaͤdl. und moͤrderiſcheSecke der

5

Jeſuiten und anderer Prieſter / Moͤnche und
geiſtliche Perſonen der Roͤmiſchen Religion /
ſich verwegentlich erkuͤhnet haben / indieſe

5

Stadt und derſelben Gebieth zu kommen / un ,
ſere gute Buͤrger und Unterthanen mit ihter

5

falſchen dehre/ ur Abgoͤttereſund Aberglall ,
ben zubringen / darneben zur Abſchen vor ihre
rechtmaͤſſige Obrigkeit / inſonderheit auch zu
Moͤrder⸗ und Verraͤtherey/ dieſelbigennter,
weiſend / um dadurch die prærendirte Ober⸗

herꝛſchafft des Pabſtes zu Rotn in ſeinem In ,
hang in dem Geiſtlichen zu befoͤrdern/ und

ſolches der Gemeine einzupflantzen / indem ſie
in dieſer Stadt allerhand verbottene Verſarh.
lungen zum Nachtheil derſelben / und der gu,
ten Buͤrger und Unterthanen / angeſtellet /
darnebengetrachtet / die Kinder vondeme
horſam ihrer Eltern / und die Franen vonihret 1
ſchuldigen Pflicht gegen ihre Maͤnner abzutie/ „
hen/ geſtalt ſolches aus unterſchiedlichen Be„
weißthumen dargethan worden / dargegen „
durch uns / nach dem loͤblichen Exempel deter
im Schweitzerland / Genffund der vereinig „
ten Provintzen / genaue Verſehung zu thun „,

ſich geztemet : Soſt es daher / daß wir intet⸗ „

diciret und verbotten haben / wie wir dann mit ⸗

dieſem interdiciren und Verbieten / daß kelne „

Jeſuiten / Pfaffen / Moͤnche/ oder andeke geitl.,

Perſonẽ / diederRromm. Religion zugethanſind / „

ſich in dieſer Stadt laͤngerals ſechs Tage ſolln
moͤgen auffhalten / ſondern dieſelbigen vor „

dem ſechſten Tag muͤſſenraͤumen/ beyStrafft „

nach den alten und loͤblichen Geſetzen am deibe

geſtrafft / undihre Guͤther contilcitt werden /
daß auch niemand von derglelchen ſchaͤdlichen „

Art Leuten von auſſen in dieſe Stadt / oder

derſelben Gebieth / bey vorgemeldter Strofft
ſoll kommen duͤrffen .

Weiter verbiethen wir allen unſern Büt⸗ „

gern und Unterthanen ſehr ſcharff und auß⸗ „

druͤcklich hiermit / ſothane Roͤmiſche Geiſtli
che nicht ins Hauß zu nehmen / zu beherbergen „⸗

und auffzuhalten / bey StraffhundertPfund „

Sterlings uñ Conlilcirung allerihrerGuͤlek , „

Verbieten auch unſern Buͤrgern und Unter⸗

thanen / mit ihnẽ auf keinerley Weiſe zu corte⸗ „

ſoondiren / es ſey durch Brieffe oder ſonſten/ un
befehlen einem jedweden / der ſolche Briefftem/ v

pfaͤnget/ dieſelbige dem Major und unſer „

Stadt zu uͤberzeben/ bey Straffe fuͤnfftzig v

Pfund Sterlings / ſo offt und mannigfalt / „

als ſie darwider gehandelt zu haben (befunden „

werden . Wirverbieten gleichfalls ganß auß⸗ „

drůcklich und ernſtlich / daß bey niemand von v

den Papiſten einige heimliche Zuſammen, „
kuͤnfften oder Conventiculagehalten werden / „

zu dem Ende einige Papiſtiſche uñ Aberglal /
bige Ubungen ins Werckznſezen/ beyStraffe
in ewigen Tagen aus der Stadt und derſtlbl⸗
gen Gebieth verbannet / und uͤbet dieſesnach v

Beſchaffenheit der Sache am Leben 1
f
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Geſchichte.

IunWerden. Wieauch / daßkeite

„ Pfaffen oder Muͤnche in dieſer chau,
ſel/ gehetberget/ oder oeiret werden ſ0en/

bey Straffe hundert Pfund Sterlings von

denen / ſo dieſem zutvider ſiehauſen / herber⸗

gen oder logiren werden / vor das Erſtemahl ;
ö

vor das Andermahl zwey hundert Pfund

1 Sterlings / und vor das Drittemahl drey
„ hundert Pfund Sterlings / und uͤber dieſes

an die Pillorn geſtellet / und hernach verban⸗

net zu werden . Und dafern jemand vonun⸗
ſern Buͤrhern und UnterthanenſiebeyAnhoͤ⸗

kungechgerPäaͤhll . MeſſePäbſkl Aberglan⸗
5 ben/ Bermahnungen Lehren/ deſen oder der⸗

N gleichen gegentwaͤrtigwird befundẽ haben / und

darbey/ an / oder drüͤder geweſen ſollenſie 50
„ Pfund Sterlings jedesmahl als ſie ſolches .
than / verfallen ſeyn / es ſey daß ſie entweder
„ auff der That befunden / oderdaſſelbige her⸗

„ nachmals zun unſers LordsMafors She⸗
„ riffs / Altermaͤnnerodereiniger Iriede⸗ Rich⸗

ſeynʒ jedochalſo zů verſtehen / daß ſo emand

v beſunden wird / daß er einige dehren vorgeſtel⸗
let/ fürgetragenundaußgeſtreuethabe/ ſo wi

„ derdie gute Regierung dieſer Stadt ſtreitet /
undzu Abtvendung des Gehorſams derſelben

„ Unterthanen gereichet / daß derſelbe als ein

„Aulfruͤhreruñ Meutntacher / und darneben als

y einer / der hohe Verraͤtherey begangen / nach
denn Geſetze des Koͤnigteichs mit dem Tode

„geſtrafft werden ſolle. Wir inrerdiciren fer⸗

ner ſehr ernſtlich allen unſern Buͤrgern und

Unterthanen/ emwederihnenſelbſt oderihren
„ Kindern / oder andern Perſonen / daruͤber fie

elniger maſſen zu gebtethen haben / nach dem

Studiren oder Schulen zu ſchicken/ oder ſich

daralfff zu legen/ in einigen Univerlikaͤlen /

Collegien oder Schulẽ der Jeſuiten / Pfaffen/
Moͤnche / gebietend und befehlend allen denſel⸗

blgen / daß ſie oder die Kinder / die ſie allda in

die Schule gefuͤhret/ oder bringen laſſen/ in⸗

nerhalb ſechsWochen nach dieſer Publicati⸗

on , wieder daraus nehmen / oder ziehen laſ⸗
v ſen ſollen / bey Straff hundert Pfund Ster⸗

„ lings fuͤr jedweden Monath / vor jedwedes
Kind oder Perſon / ſo allda ltudtret oder in die

Schulle gehet/ oder lieget ; die ſollen / ſo lange

dieſelbigen dieſen unſern Befehlen zůwider zu

„ lebenbefundenwerden / allda geweſen zu ſeyn/
ebendergleichenStraffe zu bezahlen verfallen
ſeyn/ durch die Eltern / Verwandten / Rent⸗

nteiſteroderInhabere derſelben Guͤter . Weil

auch weiter durch Erfahrung befundeniſt / daß
Wahſe⸗ Kinder / die von Eltern / die Reformir⸗
er Religion geweſenſind / nPapiſtiſcher Vor⸗

alſo durchderſelben Aufferziehung zum Pabſt⸗
„ chutn gebracht / und durch dieſes Mittelzu der

Warchen Sottesund Regierung untuͤchtig ge⸗

Denckwürdiger Geſchichten .

munden oder Curatoren Haͤndeverfallen / und

macht worden ſind ; So haben wir deßfalls
verordnet und tlatuiret / und verordnen und
ſtatuiren außdrucklich hiermit / daß alle Kin ,

der/ die zů ihren mündigen Jahren kommen /
ſie moͤgen Mannsoder Frauens⸗Perſonen
ſeyn/ derer Eltern oder eines von denſelbenRe⸗
formirter Religion geweſen / hinfuͤro unter
der Aufferztehunz und Vorſorgung der Way⸗

ſen⸗Hn. dieſerStadt ſeyen / welche deßhalbſo⸗
thane Fuͤrſorge thun ſollen / als ſie nach Gele⸗
genheit der Sache geziernend zn ſeyn befinden
werden / und ſollen die Papiſtiſ . Vormunde
ſich ſolcher Kinder nicht anzunehmen / noch ſich
mit der Aufferziehung derſelben zu bemuͤhen
haben ! ſondern derer Gelegenheit / Zuffand
und Mittel den gemeldten Wayſen⸗Herren
kund thun / damit deßhalben gute Anſtalt
gemacht werde / bey Straffe hundert Pfund
Sterlings vor jedes Wayſen⸗Kind / das ſie ei⸗

nen Monath nach der Eltern Tod/ lſo ſolches/
wie vor gedacht / nicht angemeldet worden )

„ er Nachricht komtnen ſey. In dergleichen ben ſich behalten/ und ſolches nach einander

„ Geld⸗Straffen von fünff und zwanſig Pfund von Monath zu Monach ſo lange/ und biß

v Sterlings ſollen auch verfallen alle andere auffdie Zeit / daß ſie dieſelbigen üͤbergebenund

„ Perſonen / die darbey gegenwaͤrtig geweſen indie Haͤnde und Macht der Wanſen⸗Her⸗
renuͤberliefert haben / verfallen zu ſeyn. Wir

verbiethen auch gantz außdruͤcklich allen Per⸗
ſonen/ die in dieſer Stadt wohnen / oder offt
in dieſelbige kommen / nicht zu thun noch thun
zu laſſen einige Collecten oder Zeld Sam⸗

lungen vor oderzu Huͤlffe einiger Papiſti⸗
ſchen Kirchen / Paͤbſtiſchen Collegien / oder

Nahmenhaben oder getaufft werden moͤgen/
oder auch fuͤr eintge Geiſtliche Papiſtiſche
Perſonen / die in einigen andern Roͤmtſchen
Papiſtiſchen danden gelegen oder wohnen :
Gleichwie wir anch außdruͤcklich verbieten /

ſothane geſamlete Gelder aus dieſer Stadt / o⸗

der derſelbigen Gebieth zu verfuͤhren/ oder

durch Aſſignationoder Wechſel uͤber zu ma⸗

chen/ oder in einige Weiſe / es ſey directe oder

indirectè vorgemeldten Papiſtiſchen Perſo⸗
nen / Collegien / Conventen / oder andern

Orten zu verſchaffen / oder behuͤlfflichzu ſeyn/
daß ihnen dieſe geſamlete Gelder / oder einig
ander Gold oder Silber / gemuͤntzetoder un⸗

gemuͤntzet/ oder einige andere Wahren oder

Guͤther zugeſandt / oder uͤbermacht werden /

bey Straffe / daß diejenigen / welche ſolche
durch Collecten geſamlete Gelder / Gold oder

Silber / gemůntzet oder ungemuͤntzet/ oder an⸗
dere Gůther oder Wahren denenbeſagten Je⸗
ſuiten oder andern Paͤbſtiſchen Geiſtlichen
Collegien / Perſonen / Conventen oder Be⸗
dienten der PaͤbſtlichenKirchen / und Paͤbſt⸗
lichen Gottes⸗Haͤuſer zufůhren / an dem de⸗
ben geſtraffet / und in eine Summa von hun⸗
dert Pfund Sterlings condemniret ſollen
werdenz und daß gleichfalls welter alle diejeni⸗

gen/ die befunden werden / darzu einig Geld

beygetragen zu haben / jedweder auch in hun⸗

Paͤbſtlichen Conventen / wie dieſelbigen auch⸗
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1688 . ( , ſeyn/ ſo offt und manchmahl / als ſie daſ⸗

„ ſelbige gethan zu habenbefunden werden .

„ Wir erklaͤren auch / daß alle Contraven⸗

tiones und Ubertrettungen / ſo wider dieſe

unſere Verordnung geſchehen/ und die nach⸗

mahls entdecket werden koͤnnen/ ungeachtet

einiger verfloſſener Zeit in aller Maſſen ge⸗

ſtraffetwerden ſollen / als ob ſie auff friſcher
That geſchehen und ergriffen werden / und

daß diẽ / ſo nicht vermoͤgend ſind obgemeldte

Straffen und Geld⸗Buſſen zu bezahlen/ dar⸗

uͤberan die Pillory oder Pranger geſtellet / und
uͤber dieſes auch gegeiſſelt werden ſollen . Und

verordnen unſern Stadt⸗Richtern hierinnen

gut und turtz Recht zů thun/ ohne einige Ver⸗
minderung der Straffen oder Dillimulation ,

‚ und dieſes alſo / damit unſerer Ordinabtzwohl
„ und getreulich nachgelebet und ins Werck ge⸗

„ ſetzet werden moͤge.
Alſo gethan und beſchloſſen in Briſtol / inGe⸗

genwart des dord Majors / Sheriffs und Alter⸗

maͤnner gemeldter Stadt / den 12 . Dec . Stylo

loci des Jahrs 1638 . auff Verordnung derſel⸗
ben/ und war unterſchrieben .

N. Watſon .

In Londen riſſe indeſſen der Poͤbel die Roͤ⸗
miſch⸗Catholiſche Capellen faſt alle um / alſo

daß alles ſich fuͤr den Printzen erklaͤrte / und er⸗

ſuchten die beyde Ertz⸗Biſchoffe von Cantelberg

und FJorck den Koͤnig abermals / um dieſes be⸗

vorſtehende Unheilabzutvenden/ daß Se . Maj .

doch unverzüglich ein Parlament beruffen moͤch⸗

te . Worauff dann dieſelbige folgende Proclama -
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tion ergehen laſſen .
„ Wir achtendienlich/ als das ſicherſte Mit⸗

tel / um dieſes Koͤnigreich in einen beſtaͤndi⸗

gen Frieden zu ſetzen/ ein Parlament zu be⸗

ruffen . Zu ſolchem Ende haben wir unſerm

Cantzler befohlen / die Craͤiß⸗Brieffe zu ver⸗

fertigen / damit daſſelbe den 27 . Jannar . ſich

zu Weſtmuͤnſter verſamlen moͤge: Und daß

auff unſerer Seyte nichts an Freyheit der

Erwaͤhlung unterlaſſen werde ; ſo befehlen
und begehren wir / daß / gleich wie wir bereits

allen Staͤdten / Corporationen / ꝛc. Unſers

Koͤnigreichs / ihre Rechten und Privilegien
reſtituirt / alle Perſonen / von was Condi -

tion und Qualitaͤt ſie auch ſeyn moͤgen/ die

Kuͤnheit nicht nehmen ſollen / weder durch

BSedrohung / noch andere unziemliche Wege

„ die Erwaͤhlung zu zwingen / oder die Stim⸗

men an ſich zu bringen . Wir befehlen auch

expreſſe allen Sherifts und andern Befehls⸗

habern unſers Koͤnigreichs/ ſo dieſe Craͤiß⸗
Schreiben zu exequiren haben/ daß ſie die⸗

ſelben ohne einigen Verzug in behöͤrigerForm

publiciren und exequiren ſollen : Und zur

Sicherheit aller Perſonen in ihrer Exwaͤh⸗
lung und Sitzung im Parlament / publiciren
wir hiemit / daßalle unſere Unterthanen eine

*

E

2

5³
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„ vollkommene Freyheit im Parlament zu er⸗

„ ſcheinen / und zu ſitzen haben ſollen / ob ſie

gen / bin ich gezwungen / es zu ſchreiben/ wiet v

ſich zu dieſe
Wie kan ich demnach mein rechtmaͤſſiges 1

kermen
/ daß mein Abſehen einig und allein „

auffdie Religion gerichtet iſt. Weil mich uͤ⸗

ber diß duͤncket / daß dieſes

—ſchon die Waffen ergriffen / Feindſeligkelten y 7 0
wuͤrcklich veruͤbet / oder nur einige Beyhülff
hierzu geleiſtet haben ; wie wir dann bereits 88

didirt / eine General Amneſtie und Lar .
don unter unſerm groſſen Inſiegel ſuͤr alle

ö

unſereUnterthanen zu verfertigen . Auch zur

Verſoͤhnung aller offentlichen Kupturen / und 5
Vergeſſung aller vorigen Mißhandlungen /
ermahnen wir hiemit alle unſere Unterthanen „
freundlich / daß ſie keine Pallionixte zu Parlg, „
ments⸗Gliedern / ſondern qualiticirte / erfahr, ,
ne und vorſichtige / und zu gegentwaͤrtigen,
Conjuncture noͤthigeund tuͤchtige Perſonen
erwaͤhlen moͤgen. Gegeben in unſerm Hofe ,
zu Witthal / den 10 . Dec . 1688 . in 4. Jahr ,
unſerer . Regierung.

Allein es ſchienen alle ergriffene Mittel zu

ſpat / und umſonſt zu ſeyn/ indem alle Haͤupter
der Armee / endlich auch Printz Georg aus Daͤn⸗

nemarck ſelbſt / der Hertzog von Graffton / des

vorigen Koͤnigs natůrlicher Sohn / und Mimi

ral von Engeland / Graf Chudlay / General⸗

Lieutenant / uͤber die Infanterie / und viel Ohri,

15
zum Printzen von Oranien üubergangen

ind .

Prinz Georg ſchrieb bey ſeinem Ubergang
zum Printzen an den Koͤnig folgender Ge—

ſtalt .
Sire .

Weil meine Sicherheit mir nicht zulaͤſet/
Eu . Majeſtaͤt mein Anltegen mundlich zuſa, „

Shtli
hetchrtt
Olbtog

wol mein Hertz und Gemuͤth deßwegen nicht 190
wenig betruͤbt iſt. Und ſo ich einigen Glall⸗ „ukiſz

ben bey E. Majeſt . und Schutz bey dem Him. „ en

mel finden kan / ſo weiß der Himmel / und kan „ Weagf
ich Eu . Majeſt . verſichern / daß alles / was ich ⸗ .
thue / ohne ballion oder einigen Anſchlag 610
auff etwas wider Eu . Majeſtaͤt Perſon ge/ „ an
ſchehe / obſchon ſonſten mein Unternehmen „ Orun

alſo moͤchte außgedeutet werden . Mir iſt auch
nicht inbewuſt dasvielfaͤltige Unheil/ welches⸗F

ein auffruͤhriſcherVorwand der Religion in⸗ „

der Welt geſtifftet hat : Weil aber die Rellgin v

on hier die rechte Urſach iſt / warum ſolte ſik

nicht auch rechtmaͤſſig vorgeſchuͤtzt werden ? ·

Zwar Eu . Majeſtaͤt haben fuͤr Dero Perſon „

niemals anderſt / als unpartheyiſch von der „

Religion geurtheilet / dahero ich mir nim⸗ v

mermehr einbilden werde / als ob ſie ſolte an ;

der Urſach eines Unternehmens zweiffeln/ da⸗⸗

von ich verſichert bin / daß es auch die Nach. „

welt alſo in der That erkennen werde / odet⸗

daß ſie ſolte die Æltime deſſen ſuchen zů vet⸗ v

ringern / der durch ſeine Ehre und Gewiſſen „

m allem verbunden erachtet hat.

Verlangen laͤnger verbergen / und nucht , be⸗ „

das beſte Mittel / y

wodurch ich meinem Vatterland / deme ichſo y

öte 0
Wunn
AnAn,
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„ Dann Engeland nenne ich billich mein Vat⸗
„ terland / weil es mir ein ſolches durch das aller⸗

„ angenehmſte Band worden iſt . 8

5 Weil dann die unruhigeGeiſterder Feinde

der Reformirten Religion / durch den heff⸗
tigen Eyffer / und prævalirende Macht des

teltirende Fuͤrſten wider ſich mit Recht alar⸗

miren / mit groſſem Eyffer dero Fortſetzung
zu befoͤdern: Warum ſolte ich mir eine ſolche
Schaͤnde auff den Halß laden / daß ich mich

weigern ſolte/ zu einem ſolchen lobwuͤrdigen
Vorhaben behulfflich zuſeyn / Eu . Majeſtaͤt

zu dillabuliren / durch Wiederauffrichtung

der bzeſetze/ und Stabilirung der Regierung/
„von welcherallein die Wolfahrt Eu . Majeſt .

„ und der Flor der proteltirenden Religion in

Europa dependirt .
„Dieſe iſt dire, die einige hohe Urſach / die ich

anziehen kan / daß ſie ſo maͤchtig geweſen ſey /

„ mich von Eu . Majeſtaͤt zu trennen / dero ich

dochauch jetzonoch mit ſchuldiger Pflicht veſt
„ verbunden bin . Dann gleichwie die geneigte

Begierde / Eu . Majeſtaͤt zu dienen / bey mir

ſtels verblelben wird ; alſo koͤnnen ſich ſelbige
verſichern/ daß / wann ich auch mit Gefahr

„ meines debens Dero hohen Perſon helffen
i loͤnte/ ich dafuͤr halten wuͤrde / daß ich mein

eben zu nichts beſſers haͤtte anwenden koͤnnen.

7

52

7³

„ Und wolte GOtt / daß die Eu . Majeſtaͤt zer⸗

trennte Koͤnigreiche ſich der Verſoͤhnung ſo
„gernunterwerffen moͤchten/ daſie alle billiche

„ brætenſionen / und welche ein ſicheres Fun⸗
dament haben / von Eu . Maj . erhalten koͤn⸗

„ nen : Wie auch / daßdie Liebe / das Verlan⸗

„ gen/ Dero Regierung zu beſtaͤttigen / moͤchte
ꝝ bey den Unterthanen erhalten / und jedermans

Hertz mit E. Maj . wieder vereiniget werden /

5„ alsdieſes iſt

Sire

Eu . Maſeſtaͤt demu⸗

thigſt⸗ und gehor⸗
ſamſten Sohns /
und Dieners .

Printz Georg .

Die Princeſſin Anna , obgedachten Prin⸗
dens Gemahlin/ lieſſe bey threr Abraͤiſe von Lon⸗

100 nachfolgenden Brieff an die Koͤnigin hin⸗
er ihr:

Madame :

„ Ich bitte um Vergebung/ daß ich ſelbige
nicheſelbſtenſpeche / dann die unvermuthete

Nachricht von meines Printzen Verraͤlſung
het mich ſo gerůhret / daß mir folchesunmoͤg⸗

lich geweſen. Damit ich aber meine demuͤ⸗

0 Pflicht gegen den Koͤnig/ und Eu .
Acheſt .

außdrucken moge / laſſe ich dieſes Pa⸗
Hierhinter mir zuruck / mit Vermeldung / daß

Konigs in Franckreich unterſtuͤtzet / alle pro⸗

nicht moͤglich iſt / ſolche / wederdie er auff den „

Printen / nochauff mich werffen wird / zu tra⸗ „

gen . Ich werde mich ſo weit entfernen / daß „

ich nicht eher wieder an ein Ruckkehren den⸗ „

cken werde / biß ich die gewuͤnſchte Nachricht „

der Verſoͤhnung werde erlanget haben . „

Gleichwie ich aber der veſten Zuverſicht lebe /

von mir urtheilen werde / daß ich auß keinem „

andern Ende ihme gefolget ſey. Ich zweiffle /

2

es habe der Printz den Koͤnig aus keiner an⸗

dern Urſach verlaſſen / als wie er alle Mit , „

tel zu ſeiner Erhaltung anwenden moͤges alſo
hoffe ich auch / daß Eu . Majeſtaͤt eben alſo „,

1
ö

168 8.

ob jemand jemals in einem ſo ungluͤckſeligen
Zuſtand gelebet habe / als ich nun lebe ; weil

eines Theils die Pflicht zu meinem leiblichen

Vattern / andern Theils die diebe nich zu mei⸗

nem Gemahlziehet / und in ſolchem Zuſtand
weiß ich nicht / was ich anderſt thun ſolle / als ⸗

daß ich einem nachfolge / damit der andere er⸗

halten werde . Ich ſehe / daß der Adel / iuid „

die Ritterſchafft durchgehends von dem Koͤn „

nig abfaͤllt / welche keine andere Urſach vor⸗ „

ſchuͤtzen/ als Se Maj . deſto eher dahin zu ver⸗ „

moͤgen / ihre Religion zu ſchuͤtzen / welche / wie „

wir verſpuͤhren/ durch die giffligeRath⸗Schlaͤ, ,

ge der Pfaffen ſo groſſe Gefahr außzuſtehen ,
hat / weiln ſelbige die Fortpflantzung ihrer Re⸗ „ „

ligion ſoſehrſich angelegen ſeyn laſſen / daß „

ſie ſich wenig bekuͤmmern / worein ſie den „

Koͤnig dadurch ſetzen . Ichglaube gaͤntzlich / daß „

der Printz von Oranien die Freyheit und „
Conſervation des Koͤnigs begehret / indem „

er ſelbſten hoffet / daß alles durch Beruffung „

eines Parlaments ſolle beygeleget werden . „

Gott gebe ein gluͤckliches Ende dieſer Lroung

blen / damit die uͤbrige Zeit in des Koͤnigs Re⸗ „

gierung gluͤcklichſeye / und ich Eu . Majeſtaͤt „

in kurtzem in voͤlliger Freude und Vergnuͤ⸗ „

gung wieder ſehen moͤge . Inzwiſchen bitte „

ich / Sie beliebe in ſolcher guͤnſtigen Zunei⸗

gung zu continuiren / welche ſie bißhero bezeu⸗

get hat

—

—*

Deren gehorſamſten Toch⸗
ter und Dienerin .

Anna .

Es ließ auch endlich der Lord Churchhill
nachgehendes Schreiben an den Koͤnig zu

rucke .

Ob zwar wol ſonſt die Menſchen / wann „

ſie auffrichtig handeln / nicht fuͤr ſulpect
gehalten werden / ſo geſchicht ſolches doch / „

wann ſie ihr eigen Intereſſe beobachten.Da⸗

hero/ obſchon mein ſchuldiges Verhalten ge, „

gen Eu . Majeſtaͤt in vorigen Zeiten (wofuͤr „

ich bekenne / daß meine geringe Dienſte uͤber⸗ „

fluͤſſig bezahlet worden ) unmoͤglich ſatlici - „

ent iſt / bey Eu . Majeſt . eine geneigte Außle⸗⸗

gung meines Verhaltens zuwegen zubringen „

So

des Lords

an den
Koͤnig.

—————.

Churchhill

ö

Schreiben

I
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1688 .
„ ter Eu . Majeſt . ein Vortheil bleiben werde /

„ ; welchen ich zu keiner andern Zeit wuͤrde ge⸗

„ habt haben / nehmlich wann Eu . Majeſtaͤt
„ äund die gantze Welt zur Gnuͤge mit der Zeit
„ erkennen wird / daß eine hoͤhere Grund⸗Re⸗

„„ gul die Haupt⸗Urſache ſeye / welche mich

„ zwinge / meiner hefftigen Neigung / und eige⸗

„ nem Intereſſe Gewalt zu thun / Eu . Majeſt.
in einer ſolchenZeit zu verlaſſen / da deren At -

5fairen den genaueſten Gehorſam von allen ih⸗
„ ren Unterthanen / und inſonderheit deſſen/

dardurch die hoͤchſte Verbuͤndnuͤß/ die man

„ ſich einbilden kan / Eu . Majeſtaͤt verpflichtet
viſt / zu erfordern ſcheinet . Denn was ich ge⸗

„ zwungen bin zu thun / kommt nirgends her/
ͤals von dem was meine Religion von mir fo⸗
„ dert . ( wider welches ſich dann kein Menſch

„ ſetzen kan / und womit nichts / wie ich begeh⸗
„ret worden bin / kan verglichen werden . )

„ Der Himmel weiß / wie genau mein Ge⸗

M můth ſeine ſchuldige Pflicht gegen Eu . Maj .
„ in Acht genommen / biß dieſe ungluͤckſelige
„Anſchlaͤge ſich geaͤuſſert/ welche niemand als

eigennutzige und unbedachtſame Leute wider

„ das warhaffte Auffnehmen Eu . Majeſt . und

„ der Proteſtirenden Religion formirt haben .
„Undwiewol ich nicht laͤnger mit ſolchem ver⸗

einiget leben kan / auch dannenhero meine At⸗

fecten gaͤntzlich uͤberwinden muß/ ſo werde ich

„ doch allezeit / auch mit Gefahr meines Lebens /
und meiner Guͤther ( welches beydes ich Eu .

Majeſtaͤt ohne dem alles ſchuldig bin ) dahin
trachten / Dero Koͤnigl . Perſon / und Geſetz⸗
„maͤſſige Rechte mit ſo groſſem Ernſt / und

ſchuldigem Reſpect , als mir moͤglich ſeyn
vird / zu erhalten / als der ich ſtets verbleiben

werde .
Eu . Majeſt .

Unterthaͤnigſter und ver⸗

pflichteſter Unterthan
und Diener .

Churchill .

Solchergeſtalt befand ſich der Koͤnigje laͤn

ger je mehr huͤlffloß/ und verlaſſen / und weiln

uͤber diß ein kleiner Scharmüßel bey Reading
vorgefallen war / und des Koͤnigs Volck durch

ein Detachement von des Printzen Armee / aus

ihrem Poſten geſchlagen worden/ ſokonte er deſto
gewiſſer ſchlieſſen / daß er ſich auff die Ubrige nicht
wuͤrde verlaſſen koͤnnen : Muſte alſo auff ſeine/
der Koͤnigin/ und des Printzen von Wallis Si⸗

cherheit bedacht ſeyn : Und weil beſagter Prinz /
der groͤſſeſte Stein des Anſtoſſes war / als bemů⸗

hete er ſich am meiſten / denſelben ſicher aus En⸗

geland nach Franckreich zu fluͤchten . Man hat
ihn zwar nach Portsmuth gebracht / und ver⸗

meynt / die Engliſche Flotte ſolte ihn nach Franck⸗
reich begleiten ; es wolt aber der dord Dartmouth
in dieſes Begehren keines Wegs einwilligen / ſa⸗

—

2

—

—

Beſchrebung
So hofſeſcdoch/ daß nun zu dieſer Zeit un .

get / riethe ihr der Frantzoſiſche Graf von dal

zun / ſie ſolte ſich kranck ſtellen / damit ſie

Engelaͤndſſch/
5

7 — — — — — — — —
Wallis waͤre/ nie mand ſich ſolches unternehmeh
doͤrffte/ und daß man / wann er es nicht ſehe
nichts mit ihm zu thun habe / und war dannen⸗
herodieſer Fluͤchtling in dein allzuſichervermeyn,
ten Ort nicht ſicher ; weßhalben dann der w
Powis / deme der Prinz anbefohlen war / fin
Vorhaben beſt⸗ moͤglichſt verborgen / und weil
Portsmouth ſich ſchon auff des Printzen vonH⸗
ranien Seyten neigte/ als nahme er die Koͤſ.
gin/ die ſich inzwiſchen gefluͤchtet/ zuſammtih.
rem Sohn / den Printzen von Wallis / undfuͤhr,
te ſie unter einem Geleite von viertzig Mam / Sh,
durch ungebahnte Buͤſche und Waͤlder ben ül

Portsmuth uͤber Richemont nach Londen. So lihent
bald ſienun wieder daſelbſt angelangt / verlieſeſfe i

ihr Zimmer / und kame in des KoͤnigsGemach/
unter dem Vorwand / daß ſie das ihrige denn.

Printzen von Wallis geben wolte / indem ſte uͤey
zeugt ſeye / daß die Stadt Londen der ſicherſft
Platz dieſes Koͤnigreichs waͤre/ und ſeyeihr dan/
nenhero leyd/ daß ſie es nicht ſtetigs geglaubt . N.
lein die Urſach ihrer Wiederkunfft war mit nch
ten dieſer Vorwand / ſondern weil die Flotte /als
man ihr die Uberfahrt des Printzen augetragen /

obgedachter maſſen eine abſchlaͤgliche Antwor
ertheilet .

Des folgenden Tags um neun Uhr giengdie
Koͤnigin in den Pallaſt von Sommerſat / und

argwohnte ſchon jederman die vorhabendediſch
tung / als woran die davon Wiſſenſchafft 900
de Perſonen nicht mehr zweiffelten . Als nun

die Koͤnigin wieder zuruck nach Withal gegan

Leute von ihr abſondern koͤnte. Darauff legte r
ſich / nebſt dein Koͤnig zu Bette / Lauzunaber va /
blieb indem Vorgemach / biß er merckte / daßal
les / auſſer denen zur Flucht beſtimmten Perſaſ
nen / im Schlaff war /datrat er um r. Uhrnach
Mitternacht den 10 . 20 . Dec . in das Koͤnigliche
Schlaf⸗Zimmer / und ermahnte die Koͤntgin;

die Flucht zuergreiffen . Alsaber die Trennung
und der Abſchied des Koͤnigs/ und der Koͤnigi
in etwas ſchwer hergienge / ergriffauzun die Koſ
nigin bey dem Arm / und zohe ſie von dem Koͤ

nig ab / warffihreinen ſammeten Schlaf⸗Roch
uͤberden deib/ und fuͤhrte ſie du ch die Treppei
den Garten / allwo ſie den Mylord Peterboroug (
ſammt denen Frauen Powis und Stricklande
mit dem Printzen antraffen / welchen mehibe /
meldter Graf von Lanzun auff den Arm nahm 10
in die zur Flucht beſtellte Caroſſe / ſumuntdeſoleh
Koͤnigin ſtieg / und den Abſchied von Withuſſg
nahm; die andere Perſonen aber ſeßztenſich fuffi ,
ein bedungenes Schiff / und giengen nach börn
veſand / allwo ſie der Koͤnigin warteten . Ehe a
ber die Koͤnigin die Caroſſe noch erreichet halle
muſte ſie / weil es kothigt Welter / ziemlichkief
mit dem Lauzun durch den Koth twaden : Nichth
deſto weniger machte die Furcht / daß ſie ſolcheß
nicht achtete / ſondern uͤber Halß und Kopff dey

Caroſſe zueylete / mit welcher ſie dieſe Nacht ꝛe

gende; daß / wann er der warhaffte Printz von Meylen von Londen entfuhren / und ruhete der

———— — — Prink . —
——ů ——————ů——— ů —
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Denckwuͤrdiger Geſchich

PrindvonWalls ſtetigs auff des Lauzin
Schoß . Die Koͤnigin hatte nichts venCleyno⸗
dien bey ſich/ dannob ſie wol bey dem Auffbruch

fuͤnffzig tauſend Gutennes mitnehmen wollen /

verhoffe / ihr werdet ſolche Treu ferner gegen
mich verſpuͤhren laſſen . Ich / wiewol ich mir

keine Gedancken mache / daß ihr durch eu⸗

ren Widerſtand gegen eine außlaͤndiſche Ar⸗
hat es doc h der Graff von dauzun widerrathen /

mit beygefüͤgtem Vorwand / ſie ſollte ſich mit der mee / und verbitterte Nation euch in Gefahr
geben werdet / ſo hoffe ich doch/ daß eure vorige

35
mir geblieben / und getren geweſen ſind / und „

E

2

E

5

Geldlaſt nicht beſchweren/ ſintemal ſein Koͤnig

Gelds genutgzu ihren Dienſten haͤtte.
Es war aber dieſe Flucht nach Graveſand nit

ohne Anſtoß/ indem diezuſammenrottirte Bau⸗

ren dieſelbe auffhalten wollen / und vorgaben⸗
daß ſieRoͤmiſch⸗Catholiſche waͤren /diefuͤr jetzo

aus dem Koͤnigreich zu fluͤchten gedaͤchtenzdoch

hrachte ſie endlich das Glůück nach Graveſand /
allwo ſie ſich zu Schiff ſetzten. Und kam dar⸗

auff Morgens um 10 . Uhr die Nachricht / daß
die Koͤnigin wolzu Marget angelanget / allwo ſie
ſich in einFranjßoͤſe Kriegs⸗Schjff/welchesih⸗
rer dort erwartet / geſetzet haͤtte.

Indeſſen hatte der Koͤnig allen Officirern ſei⸗

ner Armee Ordre zugeſandt / ſich den 2r . Dec .

naͤßchOrbridge jenſeits Windſor zu begeben/ all⸗

wo Er ſich um 10 . Uhr einfinden wollte : War

aber in der That ein bloſſes Vorgeben / um deſto

ſicherer die vorhabende Flucht auszufuͤhren:
Woran um ſo viel weniger gezweifelt ward / die⸗

weil er des Nachmittags Ordre gab/ alle die

Brieffe wegen deß Parlaments / ſo noch nicht

weg waren / zuruͤck zu beruffen ; hierzu kam die

groſſe Deſertion , ſoman an dẽ Paͤbſtl. Nuncio ,

men / daß ich gezwungen bin / die Koͤmigin /
„ undmeinen Sohn / den Printzen von

Wal .

„ lis / wegzuſenden / damit derſelbe meinen

Feinden nicht in die Haͤnde gerathen moͤge/
„ iwelches / wofernſie laͤnger gewartet haͤtten/
„ gewiß wuͤrde geſchehen ſeyn. Ich bin auch

genoͤthiget/ fuͤr/ meine Perſon deßgleichen zu
thun/ und zu trachten / wie ich mich am beſten

„ Lerſichern koͤnne / in Hoffnung / daß es Gott

„ aus ſeiner unendlichen Guͤte gefallen werde /

„ dieſer ungluͤcklichen Nationen Hertzen mit

wahrer Treue und Ehre wieder zu beruͤhren.
„ Im Fall ich mich auff meine Trouppen haͤt⸗
ne verlaſſen koͤnnen/ wuͤrde ich zu dieſer Ex -

„ tremitat / worinnen ich mich jetzo befinde /

nicht ſeyn gebracht worden / ſondern zum we⸗

nigſten noch einen Schlag oder Stoß darwi

der gethanhaben . Indeſſen ob ich wol weiß/
daß unter euch noch viel getreue Maͤnner / ſo

wol Officirer als Soldaten / ſich befinden / ſo
wiſſet ihr eben ſowol / daß neben euch unter⸗

ſchiedliche andere GeneralsPerſonen und

„ andere von der Armeꝛ mir geſagt haben / daß
es keines wegs fuͤrmich rathſam waͤre/ mit
„ dem Printzen von Oranien zukriegen / viel

weniger mich als ein Haupt vor denſelben zu
ſtellen ; Als bedancke ich mich gegen E.Lund

10. biß 60 . Prieſtern / dem Canßler / und vie⸗ Uhr viel Volcks bey Hofe /
en

len andern verſpuͤhret :Und ließ endlich derKoͤ , andern fragte : Kommet ihr den Koͤmg noch
nig nachgehendes Schreiben an den Grafen von zum letzten mahle zuſehen . An dein Koͤnig aber

Feversham abfertigen : ſahe man / daß ſein Angeſicht verſtellet / und übel

„ Die Sachen ſind zur extremitaͤt gekom⸗ außſahe . Als er nun zu Nacht gegeſſen hatte /

b' riucipien dergeſtalt in euch gewurtzelt ſeyen /
daß ihr euch der Allociation und Verbin⸗ „

dungmit andern / und dergleichen ſchaͤdlicher „,

Dinge enthaltẽ werdet . Die Zeit drucket mich „

ſo ſehr / daß ich weiter nichts ſagen kan / als

James Rex .

Als der Lord Feversham dieſen Brieff em⸗

pfangen/ ſchriebe er im Namen aller Officirer
an den Printzen durch einen Trompeter / daß/
zu Folge des Koͤnigs Ordre , kein Krieg mehr
ſeye/ ſondern daß jederman das Gewehr nieder⸗

legte/ und nach Hauß kehrte . Ehe aber des Lords

Feversham Schreiben fortgeſchickt worden / war

der Mylord Regnelis im Nahmen der gantzen
Armee ſchon voraus gegangen / Se . Hoheit zu

erſuchen / dieſelbe unter ſein Commando zu neh⸗
men ; geſtalten dann die Offictrer ihre unterha⸗
bende Mannſchafft dem Printzen zugefuͤhret/ die
aber / ſo die Waffen niedergeleget

/ ſolche wieder

— — —
16 88.

zu des Printzen Dienſt ergriffen haben .
Hierzwiſchen machte der Koͤnig leichfalls

Anſtalt ſich zu retiriren / und war damals um 7.

brachte ihm der Lord Midleton um 10 . Uhr
Brieffe von denen Herren Deputirten deßPrin⸗
tzen / welche ihn wegen Sr . Hoheit guter Nei⸗

gung / zu tractiren / verſicherten ; denen der Koͤnig
geantwortet : Das iſt ſehr gut / Nylord /
Morgen um 9 . Uhr wil ich auff euer

Anbringen antworten . Hierauffgieng der

Koͤnig / nachdem er zuvor Abends um 9. Uhr
ſein Siegel abholen laſſen / um 11. Uhr zu Wit⸗

thal zu Bett / und hatte der Hertzog von Northũ⸗
berland die Wacht / ſtunde aber des Morgens
um 2. Uhr wieder auff / gieng hernach mit einem

kleinen Boot mit vier Rudern unter Begleitung
nur wenig Perſonen weg / und als den 1 . 21.
Dec . Morgens um Uhr / gleich wie er befohlen
hatte / ſein Kammerdiener kam / und ſich dem

Bette naͤherte/ ſo fand er niemand drinn .

thal an ſelbigem Morgen ruchtbar worden/ ſind
acht Biſchoͤffe und bey neunzehen Weltliche

Lords auff Gildhall erſchienen / welche mit dem

Lord Major / und den Aldermaͤnnern von 10 .

Uhr Morgens / biß Abends um 4 . verſamlet ge⸗

weſen/ und ſich aller Authoritaͤt und Gewalts /

mit Außſchlieſſung der Staats⸗Secretarien /

angenommen / auch einen Schwerdt,Traͤger
nach dem Tour geſendet / und den Lieutenant

Alleandere:Officirer und Soldaten die bey

— — ůů

Stkelton erſuchen laſſen / zu ihnen zu kommen /
und

von denen einer den aus

So bald nun des Koͤnigs Netlrade in Wit ,
A

Deroͤnig
retirirt ſich

dem

Reich .

nſtalten
nach des

Koͤnigs
Flucht .

U

ö
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und dem Auffſeher die Schluͤſſel zugeſtellet .

berg erſuchten / mit dem Mylord Lucas nach

dem Tour zu gehen/ und ihn zum Gouverneur
deſſelben zu verordnen / um ſelbigen fuͤr ihre

Lordſchafften zu bewahren / welches auch mit

der gantzen Stadt Vergnuͤgung alſo vollzogen
worden . Uber dashaben die Geiſt⸗ und Welt⸗

Oranien eine Advis zu uͤberbringen/ darinnen

ein Berichtvon des Koͤnigs Retirade / und ih⸗

vier Aldermaͤnner / und acht gemeine Raͤthe er⸗

zu præſentiren / und ihn in die Stadteinzula⸗

den . Die Declatation aber / welchedie dords

herauß gegeben / lautet alſo :

„ Welt kund und offenbahr ſeyn / daß wir bey

„ dieſen hoͤchſt gefaͤhrlichen Conjuncturen

„fuͤr die Proteſtantiſche Religion / Geſetze und

„Freyheiten dieſes Koͤnigreichs / ingleichem

„ nicht anders gemeynt / als wuͤrden wir / nach⸗

dem der Koͤnig ſeine Proclamation publi -

„ ciren / und ſeine Circular Brieffe zu einem

„ koͤnnen . Nachdem aber Se . Majeſt . ſich

„ Anſtifften / und ſchaͤdlichem Rathſchlag ſol—

„ cher deute / welche Feinde unſerer Nation und

E

„ ſten/ dieeine ſo lange Zeit die Oberhand ge⸗

8⏑⏑2

82

2

A

„ment zu erhalten / in welchem wir unſerer Ge/ſen in der heiligen Erwartung / die wir von ;

y ſete / Freyheiten / Guͤter und Rechten verſichert den Edlen / und dem Volck von Engeland / „

„ Wir zweifflen nicht / es werde vor aller

„ fuͤr die Guͤter und Rechte der Unterthanen

„ ſehr eiferig Sorge tragen . Und haͤtten wir

freyen Parlament ausfertigen laſſen / in Er⸗

„ wartung dieſer Verſamlung ruhig bleiben

„ äaus dem Reich begeben / ſonder Zweiffel aus

„ Religion ſind ; Als koͤnnen wir / unſerer
„ Schuldigkeit gemaͤß/ bey dieſen Drangſa⸗

len / in welche die boͤſe Anſchlaͤge der Papi⸗

„ habt / dieſe Koͤnigreiche elendiglich eingewi⸗

„ ckelt haben/ nicht ſtill ſizen : Und haben dem⸗

„ nach einhellig beſchloſſen / uns bey Sr . Ho—

heit / dem Printzen von Oranien anzumel⸗

„ den / als welcher aus groſſer Gewogenheit
zu dieſen Koͤnigreichen / und mit ſo ſchweren

„ Koſten / auch groſſer Gefahr ſeiner Perſon ſich
unterſtanden / uns( indemer zu Verſchaffung
‚eines Parlaments allen moͤglichenFleiß an⸗

„ gewendet ) aus der uͤber unſern Haͤuptern die Geſetze und Freyheitendleſer Koͤnigreiche

ſchwebenden Gefahr deß Pabſtthums / und der feſt zu ſtellen / auff ſothanen ſichern und war⸗

„ Sclaveren / mit ſo wenig Blutvergieſſung zuhafften Grund / daß es nicht in der Macht

erlͤſen. Dieſem nach ſo erklaͤren wir duͤrch eines Fürſten hinführo ſtehen ſoll / das Pabſt,

dieſes gegenwaͤrtige/ daß wir Sr. Hoheit mit thum und die Tyranney einzufuͤhren.
aller unſerer Macht beyſtehen wollen / ſobald

ſolches geſchehen kan / ein dergleichen Parla , ſeins , ſind wir daher nicht mißleitet getbe—

Beſchreibung
1688 . und die Schluͤſſel mitzubringen . Es hatte aberber ] werden koͤnnen; inſonderheit damit die Kirche,

ſelbiger den Tour ſchon des Morgens verlaſſen /

liche dords den Lord Pembrock / Waimouth wiſſerung aller Jeſuiten / und Roͤm. Pfaffen / „

Culpeper / und den Biſchoff von Eli / als Depu⸗ ſo in dieſen Staͤdten / und ſelbiger Gegend ſich ,

tirte des Raths verordnet / dem Prinzen von auffhalten / ſch zuverſichern .Unim Falles no ,ͤ

ren Verrichtungen enthalten war / mit Erſu⸗ fuͤgen koͤnnen/ ſo wollen wir hierzu jederkeit „

chen / daß Se . Hoheit ſich ſchleunigſt nach Lon⸗ bereit und willig ſeyn / und nach Gelegenheit „

den begeben moͤchte. Wie dann auch die Stadt ſolches ins Werck richten helffen. „
f

waͤhlet / dem Printzen gleichfalls eine Addrelſe hatte derſelbe / vermittelſt einer broclama ien ,

U

Gefahr / ſowol zu Waſſer als zu Lande/ der

von Engeland / und insgemein dieProteſtiren⸗
de Religion unterſtuͤtze und zur Wolfahrt der

Dieſer brachte dieſelbe unverzuglich nach Gild⸗Regierung in dieſen Koͤnigreichen / auch zum

hall / und praͤſentirte ſie denen verſammleten Beſten derjenigen Printzen und Staaten die

Lords / welche den Ertz⸗ Biſchoff von Cantel⸗ hierinneninterellirt ſind / befeſtigetwerde. In⸗

Engelaͤndiſch

9e5

deſſen wollen wir / ſo viel moͤglich/ dahintrach,
ten/ den Frieden zwiſchen den zweyen groſſen

und volckreichenStaͤdten / onden und Weſt
Muͤnſter/ ſam̃t ihren Vorſlaͤdten/ und nahe 15
dabey gelegenen Orten zu erhalten / unddeſſen ö
durchEntwaffnung derPapiſten / undVerge⸗ 0

thig iſt / daß wir zu Fortſetzung dieſes großmu ,
thigen Vorhabens Sr . Hoh . noch etwas bey, „

Ehe nun derPrintz ſich nacher donden erhobo/ſg

gierung veꝛdaͤchtige Perſonen wehrloß zu machẽʒ
und inſonderheit erklaͤrte er / daß alle Catholiſche /
ſo in offentlichen Waffen wuͤrden befundenwer⸗

den / oder die Gewehr in ihren Haͤuſern haben/
oder ſich in einigem Civil - oder Militait . Anſt

wider die bekandte Geſetze des Landes wuͤrdenge⸗
brauchen laſſen / fuͤr Raͤuber / Freybeuter / und

nicht als Soldaten und Edellente ſollten tracll

ret / ſondern dieſelben der Dileretion der Sol

daten uͤberlaſſen werden . Die Declatation

hiervon lautete folgender maſſen :
Wir haben in dem Lauff unſers gantzend⸗

bens / und inſonderheit durch die appareme ,

Wir unſere Perſon unlaͤngſt unterworffen /

der gantzen Welt ſolche hohe und ungezweifelte
Proben unſers feurigen Eifers vor die Prote ,
ſtantiſche Religion gegeben / daß wir vollkom⸗

mentlich vertrauen / daß kein wahrer Enge⸗
laͤnder und auffrichtiger Proteſtant den ge⸗

ringſten Verdacht an unſer feſtgeſtellten Ke⸗

lolution faſſen und hegẽ kan / lieber unſer aller⸗

theureſtes Blut vergieſſen zu laſſen/ undin dem
Anſchlag uinzukommen / als nicht fortzulfah⸗
ren in dem geſegneten und glorieuſen Deſ⸗
ſein , welches wir durch die Beguͤnſtigung
des Himmels ſo gluͤcklich angefangen/ Enge⸗
land / Schottland und Irꝛland / von der

Sclaverey und dem Pabſtthum zu erretten /

uñ in einem freyem Parlament die Religton /
SSSEE...T

Zu deſto füglicher Außführung dieſes Del .
7

mit

160)

00%

ſchien
allen Bedienten und Officianten gebotten / glleſdenflg
Catholiſche / und andere der Sicherheit dieſerdee 0Hehacht

h .

ν



ce. Senckwuͤrdiger Geſchichten .

7700 ut uns / in der Securtäͤt ihrer Religion / eigenerCivil - oderMilitar Emplojuntereint, „ 1688 .

enſ ' dReſtitution der Geſetze
ie

Wleder⸗ gerley brætext , wider die bekante Geſetze des „ 1
der Keſtitution der Geſeße / und die gerley ext , I

55
bringung der Privilegien zenommenhacten: Landes / mit denenſoll durch uns und unſere „ WNJN

Nachdein eine groſſe Menge von allerhand Macht nicht als mit Soldaten und Edelleu⸗ „ 1406 I

Sorten und Qualitäͤten ſich bey uns einge , ten / ſondern als mit Raͤubern / Freybeutern „ 67 %%J %, %

funden / und andere / dieweit von uns entfer / und Banditen verfahren werden / und ſollen „ 0 60
net / die Waffenergrieffen / und ſich vor uns incapabel ſeyn / Quartier zu bekommen / ſon⸗ 5

erklaͤret / und welches wir nicht unterlaſſen dernvolltg der Dilcretionunſerer Soldateſca „,

können / inſonderheit zu melden / ſind in der uͤberliefert werden . WN

Armet / welche geworben war ein Werckzeuge . Wir erklären ferner / daß alle Perſonen / N

„ zu ſeyn/ die Selaverey und das Pabſtthum die einiger Maſſen werden beſunden werden /
elnziufüͤhren/ durch die ſonderbare Vorſehung behülfflich zu ſeyn / ihnen zu alültiren / oder „,

——

*

GOtkes / viel / ſo wol Offtcirer als gemeine dieunterihrem Comwando marchiren wer⸗ „

Soldaten / durch ſolche zarte Empfindung ih⸗ den / oder ſich zu ihnẽ verfügen / oder unterihrer „

rer Religion und Ehre und wahrer Liebe ge⸗ unrechtmaͤſſigen ? ommiſſion oder Autoritaͤt „

genihrVatterland getroffen worden/ daß ſie ſtehen/ angeſehen werdenſollen/ alsHandthaͤn „,

bereits den unrechtmaͤſſegen Dienſt / worin⸗ tig an ihren Miſſethaten / Feinde der Geſetze „

„ nen ſie verwickelt waren / verlaſſen / und zu. undihres Parlaments . 0,L %

„ uns uberkommenſind / und uns volle Verſi⸗ U . nd nachdem wir ſonderlich informiret „, 0%½%

0 cherung gegehen 8055 „ —
— worden / daß eine groſſe Menge gewaffneter

h daß ſie gewiß ihrem Exempelnac 0 Jeuwer⸗ Papſſten ſich unlaͤngſt nach Londen und „ 66Æů⁵8BͤÜ%

910 den/ ſo bald als wir nur mit unſerer Armee Veſtmünſter iind angräͤnzende Oerter bege, „ 60ů

510 werden genãhert ſeyn ſie zu empfangen / ſon ben / allda ſie ſich auffhalten / gleichwie wir „

15 der Gefahr præveniret oder verachtet zu wer⸗ Urſache haben zu vermuthen / nicht ſo ſehr „
110

den . um ihrer eigenen Sicherheſt willen / als aus „
o 4 iFodieſegr E 22 K

„ ene dieſes vecht⸗ einemm böſen und barbartſchen Dellein einen „

„ maͤſſigeund nothwendige Dellein⸗ worinnen gelſperatenAnſchlag wider die beſagte Stͤͤdte „

u wir uns vor die offentliche Sicherheit undEr ,
umd Eintvohner derſelben zu unternehmen / „ %

8 oſor Nati maelaſſen / 0 0 1 2 I. 1

böſung dieſer Nation eingelafſen⸗ Bfeeze durch Brand / oderdurch eineploͤßliche Maſ⸗ „
1

„ ins Werekſezen maͤgen; ſiurd wir entſchlofe faere / oder durch die alle beyde / oder ſonſten „

en mit alem moͤglichen Fleiß zu befordern / deſto beſſer bey der Hand zu ſeyn/ ſich mit ei ,

W 1 e Be R nem Corpo Frantzoͤſiſcher Trouppen zu ver , „

„wwerden mag/ und ſothane Frͤllminat l 725 s
msalich iff/

dem Koͤnig achultret / und alles erſt auff ei. einigen/ dißbeſtimtſind/ woes moͤglichift
in 55 1

5 255 Sfigelonnd zu landen / welches von dem Fran⸗ „, A¹
nen ſolchen Juß nach dem Gefetz feſt geſtellet /

oſiſchen Koͤnig durch das Interelle und „

daß uns durch der ganten Dation billche ] Macht der Jeſinten procurirt iſt / in Voll , „ 15

„ Kalon und Urſache mag gegeben werden / zu führungderBuͤndnüß / worinne auff Iotti - „„ 94

glauben/ daß der Koͤnig dißomrtiſt / zu ſol . gulon und Antrieb dieſerſchaͤdlichſtenSooie „ 7440%

chen noͤthigen Condelcentien an ſeiner Sey⸗ taͤt Seiner Aller⸗Chriftlichſten Majeſtaͤtmit „
J

teil kommen / die allen eine vollkommene Sa⸗ einem ſeiner benachbarten Printen von der „ 5

tisfactionund decuritaͤtgeben / und den Koͤi Communiongetretten / zu der aͤnſſerſten Ex = „ 10
nigund dasVolck noch einsgluͤcklichmachen

ſtirpation und Außrottung derProteſtanti⸗ „
3

moͤgen . Und damit wir dieſes alles effectui , ſchen Religion aus ERuropa . Wiewol wir „„
J0

rken moͤgen / auff eine Weiſe / die meiſt mit Verhoffendaß wir ſolche kraͤfftige Sorge ge⸗ 0 15
unſererguten Neigung uͤbereinkommet / und

lragen / das eine zů verhůten / unddem andern „ 1

Poesmoͤglichtft ohne eintge Blutvergieſſung ⸗
zu Huͤlffezu kommen / daß wir durch GSOttes „

außgenommen der verfluchten Crimigal⸗ Beyſtand nicht zweiffeln koͤnnen/ wirwerden „ % .
7

Perſonen / dieihr Leben rechtmaͤſſiger Weiſe[ alle thregottloſe Unternehmungen und Del . „
verbuͤhret/ wegen Verachtung der Religion] [ ſeinend rſtaͤnben

undUnterdruckung der Geſetze ihres Vatter⸗ 18 W

landes/ ſo erachten wir für Rathſam zuerklaͤ⸗ Gleichwol koͤnnen wir nicht unterlaſſen / „

ren / daß / gleichwie wir keine Gewalt an jeaus dem groſſen und zarten Intereſſe, welches »„

tnand pflegen wollen / als nur zu unſer eige/wir haben das Volck von Engeland und in⸗ „

nen noͤthigen Defenlion ,alſo wollenwirauch] ſonderheit die groſſen und volckreichenStaͤde 5, JN

nicht zulaffen / daß einige Gewalt geuͤbet wer⸗tezu behuͤten fürdergrauſamen Wuͤterey und „ 60

05de / auchnicht aneinem Papiſten / jedoch mit blutigen Rachen der Papiſten / zu erfodern 55 J

Vorbehalt / daß er an einem ſolchen Ort / oder ſund zuerwarten / von allen LordsLieutenan , J4J %

Ieéà in ſolchem Zuſtand und Umſtaͤndlichketten ten Deputirten , Leutenanten und Frick ,

Iese geflinden werde / wle die Geſetze erfordern. de⸗Richtern / Lord⸗Major“ Maſoren “ „ 66A00
UWeiker haben wit reſolviret underklaͤret/daß Sheriffs / in allen reſbectios Grafſchaff %%%%

Iàalle Papiſten / die in offentlichen Waffen wer, ten “ groſſen und kleinen Sraͤdten ven „
K

eekRdengefunden werden / oder mit Gewehr in ih. Engeland / inſonderheit der Grafſchafft „„ 111

LenHaͤnſern/ oder an ihren Perſonen / oder in Middelſex / und den Staͤdten Londen „ 1 &
Ä— TbeatriFncopæl Dreyzehender Theil⸗ Aaa enee
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1688 .

Cantzlet
Jafft ey

Tour ge⸗
bracht .

wird in den

„ und Weſtmuͤnſter und den angraͤntzen⸗
„ den Orten / daß ſie alsbald entwaffnen /
„ und ſecuriren / gleichwie ſie Vermoͤge der Ge⸗

ſetzezu thun ſchuldig ſind / in thren reſpectivs
„Grafſchafften / Staͤbten und Jurisdiction

alle Papiſten / welcherley ſie auch ſeyn/ als

Perſonen / die zu jederzeit / beſonderlich aber

„ nun / hoͤchſt gefaͤrlich ſind / vor den Frieden

„ und Sicherheit der Regierung / auff daß nicht

„ allein alle Macht boͤſes zu thun von ihnen ge⸗

„ nommen / ſondern auch die Geſeze / welche die

„ groͤſſeſte und beſte Securitaͤt ſeyn / ihre Krafft

„ wiederum ergreiffen / und genau exequiret

„ werden moͤgen .
„ Und wir erklaͤren deßgleichen hieneben/

„ daß wir beſchirmen und verthaͤdigen wollen

„ alle diejenigen / welche unerſchrocken/ dieſe

„Pflicht und Gehorſam gegen die Geſetze zu

„ erweiſen / ſeyn werden / und anlangend die
„Magiſtraten und andere / von was Condi -

„ tion die auch ſeyn / welche refuliten und ſich

„ wegern werden / uns beyzuſtehen/ und aus

„ Gehorſam gegendie Geſetze vigoreus zu exe⸗

„ cutiren / was wir von ihnen erfordert haben/
„ und ſich bey dieſen Conjuncturen verleiten /

oder von ihrer Pflicht abſchrecken laſſen / die

Beſchreibung engelaͤndiſche

meldter Canzler nachgehends viel Sachen/ be⸗
treffende den Printzen von Wallis / und die
naue Verbuͤndnuͤß und Alliautz zwiſchen 105
Koͤnigen von Engeland und Franckreich / mehr
als man von demſelben vermuthet / geoffenbaret
Maſſen auch der Original - Tractat beyderK
nige / zu Vertilgung der Proteſtanten / in W5ü
geheimen Cabinet des Grafen von Sunderland
unter deſſen Schrifften gefunden / und mit nach
folgenden Puneten producirt worden .

Erſtlich / verſpricht Se . Majeſt . von Groß⸗

U

Franckreich dahin zu korciren / daßer / zuFolgel

tenſionen und Rechte / ſo er an die Cron Spg⸗
10

nien zu haben vermeynet / ſichverzeihen ſolle; Un,
ter welchem Vorwand alsdann der Koͤntg von

Franckreich rechtmaͤſſige Gelegenheit uͤbekom,
men wuͤrde die vereinigte Niederlande offentſih
mit Krieg zu uͤberziehen .

II . Verpflichtet er ſich/ daß er ſelber auch pa

Politique , und mit guter Manier eine Gelegen,
genheit ſuchen wolte / ſolche Alliantz zu brechen/

„ wollenwir achten / als die groͤſſeſten und unehr⸗
lichſten / ſchaͤndlichſten Lbelthaͤter unter al⸗

len Menſchen / fuͤr Verraͤther der Religion /
„ der Geſetze und des Vatterlandes ; und wir

„ werden nicht ermangeln / mit ihnen auch al⸗

„ ſo zu handeln / indem wir entſchloſſen / von

„ ihnen zu erwarten und zu fordern das deben

„ eines jedweden Proteſtanten / die alſo um⸗

„ kommen moͤgen/ undein jegliches Hauß / wel⸗

„ ches durch ihre Verraͤtherey oder Zaghafftig⸗
5„ keit verbrant oder zernichtet werden wird .

Wilhelm Heinrich / Printz
von Oranien .

Durch Sr . Hoh. ſpecial -
Befehl .

C . Huygens .

*⏑

Gegeben unt er unſer Hand und

Siegel in unſerm Haupt ⸗

Quartier zu Scherburn ⸗Ca⸗
ſteel / den 8. Dec . 1688 .

Hierauff hat D. Oates , welcher ſo vielmahl
an der Pillory geſtanden / und hinter einem Car⸗

ren gefuͤhret/ und gegeiſſeltworden / eine ſchleuni⸗

ge Erloͤfungſeiner langwuͤrigen Hafft erlanget .

Hingegen wurden taͤglich unterſchiedliche Rath⸗
geber des Koͤnigs ontdeckt / und gefaͤnglich ein⸗

gezogen / unter denen man auch den Cantzler

Jaffrey / welcher in einem Bootsmanns⸗Kleid

nach Hamburg durchgehen wollen / und daruͤber

ertappet worden / in einer Gutſchen nach dem

Tour gebracht / da unterdeſſen der Poͤbel ihm
viel tauſend Schmaͤhworte und Fluͤche zugeruf⸗

fen / auch die Weiber ihre Rache nicht bergen
koͤnnen / ſondern mit Ruthen auff die Caroſſe ge⸗

ſchlagen / mit dieſen Worten : Gedencke an

und wann ja ſolches nicht fuͤglich geſchehen kon,

te / ſo viel ſchwaͤre Prætenſiones und Forderun ,
gen auffs Tapet zu bringen / worein die Hollane
der nimmermehr willigen / dem Koͤnig von En

geland hingegen Gelegenheit geben wuͤrden/ gls⸗
dann conjunctim , und mit geſammter Hond
wider ſie zukriegen .

III . Verſpricht er dem Koͤnig in Franckttic
jederzeit mit ſechtzig Kriegs⸗Schiffen / davonne ,

biß achtzig Stuͤck Geſchuͤtz / zwantzig andere von

viertzig biß ſechtzig / und acht und zwantzig Schif
fe a zwantzig biß ſechs und dreyſſig fuͤhren/ neben
zwantzig tauſend Mann zu Roß und Fuß nl

Huͤlffzu kommen .

IV . Nachdem nun erſterwehnte drey bun⸗

cten geſchloſſen und ratilicirt worden / ſollen ſt

fort beyde Partheyen denen Oſt und Weſt Il
diſchen Compagnien ſolche ihre Freundſchaff
eroͤffnen/ und der Commercien halber noͤthig
Ordre ſtellen / welcher Geſtalt die Unterthaͤllen

beyderſeits Koͤnigreiche / ſo wol auß⸗als inneſ⸗

halb derſelben / ſich gegen einanderzn bezengeh

und zu betragen haben .
Im Gegentheil verpflichtet ſich Seine Mel

Chriſtlichſte Majeſt . in Anſehung der vorgegan.

genen Articul /

1. Dem Koͤnig von Engeland 6. Millonch

Dußplonen/ oder GoldLuiſen außzahlen zulaſſen
wie auch demſelben / nach Unterdruckung dei

Parlaments / zum Souverainen Koͤnig von

A Schott ⸗und Irꝛland zu ing⸗

hen .

II . Im Fall ſolches Vorhaben durch Un.
glůͤcks⸗ Fall fehl ſchlagen / und Seine Brikall

niſche Majeſtäͤt / gleichwie es ſeinem Vatler di

gangen / unglůcklich ſeyn ſolte / ſo verſprichkde

Koͤnig in Franckreich/ auff eigene Untoftenhue
mit

EII00
Oates , Jehanſon und Dangerfield . Eshat er

I

Britannien dem Aller ⸗Chriſtlichſten Kon W0
daßer mit denen General - Stgaten eine Deten . hnWIIAI
ſiv - Alliantz machen wolle / um den Koͤnig inſEe

der Aachiſchen Friedens ⸗Tractaten / aller Urr. Uinb,

Jol
des
160

td
Fl

ff
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uſcen
Enin d, hlentlẽ Fui g0. ſahebes von des Köͤnigs Abraͤiß erhalten / als ſchon das
di ,

lkonden. gemeineVolck berathſchlagete / wie ſie ſich an de⸗
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dugöna, Der Koͤnigaber / welchereben den Weg/ wel⸗
n ſel⸗chen di
Flucht

ä — —

Geſchichte .

mit fünffzig tauſend Mann beyzuſtehen / auch
noch mehr baar Geldherzuſchteſſen/ damit er ihn

von allerhandgefaͤhrlicherAuffruhr befteyen/ und

heydezu ihrem Zweck gelangen koͤnten .
5

il . Wann es aber gluͤcken ſollte/ daß der Koͤ⸗
nig in Engeland zu einem abſoluten Heren wuͤr⸗

de gemacht ſeyn / ſo promittiret dieſer noch wei⸗
ter / aller Prætenſionen auff Franckreich die
man etwan gehabt/ oder noch haben koͤnte / ſich

auff erwig zu verzethen/ undzu dem Endedie drey
gllien aus dem Engliſchen Wapen hinweg zu

Mes waren die Alllantz Puncten zwiſchen
denen Eronen Franckreich und Engeland .

Indeſſen hatte man zu Londen kaum Zeitung

nen Papiſten (inderen Haͤuſern man hernach

nach S. James zu kommen / einladen / ihme frey

— —
Denckwuͤrdiger Geſchichten . 566

ſchickte erden Hn . von Suylenſtein dem Roͤnig 165 7.

entgegen / mit demErſuchen / wiederumzukehrenz
der Koͤnig aber / ſo einen andern Weg genom̃en /
und des ged. Herꝛn von Suylenſtein verfehlet /

kame ſo fort zu Withal an / und ſchickte den Lord
Feversham an denPrintzen / und ließ denſelben /

ſtellend / eine ſolche Suite , und ſo viel Volck / als

ihme beliebig/ mitzubringen . Es hielte aber der

Print / und die anweſende dords nicht fůr rathſa /
dieſe Invitation anzunehmen / wol aber / daß der

Print folgenden Tags in der Stadt ſeyn ſolte .
Weil man nun gern geſehen/ daß der K onig au⸗

ſerhalb der Stadt Londen ſich auffhalten moͤchte/
ſo erwaͤhlte man das Mittel darzu / daß derKoͤnig
moͤchteerſucht werden / ſich ſelbſten auff eine Di⸗

ſtantz von Londen zu entfernen / und wurde ihme
der Hertzogin von danderdalen Hauß / Ham ge⸗

etlich tauſend groſſeMeſſer und Carbiner ange⸗

troffen ) raͤchen moͤchten; welches ſie dann mit

Niederreiſſung der neuen Capell zu Lincolms⸗

Insfield angefangen / folgends am Wilthauſe /

welches des Span . Ambaſſadeurs Reſidentz / ein
gleiches veruͤbet / und allen in der Capell vorhan⸗
denen Zierath / ſam̃t einer groſſen Menge ſcho ,ͤ
ner Buͤcher und Schrifften verbrant , Hierbey
haben ſie/ nebſt des Ambaſſadeurs Silber / Geld /
Jubelen und andern Koſtbarkeiten / auch viel

dahin / als an einen ſichern Ort / gefluͤchtetes Gut
bekommen . Von dannen giengen ſie nach der

Capelle S. Johns bey Suntfield / riſſen ſelbige
alch darnieder / und verbranten des Catholiſchẽ
Buchdruckers ſeine gantze Druckerey mit aller

Zugehoͤr. Nach dieſem galte es der Capelle in di⸗

meſtreet/ und muſte ſelbige/ neben noch einer an⸗

dern/ ebenfalls daran . Hierauff giengen ſie wei⸗

ter nach des Paͤbſtl. Nuncii Quartier / weil aber

daſſelbe ledig/ und mit Salvaguardi verſehẽ war /
haten ſie kein uͤbels / ſondern begaben ſich nach
der Stadt / und droheten/ allePapiſtiſche Haͤuſer
niederzureiſſen ; wiewol ſie die gute Vorſorge der

Buͤrgerſchafft noch in der Guͤte voneinander ge⸗
bracht / und man ſich ſehr verwundern muͤſſen/
daß dieſes unbendige Geſindlein dannoch keinen

blutigen und grauſamen Mord begangen . Auch
hat man hernachdem Spaniſchen Ambaſſadeur
ſeinen erlittenen Schaden nach Muͤglichkeiter⸗
gantzet . Dergleichen Muthwillen iſt auch an der

Behauſung des Euvoyẽ von Florentz veruͤbet
worden .

en dieKoͤnigin ben ihrer Flucht ergriffen / neh⸗
me wollen / ward zu Feversham in einemRuder⸗

Doeet/ wegen entſtandenenSturms und Unge⸗
ſtuͤmme/ den 16. Dec. angehalten / und nach Ro⸗
cheſter gebracht / dahin man auch des KoͤnigsCa⸗
rſt und Bediente geſchickt/ im denſelben nacher
donden einuholen . Weilen aber der Printz /ſo

damalszuWindſor ſich auffhielte / Willens war /
ſich nacher Londen zu begeben / und nicht fuͤr
rathſam erachtete / daß bey gegenwaͤrtigen Con- ⸗
ſuncturen derKoͤnig und Er / auff eine Zeit und

nant / vorgeſchlagen ; zu welchem Ende dann fol⸗
gende Schrifft auffgeſetzet wurde :

Es wird hiemit der dord Marquis vonHal, „ Commiſ -

lifax / der Graf von Schrewsbury / und der „
lon dreyet

Lord la Mere erſucht / dem Koͤnigzu hinterbrin, „ Lords .

gen/ daß zu Erhaltung des Ruheſtands in der „
Stadt / und vornemlich ſeiner eigenen Perſon / ,
fuͤr gut ſeye befunden worden / daß er ſich na⸗ „
cher Ham begebe/ allwo er durch die Garde ſol⸗ „
le bedient / und von ſelbiger wider allen Ge , „
walt und Anlauff beſchuͤtzet werden . Gegeben „
zu Windſor / den 17 . 27 . Decembr . 55

Printz von Oranien .

Dieſe Schrifft zu uͤberbringen/ wurden von
dem Printzen drey Lords ernennet / dabey aber

geſchloſſen/ daß / ehe ſie dem Koͤnig behaͤndtget
wuͤrde / alle Poſten zu Withal durchdes Prin⸗
tzen Guarde ſolten beſetzt werden / um die Un⸗

gelegenheiten / ſo alsdann /wann von zweyen ver⸗

ſchiedenen Herren Gardes ſich zugleich darin

befinden ſolten / entſtehen moͤchten / zu vermei⸗
den ; maſſen / alles andern zu geſchweigen / des

Koͤnigs Perſon ſelbſt dardurch leichtlich in ein ⸗

oder andere Gefahr gerathen koͤnte .
Man hatte getnuthmaſſet / daß beſagte Withal

Guarde des Printzen des Abends um 8. Uhr wird durch
zu Londen wuͤrde angelangt ſeyn/ allein es be⸗desPrintze

gab ſich / daß es ſchon uͤber 10 . Uhr war / als ——
ſie daſelbſt ankame : Sie wurde von dem Gra⸗

fen von Solms commandirt / und hatte viel

zu ſchaffen / biß ſie die Koͤnigl . Guarde / auß
Withal zu weichen dilponiren konte/ alſo daß
es ſchon 1. Uhr geweſen/ da die Lords ſich in

dem Stand geſehen / ihre Bottſchafft verrichten

zu koͤnnen . Damit ſie aber dieſes Werck mit

allem geziemenden Reſpett und Ehrerbietung
angreiffen / undden Koͤnig mit einer dergleichen .
ſo unverſehens anbringenden Commiſſion

nicht beſtuͤrtzt machen moͤchten/ ſo ſchickten ſie
vorher jemand von ihren Leuten an den Lord

Midleton / des Koͤnigs vornehmſten Staats⸗

Sectetarium , mit nachfolgendem Billet :
aneinerley Ort ſich beyſammen finden ſollten /

bearti Europæi Dreyzehender A 64 ij Es
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1688 .

Billet an

den Lord

Godel⸗
phin .

Vortrag
der Lords
an denKoͤ⸗
nig .

Oerſelbe
will ſich
nacherRo⸗
cheſter be⸗

geben .

Der Printz
bewilliget

ſolches .
.

— —

576

—

zuruck / mit V

„ Es iſt eine Bottſchafft von dem Printzen

„dvonOranien an Ihr . Koͤnigl. Maj. abzule⸗
„ legen / ſo von groſſer Wichtigkeit iſt ; dan⸗

„ nenhero Wir / ſo dieſelbe zu verrichten befelcht
„ ſind / hiemit das Anſuchen thun wollen / um

äalſobald vorgelaſſen zu werden ; und verlan⸗

„ gen dahero zuwiſſen / wo E. Lordſchafft an⸗

„zutreffen ſeye / damit wir introducirt werden

koͤnnen .
Der Lord Midleton gab dem Botten zur

Antwort / daß er ſich an der Stiegen der Garde⸗

Kammer wolte finden laſſen /um die dords zum

Koͤnig hineinzu fuͤhren .
alſo hin verfuͤgten/ und beſagten dord an dem be⸗
ſtimten Platz antraffen / wurden ſie von ihme
zum Koͤnig/ der ſich zu Bett befande / hinein ge⸗

fuͤhret.

Wie nun ſelbige ſich

Nachdem ſie darauff ihren Vortrag

gethan/ und ſich entſchuldiget / daß ſie Ihr . Maj .
zu einer ſo ungelegenen Zeit beunruhigten / uͤber⸗

reichten ſie ihme die von dem Printzen ihnen
auffgetragene Commiſſion . Worauff der Koͤß

nig / als er ſie geleſen / vermeldet : Er wollte ſich
alſo darnach richten .

Die Lords fiengen darauff an / Vermoͤg der
gegebenen Inſtruction , Ihr . Koͤnigl . Majeſt .
unterthaͤnigſt zu erſuchen / Sie wollte Ihro ge⸗

fallen laſſen / DeroAbraͤiſe alſo zeitlich anzuſtel⸗
len / damit ſie gegen Mittag zu Ham ſeyn koͤn⸗

te / und der Printz nicht verhindert wuͤrde/ ſeinen
Weg nacher Londen zu nehmen/ weil er noch ſel⸗
bigen Tags ſich daſelbſt einzufinden gedaͤchte .
Ihr . Majeſt . bezeigte ſich hierzu alſofort gantz

willig / und fragte : Ob ſie nicht auß ihren BeDe⸗

dienten einige gewiſſe Perſonen zu ihrer Auffwar⸗

tung außleſen und benennen doͤrffte? welches

die Lords in Ihr . Majeſt . freyen Willen geſtel⸗
let / und darauff ihren Abſchiedgenommen .

Als ſie aber ſchon biß in die Ante - Kammer

8
ermelden / Er haͤtte vergeſſen / ih⸗

Beſchreibung

heraus gegangen waren / rieff ihnen der Koͤnig

nen ſeine Reſolution / dieer bereits vor Anbrin⸗

gung ihrer Bottſchafft gefaſſet haͤtte/ anzuzeigen /
nemlich / wie er geſonnen geweſen waͤre / gleich
mit anbrechendem Tage / den Lord Godelphin
an den Printzen abzuſenden / und ſeine Zuruck⸗

waͤre ? da dann fuͤr gut befunden wurde / dem

Printzen das Gouvernement des Reichs auffn
tragen / und ihn zu Annehmungdeſſelben vei,

vom Hn . Benting geſchriebener Bricffzngefe
tiget / worinnen in des Koͤnigs gethanen Vor/U
ſchlag / wegen der nach Rocheſter vorhabenden
Raͤiſe/ gewilliget / ſelbige auch ( indemeſowoldie
behoͤrige Gardes / als Schiffe / ſchonbereit geſtnn
den) alſo bewerckſtelliget wurde / daß der Kint
noch ſelbigen Abend zu Graveſande / undfolgen,
den Tags den 18 . Decembr . (St. V. ) zu Roche,
ſter angelangt .

0

Immittelſt beſchleunigte derPrintzvon Org⸗
nien ſeine Raͤiſe nach donden / woſelbſter uch
denh . 29 . Dec . des Abends um 4. Uhr /mit un,*

beſchreiblichem Frolocken des Volcks angelangt/
naſſen ihm mehr dann J0000 . Menſchen biß

auff zwey Meilen entgegen gekommen / die theile
Orange⸗Farbe / theils mit folgender devile ge⸗
wirckte Baͤnder / auch Huͤt und Halstuͤcherge
tragen : Bygreat Naſſou his bravery, Weare ſet

free from Slavery : Durch des Naſſaui⸗
ſchen Helden Capfferkeit ſeyn wir von
Sclaverey erloͤſet ; und ſein dogementindẽ
Pallaſt S . James genommen / iſtauchſo fort
den 20 . 30 . durch den Chevalier Georg Trabyim
Namender Stadt und Magiſtrat complimen⸗
tirt worden. Den folgenden Tag verſamleten
ſich die Pairs , ſo in der Stadt waren / ſeben und

ſechzig an der Zahl / und berathſchlagten mit de⸗

nen vier beruͤhmteſten Rechtsgelehrten / Maj⸗
nard / Holt / Palarſen / undVrodeburg / wasnach
den Geſetzen bey dieſen Oogjuncturen zu thun

mittelſt dieſer Adreſſe zuerſuchen .

WirGeiſt und Weltlicheverſamlete Herren/ „ Piffn
erſuchen E. Hoheit / bey jezigem Zuſtand die . 80Lolbsaſ

degch
Adminiſtration ſo wol der Civil - als Mili - „
tair - Angelegenheiten/ wie auch die Handha⸗

M
Ollllg

foffk10
Auhen

Engeländſch

f

101 0
bung der gemeinen Einkuͤnffte zu der Erhal⸗ „In ,
tung unſerer Religion / Rechte / Freyheiten / ⸗

Guͤter und Friede der Nation auff ſich zuneh⸗;
men / und daß E. Hoheit den gegenwaͤrttgen ⸗
ZuſtanddesKoͤnigreichs Irꝛland in Dero be/⸗
ſondere Sorge nehmen/ undtꝛachten wolle der „
Gefahr / ſo ſelbigem Koͤnigreich angetrohet „

Raͤiſe nacher Rocheſter vorſchlagen zu laſſen / wird/ durch die bequemſte Mittel votzukom⸗
weil er verſtanden / daß der Herꝛ von Suyleſtein men . Weshalben Wir E. Hoheit bitten / ſol, „

Noch vor 8. Uhren des Morgens / wurde ih⸗
nen ſchon wiederum ein auff des Printzen Befehl

Ordre haͤtte / hm anzuzeigen / wie daß dem ches alles biß zu der Zuſammenkunfft / ſodenl.
Printzen nicht gefaͤllig ſeye/ daß er ( Koͤnig ) in Febr. 1639 . naͤchſtkuͤnfftig anzutretten / ſichan⸗„

Londen bleiben ſollte; dannenhero er auch jezo
n

ſich lieber nach Rocheſter / als an einen andern

Ort zu begeben gemeynet waͤre . Die Lords ſag⸗
ten hierauff / ſie wollten dieſen des Koͤnigs Vor⸗

ſchlag ohne Verzug dem Printzen zu wiſſen
thun / zweiffelten auch nicht / es wuͤrde ſich der⸗

ſelbe ſolcher geſtalt daruͤber erklaͤren / daß Ihr .
Maj . deswegen vergnuͤgt ſeyn koͤnte; geſtalten
ſie dann alſobald einen Expreſſen an Se . Ho⸗
heit/ ſo ſich damal zu Sian befande/ abgeſchickt /
und von deme / was paſſirte / Nachricht hinter⸗
bringen laſſen .

gelegen ſeyn zu laſſen/ und zweiffeln wir nicht /⸗

es ſollen zur ſelben Zeit ſolche beqteme Mittel⸗

an die Hand genommen werden / welche zu ⸗

rechtmaͤſſiger Veſtſtellung dieſer Dinge derge⸗n

ſtalt dienlich / daß ſelbige niemals wieder im

geſtoſſen werden moͤgzen/ ꝛc.

Hierbey wurde noch eine andere Adreſſe / ke⸗

gen Beruffung der Glieder zu dem Convoca⸗

tions . Tag auff den r . Febr . zu S. James publi
cirt. Allein der Printz weigerte dieAnnehmũg des

Gonvernements / und ſagte/ daß er ſolcheslicht
thnn koͤnte/ weil diebzemeine nit darein veꝛwilligt
Dannenhero ſahe man alſobald an unterſchiede

lichen Orten von Withal eine Ordre , daß ale

— 8 —
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Haſſen gentet * SAtr Er
1 Regie⸗darauffdie Regierung / vertnoͤg obſtehender Er⸗

uugauff, ſuch⸗ und Antragung / mit folgender Antwort

Hepel /

Geſchichte
— — ⏑ etzte

der und Deputirte / ſo vormals in dem letztern

Par

efaͤnden / in dem Parlaments5
einfinden ſolten . Wie dann dieſelbe in

drey hundert Glieder ſtarckdaſelbſt erſchienẽ / und
einhellig denen Meynungen der Lords und n

ſchoffen beygefallen / und den Printzen zum Re⸗

der dreyen Koͤnigreiche erklaͤret / welcher

angenommen :

game Henren: Ich habe eure Meynung

berleget / und werde / ſo viel als ich kan/ da⸗

hin trachten / den Friedenbey dieſer Nation ,

u biß auffdie Zuſammenkunfftim Hornung zu

„ verſichern ; zu welcher Erwaͤhlung ich als⸗

dann / eurem Anſuchen zu Folge / die Brieffe

außgeben / alich Sorge tragen werde / die ge⸗

meine Eintůnffte zu den noͤthigen Sachen der

gegenwaͤrtigen Angelegenheiten anzuwen⸗
den : Ingleichem werde ich mich bemuͤhen/
Inꝛland in einen ſolchen Stand zu bringen/
daß die Proteſtantiſche Religion / und das

Engliſche Interelſe in ſelbigem Koͤnigreich
moͤge gehandhabt werden . Ich verſichere
auch ferner/ daß/ gleichwie ich zut der Erhal⸗

tung der Proteſtantiſchen Religion / Geſetze
und Freyheiten dieſer Koͤnigreiche anher kom⸗

men bin/ auch jederzeit bereit ſeyn werde / mich

zu Beſchirmung derſelben aller Gefahr zu un⸗

terwerffen.
Hierauff wurde alles Geſchuͤtz dreymal von

dem Tour geloͤſet / und der Printz von denen

Lords / und Gliedern daruͤber complementirt .
Es ward auch von einigen Lords vorgeſchlagen /
daß man die Princeſſin abholen muͤſte / ſie zur

Koͤniginzu kroͤnen . Damals predigte auch den

23. Dec . der beruͤhmte Engeliſche Theologus
Dr . Gilbert Burnet / vor dem Printzen zu §t .

Jalnes aus dem 118. Pſ .v. 23 . Das iſt vom

Herꝛn geſchehen / und iſt ein Wunder

vor unſern Augen / mit groſſem Zulauff und

Acclamatiõn des Voleks . Alldieweiln aber der

Viee - Rein Irꝛland / Graf von Tirconnel / ſich
widerſpenſtig erzeiget / ſolches Koͤnigreich zu uͤ⸗

bergeben/ als hat man eine getviſſe Engliſche
Mllis dahin abgeſchickt/ denen Proteſtanten /

ſodldg wider gedachten Grafen auffgeſtanden /
bepzuſtehen . Dabey wurden aunterſchiedliche

Irꝛſändiſche Officirer in Arreſtgenommen / weil

Geruͤcht erſchollen / daß die Catholiſche in
Irꝛlandeinen Auffſtand gegen die Proteſtanten /
unn ſolche zut waffucriren / erreget / weßwegen

2
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Londen

ſolten.

niemand wegen Sachen der Religion / und des
Gewiſſens halber leiden / oder einigerloy Weiſe
hetrůbet werden ſolte : Und da er mit den Lords
getedet / einige Trouppen nach Niederland zu

Tbeatti Europæi Dreyzehender Theil .

dann befohlen worden / daßt die Catholiſchen in
10 . Meylen von der Stadt ſich entfernen t ein jeglt

cher an dein bekantenallgemeinen Abfall mei⸗

Sonſten erklaͤrte der Printz alsbald / daß ner Armee / wie auch der gantzen Nation von ;

DenckwuͤrdigerGeſchichten. 5¹
er

faͤlle der Frantzoſen zu bedecken / haben dieſelbe

lament / unter dem verſtorbenen Koͤnig Carl geantwortet / daß er ſich deßwegen kein Beden /

dem ll . geſeſſen/ und ſich in donden / oder
der Ge⸗ cken machen duͤrffte / weil er mit einer ſo conli

Hauß zu derablen Mannſchafft des Staats zu des Koͤ—

ͤ——: —6 —᷑
1 88. x

nigreichs Wolfahrt uͤberkommen/ und eben um

dieſer Urſach willen die Cron Franckreich dem⸗

ſelben den Krieg ankůndigen wolte / als waͤre En⸗

geland ſchuldig / den vereinigten Niederlanden
wiederum Beyſtandzu leiſten .

Unter ſolchem Verlauff fluͤchtete der Koͤnig Der Koͤnig
neben dem Hertzog von Berwick / von Rocheſter fluͤchtet a ,

in einem Fiſcher ⸗Nachen aus dem Reich nach
Franckreich / unter dem Vorwand / als haͤtte“

bermal aus
dem Reich⸗

man ihn arreſtiren wollen . Die eigenhaͤndig auff⸗
geſetzte/ und hinterlaſſene Urſachen dieſer ſeiner
Hinwegreiſe waren folgende :

Die Welt darff ſich nicht verwundern /

wegen meines Wegzuges zu andern mal . Ich
haͤtte gehoffet / es wuͤrde mir / nachdem ich
durch den Lord Feversham ( den ich vollkoͤm⸗

lich inſtruirt hatte ) an den Printzen von O⸗
ranien geſchrieben / beſſer ſeyn begegnet wor⸗

den . Aber was haͤtte ich viel gutes erwarten

ſollen / nachdem man gemeldten Grafen wi⸗

der die ordentliche Gewonheiten der Voͤlcker

gefangen geſetzet: Und nachdem der Printz /
uͤber dieſes / ſeine eigne Guarde des Nachts
um rr. Uhr geſandt die Poſten zu Witthal zu

beſetzen / ohne daß man ihmdie geringſte Ur⸗

ſach hierzu /gegeben / auch um ein Uhr des

Nachts / als ich zu Bette war / mich vor 12 .

Uhr des Mittags aus meinem eignen Pallaſt
zu gehen dringen wollen . Wie konte ach doch

nach allemdieſem hoffen / in Saloozuſeyn / ſo
lang ich in eines ſolchen Hand war / der nicht

allein dieſes an mir gethan / und meine Koͤß

nigreiche / ohne einige ihme darzu gegebene
rechtmaͤſſige Urſach invadirt und angefallen /

ſondern auch derdurch ſeine erſte Declatation
den groͤſſeſten Schimpff / den die Boßheit je⸗
mals erfinden koͤnnen / inſonderheit meinen

Sohn betreffend / auff mich geleget . Ich be⸗

ruffe mich auff alle die mich kennen / ja auf ihn
ſelber / daß ſie in ihrein Gewiſſen/ weder er /

noch ſie / werden glauben koͤnnen/ daß ich im

geringſten bequem / eine ſothane unnatuͤrliche

Vilainie und Boßheit zu begehen / noch mit

ſo wenigem Verſtand begabt ſeye/ daß ich zu

Sachen von dergleichen Materie und Be⸗

ſchaffenheit verleitet / oder angereitzet werden
koͤnte . Was habe ich dann von einem zů ge⸗

warten gehabt / der mit allerhand Kunſtgrif⸗
fen ſolche Muͤhe angewendet / mich ſo ſchwartz
als die Hoͤlle fuͤr meinem eigenen Volck zu

machen . Was fuͤr Wuͤrckungendieſe Dinge
zu Hauſe gehabt haben/ ſolches hat ein jegli⸗

allerhandLeüten geſehen . Ich bin frey geboh⸗
ren / und wil alſo ſterben / und wiewol ichin un⸗

terſchiedlichen Vorfaͤllen / zu meines Landes

Ehre und Beſten / mein deib und Leben gewa⸗

ſenden flbigen Eſtat wider die gedrohete Ein⸗ get/ und willig bin / daſſelbe noch ferner zu „

thun/Aa a iij

1
„ Urſachen

ſeiner Hin⸗
„ wegreiſe .

15
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1688 . „thun / ( und es auch zu thun trachten werde /

der Selaverey / worein es zu fallen das Anſo⸗

hen hat/ zu erloͤſcen) ſo urtheile ich dennoch

„ nicht fuͤr rathſan / mich jetzo bloß zu ſtellen/
und ſicher zů werden / als der ich vielmehr die

Freyheit in der That liebe / und habe michdar⸗
um felber entfernet / doch dergeſtalt / daß ich

„ wiederum mag eingeruffen werden / wenn

des Volcks Augen werden geoͤffnetſeyn / und

, ſie werden ſehenkoͤnnen/ wie daß ſie durch die

„ ſcheinbare Prætente der Religion verblendet

„äundverleitet worden . Ich hoffe/ daß GOtt
„ durch ſeine unendliche Barmhertzigkeit ihre
„ Hertzen ruͤhren/ und ſie fuͤhlen laſſen werde /

die böſe Condition , und ſchlechten Zuſtand /

„ darinnen ſie ſind/ zut erkennen / und ſie zuſol⸗
„ cher Moderation bringen / daß ſie ein recht⸗

„tmaͤſſiges Parlament verſamlen / und darin⸗

„ nen unter andern nothwendigenDingen die
„ Freyheit der Gewiſſen / fuͤr alle Proteſtanti⸗

ſcheDillenteurs verwilligen werde . Ich hoffe

„ auch / daß die / ſo meines Glaubens und Re⸗
„ ligion ſind/ ſo fernſie in ſolche Conſideration

kommen / und einigen Antheil daran haben

27

2

2

35

＋

32

7

werden gehalten / noch gezwungen werden /
5

ders die Nation ſo groß und bluͤhend/ als die

„Freyheit der Gewiſſen machen koͤnne/ wel⸗

„ bezeugen koͤnnen. Ich wuͤrde mehr zur Be⸗

ſtaͤttigung deſſen / was ich geſagt habe/ bey⸗

„ fuͤgen koͤnnen/ es iſt aber jetzund die Zeit
22 nicht . 5

James Rex .

Welcher geſtalt er aber ſammt ſeiner Gemah⸗

und was hingegen mit dem Printz von Oranten

in Engeland weiter vorgangen / ſolches ſoll in der

ſchreiten wir / unſerer getvoͤhnlichen Ordnung
nach/ zu den Hollaͤnd. Geſchichten /

zꝛu
vernehmen

SRRhhvᷣR : Rxxxxx xᷣxõxk

wie alt ich auch von Jahren bin / daſſelbige von

werden/ friedlich und in Ruhe / als Engelaͤn/ nicht / eswerden Eu . Hoch⸗Moͤgenheitdie , „

dern / und Chriſten geziemet leben/ und nicht ſer Warheit Glauben geben/ durch die De⸗

fich anderswohin zu begeben / welches ihnen / thun Ordre habe / daß Seine Majeſt . ( vor⸗

„ inſonderheitdenen / ſoihr eigen dandlieben / ſehr aus geſeßt / daßdieDifferentin / ſo durchGe⸗ ö

„ ſchwer fallen wuͤrde. Ich beruffe mich / und legenheieder Bantamiſchen⸗Saͤche/ wieauch

„ appellire an alle Menſchen von Conſideta - der zu Muſilopatan und Sumarra / ſo her/ „

„ tion , und einiger Erfahrung / ob etwas an⸗ nach ſich zugetragen / eine Verhindernuͤß an „

15 chesetliche vonunſern Rachbarn darthun und men / zu conſentiren / daß Eu . Hoch⸗Moͤg. ,

vollkommen beyzulegen . Ich hoffe/ Hoch⸗ „

lin / vom Koͤntge in Franckreich ſehe empfangen /

Continaation dieſes Wercks / mit HottesHuͤlff/ biliren/ Anlaßgeben köͤnte zu glauben/ daß ; „ 610

außführlich vorgeſtellet werden . Anjetzo aber En . Hoch⸗MoͤgſeinengutenDilpolſtionen „

Beſchreibung i — —
222

Achdemder Engliſcheextraordiaar . (
voyé , Marquis d' Albeville , endlich Rüant, 1

nach lang auff der See außgeſtandenem Abel
Sturm den 24 . Decembr . des vorigen Jahresſkonntin

im Haag angelangt / hat er ſtracks zu Eingangſ Hunen
des Januar . der Verſamlung der Herren Ge⸗
neral „ Staaten folgendes Memorial uͤber⸗
geben.

Hoch⸗ und Moͤgende Herren .

Die Ordre , ſo der Koͤnig/ mein gnaͤdig⸗
ſter Herꝛ/ mir gegeben / Eu . Hoch⸗Moͤg .die
Verſicherung ſeine Eltiq und Freundſchafft
zu verneuern / wird ein gewiſſes Zeugmüß ſeyn
der Dilpolition , darinnen er iſt / eine gute ,

Correſpondentz mit Eu . Hoch Moͤg. zu 5
continuiren und zu unterhalten . Ich geſtehe 5 1
es auch / daß es mir ein groſſer Troſtgeweſen /, I
in ſo langer Zeit/ als ich mich bey Hof auffge / „
halten / nichts in ſeinem Sentiment zuſpuͤh,
ren / das nicht zu Beveſtigung derſelbengerei ,
chet / und daß ich mit ſoviel groͤſſern Freuden
von dannen geſchieden / weil ich euch anders

nichts ſeinetwegen zu ſagen habe/ als Sachen/
die euch angenehm ſeyn ſollen . Ich zweiffle

ndühe,
57 Hibteig
„Memotil,

3

5

7

3*
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claration , die ich euch in ſeinem Nahmenzu „

——

der Unterhaltung dieſer guten Corteſpon - „

dentz ſeyn koͤnten / die Kelolution genom⸗ „

Commiſſatien an ſeinen Hof ſchicken moͤch/„

ten / die gnugſam aurhorilirt / dieſelbige mit „

denen / welche ſie auffihrer Seyten darzude .
nominiren wird / zu unterſuchen / und alſo ,

moͤgende Herten / daß dieſe Reſolution des .

Koͤnigs/ meines Herꝛn/ euch ſeiner guten ⸗

Intention ũberʒeugen / und euch ſehen laſſen
wird / daß die Verzoͤgerung / ſo ihr beybrin⸗
get / ſeine Conſules in euren Sanden zu reſta⸗

Echt
◻
en
Adie

nicht gleich kommen wuͤrden / wann ſie/ ihm „

dieſe Satisfaction zu geben/ laͤnger Auffſchub
machen ſolten . Seine Majeſtaͤt begehret bey
dieſer Gelegenheit anders nichts / als was

dem gemeinen Beſten ihrer Unterthanen zu⸗ „

traͤglich/ undaußdruͤcklich in ihren Tractaten ⸗

Was ſichſo wol in denvereinigten / als enthalteniſt . Hat auch mir anbefohlen/ euch
Spanniſchen Niederlanden / beydes auffs neue vorzutragen / daß es nachthelig,
in Staats⸗als andern Affairen / mit ſeynwerde /wann Eu . Hoch⸗Moͤg . laͤnger ⸗

i 0 continuiren ſolten / ſeinen rebelliſchen Unter,
Verchitr c . Kaß(hbi deng thanen Schutzund Auffenthaltzu vergoͤnnen/ „

ten
190 n und

eund den Dr. Burnet / und den Drucker ſein⸗

nachdem er der Rebellion beſchuldiget worden / „

8 und die Geſchicht von der Keformation in „
zugetragen .

ner Libellen und Schrifften zu beſchirmen / „

Enge⸗— — — — —
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Staats Geſchaͤfte. Denckwu

Engeland / zum hoͤchſten Nachtheil des Koͤ⸗

OetGen .
llaten

Mlwort .

Echtelben

chrieben / und viel Sachen / wegen
5 — — Annullirung des Teſts in Druck
5

außgehen laſſen . Es würde hierinnen der gu⸗

5 ten Nachbarſchafft und Verſtaͤndnüßoffent⸗
lich zuwider gelebt / zuleiden / daß dergleichen

„ Lute noch ein Alylum , und ſichern Auffent⸗
halt inihren eanden finden ſol ten . Ich zweiffle
nicht / es werden Eu . Hoch⸗Moͤg. nachdem

ſie dieſes wol werden erwogen haben/ die Re⸗

5 lolurion nehmen/ ſie zů banniſiren / und mei⸗

nem Herꝛn dem Koͤnigedie Satisſaction , ſoer

„ von Eu. Hoch⸗Möͤg. dißfalls begehrt/ geben .
„ Ich werde mich fuͤr ſehr gluͤckſelig ſchaͤten/

ſo ich etwas werde beytragen koͤnnen. ꝛc.

Hierauff wurde dem Euvoyẽ nach langer
Berathſchlagung zur Antwort gegeben 5 Wie

daß dieſer Staat verlange daß der Koͤnig von
Engeland ſeine Oommilſarien in den Haas ſchi⸗

cken moͤgte/ die Sachen deſto eher abzuthun da

die Depudirte dieſes Staaes allezeit mit ihren

Principalen ſich unterreden koͤnten / und daß

man Commillarien nach donden ſchicken / auch

die Engelaͤndiſche Conſuls auff gewiſſe Bedin⸗

gungen admittiren / und in dieſen Provintzen
annehmnenwolte . Den Dr . urnet aber muͤſte

man als einen Unterthanen ſchuͤtzen / und koͤnte

ihn nicht liſtiren / man haͤtte ihn dann vorhero
überwieſen/ daß er einige Verraͤthereywider Ih .

*

zugeben/ wann der Koͤnig einen Proceß wider
ihn anzuſtellen geſinnet / daß ſolchor im Haag
tormirt werde .

4
Nicht lang nachdieſer gegebenen Antwort / uͤ⸗

berlleffetteder EnvoyE, den z . Febr . einen Brieff
von ſeinem Koͤnig/ darinnen derſelbe die s . Re⸗

gimenter Engelaͤnder / und Schotten / ſo in Hol⸗
laͤndiſchen Dienſten ſtunden / folgender geſtalt

wieder begehret hat :

Hochmoͤgende Herren / Unſere gute
Freunde / Allurte / und Bunds⸗

Verwandte :

Weil ich reſolvirthabe / die ſechsEngliſche
konigs „ und Schottiſche Regimenter / welche gegen⸗
england
Adiechen .
Ethaten .

DekStaa⸗

waͤrtigin eures Staats Dienſte ſind/ zuruck

v zlt ruffen / und mich derſelben allhier zubedie⸗

„ nen : So habe ich Eu . Herꝛl. hiemit erſuchen
wollen / mir in dieſem Begehren / gleichwie

„ ich deſſen eine Probe im Jahr 1688 . gehabt
„ habe / zuwillfahren / und meinem ertraordi⸗

„ nar Envoyẽ bey euch zu verwilligen / daß
„ man ihnen darinnen andie Hand gehe/ und ſie
„ nachallen SeeHaͤven und Orten / daes dien⸗

lich iſt / abziehen / und einbarquiren laſſe .
—
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ſechuß / Nun hatten zwar die General⸗Staaten re⸗

DenckwürdigerGeſchichten

neral⸗Staaten nicht gezwungen haͤtten/ dieſes

Koͤnigliche Majeſt . begangen ; jedoch wolle man

—
Staaten von Holland ſolches erfuhren/ erinner⸗
ten ſie / es moͤchten ſich jene doch dißfalls nicht ů⸗
bereilen / ſondern vielmehr dahin entſchlieſſen /
bemeldte Regimenter / weil ſelbige auff des
Staats Koſten geworben worden / und auch
mehrentheils deſſen Unterthanen waͤren / keines

Wegs wieder zuruck zu ſenden/ ſondern nur al⸗
lein die Officirer / ſo es verlangten / zu erlaſſen/
und zwar um ſo viel mehr / weil die hierüber auff⸗
gerichtete Tractaten die Staaten keines Wegs
hierzu verbůndlich machten / und was vor zwey
Jahren geſchehen / ſolches haͤtte man aus ſon⸗
derbarer Complailance , und zum Gefal⸗

—
wegen der Montmoutiſchen Invaſion ge⸗

than .

Dieſe der Staaten von Holland gefaſte Re⸗

nigs Schreiben dahin beantwortet wurde ; daß/
wann die gegenwaͤrnge Sonjunctuten die Ge/

anſehnliche Corpo in ihren Dienſten zu behal⸗
ten / und wann ſie gewuſt/ daß der Koͤnig derſel⸗
ben Voͤlcker benoͤthigetwaͤre / gleichwie im Jahr
68f . ſo wolten ſie nicht unterlaſſen haben/ ſel⸗
bige wieder zuruck zu ſenden/ auietzo aber faͤnden
ſte ſich genoͤthiget/ ſelbige zu behalten . r . Weil
die Trouppen / auff des Eſtats Unkoſten gewor⸗
ben worden . 2 . Weil ſie über hundert Jahr in

des Staats Dienſte geſtanden . 3. Weil un⸗

ter dieſen ſechs Regimenter mehr Hollaͤnder als

Engelaͤnder und Schottlaͤnder waͤren; und 4 .
weil der Koͤnig nit niemand Krieg fuͤhrte/ auch
keine Unruge im Land haͤtte ; koͤnten alſo nicht
ſehen / warum der Koͤnig dieſe Voͤlcker be⸗

gehrte .
Den Dr . Burnet belangend / ſo war der En⸗

geliſche Geſandte mit der Herren Staaten Ant⸗

wort eben ſo wenig zu frieden / ſondern ůͤbergab
den 24 . Febr . den Herren Staaten folgendes
Mewmorial : 18

Und Ant⸗
ſolution wurde an die uͤbrige ſaͤmmtliche Pro , wortauff

vintzenverſandt/ und vonihnen fuͤr gut erkandt ; —. 0
maſſen auch demezuFolge / obgedachtes des Koͤ⸗

chelben .

Nachdem der Koͤnig von GroßBritan⸗
nien / mein Herꝛ / Eu . Hoch⸗Moͤg. Keſo⸗ ,
lution , die Sache des Rebellen Gilbert Bur⸗
net betreffend/ geſehen / hat er mir anbefohlen /
Eu . Hoch⸗Moͤg. den 6. und 8. Arritul des zu

„ Memorial
des Mar -

quis d' Al -

pbeville den
„ P . Burnet

„ betreffend.

Hieraͤuff bitte ich / Hochmoͤgende Herren /
meine gute Freunde / Allüirte / und Bundsver⸗

„ wandte / daß euch Gott in ſeinen heil. Schutz
„ nehmen wolle GeſchriebenzuWitthal den 27.

lolrirt / obgedachte ſechs Regimenter / begehrter
maſſen/ wieder zuruck zu ſchicken Als aber die

Breda 1665. geſchloſſenen Frieden vor Augen „
zu ſtellen . Eu . Hoch⸗Moͤg . und die gantze „

Welt / werdenbey dieſen Artickeln ſehen koͤn. „
nen / daß ſie nicht authoriſirt ſeyen/ ſich als .

Richter zwiſchen dem Koͤnig/ meinem Herꝛn/ „
und ſeinen rebelliſchen Unterthanen vorzuſtel/ „
len . DieſeArticulſind ſo klar geſetzet/ und oh. „
ne Exception , Reſtriction und Oondition , „
und geben auch keinen Ranm / auff einigerley „

Weiſezu ſupponiren / daß es nur allein ſo ſeyn „

ſoll / im Fall Ih . Koͤnigl. Mafeſt . Untertha , „
nen vor ihrem Abzug aus dem Koͤnigreich fuͤr „

keine Rebellen erklaͤret waͤren/ oder ſo ſie ſich „

etliche Jahr vorher in Eu . Hoch⸗Moͤg. Lan, „
den auffgehalten / oder endlich / im Fall ſie „
uicht durch die Staaten / oder einige Provin⸗ „

— Aaa jv ten
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1688 .

Ejuſd . a⸗
bermali⸗

6. Regi⸗
menter be⸗

treffend .

„ Sinn / welches doch in ihrer Macht nichtiſt /

56n Beſchreibung Noderländiche
ten des Staats authoriſiret worden . Gil⸗

bert Burnet / iſt ein Unterthan des Koͤnigs/
„ ämeines Heren / und durch die Geſetze/ als ein

„Fluͤchtling und Widerſpenſtiger erklaͤret .

Derohalben hat der Koͤnig mein Herꝛ/ mir

„ befohlen / Eu . Hoch⸗Moͤg. zu erſuchen/ de⸗

„ nen Tractaten nachzukommen / worbey die⸗

ſelbe ſonder einige Keſtriction gehalten ſind/
„ keine Ih. Majeſtaͤt widerſpenſtige Untertha⸗

nen in ihren Landen auffzunehmen / ſondern
im Gegentheil daraus zu vertreiben : Dabene⸗

„ benſt ihnen ſeinetwegen anzudenten / daß ſie/
„ ſonder offenbare Brechung der Practaten /

( welche hinfuͤro nichts nußz ſeyn werden / wann

„ die Souverainen ſolche nach ihrem eigenen

—

—

„ außlegen wollen ſich daran nicht weniger ver⸗

greiffen koͤnnen. 16111

Haag / den 24 . Febr. 1688.

Marquis de Albeville .

Bald hierauff/ als den r . Martii, hatte gedach⸗
ter Engliſcher Abgeſandter ſeines Koͤmgs Be⸗

gehren / wegen Abfolgung der obgedachten ſechs
Regimenter / nochmals wiederholet / und folgen⸗

Koͤnigl . Hoheit des Printzen von Dranien / ,

der Spanniſchen Armee abfordern laſſen/
wurden dieſelbe von Franckreich abgedanekt/ 8
und ihrem ſouveramnen Herkn uͤberſchickt .,

Als im Jahr 166f . ſich der Krieg ztwiſchenEnz

geland und dieſem Staat angefangen/ und 11
der Koͤnig in Franckreich zu Anfang des 1666 ,

Jahrs zu deſſen Behulff dem letztern Koͤntg „
von Engeland den Rrieg angeluͤndiget/ war 1
ein Schottiſches Regiment / welches der Lord
Duglas commandirt / in Franzoͤſiſchen „
Dienſten : Dieſes ließ der geweſene Koͤnig „
abfordern / und wurde daſſelbe beurlaubt /„
und nach Engeland zuruck geſendetz nach ge⸗

ſchloſſenem Frieden aber iſt ſelbiges wieder

nach Franckreich gekehret / allwo es/ ohne
vorhergehende neue Bedingungen / verſchie⸗
dene Jahre gedienet . Dieſes Regiment / wie

auch andere Engeliſche Unterthanen / ſo in

Frantzoͤſiſchen Dienſten waren / ließ der Koͤe,
nig nochmals abfordern / da man zwar Frie,
den hatte / aber ſich nach Verheyrathung Sr . —

eines Kriegs verſahe / welche dann nach En⸗

geland geſendet wurden . Wie koͤnnen dann ⸗
die Staaten / ſo in erwůnſchtem Friedeleben/
einem alliirten Koͤnig / und Guatanteut des

ges Memo-
rial die Ab⸗

folgung dez]“

des Memorial uͤbergeben:

Hochmoͤgende Herren .

„ Die Verweigerung / welche E. Herꝛl. mei⸗ mit dem vorigen Koͤnig / ſeinem Bruder /
nem Koͤnig und Herꝛn gethan / die Officirer auffzerichtete Fractaren wieder erneuert /
und Soldaten ſeine Unterthanen / in Ihrer und denenſelben von Zeit zu Zeit Verſiche⸗
Maeſtaͤt Dienſte zu uͤberlaſſen / gibt mir An⸗ rung ſeiner Frenndſchafftgegeben hatʒ ja end⸗

laß / meine Schuldigkeit zu beobachten / und lich einem ſolchen Koͤnig / der unauffhoͤrlich an

Eu . Herꝛl. vorzutragen / wie daß ein Tra⸗der Beruhigung ſeines Koͤnigr . beſchaͤfftiget
ctat in Anſehung der Unterthanen der Enge⸗ iſt/ um ſich in einen ſolchen Stand zu ſehen/
liſchen Cron / ſo alt als euer Republic , vor⸗

handen iſt/ welcher durch die / nach der Hand
entſtandene Kriege / ohne einige gewiſſe Acte /

oder beſondere Keſolution der Herren nicht

wird zernichtet ſeyn koͤnnen. Und obſchon
kein Tractat vorhanden waͤre / ſo hat man

dennoch nichts / als das Recht aller Voͤlcker /

noͤthig zu oblerviren / uim zu erweiſen / daß
man die Unterthanen der Koͤnige/ Fuͤrſten
und Staaten / ſo in frembden Dienſten
ſeyn/ nicht anffhalten / noch verweigern koͤn⸗

ne . Dieſes iſt eine von allen Voͤlckern / auch
ſo gar / wann ſie im Krieg miteinander be⸗

griffen ſind/ uͤbliche Gewonheit / deren ſich
auch niemand biß auff dieſe Stunde gewei⸗

gert ; zu erweiſen aber / was fuͤr ein wolge⸗
gruͤndetes Recht die Cron Engeland habe /

ſo kan Eu . Herꝛl. nicht unbekant ſeyn / was

ſichzu dieſen unſern Zeiten begeben und zuge⸗

tragen : Denn als der vorige Koͤnig von En⸗
geland / hochſeligen Andenckens / ſo ſich in

waͤhrendem Krieg zwiſchen Spanien und

Franckreich zu Bruͤſſel auffgehalten / einige
Regimenter ſeiner Unterthanen / ſo ſich da⸗

maln in Frantzoͤſiſchen Dienſten befunden
( unangeſehen er aus ſeinem Koͤnigreich ver⸗

Stillſtandes / der kein anders Abſehen hat/
als die Ruhe in der Chriſtenheit zu unterhal⸗
tenz einem Koͤnige/ der die von dieſem Staat

damit er den driedẽinEuropa handhaben kon.

ne / den Dienſt ſejner Unterthanẽ verweigern ?
zumalen da dieſe Officirer und Soldaten mit

groſſem Koſten geworben / uͤbergofüͤhret/ un,
terhalten / und in der Kriegs⸗Kunſt geübet
worden / wie ſolches aus denen Belaͤgerungen
und Feld⸗Schlachten in vorigem Krieg er⸗

hellet. Und hat mein gnaͤdigſter Koͤnig und „

Herꝛ/ vermoͤggemachten Uberſchlags / fuͤnff
zehen tauſend Unterthanen in der Stagten

Dienſt ſeit Anno 1674 . verlohren. Wann
dieſe Officirer und Soldaten ſich zum Theil

froywillig / ohne Vorwiſſen des Koͤnigs/
und ohne deſſelben Erlaubnuͤß in des
Staats Dienſte begeben haben / wuͤrden ſie

ihren begangenen Fehler nicht beſſer erſttzen/
noch der verdienten Straff entgehen koͤn.

nen / als wann ſieſchleunig wieder unter

Seiner Majeſtaͤr Dienſt zuruͤck kommen/
und ſolches um ſo viol deſto mehr / weil keine
Conſideration , Obligation oder Natwrali -

ſation zu finden iſt / welche die Unterthanen
des Koͤnigs in Groß ⸗Britannien / in was

fuͤr einem Theil der Welt ſie ſich auch auff/ „

halten moͤgen/ threr Pflicht / wann ſie in deſo⸗

——
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ſelben Dienſt wieder zuruͤck beruffen werden /
jaget und vertrieben geweſen) znn Verſtaͤrckung entbinden kan / wann ſie anderſt denNah⸗
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Tuun / und die Straff der Verraͤther vermey⸗
73

den wollen . Dieſem ! nach erſuchet der Matt
0 quis d albeville , Seiner Majeſt. desKoͤn

nigs von Engeland ärereenen Satcne N

nachdem er alle dieſe Sachen Eu . Her:l vor⸗

geſtelat / ſolche in reiffereDelbe acen ö1
nehmen/ und bittet nochmals aus Beſehldes

„ Kömgs / ſeines Herin / daßdie Offieirer und

Soldaten / ſeine Unterthanen/ welche unter
Engeland und Schottland gehoͤren/ mit dem
erſtenin ſeine Dienſte zuruck gehen / datmit

Seine Majeſtaͤt Urſach haben moͤge/ in der
„Freundſchafft und Hochachtung/ welche ſie

jederzeit gegen die vereinigte Provinzen getra⸗

gen / fortzufahren. Gegeben in dem Haagden
„I. Mart . Anno 1688.

Die Stgaten von Holland faſſeten hierauff
einen Schluß / welcher darin beſtunde/ daß ſie

bey ihrer erſten keſolution beſtaͤndigverharre⸗
ten ; deme ſie noch eine weitlaͤufftige Erklaͤrung/
welche der jenigen / ſo auff Engelaͤndiſcher Sey⸗

te lber die Artickel des zu Breda auffgerichteten
Tractats gemacht worden / gantz zuwider / bey⸗

gefůget. Nachdem nun dieſer Schluß von denen

andern Provintzen auch conlirwirt worden⸗
wurde er nachgehends beſagtem Engelaͤndiſchen
Euvoyẽ außgehaͤndigt/ jedoch weil indeſſen ſich

einigevon den Engliſch⸗ und Schottiſchen Offi⸗
cirern erklaͤret/ daß ſie geneigt waͤren/ die Hollän⸗
diſche Dienſte zuberlaſſen / und in Britanniſche

zutretten / wurde ihnen ſolches zugelaſſen / und

raͤlſeten ihrer ſechs und dreyſſig an der Zahl / den

neunten Martü nach Rotterdam / des andern
Tags mit des Koͤnigs Jacht nach Engeland uͤ⸗

berzugehen/ an deren Stellen viel andere / ſo

7

eee . DenckwürdigerGeſchichten— — —

567

ſendung bey dem Eſtat anzuhalten / wann ſie 1688
unter des Koͤnigs freyer Dilpolition geſtanden
waͤrenz da doch im Gegentheil hoͤchſtgedachter
Koͤnig bey der Wiederzuruckſendung / als der

Montmoutiſche Auffſtand geendiget / fuͤr die

gutwillige Uberſendung ſich bedancket . Worauff
gemeldter Enye ye zwar replicirt / daß ſolches
ſeines Koͤnigs Civilitaͤt zuzuſchreiben / und ſelbi⸗
gesihmn an ſeinem Recht nicht nachtheilig ſeyn
koͤnte . Allein es blieb bey der einmal gegebenen
Kcſolution / keinen Mann von den gememen
Soldatenzu erlaſſen . Und obſchon der Koͤnig
durch ein ſcharff publicirtes Mandat ſelbige nach
Hauß beruffen / und allen See⸗ und dand⸗Offi⸗
cirern anbefohlen / die von ihrer Nation in Hol⸗
laͤndiſchen Dienſten ſich auffhaltende Matroſen
und Soldaten anzuhalten / und gefangen zu

nehmen / ſo ließ man ſich ſolches doch nicht viel

anfechten ; ja / da ſchon der Koͤnig gegen der Her⸗
ren Staaten Ambaſladeur , dem Herꝛn Citters

ſich vernehmen laſſen / dieſe dreymalige Verwei⸗

gerung zu ſeiner Zeit zu ahnden / ſo wolten doch
andere nicht glauben / daß es dem Koͤnig ein

Ernſt waͤre/ weil er in ſeinem eigenen Koͤnig⸗
reich ſelbſt noch genug zu thun faͤnde/ und es

ſchiene / daßalle dieſe Demarches nur lauter In⸗

triguen und Anſtifftungen unruhiger Koͤpffen
waͤren . ‚

Das mehrgedachte Avocatotium des Koͤ

nigs aber lautet alſo :

JAcoUsSREx .

Weil wir zu unſerm Dienſt fuͤr noͤthig er⸗ „ Koͤnigl .

Aεε

Onlttes
Memorial
desMar⸗

quisd' Al-

beſille.

in Engeland callirt worden / im Haag ange —

langt / in Hollaͤndiſchen Dienſten gebrauchen zu

laſſen.
Den 24 . Mattii uͤbergab mehrerwehnter

Matquis d' Albe ville das dritte Memorial , und

berieffe ſich in demſelben auff einen gewiſſen Tra -

ckat , welcher Anno 1678 . zwiſchen dem Prin⸗
hen von Oranien / und dem Grafen Olleri , im

Nahmen des Koͤnigs von Engeland auffgerich⸗
let worden / von dieſem Memorial wurden alſo⸗
bald Copeyen denen Deputirten der Herꝛn Ge⸗
neral⸗Staaten zu examiniren uͤbergeben/ deß⸗
gleichen auch Sr . Hoheit dem Printzen commu⸗ -

nicirt / und nachgehends indie Verſamlung der

HerrenStaaten von Holland gebracht / welche
dann / ehe ſie zur Deliberation daruͤbergeſchrit ,

achten/ alleunſere natuͤrliche eingebohrne Un⸗ „ Proclama -
terthanen / welche gegenwaͤrtig in der Herren „, egef
General⸗ Staaten Dienſten ſind / es ſeyen „ derMakn.
Boots Seuthe / oder Officirer und Soldaten / ſen und
ſo zu dande dienen / nach Hauß zu entbiethen / Soldaten .

0

lenn/ einige aus ihrem Mittel an Seine Hoheit
abgeſchickt / Dero Meynnng darüͤber zu verneh⸗
men. Auch hat man daſſelbe denen andern Pro⸗
Antzen zugeſandt / ihr Sentiwent de wegen zu

ülberbyingen. Nun hatte ſich zwar wol eine Ca -
birulction gefunden / worauff ſich der Engliſche
Envoyé beruffen / es vermeldete aber der Herꝛ
Praäͤſdent / daß ermeldte Capitulation . wor⸗

auffſch der Envoyẽberieff / ohne Approbation
des Staats geſchehen / und dannenhero nicht
ültig ſeye / zudeme waͤre es nicht noͤthig gewe⸗en/ A ſaR

ſin/Anno 165. um ſolcher Regitnenter Uber⸗

—

ſo befehlen / erſuchen / und commendiren

wir / durch dieſe unſere Koͤnigl. Proclama⸗

tion , mit und auff Gutbefinden unſers gehei⸗ „
men Raths / ernſtlich allen Schiffern / Pilo⸗
ten / Boots⸗Geſellen / See⸗Leuten / Schiff⸗
Bauern / und andern Seefahrenden Perſo⸗
nen / wie und wo ſie ſind / auch ingleichem al⸗ ⸗

len Commandeurs / Officirern und Solda⸗
ten / ſo zu dande dienen / und unſere natuͤrliche ;

Eingebohrne und Lands⸗Kinder ſind / die ſich „

unter die Herren General⸗Staaten / und de⸗ „

ren Dienſten begeben haben/ oder in jemandes

Dienſte unter derſelben Unterthanen ſtehen /

daß ſie/ und ein jeder unter ihnen / Vermoͤa der

bekanten underforderendenPffichten und Ey⸗⸗

des / die gedachte Dienſte zu Waſſer und Lande

verlaſſen / und anher in ihr Vatterland in all , „

hier voraeſchriebener Zeit wiederkehren ſollen „

und muͤſſen; das iſt / daß alle Officirer / und »

Commendeurs zu Sande / die fetzt in einiaem

Dienſt der Herren General⸗Staaten der ver

einiaten Niederlanden / oder in einigem Theil
derfelbigen Niederlanden ſind / ſolche Dienſte „

quittiren / und innerhalb 2. Monat , Zeit
/

von
dato dieſes / und alle andere hierinnen gemel⸗

*

*

*

—

—

2

dete

———

—
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„ dete Perſonen / wo ſie ſind/ oder hernachmals
ſeyn werden / in ſo kurtzer Zeit / als es immer

„ muͤglich / nacher Hauß kommen ſollen .Wo⸗

rinnen wir allen Gehorſam und Folge erwar⸗

ten / und wir publiciren underklaͤren hiermit2

„ ferner / daß alle und jede Ubertretter dieſes/
nicht allein in alle Ungnade fallen / ſondern

„ auch gegen ſie / wegen ſothanen Ungehorſams /
„ durch alle Wege und Mittel mit deraͤuſſerſten
„ Schaͤrffe / den Geſetzen gemaͤß/ procedirt
„ werden ſolle. Und wir auchoriſiren und be⸗

fehlen hiermit allen und jeden unſern Capitat⸗
„ nen / Schiffern und andern Officirern / die in

„ einigen unſern Schiffen / oder Fahr⸗Zeugen
„ zur See dienen / und allen und jeden von un⸗

„ ſern andern Unterthanen / ſo dieſes angehen
„ moͤchte / alle ſolche Officirer und Boots⸗Geſel⸗
„ len / Soldaten und andere Perſonen / welche

„ zu Verachtung und Contravention dieſer
„ unſerer Proclamation in vorgemeldte Dien⸗

„ ſte tretten / oder darinnen continuiren werden /
gefangen zu nehmen/ und herwerts zu bringen .
Gegeben in unſerm Hofe zu Witthal / den 24.

„ Martii , 1688.
Inzwiſchen ward dem Marquis d' Albeville

in einem im Haag ihm zugeſchickten Schreiben

ſehr gedrohet / daß / wann er den Dr . Burnet /
oder jemand anders von dergleichen deuten ferner
verfolgen wuͤrde/ es ihme ſo dann gar uͤbel erge⸗

hen ſolte : Worauff die Staaten nicht nur das

Verſprechen gethan / deme / ſo den Authorem

und Urheber dieſer Schrifft offenbaren wuͤrde/
tauſend Guͤldenalſobalden reichenzu laſſen / ſon⸗
dern ſie lieſſen auch den Amballadeur ihres
Schutzes verſichern / im Fall jemand von dem

Poͤbel etwas Widerliches gegen ihn vornehmen
ſolte ; welches ſie alſo durch den Herꝛn Dyckfeld
verlangeten / ſeinem Koͤnig zu hinterbringen / weil
man in Engeland außgeſprenget / als wann der

Eſtat ihn fuͤr dem unnuͤtzen Lumpengeſind nicht

ſchuͤten koͤnte/ noch wolte .

Nach der Zeit uͤberliefferte der Envoyẽ ein a⸗

bermaliges Memorial , einige gedruckte Paß⸗

voyé wege
quillen betreffend/ ſo hin und wieder divulgirt
worden / und werth waͤren / daß ſie durch des

Henckers Hand verbrant wuͤrden / woruͤber

auch der Koͤnig ſehr ungehalten war / abſonder⸗
lich uͤber eines / Triumphus libertatis genant /
darinnen außgefuͤhret war / daß der Teſt / und

andere fundamental - Geſetze unwiederrufflich /
als welche durch die Goͤttliche / Natuͤrliche / und

Land⸗Rechte / wie auch durch den jaͤmmerlichen
Tod Carl Stuards / des Koͤnigs Herꝛn Vatters

beſtaͤttiget worden ; woruͤber ſich der Envoyẽ ſehr
beſchwaͤrt.

Hierauff notificirte er den 27. Jun. die Ent⸗

bindung der Koͤnigin in Engeland mit einem

jungen Printzen / und uͤberliefferte in einer Par⸗

ticulier⸗Audientz ein Schreiben von ſeinem Koͤ⸗

nig an die Staaten / welches die gemeldte Noti⸗

fication , mit Bezeugung guter Intention und

Zuneigung gegen dieſen Staatin ſich hielt / und

Beſchreibung Nicderſandſe
nen ſolches angenehm ſeyn. Und feherte
nachgehends den 9. 19 . Jul . mit einer lolennen

0

Danckſagung / dabey man einige kleineStuͤck
auff dem Waſſer geloͤſet / und Abends vor 1
Envoye Logiament ein Feuerwerck gehalten;
Wobey doch wenig vornehme Perſonen / ung⸗
achtet viele waren eingeladen worden / zugegen
waren .

In dieſem Monat ward auch die ſo lang geJug
waͤhrte ZollDiflerentz zwiſchen Ih . Köng.
Majeſt. in Daͤnnemarck⸗Norwegen/ und denend
Herren Staaten / die Nordiſche Fahrt beitefſlutle
fend/ durch Interpolition Sr . Chüͤrfürſllchen ImEn

Durchl . von Brandenburg gluͤcklichbeygelegt / n
und alſofort die Fahrt nach Norwegen durchein ö0
Placat der General⸗Staaten gantz wuderſr
gemacht . Die Puncten dieſes Præliminar - Ver,

gleiches beſtunden meiſtentheils auffdenenind
Jahren 164 . 1647 . 1666 . und 1669 . gemachten
und auffserichteten Tradaten / einige wellge
außgenommen / und ſolte dieſe Freyheit 2. Jahr
waͤhrẽ/ und im Fall in ſolcher Zeit der voͤltge Ae.

cord nicht getroffen werden moͤchte / ſolten beh⸗
derſeits Unterthanen uͤber die 2. Jahr nochdrey
Monat Zeit haben/ ihre Schiffe zuruͤckzu for,
dern / oder anderswohin / nach ihrem Gutbefin ,
den / zu ſenden / ohne daß ſie im geringſten in

ſolcher Zeit excraordinari beſchwaͤtet werden

ſolten.
Im uͤbrigenward es in Holland immer mehrghunt

und mehr allart , und hoͤrete man von nichts / aesfiſeht
equippir/und Außruͤſtung der Flotte / und Euſchfel

ercirung der Militz . Uber welche groſſe Arma .

tur ſich der Frantzoͤſiſche Ambaſladeur imHagg
Comte d ' Avaux , zum oͤfftern beſchwerete/ zu⸗
malen da ſich kein benachbarter Potentatgegen
den Staaten feindlich erwieſe / und man inſon ,

derheit von Frantzoͤſiſcher Seyten ſich nichts m

befahren haͤtte. Es wurde ihm aber geantwok,
tet / daß nicht allein zu des Eſtats / ſondern auch

deſſen Allürten Detenlion noͤthig waͤre/ ſich in

Poſtur zu ſetzen. Ingleichem als ermeldter Am.

baſſadeur anhielte / daß die Luͤttichiſche Sache
moͤchte vorgenommen / und zum Ende beſoͤdet
werden / bekame er zur Antwort / daß / wannzl

vor die Frantzoͤſiſche Militz aus dem Caſtell und

der Stadt genommen / und die Doͤrffer/ und

um die Stadt liegende Parochien wieder ſieh

ſeyn wuͤrden / man alsdann Deputirte verord⸗

nen wolte / welche mit ihm in Conferenßztrettel
ſolten .

Weil auch die Cron Franckreich nicht geine
wolte / daß ſich der Eſtat mit den Coͤluſchůn
Wahl⸗ affaires bemuͤhenmöͤchte/ als uberreich
te beſagter Ambalſadeur den 10 . Jun . folgendes

Memotial :
38 2 moln

Der Graf d ' Avanx , extraordinar - Am 0 1
baſſadeur des Aller - Chriſtlichſten Koͤntgs 0
befindet ſich verpflichtet / Eu . Herꝛl. zu notl⸗
ſiciren / daß / weilder Koͤnig/ ſein Herꝛ/ nichts
mehr zu Hertzen nimmt / als den Frledenin v

der Chriſtenheit zu conſetviren / Er eroſllich ⸗

daß Seine Majeſt . nicht ztveiffelte / es würde ih⸗wuͤnſche / allem / was ſieinUnruhe ſeten lonee /
E
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ey gegenwaͤrtigen Conjuncturen betruͤ⸗
5 Wene as wann die benachbarten Prin⸗
5

ſen des Churfuͤſtenthums Colln ſich unterſte⸗

hen ſolten / dem Capitul keine ee
Freyheit zu laſſen / gehoͤrigermaſſen zu Er⸗
„waͤhlung eines neuen Churfuͤrſten z1 ſchrei⸗

ten/ ſo hat gemeldter Amballadeur von ſei⸗

nem Koͤnig Ordre , Eu . Heril. anzufuͤgen/
daß Ih⸗Majeſt. in ſolchem Fall denen Cano -

„ nicis , und dem Capitiil allen Succurs / den
„ ſie zu Erhultungihrer Rechte und Sicherheit
der Oerterund daͤnder / ſo von dem Churfuͤr⸗

„ ſtenthum dependiren / vonnoͤthen haben

5 moͤchten / nicht wuͤrdenverſagen koͤnnen. Und
daß / ſo ; jemand ſich unterwwinden ſolte / Voͤl

„ cker nach dieſem Churfuͤrſtenthum / unter was

„ Vorwand / oder Schein ſolches auch geſche⸗

hen moͤchte/ das Capitul / oder die Dom⸗Her⸗
„ ken/ auff was Weiſe es ſeyn koͤnte / zu zwin⸗

„ gen/ oder Gewalt zu gebrauchen / umſich der
Lnder des Churfuͤrſtenthums zu bemaͤchti⸗
„ gen / Seine Majeſtaͤt alsdann alle Huͤfffe /

„ welche die gebůhrende Handhabung derjeni⸗

73

73

„ gen / denen die Adminiftration des Ertz⸗
4 Stiffts gebuͤhret/ in allen ihren zukommen⸗

den Rechten erfordern wird / thun werde .

„ Wann nun die benachbarte Staaten und

„ Printzen des Ertz⸗Biſtthums das Capitul in

vvoͤlligerFreyheit laſſen / ein gut und wuͤrdiges
Subject zu erwaͤhlen/ und man kein Mou⸗

„ vement machen wird / weder in dem Reich/
„nochin Eu . Herꝛl. Landen / oder in den Spa⸗

niſchen Niederlanden / das Capitul in Furcht
v zu ſetzen/ ſo ſollen Sr . Maj . Trouppen nichts

v thun/ was die allgemeine Ruhe turbire / o⸗

u der die geringſte Furcht denen geben koͤnne /

„ die den Frieden zu unterhalten geneigt
„ ſehn .

Obiges Memorial wurde von den Herren

General- Staaten folgender Geſtalt beant ,

Hretta,
et

N

mu ,
, Es koͤnnen Ih . Hoch⸗Moͤg nicht glau⸗

uk. ben / daß der Koͤnig von Franckreich auff ſie
äallein den Inhalt ſeines Memorials zu ap⸗

pliciren gemeynt ſeyn werde / zumalen Ihre
„ Hoch⸗Moͤg . niemals die Gedancken gehabt/
den jenigen / ſo die Churfuͤrſten⸗Wahlzu Coͤl⸗

len gebuͤhret/ etwas vorzuſchreiben / viel we⸗
„» niger darzu einige Gewalt zu gebrauchen ;
So wiſſen ſie auch nicht / daß ſie jemals das

„Geringſte unternommen haͤtten/ ſo dazu
„Anlaß haͤtte geben koͤnnen : Wie ſie
dann auch vermittelſt deſſen ſich offen ,
herzig erklaͤren/ daß ſie noch zur Zeit nichts

im gerinſten einen Schein des Zwangs haben
moͤchte ; wie ihnen dann nichts liebers ſeyn
kan / als daß denenjenigen / ſo beſagte Wahl /

eoderſo dazu Vorſchub leiſten ſollen / da⸗
5 mit ſte ihten Zweck erreichen / eine vollige Frey⸗
heit gelaſſen werde / eineſolcheWahlzu thun /

welche nicht allein ohne Mackel / ſondern auch

—

„ iln Sinn haben / eintg Ding zuthun / welches gebracht/ welche ſich alſo fort zu dem ordinair

von allem Schein deſſelben befreyetſey / und

welche mit denen alſo genanten Canoniſchen
Diſpoſitionen und Regeln / ſo einer ſolchen „
Wahl vorgeſchrieben ſind/ uͤbereinkommen/
alſo/ daß es nicht nöthig ſey / einige Diſpen -
lation zu ſuchen / oder zu erhalten / dieſelbe „
zuln Ettect zubringen . Wie dann Ih . Hoch⸗
Moͤg von ganzem Herzen wůnſchen/ die Eh⸗⸗
re und das Glůck zu haben/ darin neben Sr .
Maj einig zu ſeyn .

Nichts deſtoweniger wurden nachmals die
Hollaͤndiſche Volcker Regiments⸗ Weiſe bey
Nimmoͤgen / und auff den Niederlaͤndiſchen
Frontiren zuſammen gezogen / und weil ſich der
Graf von Avaur gegen einige Deputirte des

Staats deßwegen beklaget/ wurde ihm die Ver⸗
ſicherung gethan / daß es zu keinem andern Ende
geſchaͤhe/ als nur die Gnarniſon von Maſtricht /
und in andern Plaͤtzenzu aͤndern : Deſſen eigent⸗
liches Abſehen jedoch wir allbereit in den Engeli⸗
ſchen Geſchichten geſehen haben . Nichts deſto⸗
weniger erachtete ſich eben die Republic von Hol⸗
land ſehr dabey inteteſſirt / alles / ſo viel muͤgzlich
anzuwenden / damit nicht zum Biſchoff von

Muͤnſter/ und Printzen zu Lůttich einer / ſo ih⸗
nenzuwider / erwaͤhlet werden moͤchte. Noch
mehr aber ſtunde zu befuͤrchten/ daß es zur Unru⸗

he und einem Krieg außſchlagen doͤrffte/ indem
die Staaten dem Verbott des Koͤnigs in Franck⸗
reich / bey Straff fuͤnff hundert Gulden keine

Haͤringeaus dieſen danden in ſein Koͤntgreich zu
fuͤhren/ ein gleichmaͤſſtges entgegen geſeßzt ind
relolvirt haben / alle Frantzoͤſiſche Wahren und
Manufacturen in ihren Provintzen zu verbieten /
und wuͤrde auch ſolches publicirt worden ſeyn /
im Fall der Frantoͤſiſche Ambaſſadeur nicht
darwider proteſtirt / und Aufffchub erhalten
haͤtte / ſeinem Koͤnig davon Nachricht zu

geben.
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Allen vermuthenden Feinden nun gewachſen Krlegs,
zu ſeyn/ lieſſen es die Herren General Staaten Veꝛfaſſung
an nichts fehlen/ ſondern waren befliſſen / den

Mangel an einigen Veſtungen und See Haͤven
der Gene⸗

ral⸗ Stag⸗
ten zu

zu verbeſſern/ und die Fortificationen unterſchied⸗Waſſer
licher Orten zu vollziehen . Zuforderſt aber wur⸗ und Land .

den groſſe Unkoſten zu Equippir und Außrůͤ⸗
ſtung der Flotte auffgewendet / und weiln unter
dem Vice⸗Admiral Alemonde die Admiralitaͤt võ
Amſterdam mit ty . uñ die von Rotterdam mit ih⸗
ren 4 . Kriegs⸗ Schiffen am erſten fertig ſtunden/
ſo ergiengen an die andern Provintzen ernſthaff⸗
te Ordres , daß ſie mit ihren Schjffen gleichfalls
eylen / und in See gehen ſolten . Wurde dem⸗

nach eine Flotte in 25. Capital - KriegsSchiffen
beſtehend/ unter dem Admiral Evertſen in See

Rendeꝛzvous auff Schoͤnfeld verfuͤget/ und von

dannen gegen Norden ihren Lauff genommen /

die commercirenden Nordfahrer in Sicherheit
zuſetzen / damit ſelbige nicht / wie hiebevor geſche⸗
hen/ von den Algirern / oder andern incommo⸗

dirt werden moͤchten; geſtalten dann ermeldter

Admiral Everts in der See gekreutzet / und die

eylff



1688 . eylff Oſt⸗Indien⸗Fahrer den 18. Jul . in Salvo

quippage , welche zur Keſerve bleiben ſolte/ auch
eyfferig fortgefahren / daß auff ſolche Weiſe die

Commando des Adinirals Tromp / ſtarck zu

ſeyn/ zugeruͤſtet wurde . Der Vice⸗ Admiral
Allemonde aber / ſonderte ſich mit acht Kriegs⸗
Schiffen von der Haupt Flotte ab / die Haͤrings⸗

Buyſen zu bedecken / und den andern wurde

Ordre zugeſchickt / daß dieſelbe / ſo bald die Oſt⸗
Indiſche Schiffe in Salvo , nach Cadix abſegeln
ſolten / die Spaniſche Silber⸗Flotte gleichfalls

zu convoyiren / weil det Eſtat bey ſolcher Flotte

zumalen da man befuͤrchtete/ es moͤchte die Fran⸗

oͤſiſche Flotte / ſo vor Algier gelegen / dieſelbe an⸗

greiffen . Weil aber auch die Frantzoͤſiſche dand⸗

Voͤlcker ſich am Rheinverſtaͤrckten / und endlich

der Frantzoͤſſche Marſchall de Boullleur Or⸗

ꝗre hatte / in das Coͤllniſche zu gehen ; So ließ
der Printz von Oranien auch einige Holl aͤndiſche

Regimenter nach Maſtricht marchiren / wol wiſ⸗

ſend/ daß einige Chur⸗Brandenburgiſche aus

dem Cleviſchen / wie auch Nieder⸗Saͤchſiſche/
Weſtphaͤliſcheund andere Craͤiß⸗Zoͤlcker/ ſich
mit dieſes Eſtats Trouppen im Nothfall con -

jungiren wuͤrden / wann Franckreich auff einen

und andern Fall / mit Gewalt wuͤrde durchdrin⸗

gen wollen . Weil auch Franckreich zu mehrern
Werbungen barenten außgetheilet / ſo ward be⸗

ſchloſſen / noch etliche tauſend Mann zu werben /
und eine Miliß von 2000ο . Mann ins Feldzu

ſtellen .
vas vor ein Memorialder FrantzoͤſiſcheAb⸗

geſandte Somte d' Avaux den 10 . Se ptembr .
im Nahmen ſeines Koͤnigs wegen der Armatur

wider Engeland in der Verſamlung der Herren
Staaten eingegeben / ſolches haben wir allbereit

in den Engliſchen Geſchichten erſehen .
Eben denſelben Tag / gab ermeldter Ambal⸗

ſadeur auch / wegen des Cardinals von Fuͤr⸗
ſtenberg / noch ein Memorial folgendes Inhalts
ein .

Ejuſd. an - „ Der Graf d ' Avaux , extraordinar - Am

P n baſſadeur des Aller : ChriſtlichſtenKoͤnigs /

mofial . hat von dem Koͤnig ſeinem Herꝛn Ordre er⸗

„ halten / Eu . Hoch⸗Moͤg. kund zu thun / daß/
„ nachdem Se . Majeſt . von denen Movecen⸗

„ ten / welche auff den Frontiren des Churfuͤr⸗
„ ſtenthums Coͤlln gegen den Cardinal von

„ Fuͤrſtenberg/ und das Capitul gemacht wer⸗

„ den / Nachricht erhalten / Dieſelbe relolvirt

ſeye/ den Cardinal / und das Capitul bey ih⸗
„ ren Rechten und Privilegien wider alle dieje⸗
„ nigẽ/ ſo dieſelbe darin zu rroublirenſichunter⸗

ſtehen moͤchten / zu mainteniren . Se. Maj.
„ haͤlt ſich verfichert / daß diejenige / denen die

„ Erhaltung der allgemeinen Ruhe angenehm
iſt/ ſich in keine feindliche Action wider den

„ Cardinal / und das Capitul / und gegen die

Staͤdte / und das Land deſſelbigen Churfüͤr⸗

Beſchreibung

gebracht. Unterdeſſen wurde mit der zweyten k⸗

gantze Flotte der vereinigten Niederlanden auff

viertzig Kriegs⸗Schiffe / unter dem General⸗

ebenſo ſehr / als Spanien ſelbſt interellirt war /

Niederlaͤndiſche
ſtenthums / denen die Regierung und Aamim.
ſtration zukommt / einlaſſen werde . Geſche⸗
hen in dem Haag / den 9. Sept .

Die Antwort der Herren Staateniſt zugleic

derjenigeneinverlebtgeweſen / welcheſie auffge
dachten Abgeſandten Memorialwegender Eng,
liſchen Aflaires gegeben / und allbereit obeni1
den Engeliſchen Geſchichten beruͤhret worden
Wie auch der Koͤnigin Franckreich dieſe Säche
nachmals zu einem Vorwand des Kriegs widet
die vereinigte Niederlande gebrauchet / haben wuit

ebenfalls oben in den Kriegs⸗Geſchichtzndieſes
Jahres geſehen .

Den 4 . Nov . ward Ih. Hoh. Geburts, Tag
als an welchem Sie das 38. Jahr zuruͤcke gelegt
mit vielen Freuden⸗Feuern begangen . Denꝛꝛ .
dito langete eine Fregatte / der Windhund ge⸗

nant / nebenſt zwey Flaggen / als der gůͤlden
Low und Weſel / ( welche ſechs Compagnnen
von dem Holſteiniſchen Regimentauffhatte )von
der Flotte in Gores an / welche von derſelben ab⸗

gekommen / und an der Inſul Wicht gewveſen
waren / um Zeitung von der Flotte zu holen. Die

Einwohner allda hatten ſelbige mit Uberflußvon
Erfriſchung verſehen / und gantzkein Geld dafüͤr

haben wollen / auch hatte ſie der contran Wind /
und der Abgang ihrer Vietualiengezwungen / den

Weg nach dem Hooft zu nehmen . Die letzte
Nacht waren ſie durch viel Frantzoͤſiſcheund En,

geliſche Schiffe geſegelt / welche ſtarck auff ſiege⸗
ſchoſſen . Den16 . lieffen zwey Orlog⸗Schhjffein
See / um ſelbe biß die Flotte aus Engeland wie⸗

derum wuͤrde zuruck kommen ſeyn/ vonden Cg⸗

pern frey zu halten . Den 17. dito wurdefolgen,
des Memorialan die Herren General⸗Staaten

durch den Frantzoͤſiſchen Amballadeur , Cemte

d' Avaux , uͤbergeben.
Der Comte d ' Axaux , Sr . Aller⸗Chriſt . ,

Ilarq
Gattat

d
n
verne

ouft

Memotil

lichſten Majeſt . extraordinar - EnVoyè, nach, „

dem er von ſeiner Am baſſade zuruck beruffen „

worden / und hierzu Ordre von ſeinem Koͤnig ⸗

empfangen / erſuchet Eu . Hoch⸗Moͤg zu ſei⸗
ner Ruckraͤiſe um Paßporten / ſo wol für ſeine
Perſon / als fuͤr ſeineSuite zu ertheilen / inglei⸗
chem ein Schiff zu ſeiner Bagage darzuleihen.
Obbemeldter Ambaſſadeur verſichert hinge⸗

gen im Nahmen ſeines Koͤnigs/ daß derglei⸗
chen Paßporten dem Herꝛn von Sternberg /„

Ihr . Hoch⸗Moͤg . Ambaſladeur , von Sr . „

Majeſt . gegeben werden ſollen. Actum Haag v

den 2. Nov . 1688 .

Weiln aber Ihre Hoch⸗Moͤgenheitenalle

Pariß verſtaͤndiget worden / daß der Koͤnig in

Franckreich deroſelben Ambaſladeur , unter

dem Prætext , daß demſelben nichts uͤbels wider⸗

fahren moͤge/ durch einen Edelman aller Oten
begleiten lieſſe / ſo wurde hingegen gleichfalls an,
geordnet / daß dem Comte d' Avaux der Capi .

tain Wolffſee aller Orten beywohnen / und Ge⸗

ſellſchafft leiſten muſte . Auch wurde beſchloſſn/
daß beyde Geſandten an denen Spaniſchen
Graͤntzen gegeneinander außgewechſelt werden

5—

5

5

*

Dettofg

VolAvaut

diche

Etggka.

ſolten .

Pellt
AT0

Imöf
a89
el



—
16

emonil

fGrafg
Axant
dichg

filg

RRUEDe

— —
1668 .

guukoſen
ſhern et⸗

0. Deͤf⸗
f um

heltzogen⸗
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E Inden Spaniſchen Niederlanden wurde der kerentz mit den Hollaͤndiſchen Deputirten im

Gilanag4 Marquis de Gaſtanaga ,weilder Koͤnigin Spa⸗ Haag / und brachte unter andern vor / daß der
lld in fei⸗

nGou -
hernemẽt
onfixmir
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asgülde /
lieOleh.

.
ſche
weꝛ⸗
Munde

Denck

Mit Endigung des Menats wurdenin der

Meyerey vom Hertzogen⸗Biiſch ſechs bißſieben
von denen ſchlechteſten Dörffern von den Fran⸗

ſöoſen eingeaͤſchert / auch einige Billette nach de⸗

nen andern Doͤrffern geſchickt um mit ihnen

ſich zu vergleichen / wovon ſich auch einige bey
ihneneingeflunden eshaben aber dleſelbe ſich mit
lichen Doͤrffern inſonderheit und allein in keine

Handlung einlaſſenn wollen. Weil man auch be⸗

ſorget war / daß die Frautzoſen etwas gegen

die Stadt Hertzogenbuſch vornehmen düͤrfften /

ſo wurde daſelbſt alles unter Waſſer geſetzet/
daß nichts / als eine offenbare See zu ſehen

„Stgats⸗Geſchaͤffte.

9———

war .

ulnph⸗Waͤgenund andere koſtbare Sachen an⸗

gewendet wurden / welche man vorhin zuberei⸗

tete / damit hernach das jaͤhrliche Feſt / wegen

der beruͤhmten Victorie bey Woeringen / wel⸗

che die Brabaͤnder vor vier hundert Jahren wi⸗

der die Coͤllniſche und Luͤtticher erhalten / und

wordurch das Hertzogthum Limburg mit Bra —

band vereiniget worden / als das Jubel⸗Jahr des
vlerdten Sæculigemeldter Victorie , mit groſſen
Solennitaͤten/ undungemeiner Magnificentz ce⸗

lebrirt werden koͤnte.

Nachdem auch der Printz de la Tour und

Taſſis den ſiebenzehenden Januar . von dem

Printzen von Naſſau in Ruermund eingeho⸗
let worden / fuhr derſelbe des andern Tags
aus ſeinem Logiament nach hochgedachtem
Printzen / von ihm den Orden des guͤldenen
Vlieſſeß in der Kirch der Herren P . P. Is ,
ſuiter zu empfangen / welches folgender maſ⸗
ſen geſchehen: Der Printz von Naſſau pra⸗
ſentirte den Koͤnig/ und ſaß oben an in einer

Caroſſe mit ſechs Pferden / und bey ihm der

Prinz de la Tour , und Taſſis , nebſt dem

Threlotir . Da begab ſich der Prinz erſtlich
aus der Caroſſe / und mit der Guarde um —

geben/ in die Kirch / zum hohen Altar mit

ledecktem Haupt / und ſetzte ſich in einen

Seſel . Nachgehends rieff man hochgemeld —
tem Printzen de ſa Tout . Nachdem nun ſel⸗
biger drey Deberentzen gegen den Printzen

wurdigerGeſchichten .

wol zufrieden war / noch auff drey Jahr con⸗Graͤnzen von Braband und Holland eine flie⸗
thraatrt / und ihm groſſe Geld⸗Summen uͤber⸗ gende Armee zu forciren / mit dem Erſuchen /7 828 0 4 88

macht . Deren etllche auff unterſchiedliche Tri daß Ihre Hoch⸗Mooͤgenheit auch einnge Regi⸗
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der Spaniſchen Unterthanen in conqueſtirten 79

Dertern zu lequeſtriren . Wie dann auch den Frantoſen
funffzehenden Julti der Gouverneur von dem 1cqucftrüt .

Grafen, del Val , Spaniſchen entraordinar -

Eavoyé am FrangoͤfiſchenHofe/ eine Schrifft
von dem Grafen von Salm emmpfangen / wel⸗
che Franckreich hatte publiciren laſſen / dadurch
die Urſachen / welche ſe
Spantſchen Unterthanen Einkuͤnfften in er⸗
meldten Landen in Laveur beſagten Grafens zu
lequeſtriren / zu juſtiſiciren . Solcher vorge⸗
nommenen Fraͤntzoͤſiſchen Execution wegen /
hielte der Spaniſche extraordinar -

W%οE 3
Don Emanuel de Colonna , eine lange Con -

elbige Cron gehabt / der

nien mit ſeiner Coaduſte und Regierung ſehr Marquis de Gaſt 4114 ga reſoluirt / auff den

von Naſſau gemacht / wurde durch den Se —
Ceterium des Koͤnigs Patent geleſen / fol⸗
gends der Eyd von ihm abgelegt / und ihm das

galdene Dließ umgehangen / und von dem

Priutzen von Naſſau der Degen von Seiner
Ercell abgenomtnen / mit ſelbigem des Prin⸗
ben de ſa Tour Haupt und Schultern beruͤhret /
und er ſo dann umarmet : Welches alles unter
Trompeten und Paucken⸗Schall vollbracht
worden .

8 Sonſt war man nicht wenig allarmirt / als
Frantzoͤſiſche Ordre an den Intendanten ab —
geſchickt wurde / die Renten von den Guͤthern

menter darzu ſtoſſen laſſen wolten / welches er /
der Marquis , zu beyderſeits Laͤnder Beſchu ,ͤ
zung ſehr dienlich zu ſeyn erachtet / damit ſel⸗
bige nicht durch den Marſch der Franrsͤſiſchen
Voͤlcker runirt werden moͤchten / weßwegen ſich
auch nachgehends der Her : Gouverneut mit

dem Printzen von Oratuen ſelb ſt 4 . Mẽilen von
Antorff unterredet .

Den 20. Octobr . Abends langete vom Mar⸗
ſchall d· Humieres ein Officirer mit ſechs ſei⸗
ner Guarde in Bruͤſſel an / welcherden 21. Fru⸗
he bey dem Heren General⸗Gouverneur Au⸗
dientz hatte / und einen Paß durch die Maaſe /
welche bey Namur fleuſt / fuͤr die Voͤlcker und
Nunition , ſo beſagter Marſchall hinab gegen
Maſtricht ſchicken wolte / begehrtez allein er

wurde mit einer abſchlaͤglichen Antwort abge⸗
ertiget . Im uͤbrigen verurſachten die Frantzoͤſi⸗
ſchen Bewegungen im Luttichiſchen ztemlichen
Argwohn / derowegen er unterſchiedliche extta⸗
ordinar · Berathſchlagungen hielte / ſonderlich
weil auch bereits einige Feindſeligkeiten gegen die
Spaniſche Unterthanen veruͤbet worden/ in⸗

dem ſie den Herꝛn Colonna auff ſeiner Ruck ,

raͤiſe aus Spanien an der Seyte Pariß aus ſei⸗
ner Caroſſe genommen / und indie Baſtille geſe—
ßet . So hatten ſie auch ſieben oder acht Spani⸗

ſche Edelleute / derer Guͤther unter Fran⸗
tzöſiſcher Jurisdiction lagen /

verarreſtirt, .

. .B õx̃xdxxeeßheʒ

Was in dem Koͤnigreich Franckreich
beydes an demKoͤniglichen Hofin ein⸗
und andern Staats Aflairen / als ſon⸗

ſten in Kriegs⸗Sachen /dieſes 1688 .

Jahr uͤber denckwuͤrdig
vorgegangen .

0

resbegehrt
einen Paß
durch die

Maaß.

Achdemder Kaͤiſ. Abgeſandte /Herꝛ Graf Graf von

von Mansfeld / bey J Koͤn . M . Andi Mansfeld

8 hat beym7
entz gehabt / und von der Croͤneng de

Sbb Erß⸗

Marſchall
d' Humic -
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